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Die Partei Die Linke thematisiert Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja ausdrücklich als ei-
genständiges Phänomen und verweist hierbei unter anderem auf die besondere historische Verantwortung 
Deutschlands, Antiziganismus und Rassismus entgegenzutreten. Sie fordert die Stärkung der Selbstorganisatio-
nen, insbesondere auch migrantischer Verbände und Geflüchteter, sowie selbstverwaltete Beratungsangebote. 
Ausdrücklich kritisiert sie Abschiebungen von Rom_nja durch Mitgliedstaaten der Europäischen Union und lehnt 
das Konzept der „Sicheren Herkunftsstaaten“ ab, weil es Rom_nja das Recht auf Asyl entzieht. Die parteinahe 
Rosa-Luxemburg-Stiftung thematisiert Antiziganismus daneben in großer inhaltlicher Vielfalt. Die Linke geht 
weiterhin differenziert auf ihre Arbeitsdefinition von Antiziganismus ein. Dabei wird auch begründet, warum am 
Begriff „Antiziganismus“ festgehalten wird. Die Bundestagsfraktion orientiert sich an der Arbeitsdefinition der 
Allianz gegen Antiziganismus, während der Parteivorstand dem Ansatz der Gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit folgt. Für das Engagement gegen Antiziganismus im Rahmen der parlamentarischen Arbeit ihrer Fraktion 
im Bundestag kann die Linke auf eine Vielzahl ‚Kleiner Anfragen‘ verweisen, die sie in den zurückliegenden 
Jahren zum Bereich Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja gestellt hat. Daneben hebt sie die 
Befassung mit Antiziganismus im Zuge ihrer Mitarbeit in außerparlamentarischen Gremien hervor. Die Partei 
geht von einer Verortung des Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in allen politischen Spek-
tren aus, bringt diesbezüglich auch Selbstreflektion zum Ausdruck – „Linke [sind] demzufolge nicht frei von 
antiziganistischen Einstellungen“ – und geht als einzige der befragten Parteien auf einen „romantisierenden ‚Phi-
loziganismus‘, der letztlich aber die gleichen Stereotype von Sinti und Roma als ‚Andere‘ bedient“ ein. Antiziga-
nistische Vorfälle innerhalb der Partei sind bisher nicht bekannt. Es bestehen Kontakte der Linken zu mehreren 
Selbstorganisationen von Sinti_ze und Rom_nja, wobei Wert darauf gelegt wird, auch kleinere Selbstorganisati-
onen, insbesondere solche migrantischer Rom_nja, einzubeziehen. Überdies werden Selbstorganisationen auch 
bei der Vorbereitung parlamentarischer Initiativen beratend einbezogen. Die Linke geht davon aus, dass die Be-
kämpfung des Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja „eine sehr langfristige Aufgabe sein 
wird“ und erachtet eine Ausweitung der Forschung als notwendig, um geeignete Strategien entwickeln zu kön-
nen.1621 Die Beantwortung der Fragen der Unabhängigen Kommission Antiziganismus und die Aussagen, die sich 
in den Programmen zu Sinti_ze und Rom_nja sowie zu Antiziganismus finden, ergeben ein einheitliches Bild 
von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Phänomen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja. 
Die FDP behandelt Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja nicht als eigenständiges Phänomen; 
sie begreift Angriffe auf einzelne Bevölkerungsgruppen „als Angriffe auf die Freiheit der ganzen Gesellschaft“. 
Unter Antiziganismus versteht sie rassistische Zuschreibungen und Ressentiments gegen Sinti_ze und Rom_nja, 
die in Ablehnung, Ausgrenzung und Benachteiligung von Sinti_ze und Rom_nja münden. Die FDP stellt – ohne 
dabei explizit auf antiziganistischen Rassismus einzugehen – heraus, dass sie „Diskriminierung, Herabsetzungen 
der Person oder sonstigen abwertenden Verhaltensweisen unter Mitgliedern“ aktiv entgegentritt und mit der Po-
sition von sogenannten Vertrauenspersonen Anlaufstellen für Betroffene bietet. Antiziganistische Einstellungen 
beobachtet die FDP vor allem in rechtsextremen Gruppen, stellt aber fest, dass „antiziganistische Ressentiments 
und Vorurteile“ auch in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind. Die Rhetorik einer Abgrenzung der ‚deut-
schen‘ Sinti_ze von den ‚ausländischen‘ Rom_nja sieht die FDP „nicht zuletzt von der AfD genutzt“. Antiziga-
nistische Vorfälle in den Reihen der Freien Demokraten sind nicht bekannt. Die ehemalige Generalsekretärin der 
FDP pflegte seit 2018 Kontakt zum Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Die Empfehlungen der FDP – Ausar-
beitung von präventiven und aufklärerischen Konzepten in der Bildungsarbeit, Empowerment-Angebote für Be-

1621 Bei ihren Empfehlungen, wie Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja entgegenzutreten sei, nennt die Linke im 
Bereich der Bildungsarbeit eine „verstärkte Berücksichtigung der Geschichte von Sinti und Roma sowohl in Schul- als auch Erwach-
senenbildung. Dabei keine einseitige Fokussierung auf Verfolgungs-/Opfergeschichte, sondern auch Darstellung des Beitrags von 
Sinti und Roma zur europäischen Kultur“. Ebenso sieht sie eine „Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes mit der In-
tention, auch Diskriminierungsverhalten von Behörden einzuschließen“ und ein Verbandsklagerecht als notwendig an. Die Linke 
fordert eine „verstetigte Förderung von Programmen (wie in Demokratie leben), dabei verstärkte Berücksichtigung von Antiziganis-
mus. Einrichtung bzw. Finanzierung eines unabhängigen Monitorings für antiziganistische Vorfälle (auch jenseits von PMK-Strafta-
ten, z. B. im Behördenalltag)“. Generell verlangt die Partei ein „kompromissloses Eintreten der Politik gegen Antiziganismus“, die 
„Sensibilisierung insbesondere für Behördenmitarbeiter in Bund, Ländern und Kommunen“, die „Schaffung eines gesellschaftlichen 
Klimas, das Antiziganismus nicht als ‚Kavaliersdelikt‘ betrachtet“ und eine „regelmäßige Thematisierung von Antiziganismus in 
EU-Gremien. EU-Programme müssen enger mit Selbstorganisationen von Roma und Sinti abgestimmt und ehrlich evaluiert werden.“ 
Außerdem werden die Rücknahme der Einstufung der Westbalkanstaaten als „sichere Herkunftsländer“ sowie die Berücksichtigung 
von kumulativer Verfolgung von Roma in Asylverfahren gefordert. 
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troffene, Abbau von Diskriminierung im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt, Stärkung der Sicherheitsbe-
hörden gegen Rechtsextremismus, Ausbau von Meldestellen für rassistische Vorfälle sowie von Beratungsstellen 
für Betroffene, bessere Ausstattung von Programmen gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit, Auskunftsansprüche für Opfer von Hasskriminalität im Internet – sind recht umfangreich und betreffen 
unterschiedliche Bereiche, lassen jedoch keine spezifische Adressierung von Antiziganismus erkennen. 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass – mit Ausnahme von Bündnis 90/Die Grünen, die auf antiziganistische Äu-
ßerungen eines prominenten Parteimitgliedes eingehen – alle antwortenden Parteien angeben, es seien keine an-
tiziganistischen Vorfälle innerhalb der eigenen Organisation bekannt. Die SPD erwähnt zwar die Kritik von Ro-
mani Rose an Aussagen des Duisburger SPD-Oberbürgermeisters bezüglich der innereuropäischen Migration aus 
osteuropäischen Ländern im Jahr 2018, die Anlass für ein Gespräch der damaligen Parteivorsitzenden Andrea 
Nahles mit dem Vorsitzenden des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma waren, und merkt an, sie nehme die 
Vorwürfe in diesem Bereich ernst.1622 Auf eine explizite Einordnung der Aussagen des Oberbürgermeisters als 
antiziganistisch/rassistisch wird in der Erwähnung im Rahmen der Antwort der Partei allerdings verzichtet. Die 
Bundestagsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP erwähnen innerparteiliche Monitoringstruktu-
ren und das Bemühen um Aufklärung und Aufarbeitung rassistischer Vorfälle beziehungsweise Anlaufstellen für 
Betroffene von Diskriminierung innerhalb der eigenen Partei. Antiziganismus wird jedoch nur bedingt als Her-
ausforderung innerhalb der eigenen Reihen begriffen. Dies wird auch daran sichtbar, dass er auf unterschiedliche 
Weise im ‚Außen‘ verortet wird – das kann der Rechtsextremismus, aber ebenso das europäische und außereu-
ropäische Ausland sein. In Debatten des Deutschen Bundestages tritt diese Auslagerung von Antiziganis-
mus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja überaus deutlich hervor. 

Antiziganismus in Bundestagsdebatten 

Tatsächlich lassen sich – anders als etwa bei Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit – antiziganistische Äuße-
rungen von Politiker_innen auf Bundesebene, die eine breite öffentliche Wahrnehmung als „Vorfälle“ und Kont-
roversen nach sich gezogen hätten, bisher kaum ausmachen. Hiervon lässt sich jedoch keineswegs ableiten, dass
es keine antiziganistisch geführten Debatten oder einschlägige Äußerungen einzelner Mandatsträger_innen gebe. 
Katharina Peters liefert mit ihrer von der Unabhängigen Kommission Antiziganismus in Auftrag gegebenen Stu-
die über die Diskursivierung von ‚Sinti und Roma‘ und ‚Antiziganismus‘ in Bundestagsdebatten einen umfas-
senden Beleg.1623 

Die Anerkennung von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als gesamtgesellschaftliches und 
politisches Problem in Deutschland und seine Thematisierung als eigenständige Form des Rassismus stellen eine 
junge Entwicklung dar. Noch in der vergangenen Legislaturperiode, im 18. Deutschen Bundestag, wandte sich 
ein Abgeordneter der Regierungskoalition im Jahr 2014 vehement dagegen, Antiziganismus in Deutschland als 
eigenständiges Phänomen anzusehen. Es handele sich beim Antiziganismus „um ein grundsätzlicheres Problem 
und weniger um spezifische Diskriminierung mit abgrenzbaren Gründen gerade gegenüber Sinti und Roma. Wir 
müssen uns weiterhin insgesamt der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit widmen, anstatt eine 
Gruppe herauszupicken, wenn es uns gerade passt.“1624 Redebeiträge von Mitgliedern des Parlaments stehen 
nicht isoliert, zumeist sind sie Ergebnis innerfraktioneller Konsensfindungsprozesse, stehen also für die Position 
einer Fraktion, ergänzt um die persönliche Haltung.1625 Parlamentsdebatten sind Interaktionsprozesse, sie stellen 
politische Praxis und Wirklichkeitskonstruktion dar und bieten damit eine „zentrale Bühne politischer 

1622 Sören Link nahm im August 2018 die damaligen Zahlen der Bundesregierung zur Überweisung von Kindergeld in andere Staaten 
der Europäischen Union zum Anlass für eine Polarisierungskampagne gegen migrantische Rom_nja in Duisburg. Er äußerte, die 
Migrant_innen kämen „nicht wegen der Arbeit, sondern um Sozialleistungen zu beziehen“ nach Deutschland. Weiterhin wurde er 
auch mit dem Satz zitiert: „Ich muss mich hier mit Menschen beschäftigen, die ganze Straßenzüge vermüllen und das Rattenproblem 
verschärfen. Das regt die Bürger auf.“ Der Oberbürgermeister griff damit auf gängige antiziganistische Zuschreibungsmuster zurück 
und bediente sich einer Differenzkonstruktion: hier „die Menschen, die ganze Straßenzüge vermüllen“ – dort „die Bürger“. Vgl. 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, „Kindergeld: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma kritisiert Duisburgs SPD-Oberbür-
germeister“ (2018). 

1623 Peters, Diskursivierung von ‚Sinti und Roma‘ und ‚Antiziganismus‘ in Bundestagsdebatten. 
1624 Bernd Fabritius, CSU, zit. n. Deutscher Bundestag, „Plenarprotokoll 18/61. Stenographischer Bericht, 61. Sitzung, 17. Okto-

ber 2014,“ 5720. 
1625 Vgl. Peters, Diskursivierung von ‚Sinti und Roma‘ und ‚Antiziganismus‘ in Bundestagsdebatten, 5. 
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Kämpfe“1626. Es lassen sich so Konjunkturen der Thematisierung feststellen und Rückschlüsse auf die verwen-
deten Argumentationsstrukturen und Strategien ziehen. Hier kommt es häufig zur Verschränkung von ‚Sinti und 
Roma‘ mit dem Fluchtdiskurs.1627 

Im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode haben CDU/CSU und SPD die Einsetzung einer Kom-
mission zum Thema Antiziganismus vereinbart. Diese Vereinbarung markiert eine Positionsverschiebung, die 
grundsätzliche Fragen aufwirft: wie die unterschiedlichen Fraktionen in der jüngeren Vergangenheit zu den be-
treffenden Themenfeldern Stellung bezogen, in welcher Form über Antiziganismus und die davon getroffenen 
Sinti_ze und Rom_nja diskutiert wird und welche Bedeutung Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja in den Debatten zukommt. Kamen in den für das Thema relevanten Beiträgen der Abgeordneten selbst 
antiziganistische/rassistische Haltungen gegen Sinti_ze und Rom_nja zum Ausdruck? Wie werden antiziganisti-
sche Diskurse und Argumentationsmuster aktualisiert und zu welchem Agendensetting führen diese?1628 Katha-
rina Peters kommt zu folgendem Ergebnis: 

„War die Anerkennung des im Nationalsozialismus an den Sint*ezza und Rom*nja in Deutschland und 
Europa begangenen Völkermords zu Beginn des Untersuchungszeitraums 2010 nicht mehr verhandelbar, 
so dauerte die breite Anerkennung eines ‚Antiziganismusproblems‘ mit politischem Handlungsbedarf in 
Deutschland bis zu den Koalitionsvereinbarungen zwischen CDU/CSU und SPD im Jahr 2018. Vorher 
hatten alle Regierungskoalitionen innerhalb der analysierten Zeitspanne keine Dringlichkeit gesehen, sich 
dieser Form von Rassismus und Diskriminierung und den Belangen der ‚Sinti und Roma’ umfangreich 
und außerhalb bereits bestehender Programme zu widmen. Im Laufe der Debatten wurde daher immer 
wieder auf vorhandene nationale und europäische Integrations- und Hilfsmaßnahmen verwiesen, an denen 
Deutschland beteiligt sei und es wurde betont, dass die Regierung sich international für eine Verbesserung 
der Situation der ‚Sinti und Roma‘ einsetze. Als Reaktion auf den Antrag der GRÜNEN im Jahr 2014, der 
u.a. die Bildung eines Expertengremiums zu Antiziganismus forderte, hatte die Regierung (CDU/CSU und 
SPD) das Problem bagatellisiert und in seiner Erscheinung einigen wenigen ‚Unverbesserlichen‘ in der 
Gesellschaft angelastet. Gleichzeitig schrieb sie ‚Sinti und Roma‘ eine ‚gewisse Bildungsferne‘ und 
‚Selbstausgrenzung‘ zu. Die Ursachen für Segregation, Arbeitslosigkeit und häufig fehlende Schulbildung 
blieben fast ausnahmslos […] unbeleuchtet und als teilweise selbstverschuldet impliziert. Diese undiffe-
renzierte Betrachtung, die zusätzlich von Ungenauigkeit in Bezug auf Begriffsverwendungen, die Eintei-
lung der Minderheit in ‚Gruppen‘ und deren Verortungen gekennzeichnet war, bildete eine Fortsetzung 
der Diskursivierung aus den Debatten von 2011. […] Auch im Rahmen der Debatten um die ‚sicheren 
Herkunftsländer‘ 2014 fanden sich erneute Variationen dieser Zuschreibungen, wenn auch die im medio-
politischen Diskurs dominant vorhandene thematische Engführung mit Kriminalität innerhalb der analy-
sierten Debatten bis auf wenige Ausnahmen (Menschenhandel, Zwangsprostitution) ausblieb. Innerhalb 
der Debatten um die sicheren Herkunftsstaaten und die Abschiebepraxis (2011 und 2014) zeigte sich be-
reits deutlich, was auch in den beiden fast wortgleich verfassten Anträgen von Regierung und Opposition 
(mit Ausnahme der AfD) von 2019 eine eklatante Leerstelle bildet. In beiden Anträgen werden in ihren 
Forderungen die Angehörigen der Nationalen Minderheit in Deutschland bedacht und darüber hinaus soll 
Deutschland sich gegen Antiziganismus in den Herkunftsländern der nicht-deutschen Rom*nja einsetzen. 
Diese lohnenswerten Bestrebungen lassen jedoch eine Gruppe aus: die zugewanderten Rom*nja mit 
Bleibeabsichten. Was passiert mit den nach Deutschland zugewanderten Betroffenen, die sich in ihren 
‚Herkunftsländern‘ nach wie vor mit Verfolgung und Ausgrenzung konfrontiert sehen, bis dort eine spür-
bare und nachhaltige Veränderung eingesetzt hat? Und was geschieht mit denen, die seit Jahren in 
Deutschland leben oder sogar hier geboren wurden – denjenigen mit einem sogenannten ‚unsicheren‘ oder 
,fehlenden Aufenthaltsstatus‘? Hatten sich GRÜNE und LINKE 2011 und 2014 noch aktiv für diese 
Gruppe im Rahmen einer Sonderbehandlung von Rom*nja bezüglich Abschiebungen eingesetzt, so fehlen 
2019 auch in dem von ihnen mitverfassten Antrag entsprechende Forderungen und Maßnahmen. Es lässt 
sich abschließend festhalten, dass die historische Verantwortung Deutschlands für Sint*ezza und 
Rom*nja, die sich aus der nationalsozialistischen Vergangenheit ableitet und von allen Fraktionen (mit 

1626 Schäfer, „Manöver im politischen Diskurs“, 233. 
1627 Siehe dazu Stender, „Die Wandlungen des ‚Antiziganismus‘“, 8; Jäger und Wamper, Von der Willkommenskultur zur Not-

standsstimmung. 
1628 Vgl. Peters, Diskursivierung von ‚Sinti und Roma‘ und ‚Antiziganismus‘ in Bundestagsdebatten, 2. 
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Ausnahme der AfD) betont wird, in letzter asylrechtlicher Konsequenz an die ‚Staatsangehörigkeit‘ be-
ziehungsweise ‚Herkunft‘ gekoppelt bleibt. Dies wurde durch die dominante Verschränkung der Themen 
‚Sinti und Roma‘ und ‚Antiziganismus‘ mit dem Asyl- und Migrationsdiskurs und die in diesem Zusam-
menhang vorgenommenen Relativierungsstrategien besonders deutlich. […] Eine solche Kopplung an die
Staatsangehörigkeit findet sich im Übrigen auch im Zusammenhang mit Themen zur ‚Entschädigung‘ von 
NS-Opfern und im Speziellen dem Diskurs um die sogenannten ‚Ghetto-Renten‘. Auch hier lässt sich eine 
Inkonsequenz bezüglich der Betonung der Vergangenheit und der daraus resultierenden Rolle Deutsch-
lands erkennen, wenn sich bei der Regierung große Widerstände als Reaktion auf die Forderungen der 
LINKEN nach einer aus ihrer Sicht angemesseneren Behandlung dieser Thematik feststellen lassen. Auch 
hier finden sich deutliche Hinweise auf einen Verteilungskonflikt finanzieller Ressourcen. Dennoch soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass in Bezug auf die Nationale Minderheit und den gegen sie gerichteten Ras-
sismus das Problembewusstsein und Interesse für ihre Belange auf Regierungsseite gewachsen ist. Hier 
lässt sich eine positive Entwicklung verzeichnen […]. Abschließend ist zu sagen, dass es in Anbetracht 
der Art der Diskursivierung von ‚Sinti und Roma‘ und ‚Antiziganismus‘ innerhalb der analysierten De-
batten dringend angezeigt ist, dass Angehörigen der Minderheit die vermehrte Teilhabe an politischen 
Prozessen ermöglicht wird, um diese aktiv mitgestalten zu können.“ 1629 

Antiziganismus und politisches Agendasetting 

Als ebenso aufschlussreich hinsichtlich der Aktualisierung antiziganistischer/rassistischer Haltungen durch Par-
teien mit einem demokratischen Selbstverständnis im Rahmen politischer Kommunikation erweist sich außerhalb 
der Untersuchung der Debatten im Deutschen Bundestag das Agendasetting der CSU im Landtagswahlkampfjahr 
2014. 1630 Es bestand damals folgender politische, mediale und gesellschaftliche Rahmen: In den Jahren 2013/14 
wurden für die Zuwanderung aus Südosteuropa Begriffe wie „Armutsmigration“ und „Einwanderung in die So-
zialsysteme“ geprägt. Mittels dieser Zuschreibungen wurde den Zuwandernden unterstellt, nicht arbeiten zu wol-
len, der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein oder nicht über eine notwendige Ausbildung zu verfügen, son-
dern allein aus dem Bestreben, hier Sozialleistungen zu beantragen, nach Deutschland zu kommen.1631 Der Ar-
beitsmarkt stand für Zuwanderer_innen aus Bulgarien und Rumänien – seit 2007 Mitglieder der EU – wider allen 
bisherigen Regeln erst ab dem 1. Januar 2014 offen. Mit diesem Datum verband sich die Befürchtung einer 
unkontrollierten Einwanderung, vor allem von Rom_nja.1632 Schon im Jahr 2004 – mit dem Beitritt mittelosteu-
ropäischer Staaten – war das Angstbild einer massenhaften Zuwanderung von Rom_nja nach Deutschland medial 
geschürt worden, die aber – ebenso wie 2014 – nicht eintrat. Dennoch berichteten zahlreiche Medien – ohne das 
Vorhandensein belastbarer Daten – über unhaltbare Zustände, etwa in Duisburg und Berlin-Neukölln, und ver-
mittelten den Eindruck eines allgemeinen Verfalls ganzer Stadtviertel und des Missbrauchs des Sozialwesens in 
der gesamten Bundesrepublik.1633 Dabei wurde auf althergebrachte Stereotype über Zigeuner und deren angeb-
liche Lebensweise zurückgegriffen, die so erneuert wurden. Rom_nja wurden grundsätzlich andere Haltungen 
und Werte als Angehörigen der Dominanzgesellschaft zugeschrieben; so wurde ihnen etwa eine Neigung zum 
Betteln und zu Kriminalität unterstellt. Unter der Überschrift „Friedrich will kriminelle Osteuropäer abschieben“ 
berichtete Die Welt am 23. Februar 2013 über einen Aufruf des damaligen Bundesinnenministers an städtische 
Behörden, entschlossen gegen „Armutsflüchtlinge“ aus Bulgarien und Rumänien vorzugehen. In der dazugehö-
rigen Bildunterschrift wird deutlich, wer damit gemeint ist.1634 Rom_nja wurden zum „Symbol für Kriminelle 

1629 Gekürztes Zitat des Fazits der von der Unabhängigen Kommission Antiziganismus in Auftrag gegebenen Studie von Peters, 
Diskursivierung von ‚Sinti und Roma‘ und ‚Antiziganismus‘ in Bundestagsdebatten, 39 f. 

1630 Widmann, „Stereotypes, Sound Bites, and Campaign Strategies”. 
1631 Ebd., 159. 
1632 Bereits nach dem Fall des Eisernen Vorhanges waren solche Ängste geschürt worden. Hierzu brachte der Spiegel am 3. Sep-

tember 1990 ein Titelbild mit der Überschrift „Asyl in Deutschland? Die Zigeuner“, vgl. https://www.spiegel.de/spie-
gel/print/index-1990-36.html. 

1633 Vgl. Widmann, „Stereotypes, Sound Bites, and Campaign Strategies“, 160. 
1634 Siehe ebd., 161 sowie www.welt.de/politik/deutschland/article113850055/Friedrich-will-kriminelle-Osteuropaeer-abschie-

ben.html. 

www.welt.de/politik/deutschland/article113850055/Friedrich-will-kriminelle-Osteuropaeer-abschie
https://www.spiegel.de/spie
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aus Osteuropa“1635 stilisiert. Die Gründe für das Verlassen ihrer Heimat blieben in der – fast ausschließlich loka-
len und regionalen – Berichterstattung unbeleuchtet.1636 Die Berichte sind auf bestimmte Orte und Zeiten be-
schränkt und enthalten Anekdoten und direkte Zitate von Anwohner_innen, Sozialarbeiter_innen und öffentli-
chen Angestellten. Rom_nja werden in solchen Berichten oft nicht explizit bestimmte Eigenschaften zugeschrie-
ben, sondern sie werden als ethnische Gruppe kategorisiert und homogenisiert; folgend werden Zustände ‚be-
schrieben‘, die nicht mit den Normen der Mittelschicht übereinstimmen und traditionelle antiziganistische, ras-
sistische Vorstellungen sowie Haltungen bestätigen. 
Bereits im Januar 2013 veröffentlichte der Deutsche Städtetag ein „Positionspapier […] zu Fragen der Zuwan-
derung aus Rumänien und Bulgarien“1637, in dem festgestellt wird: „Die Zuwanderung von bulgarischen und 
rumänischen Staatsangehörigen ohne Sprachkenntnisse, soziale Absicherung und berufliche Perspektive, die 
vielfach in verwahrloste Immobilien ziehen oder sich als Obdachlose in den Städten aufhalten, hat erhebliche 
Auswirkungen auf das kommunale Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystem, den Arbeits- und den Wohnungs-
markt, aber auch das Gemeinwesen insgesamt.“1638 Dieses Papier bezog sich auch auf die oben genannte Auf-
forderung des damaligen Innenministers Hans-Peter Friedrich (CSU). Ende des Jahres entwickelte die CSU dar-
aus eine politische Antimigrationskampagne unter dem Motto „Wer betrügt, der fliegt“. Dieses wurde in einem 
zunächst internen Positionspapier mit dem Titel „Dort, wo die Menschen wohnen: Die Belange der Kommunen 
zukunftsfest gestalten“ erstmals eingeführt. Darin wirkt der Slogan umso schärfer, da er im Kontext von Fest-
stellungen wie „Die Kommunen sind der Ort, wo die Menschen wohnen, wo sie beheimatet und verwurzelt sind“ 
und „Bayern ist nicht zuletzt deshalb ein so erfolgreiches Bundesland, weil hier die Menschen besonders stark in 
ihren Kommunen verwurzelt sind“ platziert ist. So wird eine deutliche Differenzkonstruktion vorgenommen: hier 
die (kommunal) verwurzelten Menschen – dort die wurzellosen Rom_nja.1639 

Sätze wie „Wer betrügt, der fliegt“ werden von Medienakteur_innen als soundbites, also als prägnante Formu-
lierungen in bissigem, garstigem und höhnischem Tonfall, bezeichnet. Sie reduzieren eine Botschaft auf das We-
sentliche. Im Idealfall bestimmen die Urheber_innen von soundbites die Schlagzeilen und die Einleitungen der 
Journalist_innen, die nach einfachen, plakativ beschreibbaren Ereignissen suchen, über die sie berichten können. 
Ein gelungener soundbite macht die Botschaften von Politiker_innen so eingängig, dass sie genau das werden. 
Ein guter O-Ton gibt Journalist _innen also genau das, wonach sie suchen. Hier vereinen sich die Interessen von 
Politiker_innen und Journalist_innen. „Wer betrügt, der fliegt“ stellte eine besonders erfolgreiche Prägung dar. 
Journalist_innen und Politiker_innen zitierten sie immer wieder, bis sie schließlich zur tendenziösen Rahmung 
der Debatte über Zuwanderung aus Südosteuropa wurde. Sie reduzierte komplexe rechtliche, soziale und politi-
sche Sachverhalte auf ein einfaches Diktum und suggerierte, dass das Problem, die Schuldigen und die möglichen 
Lösungen klar sind; sie drückte Entschlossenheit und Stärke aus. Mit ihrem Positionspapier hat es die CSU als 
Regionalpartei geschafft, innerhalb weniger Tage bundesweit so viel öffentlichen Druck zu erzeugen, dass sich 
die Bundesregierung zum Handeln gezwungen sah. Das führte 2014 zu einem Gesetzentwurf, der eine Reihe von 
Bestimmungen zur Freizügigkeit, darunter befristete Wiedereinreiseverbote bei bestimmten Gesetzesverstößen 
sowie Strafen für falsche Angaben bei der Beantragung von Aufenthaltsgenehmigungen enthielt. Außerdem 
wurde der Aufenthalt in Deutschland zum Zweck der Arbeitssuche generell auf sechs Monate befristet. Weitere 
Bestimmungen sollten „Schwarzarbeit“ verhindern und die gleichzeitige Beantragung von Kindergeld an meh-
reren Stellen unterbinden, beides Delikte, die pauschal als von Rom_nja begangene Regelverstöße dargestellt 

1635 Widmann, „Stereotypes, Sound Bites, and Campaign Strategies”, 162. 
1636 Zugleich wurden Aussagen über Einzelpersonen und einzelne Orte verallgemeinert, so dass rasch ein Bild „der Roma“ ge-

zeichnet war. Angelehnt an die Arbeit des Politik- und Kommunikationswissenschaftlers Shanto Iyengar kann von einem 
„episodischen“ Bezugsrahmen solcher Berichte gesprochen werden, vgl. Iyengar, Is Anyone Responsible?, 162. 

1637 Deutscher Städtetag, Positionspapier des Deutschen Städtetages zu Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, 
22. Januar 2013, 1, 2 und 4, https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Publikationen/Positionspapiere/Archiv/zuwanderung-
rumaenien-bulgarien-positionspapier-2013.pdf; siehe Widmann, „Stereotypes, Sound Bites, and Campaign Strategies”,165. 

1638 Deutscher Städtetag, Positionspapier des Deutschen Städtetages zu Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, 
22. Januar 2013, unter 6, 4, https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Publikationen/Positionspapiere/Archiv/zuwanderung-
rumaenien-bulgarien-positionspapier-2013.pdf. 

1639 Dort wo die Menschen wohnen: Die Belange der Kommunen zukunftsfest gestalten. Klausurtagung der CSU-Landesgruppe 
in Wildbad Kreuth vom 7. bis 9. Januar 2014, https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/uploads/kreuth-be-
schluss_2014_-_die_belange_der_kommunen_zukunftsfest_gestalten.pdf, 4; vgl. Widmann, „Stereotypes, Sound Bites, and 
Campaign Strategies“, 168. 

https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/uploads/kreuth-be
https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Publikationen/Positionspapiere/Archiv/zuwanderung
https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Publikationen/Positionspapiere/Archiv/zuwanderung
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wurden. Der Bundestag verabschiedete den Gesetzentwurf als Änderung des Freizügigkeitsgesetzes im Novem-
ber 2014, der Bundesrat folgte drei Wochen später. Die wichtigsten Regelungen traten im Dezember 2014 in 
Kraft,1640 der Tenor lautete: „Freizügigkeit ja, Sozialmissbrauch nein“.1641 

Migrationsforscher_innen und Wohlfahrtsverbände wiesen darauf hin, dass die Behauptungen der CSU keine 
empirische Grundlage hatten. Auch Innenminister de Maizière hatte am 27. August 2014 darauf verwiesen, dass 
trotz Problemen in einzelnen Kommunen die „Armutsmigration“ keine weit verbreitete Erscheinung sei. „Die 
Debatte über armutsbedingte Zuwanderung war in Wirklichkeit eine Debatte über die politischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen der europäischen Integration, auch wenn Politiker und Journalisten diese Tatsache nicht 
besonders ausführlich diskutierten. Jene Aspekte der EU, die von vielen in der Bevölkerung als fortschrittlich 
angesehen wurden – der gemeinsame Markt, die damit verbundene Freizügigkeit […] wurden von anderen als 
drohende Aufgabe nationaler Kontrolle, Sicherheit und Traditionen gesehen. Aus dieser Perspektive verkörperten 
die Roma die drohende Auflösung der nationalen Grenzen.“1642 

13.2. Antiziganismus in Bewegungen und Organisationen der extremen Rechten 
Die Bedeutung und die Erscheinungsweisen von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in 
rechtsextremen Organisationen oder Bewegungen ist bisher weitgehend unerforscht. Es ist daher nur begrenzt 
möglich, belastbare Aussagen zu diesem Feld zu machen. Wenn politische Bestrebungen sich allerdings gegen 
den Normenkonsens sowie die Konventionen des demokratischen Rechtsstaats wenden und ethnische Identität 
im Zentrum des politischen Selbstverständnisses und sozialer Entwürfe steht, ist jedoch unbedingt anzunehmen, 
dass auch der Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja hier zum Tragen kommt. Rechte Parteien, 
wie beispielsweise die NPD oder die DVU, hetzten in den 1990er, beginnenden 2000er und auch in den 2010er 
Jahren auf Flugblättern und Aufklebern gegen Sinti_ze und Rom_nja. Sie knüpften dabei stets an gesamtgesell-
schaftlich geführte Flucht- und Armuts- oder Kriminalitätsdebatten an. 
Zuletzt fanden sich Rechte zunehmend in Netzwerken von Gruppen und Organisationen zusammen, die vor allem 
der Ausrichtung öffentlicher Proteste dienen. Diese Bewegungen – dazu zählen etwa Pegida oder die Reichsbür-
ger – greifen auf lose Zusammenschlüsse zurück, die in Forderungen, Einstellungen und Stimmungen überein-
stimmen und so vorübergehend zusammenarbeiten und dabei flexibel agieren. Die neurechten Bewegungen ent-
ziehen sich oft einer eindeutigen Zuordnung zu den Gruppierungen, die als „rechtsextrem“ einzuordnen sind. Sie 
greifen populäre Stimmungen auf und vermeiden, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten; sie organisieren sich 
zunehmend international und nutzen digitale Medien. Sie eignen sich Aktionsformen emanzipatorischer Bewe-
gungen an und füllen diese mit autoritären Inhalten und einem sich modern gebenden Nationalismus.1643 

Hier ist zu fragen, ob und inwiefern sich diese neueren Gruppierungen antiziganistischer Agitations- und Argu-
mentationsmuster bedienen. Umfangreiche wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet steht bislang aus. 

Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja im Rechtsextremismus in Verfassungsschutz-
berichten 

So vielfach und so vehement die Verweise auf die Bedrohung durch das rechtsextreme Spektrum seitens ver-
schiedenster Akteur_innen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen und politischen Lebens sind1644, so eindeu-
tig auch die rechtsextremen Motive gegen Sinti_ze und Rom_nja zu erkennen sind – in den aktuellen Verfas-
sungsschutzberichten findet das Phänomen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja nahezu 
keine Erwähnung. Dies gilt für den Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) ebenso wie für die 
Berichte auf Ebene der Länder. Der Bericht des BfV ergibt keine Fundstelle für die Begriffe „Sinti“, „Roma“, 

1640 Widmann, „Stereotypes, Sound Bites, and Campaign Strategies”, 168 f. 
1641 Zuwanderung aus der EU. Freizügigkeit ja, Sozialmissbrauch nein, zugegriffen am 1. März 2021, https://www.bundesregie-

rung.de/breg-de/aktuelles/freizuegigkeit-ja-sozialmissbrauch-nein-397760. 
1642 Ebd., 171. 
1643 Vgl. Weiß, Die autoritäre Revolte; vgl. Frei et al., Zur Rechten Zeit. 
1644 Wobei, wie gezeigt wurde, diese Zuordnungen oftmals eine selbstentlastende Funktion besitzen und die Dethematisierung des 

Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als die gesamtgesellschaftliche und institutionelle Praxis bezwecken. 

https://www.bundesregie
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oder „Antiziganismus“.1645 Ebenso verhält es sich mit den Verfassungsschutzberichten der Länder Baden-Würt-
temberg1646, Berlin1647, Brandenburg1648, Bremen1649, Hamburg1650, Mecklenburg-Vorpommern1651, Niedersach-
sen1652, Saarland1653, Sachsen-Anhalt1654, Schleswig-Holstein1655 und Thüringen1656. Auch in den drei Fundstel-
len, wo sich innerhalb der Berichte aller Länder und des Bundes Erwähnungen finden, wird Antiziganismus nicht 
systematisch, sondern überdies nur marginal behandelt. Im Bayerischen Verfassungsschutzbericht von 2019 
heißt es etwa: „Der Antiziganismus, also die Agitation beziehungsweise Feindschaft gegen Sinti und Roma, ist 
ein fester Bestandteil rechtsextremistischer und rassistischer Ideologie. Diese Feindschaft äußert sich in der 
rechtsextremistischen Szene in Bayern in der Regel nur anlassbezogen und führt dabei auch zu konkreten Akti-
onen. Sie spielt im Verhältnis zur sonstigen verfassungsfeindlichen Agitation jedoch nur eine untergeordnete 
Rolle.“1657 Im nordrhein-westfälischen Bericht des Verfassungsschutzes werden Sinti_ze und Rom_nja im Zu-
sammenhang mit der Partei Pro NRW neben Muslim_innen, und Geflüchteten als Gruppe genannt, über die die 
Partei „ein negatives Menschenbild [vermittelt], welches ausschließlich an deren Nationalität, Religions-, Staats-
oder ethnischen Zugehörigkeit anknüpft“.1658 Im Verfassungsschutzbericht von Rheinland-Pfalz wird festge-
stellt: „Eine ebenso ‚traurige Tradition‘ im Rechtsextremismus hat die gleichsam rassistisch determinierte Feind-
schaft gegenüber Roma und Sinti (Stichwort: Antiziganismus). Bis heute machen unter Rechtsextremisten ein-
schlägige Stereotype die Runde und werden propagiert, so Behauptungen über die vermeintliche ‚rassische Min-
derwertigkeit‘ und die ‚Verdorbenheit‘ dieser Volksgruppen.“1659 In den Verfassungsschutzberichten der Länder 
Hessen1660 und Sachsen1661 werden Sinti_ze und Rom_nja als Opfer der nationalsozialistischen Mordpolitik er-
wähnt. 
Die Berichte der Verfassungsschutzbehörden geben – wie gezeigt – nahezu keine Auskunft über die Bedeutung 
und das Ausmaß von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja innerhalb rechtsextremer Organi-
sationen und Bewegungen. Diese Auslassung ist in folgenden Berichten zu füllen; Informationen der Verfas-
sungsschutzbehörden über Antiziganismus im Rechtsextremismus stellen eine notwendige Grundlage zur Beur-
teilung des Phänomens in diesem Bereich dar und sind damit Voraussetzung für ein gezieltes Vorgehen dagegen. 

1645 Verfassungsschutzbericht Bund 2019, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicher-
heit/vsb-2019-gesamt.pdf?__blob=publicationFile&v=10. 

1646 Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2019, https://www.verfassungsschutz-bw.de/site/pbs-bw-lfv-
root/get/documents_E-1052710582/IV.Dachmandant/Datenquelle/PDF/2020_Aktuell/Verfassungsschutzbe-
richt_BW_2019.pdf. 

1647 Verfassungsschutzbericht Berlin 2019, https://www.berlin.de/sen/inneres/verfassungsschutz/publikationen/verfassungs-
schutzberichte/. 

1648 Verfassungsschutzbericht Brandenburg 2019, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/29_01_2021_Bro-
schur_MIK_VerfassungsschutzProzent202019_Internet.pdf. 

1649 Verfassungsschutzbericht Bremen 2019, https://www.verfassungsschutz.bremen.de/. 
1650 Verfassungsschutzbericht Hamburg 2019, https://www.hamburg.de/content-

blob/13946590/12000712ec5e5c8726a4dbd4fa81263d/data/vsb-2019-buch.pdf. 
1651 Verfassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommern 2019, https://www.verfassungsschutz-mv.de/publikationen/. 
1652 Verfassungsschutzbericht Niedersachsen 2019, https://www.verfassungsschutz.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_ser-

vice/publikationen/publikationen-54339.html. 
1653 Verfassungsschutzbericht Saarland 2019, https://www.saarland.de/mibs/DE/themen-aufgaben/aufgaben/verfassungs-

schutz/lagebilder/Lagebild_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
1654 Verfassungsschutzbericht Sachsen-Anhalt 2019, https://mi.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-

tung/MI/MI/3._Themen/Verfassungsschutz/Referat_44/VSB_ST_2019.pdf. 
1655 Verfassungsschutzbericht Schleswig-Holstein 2019, https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/V/verfassungs-

schutz/berichte.html. 
1656 Verfassungsschutzbericht Thüringen 2019, https://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1820.pdf. 
1657 Verfassungsschutzbericht Bayern 2019, 114. https://www.bige.bayern.de/mam/sonstiges/content/vsb-2019_200722_bf_ge-

schwProzentC3ProzentA4rzt.pdf. 
1658 Verfassungsschutzbericht Nordrhein-Westfalen 2019, https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Be-

richt_NRW_2019.pdf. 
1659 Verfassungsschutzbericht Rheinland-Pfalz 2019, 

https://mdi.rlp.de/fileadmin/isim/Unsere_Themen/Sicherheit/Verfassungsschutz/Dokumente/Verfassungsschutzbericht_2019.pdf. 
1660 Verfassungsschutzbericht Hessen 2018 (2019 noch nicht veröffentlicht), 

https://lfv.hessen.de/sites/lfv.hessen.de/files/VerfassungsschutzberichtProzent202018_0.pdf. 
1661 Verfassungsschutzbericht Sachsen 2019, 

https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/download/Verfassungsschutzbericht_2019_Internet.pdf. 

https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/download/Verfassungsschutzbericht_2019_Internet.pdf
https://lfv.hessen.de/sites/lfv.hessen.de/files/VerfassungsschutzberichtProzent202018_0.pdf
https://mdi.rlp.de/fileadmin/isim/Unsere_Themen/Sicherheit/Verfassungsschutz/Dokumente/Verfassungsschutzbericht_2019.pdf
https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Be
https://www.bige.bayern.de/mam/sonstiges/content/vsb-2019_200722_bf_ge
https://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1820.pdf
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/V/verfassungs
https://mi.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal
https://www.saarland.de/mibs/DE/themen-aufgaben/aufgaben/verfassungs
https://www.verfassungsschutz.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_ser
https://www.verfassungsschutz-mv.de/publikationen
https://www.hamburg.de/content
https://www.verfassungsschutz.bremen.de
https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/29_01_2021_Bro
https://www.berlin.de/sen/inneres/verfassungsschutz/publikationen/verfassungs
https://www.verfassungsschutz-bw.de/site/pbs-bw-lfv
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicher
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Zwischen den Debatten, die in den demokratischen Parteien geführt werden und den Haltungen, die rechtsradi-
kale Organisationen hegen, lassen sich hinsichtlich des Rassismus, der jeweils gegen Sinti_ze und Rom_nja be-
steht, Überschneidungen feststellen. Diese Überschneidungen finden sich innerhalb der Themenkomplexe Ein-
wanderung (Migration, Asyl, Bleiberecht, EU-Osterweiterung), Armut (Betteln, „Problemhäuser“, Bezug von 
Sozialleistungen) und Kriminalität (Banden/Clans, Alltagskriminalität). Gerade anhand solcher thematischer 
Übereinstimmungen lässt sich Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als gesamtgesellschaftli-
ches Phänomen verstehen, das keinesfalls nur den rechten Rand prägt, sondern sowohl direkt als auch sekundär 
in politischen Debatten unter den demokratischen Kräften präsent ist. Allerdings stellt sich Antiziganismus in 
den rechtsextremen Organisationen und Bewegungen nicht allein als kulturrassistische Praxis dar, sondern be-
dient sich auch biologistisch-rassistischer Argumentationsmuster. Zudem werden antiziganistische Einstellungen 
offener artikuliert. 
Zu dieser kommunikativen Ebene antiziganistischer Praxis kommt innerhalb der rechtsextremen Kräfte die der 
tätlichen Gewalt gegen Sinti_ze und Rom_nja hinzu, wie sich nicht zuletzt an Beispielen aus der jüngsten Ver-
gangenheit zeigt.1662 Der größte Teil der registrierten antiziganistischen Straftaten, die dem Rechtsextremismus 
zuzurechnen sind, werden von den Sicherheitsbehörden mehrheitlich dem Phänomenbereich der Politisch moti-
vierten Kriminalität-rechts (PMK-rechts) zugeordnet. Im Jahr 2019 wurden in ganz Deutschland 78 Straftaten 
mit antiziganistischen Motiven dokumentiert. 68 dieser Straftaten, davon 63 aus dem Phänomenbereich PMK-
rechts, richteten sich gegen Personen, davon zwei versuchte Tötungsdelikte und sechs Körperverletzungen.1663 

Erfahrungen von Sinti_ze und Rom_nja mit rechtsextremistischer Gewalt 

Erfahrungen mit Rechtsextremismus bilden eine Ebene der vielfachen Rassismuserfahrungen von Sinti_ze und 
Rom_nja. In der von der Unabhängigen Kommission Antiziganismus in Auftrag gegebenen Studie zu Rassis-
muserfahrungen berichten Teilnehmer_innen über ihre Erfahrungen von Gewalt durch Rechtsextreme. Sie schil-
dern sie als besonders folgenschwer, weil dauerhafte gesundheitliche Schäden und Traumatisierungen entstan-
den.1664 Eine der Interviewten1665 wurde beim Einkaufen von einem Neonazi schwer verletzt. Sie erzählt von 
dem Angriff: 

„Was wollt ihr denn eigentlich in Deutschland? […] Und so ist er auf mich zu, er hat – ich hab’ so eine 
Angst bekommen. Der war original, der hat keine Haare gehabt mehr, der war original angezogen wie ein 
Neonazi. […] Und Springerstiefel hat er angehabt und ist auf mich zu und wollt’ mich schlagen, und da 
waren viele Leute, es war samstags, das weiß ich ganz genau, […] die haben das mitbekommen, […] und 
sind weiter. Und ich hab’ Panik bekommen. […] Und so ist er auf mich zu […] und zieht sich aus seinen 
Springerstiefel ein Messer raus […] hat seinen Arm […] auf mein Mund so gehalten. […] Er hat sich 
umgedreht und hat mir in meine Niere, mit seinen Springerstiefeln, einen Schlag gegeben. Vor Angst hab’ 
ich das gar nicht gleich gespürt, und dann bin ich nach Hause, und dann hab’ ich die Schmerzen, die hab’ 
ich heute noch – ich mein’, die Niere, die hab’ ich nicht mehr, die ist kaputt gewesen.“1666 

Luka Banović, geboren in den 1970er Jahren, überlebte als Kind einen rechtsextremistischen Anschlag auf seine 
Familie. Er schildert die Ereignisse und ihre bis heute anhaltenden Nachwirkungen; ebenso legt er dar, wie durch 
diese erneuten Gewalterfahrungen jene aus der Zeit des Nationalsozialismus aktualisiert werden: 

„Na, die allererste Rassismuserfahrung, die ich gemacht hab’ in meinem Leben, die war ja bei mir sehr, 
sehr früh. […] als ich so ungefähr vier Jahre alt war, gab’s halt diesen Anschlag, von dem ich ja auch oft 
berichte in meinen ganzen Interviews, das muss ich ja immer wieder sagen, weil das für mich so die erste 
Konfrontation mit radikalem extremistischem Rassismus war, einfach gegenüber Roma, die haben […] 
unser Haus ja angezündet, während wir da drin gewesen sind […] dieser Tag, wo der Anschlag, der ist bei 

1662 Etwa die Morde von Hanau im Februar 2020 – unter den Opfern waren auch drei Angehörige von Communitys der Sinti_ze 
und Rom_nja – oder der Brandanschlag auf Rom_nja im Mai 2019 in Ulm. 

1663 Diese Zahlen erschließen sich aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Antiziganistische Straftaten im Jahr 
2020“ der Fraktion Die Linke, BT-Drs. 19/19339 vom 24.02.2021. 

1664 Isidora Randjelović et al., Studie zu Rassismuserfahrungen von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland. 
1665 Teilnehmerin des Gruppeninterviews Zweite und dritte Generation nach 1945 im Rahmen der von der Unabhängigen Kom-

mission Antiziganismus beauftragten Studie zu Rassismuserfahrungen. Die Teilnehmer_innen sind in den 1940er, 1950er, 
1960er und 1970er Jahren geboren. 

1666 Isidora Randjelović et al., Studie zu Rassismuserfahrungen von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland, 69 f. 
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mir, der hat sich bei mir so ins Mark eingebrannt. Das war an einem Samstag, das weiß ich noch wie heute 
[…]. Irgendwann gegen drei, vier Uhr morgens hörten wir einfach ‘n Riesenknall an der Tür, die hatten 
uns […] erst ‘ne Nagelbombe durch diese Glastür durchgeschmissen und dann durch dieses Loch dann 
den Molotowcocktail. Und das Haus fing sofort an zu brennen, also, es war wirklich die Hölle. […] alle 
haben geschrien, alle sind in Panik geraten, und während wir rausgelaufen sind, hörten wir halt einfach 
nur aus der – wir konnten’s gar nicht definieren, woher diese Schreie gekommen sind, ‚Scheiß Zigeuner, 
raus mit euch, verbrennt, verbrennt‘ und so weiter, und dann haben sie Pflastersteine nach uns geworfen, 
und mich hat dann einer am Kopf getroffen, ich war super schwer verletzt gewesen, es war so mit einer 
der tiefsten und – ja, traumatischen Erlebnisse, die ich halt eben was Rassismus – äh: also extrem! Also 
wirklich radikale extremistisch-rassistische Gewalt erlebt habe. […] meine Mutter redet heute noch dar-
über. […] Meine Großmutter, […] vor ‘nem halben Jahr hab’ ich meine Oma noch gesprochen, da hab’ 
ich nochmal mit ihr über dieses Ereignis gesprochen, und Oma konnte sich auf jeden Fall noch sehr gut 
daran erinnern, was da passiert ist, und das sitzt ihr heute noch tief in den Knochen – und ich glaube, dass 
das Ereignis damals uns einfach total traumatisiert hat und einfach nochmal die Angst vor der Mehrheit 
noch mehr geschürt hat und dadurch einfach auch bestimmte Prozesse auch, weil keine Enttraumatisierung 
stattgefunden hat, weder auf der Kopfebene noch auf der emotionalen, konnte, glaub’ ich, der Integrati-
onsprozess nicht erfolgreich stattfinden in der Generation vor mir. Weil einfach die Angst zu groß war. 
Und vor allen Dingen auch noch aus der Zeit durch den Holocaust, meine Großeltern, also die Großeltern 
meiner Oma, sind dort umgekommen, in Dachau, und in Kragujevac von meiner Familie in Serbien, das 
hallte da noch so mit, und dann halt eben dieser Anschlag, das hat quasi einige Traumata wieder reaktiviert 
und es ist ein größeres geworden […].“1667 

Beide Berichte machen deutlich, dass die Erfahrung rechtsextremistischer Gewalt in ihrer Wirkung auf die Bio-
grafien von Betroffenen erheblich ist. Umso wichtiger ist es, dass die von rechtsextremer Gewalt betroffenen 
Sinti_ze und Rom_nja eine stärkere gesellschaftliche Aufmerksamkeit und vor allem umfassenden Schutz erfah-
ren. 

13.3. Handlungsempfehlungen – Parteien und Bewegungen 
Parteien 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• allen demokratischen Parteien, Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als eigenständiges 
Phänomen anzuerkennen, den besonderen Schutz und die Förderung der Communitys in ihre politischen 
Programme aufzunehmen und sich dafür einzusetzen. 

• die Bildung einer Parlamentarier_innengruppe im Deutschen Bundestag zur fraktionsübergreifenden 
Zusammenarbeit zu Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja. Hierzu sind Vertreter_innen 
der unterschiedlichen Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja anzuhören. In regelmäßigen 
Abständen ist ein Bericht über die Arbeit der Parlamentarier_innengruppe zu veröffentlichen. 

• die Intensivierung des Austauschs mit Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja. Es ist darauf zu 
achten, dass die Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja in größerer Breite angehört werden. Es ist 
ein verstärkter Austausch mit Organisationen migrantischer Rom_nja aufzunehmen. 

• die Erweiterung der Bildungs-, Veranstaltungs- und Publikationsangebote politischer Stiftungen. Über die 
Thematisierung von Antiziganismus im Zusammenhang mit dem Völkermord an den europäischen Sinti_ze 
und Rom_nja hinaus ist auch über gegenwärtige Formen und aktuelle antiziganistische Entwicklungen in 
der Bundesrepublik sowie in der EU zu informieren. 

• die parteieninterne Verständigung über eine Arbeitsdefinition zum Begriff Antiziganismus/Rassismus 
gegen Sinti_ze und Rom_nja als verbindlich geltende Grundlage. Äußerungen, Debatten und 
Entscheidungen sind entsprechend der gewählten Definition auf antiziganistische Gehalte zu prüfen. 

1667 Isidora Randjelović et al., Studie zu Rassismuserfahrungen von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland, 70–72; vgl. auch Kap. 7 
dieses Berichts. 
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• die Einführung eines parteiinternen Evaluationsformats. Parteiforderungen, Äußerungen von Abgeordneten 
etc. sind auszuwerten und antiziganismuskritisch einzuordnen, insbesondere sind hier migrations- und 
asylpolitische Debatten zu evaluieren. 

• öffentliche Stellungnahmen der Parteien zu antiziganistischen/rassistischen Vorfällen. 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja ist als solcher zu benennen. 

Politische Bewegungen und Organisationen 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Aufnahme von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in die 
Verfassungsschutzberichte. Antiziganismus als eigenständige Form des Rassismus in Organisationen und 
Bewegungen ist durch die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder zu beobachten und zu 
beschreiben. 

• die Vorlage eines Berichts über Antiziganismus im Rechtsextremismus durch das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat/das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Erscheinungsformen des 
Antiziganismus im gegenwärtigen Rechtsextremismus sind darzustellen. Als Vorbild kann hier die 
Publikation „Antisemitismus im Rechtsextremismus“ gelten.1668 

• den Schutz von Sinti_ze und Rom_nja und ihren Organisationen vor rechtsextremer Gewalt. Seitens der 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder sind umfassende Maßnahmen zum Schutz von 
Einrichtungen von Sinti_ze und Rom_nja vor Rechtsterrorismus umzusetzen. Dazu sind unter anderem 
Bedrohungen, die der Polizei durch die Selbstorganisationen gemeldet werden, konsequent zu 
dokumentieren und zu verfolgen. 

• die konsequente Strafverfolgung rassistischer Delikte gegen Sinti_ze und Rom_nja. Als Grundlage ist ein 
Kriterienkatalog für die Einordnung rassistischer/antiziganistischer Kontexte zu schaffen. 

• die konsequente rechtliche Verfolgung des Tatbestandes der Volksverhetzung (§ 130 StGB) und der 
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (§ 189 i. V. m. § 194 Abs. 2 Satz 1 StGB) auch in Fällen, in 
denen Sinti_ze und Rom_nja sowie der an Sinti_ze und Rom_nja begangene Völkermord betroffen sind. 

• die Entwicklung expliziter Angebote zur Aufklärung, Prävention und Überwindung des Antiziganismus. 
Diese sind im Rahmen der Programme zur Extremismusprävention des Bundes und der Länder zu fördern 
und umzusetzen. 

• die antiziganismuskritische Bildung der Multiplikator_innen im Bereich der Extremismusprävention und 
der politischen Bildung. Die Multiplikator_innen sind über Antiziganismus als eigenständige Form des 
Rassismus aufzuklären. Sie sind in die Lage zu versetzen, diesen zu erkennen, zu benennen und ihm im 
Rahmen ihrer extremismuspräventiven und politischen Bildungsarbeit entgegenzutreten. 

• die Förderung unabhängiger empirischer Forschung über die Funktionsweisen antiziganistischer Haltungen 
in rechtsextremen Organisationen und Bewegungen. Über kommunikations- und medienwissenschaftliche 
Ansätze hinaus sind im Rahmen der Gewalt-, Extremismus- und Bewegungsforschung Forschungsarbeiten 
zu Antiziganismus im Rechtsextremismus anzuregen und zu fördern. 

• die Sicherstellung von Auskunftsansprüchen für Opfer von Hasskriminalität im Internet. Die Verfolgung 
von antiziganistischer/rassistischer Hasskriminalität im Netz ist als staatliche Aufgabe zu begreifen und 
umzusetzen. 

1668 https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2020/antisemitismus-im-rechtsextremis-
mus.pdf?__blob=publicationFile&v=7, zugegriffen am 20. März 2021. 

https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2020/antisemitismus-im-rechtsextremis
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14. Der „Strategische Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma 
(2020–2030)“: Darstellung und Kritik 

14.1. Einführung 
Am 12. Oktober 2020, also während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, stellte die Europäische Kommission 
den am 7. Oktober 2020 veröffentlichten, neuen „Strategischen Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion 
und Teilhabe der Roma“ für den Zeitraum 2020 bis 2030 im Rahmen einer digitalen High-level Conference 
vor.1669 Dieser strategische Rahmen folgt auf den „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma 
bis 2020“, welcher im Jahr 2011 verabschiedet wurde. 
Damals war auf europäischer Ebene insbesondere eine bessere ‚Integration‘ von Rom_nja1670 für erforderlich 
gehalten und in den Fokus der politischen Bestrebungen gerückt worden.1671 Zur Umsetzung hatte die Europäi-
sche Kommission die Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen, „nationale Roma-Integrationsstrategien“ zu verabschie-
den beziehungsweise vorhandene Strategien anzupassen und diese an definierten Zielen der EU zur ‚Integration 
der Roma‘ auszurichten.1672 

Im vorliegenden Kapitel wird der EU-Rahmen bis 2020 zunächst skizziert, kritisch eingeordnet und vor dem 
Hintergrund der Umsetzung in Deutschland untersucht. Im Anschluss folgt eine Darstellung der neuen Post-
2020-Strategie sowie von deren Fokus, um zentrale Veränderungen herauszustellen und weitergehende Optimie-
rungspotenziale aufzuzeigen. Abschließend werden Handlungsempfehlungen für die konkrete Umsetzung des 
strategischen Rahmens für den Zeitraum bis 2030 formuliert. 

14.2. Der „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma“ bis 2020 
Für die nationalen Strategien zur ‚Integration der Roma‘ bis 2020 formulierte die Europäische Kommission Ziele, 
welche die Grundlage für die nationalen Bestrebungen bilden sollten. Hierfür wurden vier Kernbereiche identi-
fiziert, welche zu adressieren seien: „Zugang zu Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge und Wohnraum“. 
Konkret wurden folgende Ziele formuliert: 
• „Sicherstellen, dass alle Roma-Kinder zumindest die Grundschule abschließen“. 
• „Die Beschäftigungsquote der Roma an die der übrigen Bevölkerung annähern“. 
• „Gesundheitssituation der Roma an die der restlichen Bevölkerung angleichen“. 
• „Den Anteil der Roma mit Zugang zu Wohnraum und zu den öffentlichen Versorgungsnetzen (z. B. Wasser, 

Strom und Gas) auf den entsprechenden Anteil an der restlichen Bevölkerung bringen“.1673 

Ferner sollten bei der Ausgestaltung der nationalen Strategien unter anderem die „Gemeinsamen Grundprinzipien 
für die Einbeziehung der Roma“ berücksichtigt,1674 nationale Ziele definiert, finanzielle Mittel in ausreichender 

1669 „Digital High-level Conference launching the new ‚EU Roma Strategic Framework‘“. 
1670 Das Europäische Parlament sowie der Europäische Rat verwenden den Begriff „Roma“ als „umbrella term“ bzw. Oberbegriff. 

Er umfasst nach eigener Definition auch „other groups of people who share more or less similar cultural characteristics and a 
history of persistent marginalisation in European societies, such as the Sinti, Travellers, Kalé etc. The European Commission 
is aware that the extension of the term ‚Roma‘ to all these groups is contentious, and it has no intention to ‚assimilate‘ the 
members of these other groups to the Roma themselves in cultural terms“; Europäische Kommission, SEC(2010) 400, 
07.04.2010. 

1671 Siehe hierzu u. a. Europäische Kommission, „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Soziale und wirtschaftliche Integration der 
Roma in Europa“, KOM(2010) 133, 07.04.2010. 

1672 Europäische Kommission, „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma 
bis 2020“, KOM(2011) 173, 05.04.2011. 

1673 Europäische Kommission, KOM(2011) 173, 5–8. 
1674 „Die zehn Gemeinsamen Grundprinzipien für die Einbeziehung der Roma wurden in der ersten Sitzung der Roma-Plattform 

am 24. April 2009 vorgestellt. Sie finden sich im Anhang zu den Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Juni 2009 und lauten 
wie folgt: 1) Konstruktive, pragmatische und nichtdiskriminierende Strategien, 2) Gezielte Strategien ohne ausschließenden 
Charakter, 3) Interkultureller Ansatz, 4) Gesellschaftliche Teilhabe, 5) Bewusstsein für die Gleichstellungsdimension, 6) Be-
währte Konzepte übernehmen, 7) Nutzung von Gemeinschaftsinstrumenten, 8) Einbindung der regionalen und lokalen Be-
hörden, 9) Einbindung der Zivilgesellschaft, 10) Aktive Beteiligung der Roma“; Europäische Kommission, KOM(2011) 173, 
9. 
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Höhe zur Verfügung gestellt, Monitoring-Methoden eingeführt und zivilgesellschaftliche Organisationen der 
Rom_nja in die Konzeption, Umsetzung und Überwachung einbezogen werden.1675 

Alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, mit Ausnahme von Malta, legten der Europäischen Kommission 
bis März 2012 entsprechende nationale Strategien zur Bewertung vor und benannten nationale Kontaktstellen zur 
Koordination der entsprechenden Maßnahmen (National Roma Contact Points, NRCP).1676 

Im Jahr 2013 folgte die „Empfehlung des Rates vom 9. Dezember 2013 für wirksame Maßnahmen zur Integration 
der Roma in den Mitgliedsstaaten“, in welcher die Ziele des EU-Rahmens noch einmal bestätigt sowie Maßnah-
men zu ihrer Erreichung genannt wurden; ferner verständigten sich die Mitgliedsstaaten hier auf ein Berichtswe-
sen über die Umsetzung der nationalen Strategien.1677 

14.3. Diskurs über den EU-Rahmen bis 2020 
Obwohl die Verständigung über den „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ 
auf breite Zustimmung stieß, wurden früh Stimmen laut, die auf bestimmte Defizite in der Ausgestaltung des 
Rahmens hinwiesen. 
Grundsätzlich kritisiert wurde, dass der Ansatz des EU-Rahmens bis 2020 eine starke Defizitorientierung auf-
weise, ein homogenisierendes Bild von „Roma“ verbreite und die Ursache für sozioökonomische Problemlagen 
bei den Betroffenen selbst verortet werde. So bemängelte beispielsweise der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
die Definition von vier Hauptkategorien der „Roma“1678, welche die vorherrschende Ausgrenzung und Margina-
lisierung als universelles Kriterium für alle Angehörigen der Sinti_ze und Rom_nja festlege und somit zur Re-
produktion bereits existierender Stereotype beitrage.1679 Ähnlich verhalte es sich mit anderen essenzialisierenden 
und homogenisierenden Darstellungen in den Texten zum EU-Rahmen, die zu einer Ethnisierung der identifi-
zierten Problemlagen führen könnten.1680 

Bereits der Titel des EU-Rahmens ist umstritten. Die Betonung einer erforderlichen ‚Integration‘ der „Roma“ 
impliziert eine grundsätzliche Andersartigkeit und Fremdheit, welche in dieser Form nicht angemessen ist, blickt 
man etwa auf Deutschland mit seiner ausgeprägten autochthonen und zugleich sehr heterogenen Community. 
Vor diesem Hintergrund hat sich der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma dafür ausgesprochen, den gesetzlichen 
Minderheitenschutz zu stärken und mit gezielten Maßnahmen den unterschiedlichen Lebensrealitäten, welche 
sich insbesondere aufgrund des individuellen Aufenthaltsstatus unterscheiden, Rechnung zu tragen.1681 

Auf struktureller Ebene wurde der EU-Rahmen insbesondere hinsichtlich seines Charakters als sogenannte soft 
policy kritisiert. Die Kritik zielt darauf, dass die Verantwortung für die Umsetzung hauptsächlich bei den Mit-
gliedsstaaten liegt, sodass sich aus dem EU-Rahmen keine Durchsetzungs- oder Sanktionsinstrumente im Falle 
einer fehlenden oder mangelhaften Umsetzung der Strategien ergeben. Ferner ergeben sich aus dem Rahmen 
keine subjektiven Rechte für Rom_nja und Sinti_ze beziehungsweise werden die Rechte von Rom_nja und 
Sinti_ze nicht gestärkt. 

14.4. „Integrierte Maßnahmenpakete zur Integration und Teilhabe der Sinti und Roma“ in der 
Bundesrepublik 

In Reaktion auf die Kritik an der Bezeichnung des EU-Rahmens mit ihrem Fokus auf ‚Integration‘ wurde sich in 
Deutschland bewusst gegen die Verabschiedung einer ‚Integrationsstrategie‘ entschieden, stattdessen wurden 
„Integrierte Maßnahmenpakete zur Integration und Teilhabe der Sinti und Roma“ beschlossen. Begründet wurde 
dies einerseits damit, dass diejenigen Angehörigen der Sinti_ze und Rom_nja, welche die deutsche Staatsbürger-
schaft besitzen, keiner Integration bedürften, und andererseits damit, dass allen zugewanderten Rom_nja die 

1675 Europäische Kommission, KOM(2011) 173, 9 f. 
1676 Europäische Kommission, „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Nationale Strategien zur Integration der Roma: erster Schritt 
zur Umsetzung des EU-Rahmens“, COM(2012) 226, 21.05.2012, 4, 17. 

1677 OJ 2013/C 378/01, 24.12.2013. 
1678 „(i) Those living in disadvantaged highly concentrated (sub)-urban districts, (ii) Those living in disadvantaged parts of small 

cities/villages in rural regions and in segregated rural settlements isolated from the majority, (iii) Mobile Roma communities 
with citizenship of the country or another EU country and (iv) Finally the mobile and sedentary Roma who are third-country 
nationals, refugees, stateless persons or asylum seekers“; Europäische Kommission, KOM(2010) 133, 10. 

1679 Vgl. Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Gleichberechtigte Teilhabe, 12. 
1680 Ebd., 13. 
1681 Ebd., 13 f. 
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Möglichkeiten der allgemeinen Integrationsprogramme offen stünden. Gleichzeitig erfolgte der Hinweis, dass 
Vertreter_innen der Sinti_ze und Rom_nja sich gegen eine isolierte Minderheitenförderung positionierten.1682 

Grundlegend für alle Aktivitäten der Bundesregierung war und ist die Unterscheidung zwischen deutschen 
Sinti_ze und Rom_nja auf der einen und ausländischen Angehörigen der Community auf der anderen Seite. Es 
wird regelmäßig darauf verwiesen, dass sich der deutsche Minderheitenschutz nur auf diejenigen Menschen er-
strecke, welche über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen.1683 

Als zuständige Kontaktstelle für den EU-Rahmen bis 2020 benannte Deutschland das Referat HI6 (Nationale 
Minderheiten in Deutschland) im Bundesministerium des Innern (BMI).1684 Damit war jedoch vorprogrammiert, 
dass der EU-Rahmen kaum Effekte auf die Situation der Communitys in Deutschland haben konnte, denn das 
zuständige Referat war nicht befugt, „Programme zu entwerfen oder Programme mit den Bundesländern oder 
Kommunalverwaltungen abzustimmen“.1685 Dies wurde begründet mit der föderalen Struktur Deutschlands.1686 

Lediglich das Land Berlin beschloss im Jahr 2013 einen „Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer 
Roma“1687, welcher inhaltlich direkt an den EU-Rahmen anknüpfte und in der Folge auf Landesebene gezielte 
Maßnahmen und Angebote initiierte. Von Selbstorganisationen wurde der Aktionsplan als Paradebeispiel für 
eine Ethnisierung sozialer Verhältnisse kritisiert und dafür, dass Diskriminierung nicht ausreichend als Ursache 
sozialer Probleme benannt werde.1688 Auch die Bundesregierung vermied es, das Thema in den Fokus zu rücken, 
beschränkte sich aber bei der Umsetzung der Rahmenstrategie auf integrierte Maßnahmen, um der Gefahr einer 
verstärkten Ethnisierung zu entgehen.1689 Damit wurde jedoch auch die Möglichkeit vertan, gegen diskriminie-
rende soziale Strukturen vorzugehen. So wurde – mit Verweis auf bereits bestehende Monitoring-Verfahren, 
unter anderem im Rahmen des europäischen Minderheitenschutzes – keine Veranlassung gesehen, ein dezidiertes 
Monitoring der Situation von Sinti_ze und Rom_nja in Deutschland unter Bezugnahme auf den EU-Rahmen zu 
implementieren.1690 

In dem im Jahr 2011 vorgelegten Bericht werden allgemeine Integrationsangebote beschrieben, die auch von 
Rom_nja und Sinti_ze genutzt werden könnten, und anhand der vier Kernbereiche des EU-Rahmens erläutert. 
Exemplarisch werden einzelne Vorhaben und Projekte in den jeweiligen Themenbereichen skizziert und wo 
möglich wird eine Adressierung von Sinti_ze und Rom_nja betont. An keiner Stelle werden Indikatoren zur 
Zielerreichung formuliert.1691 Diese sind für eine Bewertung des Umsetzungserfolges allerdings unabdingbar. 
Als Reaktion auf diesen Bericht legten zivilgesellschaftliche Organisationen von Rom_nja und Sinti_ze einen 
Ergänzungsbericht vor, in welchem anhand einer Befragung von zivilgesellschaftlichen Organisationen der Com-
munity erhoben wurde, wie diese die Situation vom Rom_nja und Sinti_ze in den vier Kernbereichen des EU-
Rahmens einschätzten. Entgegen den Darstellungen im Bericht des BMI kamen die Verfasser_innen des Ergän-
zungsberichts zu dem Ergebnis, dass Angehörige der Sinti_ze und Rom_nja weder im beschriebenen Maße „in-
tegriert“ seien noch dass allgemeine Integrationsangebote von zugewanderten Rom_nja und Sinti_ze entspre-
chend genutzt würden oder genutzt werden könnten. Vielmehr bestehe großer Handlungsbedarf in allen Kernbe-
reichen des EU-Rahmens; zielführend seien hier inklusive, und nicht ausschließend wirkende, Maßnahmen.1692 

1682 „Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 3. Februar 2014 eingegangenen Antworten der Bundesregierung“, BT-Druck-
sache v. 18/459, 07.02.2014, 18. 

1683 Siehe hierzu exemplarisch „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), 
Tom Koenigs, Luise Amtsberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/885 
– Teilhabe und Integration der Sinti und Roma in Deutschland“, BT-Drs. 18/1084 v. 08.04.2014, 11. 

1684 Heute: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. 
1685 Amaro Drom et al., Monitoring der Zivilgesellschaft, 10. 
1686 BT-Drs. 18/1084 v. 08.02.2014, 14. 
1687 Vgl. Abgeordnetenhaus Berlin, „Berliner Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma“, Drs. 17/1094 v. 19.07.2013. 
1688 Amaro Foro, „Amaro Foro e. V. über den Berliner ‚Aktionsplan Roma‘“; Romano Bündnis (Berlin), „Position des Romano-

Bündnis“ (2013); Wierich, „Blinder (Re)Aktionismus“. 
1689 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, „Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Kommis-

sion“, 29. 
1690 Ebd. 
1691 Vgl. ebd., passim. 
1692 Bundesarbeitsgemeinschaft RAA, Madhouse und RomnoKher, Ergänzungsbericht von Vertreter/innen der Roma-Zivilgesell-

schaft, 4. 
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Ein ähnliches Bild zeichnet der 2014 erschienene Monitoring-Bericht der Zivilgesellschaft im Rahmen der „De-
cade of Roma Inclusion“.1693 

14.5. Evaluation der Umsetzung der EU-Rahmenstrategie bis 2020 
Zur Evaluation der Umsetzung der EU-Rahmenstrategie bis 2020 realisierte die „Generaldirektion Justiz und 
Verbraucher“ der Europäischen Kommission das Pilotprojekt „Roma Civil Monitor“,1694 das in erster Linie durch 
die Central European University koordiniert wurde. In diesem Kontext legten der Zentralrat und das Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma gemeinsam mit dem Verein Sozialfabrik drei Berichte zur 
Umsetzung des EU-Rahmens in Deutschland vor und zeigten umfassende Defizite in allen untersuchten Hand-
lungsbereichen auf.1695 

Die Europäische Kommission führte zudem eine midterm Evaluation für den Zeitraum 2011–2017 durch, um den 
Umsetzungsstand der Rahmenstrategie zu bewerten. Auf Grundlage der Berichterstattung sowie von Konsultati-
onen wurde insbesondere der Mehrwert durch ein gezieltes Handeln der Europäischen Union untersucht.1696 Der 
Bericht hierzu zeigt strukturelle Barrieren auf und identifiziert folgende Verbesserungspotenziale für den EU-
Rahmen: 

„die Bekämpfung von Antiziganismus als Ausgangspunkt von Inklusionsstrategien, den Bedarf, die In-
klusion von Sinti und Roma in Mainstream-Politikansätzen zu stärken, die Stärkung der Partizipation von 
Sinti und Roma, die Anerkennung der Diversität innerhalb von Sinti und Roma, die Untersuchung von 
antiziganistischen Strukturen und die Erhebung von Gleichstellungs- und Partizipationsdaten, klare Ziel-
setzungen und Indikatoren sowie das Monitoring der Politikumsetzung“. 

Wenngleich kleine Verbesserungen im Zeitraum der Evaluation zu beobachten gewesen seien, so die Evaluation, 
zeige sich ein nach wie vor großer Handlungsbedarf.1697 

In ihrem „Bericht über die Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma“ stellte die Europäische 
Kommission 2019 die zentralen Entwicklungen in den vier Kernbereichen des EU-Rahmens vor; sie beschreibt 
und analysiert die getroffenen Maßnahmen sowie deren Umsetzung auf Grundlage der Berichterstattung durch 
die NRCPs und leitet entsprechende Handlungsempfehlungen ab.1698 

Der Bericht nennt das Erfordernis, „Interventionen mit aktiver Beteiligung der Roma zu entwickeln, die dem 
Ausmaß der Herausforderungen Rechnung tragen und angemessen sind, messbare Ergebnisse versprechen sowie 
realistische Optionen zur Schaffung von allgemeiner Akzeptanz in der Gesellschaft beinhalten.“1699 Es folgt eine 
Liste von Erfolgsfaktoren, welche für die erfolgreiche ‚Integration‘ von Rom_nja maßgeblich seien und sowohl 
den strukturellen Rahmen als auch inhaltliche Aspekte thematisieren.1700 

1693 Amaro Drom et al., Monitoring der Zivilgesellschaft. 
1694 Vollständiger Titel des Projektes: „Capacity building for Roma civil society and strengthening its involvement in the moni-

toring of national Roma integration strategies“; Central European University, „Roma Civil Monitor“. Weitere Informationen 
finden sich auf der Internetseite der Central European University unter https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor, zugegriffen 
am 30. Dezember 2020. 

1695 Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma und Sozialfabrik, Mo-
nitoring zur Gleichbehandlung 2018; Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher 
Sinti und Roma und Sozialfabrik, Monitoring zur Gleichbehandlung 2019; Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma und Sozialfabrik, Monitoring zur Gleichbehandlung 2020. 

1696 Europäische Kommission, „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat. Bericht über die Evalu-
ierung des EU-Rahmens für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020“, COM(2018) 785, 04.12.2018. 

1697 Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, „Hintergrund- und Positionspapier“ (Stand 20.11.2020), 4. 
1698 Europäische Kommission, „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat. Bericht über die Umset-

zung der nationalen Strategien zur Integration der Roma 2019“, COM(2019) 406, 05.09.2019. 
1699 Ebd., 15. 
1700 Ebd., 16. 

https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor
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14.6. „Strategischer Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma 
(2020–2030)“ 

Die Grundlage für die Weiterentwicklung und Neuauflage eines strategischen Rahmens auf EU-Ebene bildet eine 
Entschließung des Europäischen Parlaments von Februar 2019.1701 In dieser wurde unter anderem festgestellt, 
• dass Rom_nja „ihre grundlegenden Menschenrechte verwehrt werden“,1702 

• dass das Ziel des EU-Rahmens für den Zeitraum 2010 bis 2020 nicht erreicht wurde,1703 

• dass die Evaluation gezeigt habe, dass es einer gezielten Bekämpfung von Antiziganismus bedarf,1704 

• dass insbesondere in den vier Kernbereichen des bisherigen Rahmens nur wenige Verbesserungen zu be-
obachten sind,1705 

• dass es gezielter Aktivitäten zur Förderung der Teilhabe von Rom_nja bedarf,1706 

• dass es einer Adressierung von „Mehrfachdiskriminierung und intersektionelle[r] Diskriminierung“ be-
darf,1707 

• dass die bisherigen Zielformulierungen weder messbar noch verbindlich waren,1708 

• dass Programme, welche Rom_nja nicht explizit adressieren, diese in aller Regel auch nicht berücksichti-
gen,1709 sowie 

• dass „Vertrauen für die Gesellschaft als Ganzes wesentlich ist“ und insbesondere auch hinsichtlich der „Ver-
trauensbildung zwischen Roma und Nicht-Roma“.1710 

Diese Ergebnisse nahm das Europäische Parlament zum Anlass, die Europäische Kommission aufzufordern, ei-
nen EU-Rahmen für die Zeit nach 2020 vorzuschlagen, welcher den zuvor genannten Erkenntnissen Rechnung 
trägt. Hierbei sollten unter anderem auch zivilgesellschaftliche Organisationen im Rahmen von Konsultationen 
eingebunden werden.1711 Ferner wurden die Mitgliedsstaaten aufgefordert, entsprechende Strategien auf natio-
naler Ebene zu entwickeln, dabei auch Vertreter_innen der Rom_nja einzubeziehen, und insbesondere die Be-
kämpfung von Antiziganismus in den Fokus der Bestrebungen zu stellen.1712 

In der Folge wurde im Oktober 2019 ein Workshop mit den NRCPs, Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
und zivilgesellschaftlichen Vertreter_innen durchgeführt. Dieser Workshop thematisierte mögliche politische 
Konzepte und Strategien, Wege der Evaluation, Herangehensweisen zur Bekämpfung von Antiziganismus sowie 
den Fokus auf Diversität und Vielfalt innerhalb der Rom_nja-Communitys. Die Ergebnisse dieses Workshops 
sollten in die Entwicklung einer Post-2020-Strategie einfließen.1713 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus (UKA) veröffentlichte bereits im Juni 2020 eine Stellungnahme 
zur Frage der Ausgestaltung des neuen EU-Rahmens mit nicht abschließenden Empfehlungen. Es sei, so stellte 
die UKA heraus, weiterhin notwendig, die im Vergleich zu Angehörigen der Dominanzgesellschaft im Durch-
schnitt schlechtere und in vielen Fällen lebensbedrohliche sozioökonomische Situation von Rom_nja und 
Sinti_ze zu verbessern. Diese Schlechterstellung müsse als „Effekt jahrhundertelanger Diskriminierung und Aus-
grenzung begriffen und ihre Bekämpfung mit diesem grundlegenden Perspektivwechsel in praktische Politik 

1701 Europäisches Parlament, „Strategien zur Integration der Roma. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Februar 
2019 zur Notwendigkeit eines verstärkten strategischen Rahmens der EU für nationale Strategien zur Integration der Roma 
und für eine intensivere Bekämpfung des Antiziganismus für die Zeit nach 2020“, P8_TA(2019)0075, 12.02.2019. 

1702 Ebd., lit. B. 
1703 Ebd., lit. C. 
1704 Ebd., lit. D. 
1705 Ebd., lit. E. 
1706 Ebd., lit. G. 
1707 Ebd., lit. H. 
1708 Ebd., lit. I. 
1709 Ebd., lit. J. 
1710 Ebd., lit. L. 
1711 Ebd., Nr. 2. 
1712 Ebd., Nr. 3. 
1713 Europäische Kommission, „Workshop on future policies“. 
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umgesetzt werden.“ Deshalb sei eine grundsätzliche Neuausrichtung der EU-Rahmenstrategie unabdingbar, im 
Fokus müsse die Bekämpfung von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja stehen.1714 

Basierend auf einer „Roadmap“ für die Entwicklung des neuen EU-Rahmens,1715 erfolgte die Erarbeitung des 
„Strategischen EU-Rahmens für Gleichstellung, Inklusion und Partizipation der Roma“, der, wie eingangs er-
wähnt, im Oktober 2020 veröffentlicht und vorgestellt wurde. 
Im Vorfeld verabschiedete das Europäische Parlament im September 2020 eine weitere Entschließung, welche 
sich der Frage der konkreten Ausgestaltung des EU-Rahmens widmete.1716 Diese Entschließung fordert die Eu-
ropäische Kommission explizit unter anderem dazu auf, finanzielle Mittel für die Umsetzung des EU-Rahmens 
im Mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2021 bis 2027 bereitzustellen.1717 

Der neue strategische Rahmen definiert verschiedene quantifizierte Mindestziele in sieben Kernbereichen, wel-
che bis zum Jahr 2030 verwirklicht werden sollen:1718 

1. Bekämpfung und Prävention von Antiziganismus und Diskriminierung 
a) Halbierung der Zahl der Rom_nja, die Diskriminierung erfahren 
b) Anteil der Bevölkerung, die sich mit Rom_nja als Nachbar_innen unwohl fühlt, um mindestens ein 

Drittel senken 
2. Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung, um die sozioökonomische Lücke zwischen Rom_nja und der 

übrigen Bevölkerung zu schließen 
a) Verkleinerung des Gefälles bei Armut um mindestens die Hälfte 
b) Verkleinerung des Gefälles bei Kinderarmut um mindestens die Hälfte 

3. Förderung der Teilhabe durch Stärkung der Gestaltungs- und Entscheidungsmacht, Zusammenarbeit und 
Vertrauen 
a) Einbindung von mindestens 90 zivilgesellschaftlichen Organisationen in das EU-weit koordinierte 

Roma-Zivilgesellschaft-Monitoring 
b) Für die Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Roma-Organisationen als Vollmitglieder in den 

nationalen Monitoring-Ausschüssen sorgen 
c) Verdoppelung des Anteils der Rom_nja, die Diskriminierungserfahrungen melden 
d) Beteiligung der Rom_nja an der lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Politik fördern 

4. Erhöhung des effektiven gleichberechtigten Zugangs zu qualitativ hochwertiger, allgemeiner Bildung 
a) Die Unterschiede bei der Inanspruchnahme frühkindlicher Erziehung und Betreuung um mindestens 

die Hälfte verringern 
b) Die Unterschiede bezüglich des Abschlusses der Sekundarstufe um mindestens ein Drittel verringern 
c) Auf den Abbau der Segregation hinarbeiten, indem der Anteil von Roma-Kindern, die segregierte 

Grundschulen besuchen, (zumindest) halbiert wird 
5. Erhöhung des effektiven gleichberechtigten Zugangs zu qualitativ hochwertiger und nachhaltiger 

Beschäftigung 
a) Die Beschäftigungslücke um mindestens die Hälfte verkleinern 
b) Die genderspezifische Beschäftigungslücke um mindestens die Hälfte verkleinern 
c) Die Unterschiede bezüglich des Anteils junger Menschen, die keine Schule besuchen beziehungsweise 

nicht erwerbstätig oder nicht in Ausbildung sind, zumindest halbieren 

1714 Unabhängige Kommission Antiziganismus, „Stellungnahme zur Frage der Post-2020 EU-Rahmenstrategie“. 
1715 Europäische Kommission, „Roadmap: Initiative setting out the EU post-2020 Roma equality and inclusion policy“, 

Ares(2020)1003902, 17.02.2020. 
1716 Europäisches Parlament, „Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. September 2020 zur Umsetzung der nationa-

len Strategien zur Integration der Roma: Bekämpfung der negativen Einstellung gegenüber Menschen mit Roma-Hintergrund 
in Europa“, P9_TA(2020)0229, 17.09.2020. 

1717 Ebd., Nr. 5. 
1718 European Commission, „Communication from the Commission, the European Parliament and the Council. A Union of Equal-

ity: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation“, COM(2020) 620, 07.10.2020. 



        
 
 

 

   
  

 
    

 
     
    
    

            
             
            
          

              
    

               
          

            
  

     
              
                

            
            

               
         

             
            

              
        

             
               
              

                
     

                
          

              
            

           

                                                        
           
    
     
    
     
     
    
    
       
             

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 347 – Drucksache 19/30310 

6. Verbesserung der Gesundheit der Rom_nja und Erhöhung des effektiven gleichberechtigten Zugangs zu 
qualitativer Gesundheitsversorgung und sozialen Diensten: Die Unterschiede bei der Lebenserwartung um 
mindestens die Hälfte senken 

7. Erhöhung des effektiven gleichberechtigten Zugangs zu adäquaten, nicht-segregierten Wohnungen und 
grundlegenden Diensten 
a) Verringerung der in Bezug auf Wohnungsnot bestehenden Unterschiede um mindestens ein Drittel 
b) Die Unterschiede in Bezug auf Überbelegung von Wohnraum um mindestens die Hälfte verringern 
c) Den Anteil der Rom_nja mit Zugang zu Leitungswasser auf mindestens 95 Prozent anheben.1719 

Zur Umsetzung des EU-Rahmens auf nationaler Ebene bietet die Europäische Kommission verschiedene Orien-
tierungshilfen an. Hierzu gehören einheitliche Kriterien für die Gestaltung nationaler Strategien,1720 ein Portfolio 
verschiedener Indikatoren für die jeweiligen Ziele,1721 Bestrebungen zur Bestärkung der EU-Gesetzgebung, wie 
beispielsweise der Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes,1722 sowie weiterer Aktivitäten 
auf EU-Ebene und darüber hinaus.1723 Ferner stellt die Kommission Richtlinien zur Planung und Einführung 
nationaler „Roma“-Strategien zur Verfügung.1724 

Eine weitere Neuerung besteht darin, dass der neue EU-Rahmen eine dezidierte Finanzierung im Rahmen des 
Mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum von 2021 bis 2027 vorsieht.1725 

Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, ihre nationalen Strategien der Europäischen Kommission bis September 
2021 vorzulegen.1726 

14.7. Einschätzungen zur Post-2020-Strategie 
Es zeichnet sich ein Perspektivwechsel in der Ausgestaltung der Post-2020-Strategie ab. Zielte der EU-Rahmen 
bis 2020 primär auf die sozioökonomische Integration marginalisierter Roma ab, wurde der neue Rahmen um die 
horizontalen Dimensionen Gleichstellung, Inklusion und Partizipation erweitert. Hieraus lässt sich ableiten, dass 
die zentrale Herausforderung in der Bekämpfung von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja 
liegt und dass nicht, wie im vorherigen EU-Rahmen, die vielfach schlechte ökonomische und rechtliche Lage 
von Rom_nja den von diesem Rassismus Betroffenen angelastet wird. 
Weiterhin wurden erstmals quantifizierbare Ziele formuliert, welche eine Messbarkeit und damit verbunden eine 
dezidierte Erfolgskontrolle ermöglichen. Diese Zielbewertung setzt jedoch die Erfassung von Daten zur ethni-
schen Zugehörigkeit voraus, welche auf europäischer Ebene zwar gefordert wird,1727 aber vor dem Hintergrund 
der historischen Verantwortung Deutschlands kritisch betrachtet werden muss.1728 

Wenngleich der neue EU-Rahmen eine als positiv zu bewertende Akzentverschiebung im Vergleich zum bishe-
rigen Vorgehen darstellt, zeichnet sich nach wie vor weiterer Handlungs- und Optimierungsbedarf ab. So hat 
auch der neue Rahmen keinen Gesetzescharakter, sondern überträgt die Verantwortung für die Umsetzung der 
Strategie auf die Mitgliedsstaaten. Dass dies in der Vergangenheit wenig zielführend war, hat die Evaluation des 
bis 2020 gültigen Rahmens gezeigt. 
Somit liegt es nach wie vor allein bei den Mitgliedsstaaten, effektive Maßnahmen zu ergreifen und den EU-
Rahmen umzusetzen. Der EU-Rahmen definiert hierbei lediglich Mindestanforderungen, welche auch übertrof-
fen werden dürfen. Es gilt, dass alle Mitgliedsstaaten ihre Ausgangslage individuell bewerten und entsprechend 
ausgerichtete nationale Strategien vorlegen sollen. Dieser Herausforderung muss sich insbesondere auch die Bun-
desrepublik Deutschland, nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihrer historischen Verantwortung, stellen. 

1719 European Commission, COM(2020) 620, 4 f.; Europäische Kommission, „Factsheet“. 
1720 Ebd., 6–10. 
1721 Ebd., Annex 2. 
1722 Ebd., 11. 
1723 Vgl. ebd., 12–17. 
1724 Ebd., Annex 1. 
1725 Ebd., 8. 
1726 Ebd., 6. 
1727 Vgl. beispielsweise Europäisches Parlament, P9_TA(2020)0229. 
1728 Zur Frage der Erfassung von Minderheitenzugehörigkeiten vgl. Kap. 12 dieses Berichts. 
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14.8. Handlungsempfehlungen – EU 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der Bundesregierung die Vorlage einer nationalen Strategie in Form eines bundesweiten Rahmenplans zur 
Bekämpfung von Antiziganismus und die gleichberechtigte Teilhabe aller Rom_nja und Sinti_ze bis 
September 2021, unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status, unter Berücksichtigung der 
Richtlinien der Europäischen Kommission und auf Grundlage eines Konsultationsprozesses mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen der Rom_nja und Sinti_ze sowie weiteren Akteur_innen auf Landes-
und Bundesebene. 

• der Bundesregierung die Formulierung qualitativer und quantitativer Ziele in den Kernbereichen Bildung, 
Gesundheitsversorgung, Beschäftigung und Wohnraum sowie den Dimensionen Gleichstellung, Inklusion 
und Partizipation sowie Bekämpfung von Antiziganismus, insbesondere strukturellem/institutionellen 
Antiziganismus, auch gegen zugewanderte Sinti_ze und Rom_nja. 

• der Bundesregierung die Implementierung einer unabhängigen deutschen Nationalen Kontaktstelle für 
Sinti_ze und Rom_nja (NRCP) bei der_dem Beauftragten gegen Antiziganismus (→ zentrale Forderungen). 
Der Kontaktstelle sind die entsprechenden Kompetenzen zu übertragen. Sie hat gezielte Maßnahmen in der 
Umsetzung des EU-Rahmens zu konzipieren, abzustimmen, gegebenenfalls umzusetzen und zu überprüfen. 

• der Bundesregierung, der Umsetzung des EU-Rahmens für den Zeitraum bis 2030 auf nationaler sowie 
europäischer Ebene eine hohe Priorität beizumessen und auch im Austausch mit anderen EU-Staaten und 
den (potenziellen) Beitrittskandidaten auf die Realisierung hinzuwirken. 

• der Bundesregierung die Initiierung und Förderung von Maßnahmen, welche gezielt alle Betroffenen von 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja adressieren und dabei nicht ausschließend wirken. 

• der Bundesregierung die Schaffung gezielter, unabhängiger Monitoring-Instrumente zur Überprüfung der 
Umsetzung des EU-Rahmens bis 2030. 

• der Bundesregierung, darauf hinzuwirken, dass die gleichberechtigte Teilhabe von Rom_nja und Sinti_ze 
sowie die Bekämpfung von Antiziganismus in der Partnerschaftsvereinbarung mit der Europäischen 
Kommission für die Umsetzung des EU-Fonds 2021-2027 als zentrale Punkte und Querschnittsziele 
definiert werden. 

• dass Bund und Länder die Partizipation und Inklusion von Sinti_ze und Rom_nja in ihre Programme 
aufnehmen sowie zivilgesellschaftliche Organisationen der Sinti_ze und Rom_nja in den entsprechenden 
Beiräten beteiligen und fördern. 
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15. Aktivitäten und Programme der Bundesländer und auf Bundesebene gegen 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja 

15.1. Maßnahmen gegen Antiziganismus durch die Länder 
Im deutschen Föderalismus fallen gesellschaftsrelevante Bereiche wie Bildung – einschließlich der Landeszent-
ralen für politische Bildung –, Jugendarbeit, Strafvollzug oder Polizei in die Zuständigkeit der Länder. Ihnen 
kommt damit bei der Entwicklung, Durchführung und Verankerung von Maßnahmen gegen Antiziganismus/Ras-
sismus gegen Sinti_ze und Rom_nja eine maßgebliche Rolle zu. Um einen Überblick über die konkreten Schritte 
zur Förderung der Auseinandersetzung mit Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja und zu den 
Aktivitäten, diesem entgegenzutreten, zu erhalten, hat die Unabhängige Kommission Antiziganismus allen Staats-
kanzleien der Bundesländer sechs Fragen zugesendet, die entsprechenden Antworten werden in den folgenden 
Ausführungen dargestellt.1729 

1: Wird Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti und Roma in Ihrer Landesregierung als eigenständiges 
Phänomen wahrgenommen und etwa Präventions- und Interventionsarbeit gegen Antiziganis-
mus/Rassismus gegen Sinti und Roma gefördert? Wenn ja, seit wann? 

Aus dem Staatsministerium Baden-Württemberg1730 wird auf den Vertrag zwischen der Landesregierung und 
dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg hingewiesen, in dem als Ziel die 
Bekämpfung von Antiziganismus als einem eigenständigen Phänomen formuliert ist. Die „Forschungsstelle An-
tiziganismus“ an der Universität Heidelberg und die „Arbeitsstelle Antiziganismus“ an der Pädagogischen Hoch-
schule Heidelberg werden angeführt, sowie die institutionelle Förderung des Landesverbandes. 
In Bayern1731 wird Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als Teil rechtsextremistischer Ideo-
logie betrachtet und das Eintreten der Sicherheitsbehörden gegen die rechtsextremistische Szene betont. Sinti_ze 
und Rom_nja werden zu den Minderheiten gezählt, die unter „rechtsextremistische Feindbilder“ fallen. Antiziga-
nismus gilt als Ideologiefragment des Rechtsextremismus. Antiziganistische Straftaten gelten als Hasskriminali-
tät. Aufklärungsarbeit gegen Antiziganismus wird in den Kontext der Werte- und Demokratiebildung gestellt. 
Aus Berlin1732 wurden für die Beantwortung der Fragen Angaben von folgenden Institutionen zusammengetra-
gen: Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales; Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung; Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Vorgestellt werden die Maßnahmen im 
Rahmen des „Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma“, darüber hinaus wird auf das Partizipations-
und Integrationsprogramm verwiesen, das sich gezielt mit dem Phänomen Antiziganismus befasst. Antiziganis-
mus wird „im Rahmen der Arbeit gegen Rassismus als eigenständiges Phänomen adressiert“. Verwendet werden 
die Begriffe „Antiziganismus bzw. Rassismus gegen Sinti*zza und Rom*nja/Gadjé-Rassismus“. 
Für Brandenburg1733 kommt die Antwort aus dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, das 
auch für „nationale Minderheiten“ sowie für „Erinnerungs- und Gedenkarbeit“ zuständig ist. Verwiesen wird auf 
die „Grundlagenvereinbarung“ mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Da der 
Landesverband den Begriff Antiziganismus „nicht präferiert“, verwendet das Land diesen nicht. Es wird festge-
stellt, dass „im Land Brandenburg bisher nur vereinzelte Sinti und Roma bekannt sind“. Deshalb konzentriert 
sich die Landesregierung eher auf die Erinnerungs- und Bildungsarbeit und nicht auf „aktuelle – z. B. antiziga-
nistisch bedingte – Probleme von Angehörigen der Sinti und Roma“. Zudem wird darauf verwiesen, dass der 
Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf der nationalen Minderheit der deutschen Sinti_ze und Rom_nja liege und 
nicht bei den „migrierten Roma“. Die Notwendigkeit für eine eigenständige Präventions- und Interventionsarbeit 

1729 Aus allen 16 Bundesländern hat die Unabhängige Kommission Antiziganismus Antworten auf ihre Fragen erhalten. 
1730 Alle Zitate zu Baden-Württemberg beziehen sich auf das Schreiben des Baden-Württembergischen Staatministeriums vom 

23. September 2020 von Lisa Stengel. 
1731 Alle Zitate zu Bayern beziehen sich auf das Schreiben vom 25. März 2020 vom Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Dr. Flo-

rian Herrmann, MdL. 
1732 Alle Zitate zu Berlin beziehen sich auf das Schreiben der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Büro der 

Beauftragten des Senats von Berlin für Integration und Migration vom 11. Mai 2020 von Diana Botescu. 
1733 Alle Zitate zu Brandenburg beziehen sich auf das Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 

17. Februar 2020 von Dr. Manja Schüle. 



     

              
             
           

            
             
            

        
              

             
   

              
            

              
           

              
            

               
               

     
             

              
               

            
             

          
             
              

               
 

            
            

              
            

           
           

     
           

                 
             

               
            
        

              
  

             
     
             
               

              
              

Drucksache 19/30310 – 350 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

wird nicht gesehen.1734 Verwiesen wird auf die Antirassismusklausel der Landesverfassung, in der jedoch die 
explizite Nennung von Sinti_ze und Rom_nja keine Mehrheit fand. Informationsangebote der Landeszentrale für 
politische Bildung und des Landesinstituts für Schule und Medien werden erwähnt. 
Aus der Senatskanzlei für Interkulturelle und interreligiöse Angelegenheiten der Freien Hansestadt Bremen1735 

wird auf die Rahmenvereinbarung mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen verwie-
sen, in der zugesichert wird, „jeglicher Diskriminierung von Angehörigen der Minderheit entgegenzuwirken“. 
Hervorgehoben wird die „Vermeidung von diskriminierenden Minderheitenkennzeichnungen“ im Sprachge-
brauch. Insbesondere soll das für die Medienanstalten des Landes gelten. Im Kontext des „Bundesprogrammes 
Demokratie leben!“ wird in Bremen „Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti und Roma als eine Facette Grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit begriffen“. 
Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg1736 nimmt Anti-
ziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als eigenständiges Phänomen wahr und fördert Initiativen 
im Rahmen des Landesprogramms „Hamburg – Stadt mit Courage“, zu dem die Bekämpfung vom Rechtsextre-
mismus und aller Ausprägungen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gehört. Zudem wird auf das Integra-
tionskonzept 2017 „Wir in Hamburg“ verwiesen, das die chancengleiche Teilhabe aller Menschen in Hamburg 
zum Ziel hat. Der „Abbau struktureller Diskriminierung in allen gesellschaftlich relevanten Lebensbereichen“ 
soll erreicht werden. Seit vielen Jahren werden in Hamburg Sinti_ze und Rom_nja als Bildungsberater_innen für 
die Arbeit in Schulen, seit 2018 auch im Kitabereich, qualifiziert. Vom Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung werden regelmäßig Fortbildungen angeboten. 
Die Staatskanzlei des Landes Hessen1737 verweist auf den 2017 abgeschlossenen Staatsvertrag zwischen der 
Landesregierung und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, der sich auf die „Min-
derheit der deutschstämmigen Sinti und Roma bezieht“. Dem Staatsvertrag ist die Betonung der historischen und 
politischen Verantwortung vor dem Hintergrund der Verfolgung und des Völkermordes im Nationalsozialismus 
zu entnehmen. In diesem Zusammenhang steht im Hessischen Staatsvertrag auch ein Artikel zum „Friedhofswe-
sen“. Überlebenden des Holocaust sollen hierdurch „verlängerte Ruhezeiten“ ermöglicht werden. 
Der Staatsvertrag soll dazu beitragen, „in möglichst allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, politischen 
und kulturellen Lebens in Hessen die vollständige und tatsächliche Gleichheit zwischen den Angehörigen der 
Minderheit und den Angehörigen der Mehrheit zu fördern“. Betont wird die enge Zusammenarbeit mit dem Lan-
desverband. 
Hessen ordnet die Bekämpfung von Antiziganismus in eine „ganzheitliche Extremismusprävention“ ein und ver-
ankert die Arbeit im 2013 gegründeten „Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus“. 
Im „Beratungsnetzwerk Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ ist der Verband deutscher Sinti 
und Roma, Landesverband Hessen seit 2014 Mitglied. Die Beratungsfälle werden den einzelnen Phänomenbe-
reichen zugeordnet. Die Ausstellung „RECHTSaußen – MITTENdrin?“ des Demokratiezentrums Hessen wurde 
um das Thema Antiziganismus ergänzt. Dem Antidiskriminierungsberatungs-Netzwerk Hessen gehört auch der 
Förderverein Roma e. V. an. 
Das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern1738 weist 
zunächst darauf hin, dass die Anzahl der Sinti_ze und Rom_nja als „sehr gering“ eingeschätzt werde und „keine 
Sinti- und Roma-Vereine oder sonstige Selbstorganisationen“ bekannt seien. Spezielle Angebote, die auf die 
„spezifischen Bedürfnisse von Sinti und Roma zugeschnitten sind“, seien nicht entwickelt worden. Auf die Frage 
nach dem Begriffsverständnis wird nicht eingegangen. Stattdessen wird auf die „Landeskonzeption zur Förde-
rung der Integration von Migrantinnen und Migranten“ verwiesen. 

1734 „Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbreitung von Informationen über Sinti und Roma allgemein und nicht nur im Kontext 
antirassistischer Arbeit.“ 

1735 Alle Zitate zu Bremen beziehen sich auf das Schreiben der Senatskanzlei für Interkulturelle und interreligiöse Angelegenhei-
ten vom 16.03.2020 von Dr. Martina Höhns. 

1736 Alle Zitate zu Hamburg beziehen sich auf das Schreiben vom 10. März 2020 von Isabel Said. 
1737 Alle Zitate zu Hessen beziehen sich auf das Schreiben der Hessischen Staatskanzlei vom 13. Mai 2020 von Andreas Schmelz 

oder auf das Schreiben des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 11. Februar 2021 von Mark Soeder. 
1738 Alle Zitate zu Mecklenburg-Vorpommern beziehen sich auf das Schreiben vom 20. Mai 2020 von Alexander Schaar. 
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In Niedersachsen1739 ist mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ beim Justizministerium ein Landesde-
mokratiezentrum eingerichtet worden. Darin wird „Rassismus gegen Sinti und Roma“ als „eigenständiges Prob-
lem“ wahrgenommen. Auch im Landesprogramm gegen Rechtsextremismus ist das Thema integriert. Mehrere 
Ministerien befassen sich mit Präventions- und Interventionsarbeit gegen Antiziganismus/Rassismus gegen 
Sinti_ze und Rom_nja. 
Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen1740 schickt der Beantwortung voraus, dass der Themenkom-
plex Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja nicht losgelöst von der Arbeit gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus betrachtet werden könne. Antiziganismus wird als Teilaspekt von Rassismus angesehen, 
ihm entgegenzutreten als Querschnittsaufgabe verstanden. Programme, die sich explizit dem Antiziganismus 
widmen, bestehen in NRW nicht. Angesichts einer „im Rahmen der Zuwanderung aus Südosteuropa […] gestie-
gene[n] antiziganistischen Stimmung“ sieht sich die Landesregierung hier gefordert. Die „Präventions- und In-
terventionsarbeit gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti und Roma“ wird in verschiedenen Landesförder-
programmen gefördert. 
Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz1741 verweist als Grundlage auf die Rahmenvereinbarung 
mit dem Verband deutscher Sinti und Roma – Landesverband Rheinland-Pfalz, die seit 2005 in Kraft ist und in 
dem die besondere historische Verantwortung des Landes gegenüber Sinti_ze und Rom_nja die Grundlage bildet 
und die „Achtung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität der nationalen Minderheit der 
deutschen Sinti und Roma“ hervorgehoben wird. Im „Landesaktionsplan gegen Rassismus und Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“ ist dem Antiziganismus ein eigener Artikel gewidmet. Zugleich wird betont, dass der 
Landesaktionsplan an „merkmalsübergreifenden Vorschlägen“ orientiert ist, die implizit den Bereich der „Ab-
wertung von Sinti und Roma“ umfassen. Das Thema Antiziganismus wird auch in einen Zusammenhang mit 
Programmen gegen Rechtsextremismus und für Gewaltprävention gestellt. In den ausführlichen Antworten aus 
Rheinland-Pfalz wird deutlich, dass Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als ein eigenstän-
diges Phänomen betrachtet wird. 
Im Saarland1742 sind Maßnahmen gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in der Arbeit 
des Landes-Demokratiezentrums verankert, das phänomenübergreifend arbeitet und bei dem „im Einzelfall auch 
eine Befassung mit Antiziganismus erfolgen kann.“ Zudem wird auf die „Stabsstelle Integration“ verwiesen, die 
Projekte fördert, „die sich für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft 
einsetzen.“ Antiziganismus wird als „eigenständiger Phänomenbereich der gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit“ angesehen. 
In Sachsen1743 wird die Arbeit gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als Teil der Akti-
vitäten zur „Stärkung der Demokratie und gegen extremistische Bewegungen und Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit“ verstanden. Das Demokratiezentrum Sachsen, in dem diese Aktivitäten gebündelt werden, fühlt 
sich „explizit auch der Antiziganismusprävention verpflichtet“. 
Für Sachsen-Anhalt1744 wird die „Stabsstelle für Demokratie- und Engagementförderung“ angeführt, die sich 
mit „Grundsatzfragen der Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus“ befasst. 
Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein1745 unterstreicht den Stellenwert von Antirassismusarbeit und 
Extremismusprävention in dem Bundesland. Hervorgehoben werden die regionalen Beratungsteams gegen 
Rechtsextremismus, in deren Aufgabenfeld auch Rassismus und Antiziganismus fallen. 

1739 Alle Zitate zu Niedersachsen beziehen sich auf das Schreiben des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung vom 31. März 2020 von Christian Haupt. In die Beantwortung sind Beiträge aus dem Niedersächsischen 
Justizministerium, dem Niedersächsischen Kultusministerium, dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport so-
wie des Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung eingeflossen. 

1740 Alle Zitate zu Nordrhein-Westfalen beziehen sich auf das Schreiben der Nordrhein-Westfälischen Staatskanzlei vom 25. März 
2020 von Britta Bollmann. 

1741 Alle Zitate zu Rheinland-Pfalz beziehen sich auf das Schreiben der Ministerpräsidentin Malu Dreyer vom 11. Mai 2020. 
1742 Alle Zitate zum Saarland beziehen sich auf das Schreiben der Saarländischen Staatskanzlei vom 18. März 2020 von Gerhard 

Philippi. 
1743 Alle Zitate zu Sachsen beziehen sich auf das Schreiben der Sächsischen Staatskanzlei vom 31. März 2020 von Stefan Bast-

heim. 
1744 Alle Zitate zu Sachsen-Anhalt beziehen sich auf das Schreiben des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration vom 

13. März 2020 von Gundel Berger. 
1745 Alle Zitate zu Schleswig-Holstein beziehen sich auf das Schreiben des Ministerpräsidenten Daniel Günther vom 3. März 2020. 
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In Thüringen1746 wurde 2017 eine gemeinsame Erklärung der Landesregierung und des Zentralrats Deutscher 
Sinti und Roma unterzeichnet, die die Themenfelder Antidiskriminierung, Friedhofswesen, Bildung und Zusam-
menarbeit beinhaltet. 

2: Gehen Sie bei Ihren Maßnahmen von einem bestimmten Verständnis von Antiziganismus/Rassismus 
gegen Sinti und Roma aus und könnten Sie dieses Verständnis kurz skizzieren? 

Das Land Baden-Württemberg schließt sich beim Verständnis von Antiziganismus der Definition von Markus 
End an.1747 

Für das Verständnis von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja betont der Vertreter der Bay-
erischen Staatskanzlei den Kontext der „Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma während der NS-
Gewaltherrschaft“ und den Rahmen der „allgemeinen Extremismusprävention“. Weiteres zum Begriffsverständ-
nis wird nicht ausgeführt. 
Die Berliner Senatsverwaltungen schließen sich explizit dem Verständnis der Allianz gegen Antiziganismus1748 

und der Formulierung einer Arbeitsdefinition Antiziganismus durch den Träger Amaro Foro e. V.1749 an; sie be-
schreiben ihre Begriffsauffassung ausführlich und betonen, dass dieses Verständnis mit „Vertretern von Sintizzi-
und Sinti- sowie Romnja- und Roma- Selbstorganisationen“ abgestimmt werden soll. 
Vom Land Brandenburg ist auf die Nichtverwendung des Begriffs Antiziganismus hingewiesen worden. Den-
noch wird das eigene Begriffsverständnis beschrieben als „negative Diskriminierungserscheinungen“ aufgrund 
der Zuschreibung zu Gruppen. Erwähnt werden hier „Sinti, Roma, Jenische oder Fahrende“. Antiziganismus wird 
als „eine Form des Rassismus“ aufgefasst. 
In Bremen wird Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als Ungleichheits- und Abwertungs-
ideologie verstanden und als spezifische Form des Rassismus und von rechtsmotivierter Gewalt. Betont werden 
die Konstruktion von Gruppen und deren Reduktion auf kollektive Merkmale. Hervorgehoben werden das jahr-
hundertealte Ressentiment und die damit bezweckte Festigung der deutschen/nationalen Identität. 
In Hamburg orientiert man sich am Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und betont die Zu-
sammenhänge von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja mit anderen Phänomenen in diesem 
Feld. Im engeren Sinne versteht der Hamburger Senat unter Antiziganismus „die auf die Minderheit der Sinti und 
Roma bezogene, spezifische politische, historische, strukturelle und individuelle Diskriminierung, Ausgrenzung 
und Bekämpfung von Sinti und Roma“. 
Im Staatsvertrag des Landes Hessen wird Antiziganismus als Erscheinungsform von Rassismus und Gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit verstanden. Die Geschichte der Verfolgung und Ermordung macht einen Schwer-
punkt der Bildungsprogramme aus. „Diskriminierende Minderheitenkennzeichnungen im Sprachgebrauch und 
bei der Aktenführung“ werden explizit ausgeschlossen. Auf die Zugehörigkeit zur Minderheit darf in öffentlichen 
Mitteilungen nicht hingewiesen werden. 
Das Land Niedersachsen weist darauf hin, dass „in den einzelnen Ressorts jeweils spezifische Verständnisse des 
Begriffs Antiziganismus“ bestehen. Beim Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport wird Antiziga-
nismus als „spezielle Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ in das Themenfeld „Hasskriminalität“ 
eingeordnet. Im Kriminalpolizeilichen Meldedienst werden „in diesem Kontext begangene Straftaten bundesweit 
erfasst und separat ausgewertet.“ Das Niedersächsische Kultusministerium geht bei Antiziganismus/Rassismus 
gegen Sinti_ze und Rom_nja von einer spezifischen Form der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit aus. 
In der Nordrhein-Westfälischen Staatskanzlei wird Antiziganismus als „eine Form von Rassismus und Diskri-
minierung einzelner Bevölkerungsgruppen“ wahrgenommen. 

1746 Alle Zitate zu Thüringen beziehen sich auf das Schreiben der Thüringischen Staatskanzlei vom 9. März 2020 von Prof. Dr. 
Benjamin-Immanuel Hoff. 

1747 „Unter dem Begriff Antiziganismus wird ein historisch gewachsenes und sich selbst stabilisierendes Phänomen verstanden, 
das eine homogenisierende und essentialisierende Wahrnehmung und Darstellung bestimmter sozialer Gruppen und Indivi-
duen unter dem Stigma ‚Zigeuner‘ oder anderer verwandter Bezeichnungen, eine damit verbundene Zuschreibung spezifischer 
devianter Eigenschaften an die so Stigmatisierten sowie vor diesem Hintergrund entstehende, diskriminierende soziale Struk-
turen und gewaltförmige Praxen umfasst“; End, Gutachten Antiziganismus. 

1748 Allianz gegen Antiziganismus, „Antiziganismus – Grundlagenpapier“. 
1749 Amaro Foro, 5 Jahre Dokumentationsstelle Antiziganismus, 9 f. 
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In Rheinland-Pfalz orientiert sich das Verständnis von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja 
an der Definition des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Gewalt- und Konfliktforschung. Betont wird die 
„feindselige Einstellung“ gegen eine „verallgemeinerte Gruppe“. 
Im Landes-Demokratie-Zentrum des Saarlandes wird Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja 
als Ausdruck Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufgefasst und als „Diskriminierung von Menschen, die 
der Gruppe der Sinti und Roma angehören.“ 
Auch der Freistaat Sachsen betrachtet Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als Problematik 
im Kontext Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und als Ausdruck „demokratiefeindlicher Bestrebungen“. 
Sachsen will „die Minderheit der Sinti und Roma in ihrer Kultur- und Erinnerungsarbeit weiterhin konstant un-
terstützen und fördern“. 
In Schleswig-Holstein wird Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in Anlehnung an den „Na-
tionalen Aktionsplan gegen Rassismus“ der Bundesregierung verstanden und als Vorurteil eingeordnet. In Initi-
ativen gegen Rassismus wird Antiziganismus einbezogen. Die Landespolizei führt unter Hasskriminalität auch 
antiziganistische Taten, die „gegen die Volksgruppe der Sinti und Roma gerichtet“ sind. 
In der Thüringischen Staatskanzlei orientiert man sich ebenfalls an dem Begriffsverständnis von Markus 
End1750 und an dem der Allianz gegen Antiziganismus1751. 

3: Gibt es in Ihrem Bundesland Daten zur Anzahl der Projekte, die sich gezielt mit dem Phänomen 
Antiziganismus befassen? Welche thematischen Schwerpunkte haben diese Projekte? Bitte geben Sie 
auch die Höhe der Förderung an. 

Aus Baden-Württemberg liegen keine Daten zur Anzahl von Projekten vor, doch befassen sich dort viele Pro-
jekte auch mit Antiziganismus. Das Projekt des Sozialministeriums „Regionale Förderung von Inklusion und 
Teilhabe“1752 behandelt Antiziganismus als Querschnittsthema. 
Die Fragen 3–6 nach Daten zu Projekten, Ko-Finanzierung durch den Bund, Zusammenarbeit mit Selbstorgani-
sationen und dauerhaft angelegte Maßnahmen wurden von der Bayerischen Staatskanzlei gesammelt beantwor-
tet. Mitgeteilt wird hier, dass der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bayern vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus institutionell gefördert wird. Kofinanzierte Projekte mit dem Bund 
sind nicht bekannt. 
Zu Projekten, deren Schwerpunkten und Förderung dokumentiert Berlin eine ausführliche Liste der jeweiligen 
Träger, Themen, Fördersummen und Förderdauer. Hier ergibt sich ein breites Spektrum von Bildungs-, Trai-
nings- und Empowerment-Projekten, sowie zu Demokratieförderung und sozialen Unterstützungsprojekten im 
Bereich Wohnen. Der Fokus der Projekte liegt auf der rechtlichen Gleichstellung.1753 

In Brandenburg werden zur Anzahl der Projekte keine Daten erhoben. Verwiesen wird auf „lokale Initiativen“, 
die sich der „Erinnerungsarbeit an den nationalsozialistischen Völkermord“ widmen.1754 

Bremen verweist hier auf die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und zählt Antiziganismus zu den Fa-
cetten Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.1755 

An Projekten erwähnt Hamburg die Beratungsstelle amira, das Mobile Beratungsteam MBT, das Bildungsbau-
steine entwickelt und Monitoring-Berichte verfasst, sowie weitere Maßnahmen zur Unterstützung Betroffener 
von rechter Gewalt. Das Themenfeld Antiziganismus kommt auf den verschiedenen Ebenen vor, ist aber kein 
expliziter Schwerpunkt der Beratungsprojekte. Besondere Erwähnung findet die Arbeit der KZ-Gedenkstätte 

1750 End, Gutachten Antiziganismus. 
1751 Allianz gegen Antiziganismus, „Antiziganismus – Grundlagenpapier“. 
1752 2020–2021, Fördersumme 698.000 Euro. Die Höhe der Mittelausstattung des 2019 abgeschlossen Staatsvertrags zwischen 

der Landesregierung Baden-Württemberg und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württem-
berg, e. V., „der die Bekämpfung von Antiziganismus als eigenständiges Phänomen als eines seiner wichtigsten Ziele mani-
festiert“, wird nicht benannt. 

1753 Aus Berlin liegt eine detaillierte Auflistung der einzelnen Fördersummen für Projektträger vor. Die Summe der für das Jahr 
2020 veranschlagten Projektförderungen beläuft sich hier auf rund 1.355.000 Euro. 

1754 „Dem Landesverband stehen jährlich 5.000 Euro aus Landesmitteln für Projekte zur Verfügung.“ 
1755 „Die Betroffenenberatung wird mit 190.000 Euro gefördert und die Mobile Beratung mit 183.000 Euro. Die Beratungen wer-

den nicht phänomenbereich-spezifisch dokumentiert.“ 
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Neuengamme, die regelmäßig Veranstaltungen zu Antiziganismus im Kontext von Erinnern und Gedenken 
durchführt.1756 

Im Staatsvertrag des Landes Hessen wird dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma eine jährliche Förde-
rung zugesichert.1757 Projektförderungen werden im Rahmen des jeweiligen Landeshaushaltes verankert. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern verweist auf die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle im Kon-
text des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und macht „keine speziellen Angebote“, „die auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Sinti und Roma zugeschnitten sind.“ 
In Niedersachsen ist beim Justizministerium das Projekt „Roma in Society. Reloaded“ angesiedelt, das von einer 
migrantischen Selbstorganisation entwickelt worden ist. Gefördert wird auch die „Kompetenzstelle gegen Anti-
ziganismus“ KogA der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Diese wird zudem vom Kultusministerium ge-
fördert. Schwerpunkte von KogA sind Bildungs- und Beratungsangebote. An der Polizeiakademie ist seit 2016 
die Wanderausstellung „Typisch Zigeuner – Mythos und Wirklichkeit“ verfügbar.1758 

Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen nennt drei Förderprogramme, die „einen unmittel- oder mit-
telbaren Bezug“ haben. Im Programm „Migrantenselbstorganisationen“ bilden Maßnahmen von Roma-Organi-
sationen und die Bekämpfung von Antiziganismus einen Schwerpunkt. Das Programm „Integrationsagenturen“ 
fördert in Sozialräumen, „in denen Antiziganismus eine besondere Herausforderung darstellt“, Empowerment 
von Sinti_ze und Roma_nja ebenso wie „Maßnahmen, die auf die Mehrheitsgesellschaft abzielen“. Das Förder-
programm „Südosteuropa“ will die Teilhabe und Integration von dort Zugewanderter stärken. Es richtet sich 
„nicht gezielt an Sinti und/oder Roma“.1759 Zudem werden Einzelprojekte gefördert, hier wird unter anderem ein 
Bildungsmediator_innen-Projekt genannt. 
In dem Schreiben aus Rheinland-Pfalz werden eine ganze Reihe von Projekten aufgezählt, die sich auf Leh-
rer_innenbildung und Unterrichtsmaterial beziehen. Das Land ist personell in einer Arbeitsgruppe der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) vertreten, die für die schulische Bildung Empfehlungen zur Aufklärung gegen Antiziga-
nismus erarbeitet.1760 

Im Saarland erfolgte bis 2019 eine Förderung des Projektes „ZusammenWachsen – Vernetzung, Kooperation 
und Jugendbildung im Themenfeld Antiziganismus“. Seit 2020 wird vom Landesdemokratiezentrum das Projekt 
„Remember – Erinnerung muss gelebt werden“ gefördert, das die Verfolgung von Sinti_ze und Rom_nja in den 
Vordergrund stellt.1761 

Aus Sachsen wird das Modellprojekt „ROMARESPEKT – Lokalrecherchen und Empowerment“ des Vereins 
Weiterdenken – Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen genannt. Die dort entwickelten Methoden wurden in der histo-
risch-politischen Bildungsarbeit im Kontext von Kinder- und Jugendhilfe verstetigt. Die Förderung weiterer Pro-
jekte ist im Rahmen der Richtlinie „Weltoffenes Sachsen“ vorgesehen. Für den Phänomenbereich Antiziganis-

1756 „Die Landeszentrale für politische Bildung (LZ) fördert fortlaufend Veranstaltungen anerkannter und nicht-anerkannter Trä-
ger in Höhe von etwa 5.000–10.000 Euro jährlich.“ 

1757 In Höhe von 300.000 Euro, plus 50.000 Euro für den Betrieb der Dauerausstellung. Die jährliche Projektförderung zur „Auf-
klärung über die Verfolgungsgeschichte und den Antiziganismus“ beträgt 54.000 Euro, wie im Schreiben von Mark Soeder 
vom 11. Februar 2021 angegeben. Das Antidiskriminierungsberatungs-Netzwerk Hessen wurde 2020 mit 120.000 Euro ge-
fördert. Durch die Netzwerke werden übergeordnete Themen aufgegriffen, die „auch für Sinti und Roma relevant“ seien, wie 
es im oben genannten Schreiben heißt. 

1758 Projekt KogA: Förderung durch das Bundesland Niedersachsen als Ko-Finanzierung in den Projektjahren 2016–17 (jeweils 
5000 Euro/ MK), 2018 (10.000 Euro/ Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Richtlinie „Demokratie 
und Toleranz), Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, 2017–2019 (5000 Euro, 8000 Euro, 7000 Euro). In den Jahren 2015– 
2019 wurde das Projekt mit jährlich 130.000 Euro gefördert. Mehrere Kulturprojekte von Mitgliedsvereinen des niedersäch-
sischen Landesverbandes deutscher Sinti e. V., die das Erlernen der Sprache Romanes für Kinder und Jugendliche ermögli-
chen, wurden in Höhe von insgesamt 200.000 Euro gefördert. 

1759 Der genaue Umfang der Förderung innerhalb der Programme, die Sinti_ze und Rom_nja betreffen, lässt sich nicht beziffern, 
u. a., weil „statistisch nur die Nationalität Zugewanderter, nicht aber ethnische Zugehörigkeiten erhoben werden.“ 

1760 Die Arbeitsgruppe bei der KMK für schulische Bildungsempfehlungen zur Aufklärung gegen Antiziganismus wird vom Bil-
dungsministerium des Landes mit 2.000 Euro unterstützt, Publikationen zur Verfolgung der Sinti_ze und Rom_nja mit 
6.000 Euro. Zudem werden zahlreiche Lehrkräftefortbildungen und Einzelmaßnahmen gefördert. Zusätzliches Personal und 
Sachmittel werden für das Pädagogische Landesinstitut bereitgestellt. 

1761 Mehrere Projekte werden vom Landes-Demokratiezentrum gefördert. 
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mus wurde ein Förderaufruf auf den Weg gebracht. Über die integrationspolitische Richtlinie „Integrative Maß-
nahmen“ wird das Projekt „SaxRom – Projekt zur Stärkung der Partizipation und Teilhabe der Roma in Sachsen“ 
gefördert.1762 

In Sachsen-Anhalt gibt es „kein Programm speziell gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti und Roma“. 
Hingewiesen wird hier auf das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus und auf Programme zur Demokra-
tieförderung, ebenso auf die Opferberatungsstellen. 
Explizit erwähnt Schleswig-Holstein eine Veranstaltung zur Geschichte und heutigen Lage der Rom_nja. Dane-
ben wird nicht auf explizite Projekte zu Antiziganismus eingegangen, sondern auf die Beratungsstelle Zebra – 
Zentrum für Betroffene rechter Angriffe hingewiesen sowie auf die regionalen Beratungsteams gegen Rechtsext-
remismus, die jeweils finanziell gefördert werden.1763 

Vonseiten Thüringens wird auf die Projekte von RomnoKher Thüringen hingewiesen, die sich vor allem auf die 
Bereiche Arbeit, Wohnen, Behörden und Polizei beziehen. 1764 

4: Welche Rolle spielt bei der Förderung von Projekten gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti 
und Roma eine Ko-Finanzierung durch den Bund? 

Eine Ko-Finanzierung durch den Bund spielt in Baden-Württemberg keine Rolle. 
Von Berlin werden Ko-Finanzierungen durch den Bund im Zusammenhang des „Bundesprogramms Demokratie 
leben!“ angegeben. Es geht dabei um ein Modellprojekt zur Sensibilisierung von Medienschaffenden für das 
Thema Antiziganismus, um ein Bildungsprogramm in Zusammenarbeit mit der Selbstorganisation Roma 
Trial e. V. und um weitere Projekte in Kooperation mit Selbstorganisationen. 
In Brandenburg sind keine Projekte mit Ko-Finanzierung durch den Bund bekannt. Die Betroffenenberatung im 
Rahmen der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus wird in Bremen über das „Bundesprogramm Demo-
kratie leben!“ gefördert. In Hamburg spielen Ko-Finanzierungen – auch aus EU-Fonds – bei der Beantragung 
und Förderung von Projekten eine große Rolle. Demgegenüber spielen Ko-Finanzierungen des Bundes bei Pro-
jekten der hessischen Landesregierung keine Rolle.1765 

Ko-Finanzierungen durch den Bund spielen in Niedersachsen eine untergeordnete Rolle, abgesehen vom Projekt 
KogA, das aus dem „Bundesprogramm Demokratie leben!“ zu 80 Prozent ko-finanziert wird. Auch in Nord-
rhein-Westfalen werden Projekte mit Mitteln aus dem „Bundesprogramm Demokratie leben!“ und Landesmit-
teln gemeinsam finanziert. In Rheinland-Pfalz fließen in viele Projekte Mittel aus dem „Bundesprogramm De-
mokratie leben!“ ein. Im Saarland spielen Bundesprogramme zur Ko-Finanzierung mehrerer Projekte eine wich-
tige Rolle. 
Das Demokratiezentrum Sachsen wird wesentlich durch das „Bundesprogramm Demokratie leben!“ gefördert, 
ebenso weitere Einzelprojekte. Ähnlich sieht es in Sachsen-Anhalt aus. Auch Schleswig-Holstein erhält För-
dermittel aus diesem Bundesprogramm. 
In Thüringen gibt es bisher keine Ko-Finanzierung durch den Bund. 

5: Welche Rolle spielt bei der Förderung von Maßnahmen gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti 
und Roma die Beteiligung von Selbstorganisationen der Sinti und Roma bei der Konzeption und/oder 
Durchführung der Projekte? 

In Baden-Württemberg ist der Rat für die Angelegenheiten der Deutschen Sinti und Roma zu gleichen Teilen 
mit Vertreter_innen der Betroffenen und Vertreter_innen des Landes besetzt worden. Auf Kooperationen wird 
bei Veranstaltungen und bei der Erstellung von Materialien geachtet. 

1762 Das Projekt Saxrom wird derzeit mit ca. 73.000 Euro gefördert, eine Verdoppelung der Summe ist vorgesehen. Die Opferbe-
ratung „Support“ wird mit 547.899 Euro gefördert, davon 36 Prozent Ko-Finanzierung durch den Bund. 

1763 Beratungsstelle Zebra – Zentrum für Betroffene rechter Angriffe wird aus Bundes- und Landesmitteln gefördert: in 2019 mit 
353.470 Euro und 2020 mit 371.000 Euro. Regionale Beratungsteams wurden 2019 mit 718.295 Euro und 2020 mit 
770.822 Euro gefördert. 

1764 Projekte von RomnoKher Thüringen wurden 2018 mit ca. 22.000 Euro, 2019 mit 24.500 Euro und 2020 mit 49.440 Euro 
gefördert. 

1765 Schreiben vom 11. Februar 2021 von Mark Soeder. 
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Die Berliner Senatsverwaltungen „stehen im regelmäßigen Austausch mit Zivilgesellschaftlichen Akteurinnen 
und Akteuren von Sinti- und Sintizzi- sowie Rom*nja- und Roma-Selbstorganisationen“ und eruieren mit ihnen 
die Förderbedarfe. Die Projekte werden von den jeweiligen Trägern, die häufig Selbstorganisationen sind, auto-
nom entwickelt. Geplant ist ein Roma- und Sinti-Beirat, „welcher sich aus Vertreterinnen und Vertreter der 
Roma- und Sinti-Organisationen sowie aus Roma- und Sinti-Aktivistinnen und Aktivisten sowie Vertreterinnen 
und Vertretern der Senatsverwaltung zusammensetzen wird“. 
In Brandenburg soll ein partizipativer Ansatz gelten, wobei der Landesverband und der Zentralrat die Koope-
rationspartner sind. 
In Bremen wird die Zusammenarbeit mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma sowie mit dem Zent-
ralrat Deutscher Sinti und Roma betont. In Teilbereichen gibt es Kooperationen mit dem Bremerhavener Sinti-
Verein. 
Die Beteiligung von Selbstorganisationen wird vom Hamburger Senat als wesentlich angesehen und spiegelt 
sich in der Zusammenarbeit verschiedener Träger mit unterschiedlichen Selbstorganisationen wider. Im Beirat 
der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte sind zwei Selbstorganisationen von Sinti_ze Mitglieder. Im 
Staatsvertrag des Landes Hessen ist ein paritätisch besetztes Gremium vorgesehen. Ansonsten ist in Hessen die 
Beteiligung von Selbstorganisationen auf den Landesverband Deutscher Sinti und Roma bezogen.1766 Ähnlich 
sieht es in Rheinland-Pfalz aus. Beim Landes-Demokratiezentrum des Saarlandes erfolgte bisher „keine direkte 
Zusammenarbeit“ mit Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja. 
In Nordrhein-Westfalen wird im Rahmen des Förderprogramms „Migrantenselbstorganisationen“ Terno 
Drom e. V. – Romajugend in NRW einbezogen. 
In Niedersachsen hat das Ministerium für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit 2020 das Projekt „Hand in 
Hand / Menschen mit Romno Hintergrund“ gefördert, das vom Sinti Verein Ostfriesland konzipiert worden ist. 
Außerdem wurde das Projekt „Knock-out-Rassismus“ des Vereins Trollmann e. V. aus Landesmitteln unterstützt. 
Einzelne Projekte in Sachsen werden in Kooperation mit Romano Sumnal, dem Selbstvertretungsverein der 
Rom_nja in Sachsen erarbeitet. Der Verein wird durch die Integrationsrichtlinie gefördert. 
In Schleswig-Holstein ist der Verband Deutscher Sinti und Roma – Landesverband Schleswig-Holstein „lang-
jähriger Netzwerkpartner des Landesdemokratiezentrums“. Zudem gibt es Kooperationen mit dem Bildungsfo-
rum gegen Antiziganismus und bei einzelnen Veranstaltungen mit dem Verein Europäischer Roma e. V. und mit 
Amaro Drom e. V. 
In Thüringen gründete sich 2017 der Landesverband der Sinti und Roma RomnoKher Thüringen e. V., mit dem 
die Landesregierung in ihren Programmen kooperiert. 

6: Gibt es von Ihrer Landesregierung dauerhaft angelegte Maßnahmen und Aktivitäten gegen Antiziga-
nismus/Rassismus gegen Sinti und Roma? Wenn ja, welche sind das? 

Für Baden-Württemberg wird hier noch einmal auf den Staatsvertrag verwiesen,1767 der zu einem wichtigen 
Bezugspunkt der „gesamten Minderheitenpolitik der Landesregierung“ geworden und durch den das Vertrauen 
gewachsen sei. Als Beispiel für die Umsetzung von Antiziganismuskritik wird auf die Streichung des ermitt-
lungsbezogenen Hinweises „HWAO – wechselt häufig den Aufenthaltsort“ hingewiesen. 
Aus Berlin wird auf die Weiterentwicklung des „Aktionsplans Roma“ verwiesen, vor dem Hintergrund einer 
durchgeführten Evaluation desselben, in deren Rahmen Experteninterviews mit Vertreter_innen der Roma-Com-
munity durchgeführt worden sind. Der Aktionsplan soll in ein Landesprogramm überführt werden. Inhaltlich 
liegt der Schwerpunkt auf dem Abbau von Diskriminierungen, weshalb „nicht länger mögliche Defizite im sozi-
alen Leben der ausländischen Roma als Schwerpunkte des künftigen Landesprogramms“ zu definieren seien, 
sondern die Perspektive auf die Gesamtgesellschaft gerichtet werden soll. Verstärkt sollen das Empowerment der 
von Antiziganismus Betroffenen und die politische Teilhabe der Selbstorganisationen in den Fokus gerückt wer-
den. Die Maßnahmen sollen in einen Zusammenhang mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz gebracht wer-
den. Insgesamt zeigt sich hier die Kooperation mit den Selbstorganisationen als Grundprinzip. 

1766 Für die Landesantidiskriminierungsstelle Hessen wird die Bedeutung der „Lebensweltexpertise von Betroffenen“ betont. Ver-
wiesen wird im Schreiben vom 11. Februar 2021 auf die Beteiligung des Fördervereins Roma e. V. in dem Netzwerk. 

1767 Gültiger Staatsvertrag 2019–2034. 
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Dauerhafte Maßnahmen bestehen in Brandenburg im Kontext der Gedenk- und Erinnerungsarbeit, insbesondere 
an den Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen. 
Bei den Projekten verweist Bremen auf das bundesweite Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“ sowie auf Programme der Landeszentrale für politische Bildung. 
Der Hamburger Senat verweist hier auf sein Landesprogramm „Hamburg – Stadt mit Courage“ und auf die 
Landesstrategie gegen Rechtsextremismus. Hessen verweist auf die kontinuierliche Förderung des Landesver-
bandes, die 2017 mit einem Staatsvertrag abgesichert worden ist.1768 Die Niedersächsische Beratungsstelle für 
Sinti und Roma e. V. wird institutionell durch das Ministerium für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit ge-
fördert. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert seit 1985 die soziale Beratungsstelle des Landesverbandes der 
Deutschen Sinti und Roma NRW, zu deren Aufgaben auch der Abbau von Stereotypen zählt. 
Das Land Rheinland-Pfalz weist auf die Förderung des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma hin und 
insbesondere auf die Förderung der Dauerausstellung zum Völkermord. Außerdem besteht eine bei der Verfas-
sungsschutzbehörde eingerichtete Präventionsagentur, die sich auch auf Antiziganismus bezieht. Eine institutio-
nelle Förderung der Geschäfts- und Beratungsstelle des Verbandes deutscher Sinti und Roma – Landesverband 
Rheinland-Pfalz ist in der Rahmenvereinbarung dauerhaft zugesichert. 
Das Saarland verweist auf die jährliche Förderung von Projekten. Für Sachsen wird auf das dauerhaft angelegte 
Demokratiezentrum verwiesen. In Schleswig-Holstein sind die Arbeit der Regionalen Beratungsteams und der 
Zentralen Beratungsstelle auf Dauer angelegt. 
In den Ausbildungsplan zum mittleren Polizeidienst in Thüringen wurde 2017 das Thema Antiziganismus in-
nerhalb des Fachs „Polizei und Gesellschaft“ aufgenommen. Zum Erhalt der Grabstätten der vom NS-Regime 
verfolgten Sinti_ze und Rom_nja hat Thüringen 2018 eine Bund-Länder-Vereinbarung unterzeichnet. Die Lan-
desantidiskriminierungsstelle in der Thüringer Staatskanzlei ist auf Dauer Ansprechpartner für von Diskriminie-
rung Betroffene. 

Fazit 
In fast allen Bundesländern gibt es geförderte Maßnahmen zur Aufklärung über Antiziganismus, zum Eintreten 
gegen Antiziganismus und zur Unterstützung Betroffener von antiziganistischer Gewalt, häufig im Zusammen-
hang mit Maßnahmen gegen Rechtsextremismus. Unterschiede zeigen sich hinsichtlich der expliziten Sichtbar-
keit antiziganismusspezifischer Programme und des Benennens von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze 
und Rom_nja als einem eigenständigen Phänomen. Hier ziehen sich viele Akteur_innen der Länder auf das Kon-
zept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zurück, was tendenziell entkonkretisierend wirkt. Die För-
derung von Wissensvermittlung zum Genozid spielt in fast allen Bundesländern eine Rolle. In den Antworten 
aus den Bundesländern sind fast immer Kooperationen mit Selbstorganisationen angegeben. 
Insgesamt wird das Thema in den Bundesländern als relevant anerkannt. Doch zeigen sich große Unterschiede 
hinsichtlich der Differenzierung als spezifische Form von Rassismus. Der Aspekt eines institutionalisierten und 
normalisierten Antiziganismus wird nicht explizit angesprochen, ebenso wenig die Problematik der mangelnden 
Repräsentation und Beteiligung von Sinti_ze und Rom_nja in den Institutionen. Daher ergibt sich ein gemischtes 
Bild von institutioneller Verankerung der Thematik und deren Reduktion auf Rechtsextremismus und Gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit, wodurch die alltagsrassistische Durchdringung der etablierten Institutionen mit 
antiziganistischen Überzeugungen nicht adressiert wird. Die Programme aus Berlin und Rheinland-Pfalz unter-
scheiden sich an dieser Stelle von den meisten anderen und dokumentieren ein stärker ausgeprägtes Bewusstsein 
für die Spezifik und Verbreitung von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja. 

1768 Die Finanzierungen der Antidiskriminierungsberatungsstelle sowie vier regionaler Antidiskriminierungsnetzwerke sind auf 
Dauer angelegt. 
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15.2. Maßnahmen und Programme auf Bundesebene 
Für die Umsetzung von Konzepten und Strategien, die Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja 
möglichst nachhaltig entgegentreten, sind neben Aktivitäten der Länder entsprechende Maßnahmen auf Bundes-
ebene maßgeblich. Ein grundlegender, das heißt in der Breite der Gesellschaft vollzogener Perspektivwechsel 
auf Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja und dessen Auswirkungen wird ohne ein deutliches 
Engagement des Bundes schwer zu erreichen sein. In der Arbeit einiger Bundesministerien wird das Thema An-
tiziganismus, beispielsweise durch Projektförderungen im Rahmen von Bundesprogrammen, in unterschiedlicher 
Ausrichtung berücksichtigt. Diesbezüglich aktiv zeigen sich daneben auch nachgeordnete Einrichtungen des 
Bundes (Institutionen, deren Auftrag in Demokratieerziehung oder Antidiskriminierungsförderung besteht, Ge-
denkstätten und Dokumentationszentren). Um eine Übersicht über die seitens des Bundes bestehenden Ansätze 
zur Förderung der Auseinandersetzung mit Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja und über die 
Aktivitäten, diesem entgegenzutreten, zu bekommen, wurden vornehmlich die auf den Internetseiten der jewei-
ligen Institutionen verfügbaren Informationen ausgewertet.1769 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) – Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bündelt sein Engagement zur Prävention des 
politischen und religiös begründeten Extremismus sowie zur Demokratieförderung im Bundesprogramm „De-
mokratie leben“.1770 Im Rahmen des Programms werden sogenannte Modellprojekte gefördert, die „innovative 
Ansätze für die präventiv-pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Eltern 
sowie für die Arbeit mit Akteurinnen und Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe [entwickeln]“. Sie sollen „Im-
pulse für die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen geben und den Einsatz von Bürger_innen für De-
mokratie unterstützen. Die in den Modellprojekten entwickelten Methoden und Materialien sollen nach erfolg-
reicher Erprobung in der pädagogischen Praxis der Kinder- und Jugendhilfe sowie in anderen Regelstrukturen 
eingesetzt werden.“1771 Die Modellprojekte sind in drei Handlungsfeldern – Demokratieförderung, Vielfaltge-
staltung und Extremismusprävention – verschiedenen Themenfeldern zugeordnet.1772 Die Modellprojekte in den 
Themenfeldern Antisemitismus, Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Homosexuellen- und 
Trans*feindlichkeit, Rassismus, Chancen und Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft, Vielfalt und 
Antidiskriminierung fallen in das Handlungsfeld Vielfaltgestaltung. Vier von sieben der derzeit vom Programm 
„Demokratie leben!“ geförderten Modellprojekte zum Thema Antiziganismus befinden sich in Trägerschaft von 
Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja. Mit Ausnahme eines Projektes, das sich gezielt an Medienschaf-
fende und Journalist_innen richtet, setzen alle der von Selbstorganisationen verantworteten Projekte einen 
Schwerpunkt auf Empowerment junger Rom_nja und Sinti_ze. Einige adressieren explizit Rom_nja, in deren 
Biografien Migration eine Rolle spielt. In der aktuellen Förderperiode (2020–2024) sind hier folgende vier Mo-
dellprojekte zu nennen: 
In dem Modellprojekt „WIR SIND HIER! Bildungsprogramm gegen Antiziganismus“ des Berliner Roma-
Trial e. V. werden Methoden im Bereich der schulischen und außerschulischen Bildung gegen Antiziganismus 
weiterentwickelt und in Schulen und Jugendeinrichtungen erprobt; aufbauend auf den dabei erworbenen Erkennt-
nissen werden eine mobile Ausstellung sowie Lernmaterialen entwickelt. Das Projekt richtet sich an junge 
Rom_nja und Sinti_ze. Sie sollen dadurch befähigt werden, Bildungsangebote zu entwickeln und umzusetzen, 
sie qualifizieren sich als Peer-Trainer_innen, beteiligen sich an der Entwicklung der Ausstellung und begleiten 
deren Einsatz in der Praxis. Zusätzlich zu den Angeboten für Lernende und Jugendliche werden Schulungen für 
pädagogische Fachkräfte durchgeführt.1773 

1769 Daneben fanden Auskünfte, die die Bundesregierung in ihrer Antwort vom 09.11.2021 auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Benjamin Strasser, Stephan Thomae, Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP– „Umgang mit An-
tiziganismus“ gab, Eingang in den vorliegenden Überblick. Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, BT-Drs. 19/24166. 

1770 Demokratie leben!, „Förderperiode 2015–2019“. 
1771 Demokratie leben!, „Modellprojekte“. 
1772 In der ersten Förderperiode, die 2015 begann und 2019 endete, wurden die Mittel für das Bundesprogramm deutlich erhöht: 

von 40,5 Millionen Euro im Jahr 2015 auf mehr als 115,5 Millionen Euro im Jahr 2019; vgl. Demokratie leben!, „Förderpe-
riode 2015–2019“. 

1773 Fördersumme 2020: 198.500 Euro; siehe: Demokratie leben!, „WIR SIND HIER!“, sowie http://www.wer-ist-hier.de/, zuge-
griffen am 25. Februar 2021. 

http://www.wer-ist-hier.de
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Das Modellprojekt „Roma in Society reloaded“ des Göttinger Roma Center e. V. entwickelt Empowerment-An-
sätze, um Rom_nja mit Migrationsgeschichte, insbesondere ehemalige „Gastarbeiter_innen“ sowie Geflüchtete 
aus den Jugoslawien-Kriegen der 1990er Jahre zu stärken. 

„Am Projektstandort wird modellhaft ein Gedenkkonzept für den Umgang mit dem Porajmos (Völkermord 
an den europäischen Romnja und Roma im Nationalsozialismus) entwickelt. Insbesondere die Situation 
in den ehemals besetzten Gebieten Osteuropas, verbunden mit der heutigen Situation migrantischer Rom-
nja und Roma soll hier thematisiert werden. Durch Wissensvermittlung und Einbeziehung von Romnja 
und Roma in das öffentliche Gedenken soll das Thema in der Öffentlichkeit sichtbarer werden. Zudem 
werden Bildungsveranstaltungen für die Mehrheitsbevölkerung zum Themenfeld Antiziganismus durch-
geführt.“1774 

Das Modellprojekt „EmpoR – Empowerment für Roma“ des Düsseldorfer Internationalen Kultur- und Sport-
vereins der Roma „Carmen e. V.“ fördert das Empowerment junger zugewanderter Rom_nja und trägt zum 
Abbau gesellschaftlicher Diskriminierung und antiziganistischer Phänomene bei. Es unterstützt zugewanderte 
Rom_nja in ihrem lokalen Umfeld, vermittelt „Kompetenzen im Umgang mit Diskriminierung und Antiziganis-
mus, vertritt die Interessen der Romnja und Roma auf lokaler Ebene und entwickelt Möglichkeiten der Selbst-
darstellung durch Öffentlichkeitsarbeit.“ Das Projekt fördert die Teilnahme der Zielgruppe an öffentlichen loka-
len Aktivitäten und regt lokale Diskurse zu Belangen und Interessen der Rom_nja an.1775 

Das „Modellprojekt zur Sensibilisierung von Medienschaffenden für Antiziganismus“ von Amaro Foro – trans-
kulturelle Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma – e. V. (Berlin) hat das Ziel, „Medienschaf-
fende sowie Journalistinnen und Journalisten für Antiziganismus zu sensibilisieren und so die Berichterstattung 
über Sinti und Roma nachhaltig sensibler für Diskriminierung zu machen.“ Es wird erprobt, wie Medienschaf-
fende für antiziganistische Stereotype bei der sprachlichen und visuellen Darstellung von Sinti_ze und Rom_nja 
aufmerksam gemacht werden können.1776 

Drei weitere Modellprojekte der aktuellen Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ werden 
von Trägern aus der Dominanzgesellschaft umgesetzt. Deren Arbeit zum Thema Antiziganismus/Rassismus ge-
gen Sinti_ze und Rom_nja geht oft von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem NS-Völkermord aus. Das 
Modellprojekt „Remember – Erinnerung muss gelebt werden“, des NDC-Saar – Netzwerk für Demokratie und 
Courage e. V. zielt darauf ab, Jugendliche und Erwachsene in Seminaren und durch Gedenkstättenfahrten zur 
Auseinandersetzung mit Antiziganismus zu befähigen und sie zum couragierten Einsatz gegen menschenverach-
tende Einstellungen zu motivieren. Den Ausgangspunkt bildet die Geschichte der Verfolgung von Sinti_ze und 
Rom_nja. Das Projekt beinhaltet Workshops zum Thema Antiziganismus und die Entwicklung eigener pädago-
gischer Angebote durch die Teilnehmenden. Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollen 
breitenwirksam über Antiziganismus informieren.1777 

Das Modellprojekt KogA „Kompetenzstelle gegen Antiziganismus“ in Trägerschaft der Stiftung Niedersächsi-
sche Gedenkstätten „entwickelt Ansätze zu Beratung, Qualifizierung und Prozessbegleitung staatlicher und zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen im Bereich der Auseinandersetzung mit Antiziganismus. Institutionen und 
Organisationen, die das Angebot des Modellprojekts in Anspruch nehmen, sowie deren Mitarbeitende werden 

1774 Fördersumme 2020: 152.000 Euro; siehe: Demokratie leben!, „Roma in Society“, sowie: https://www.roma-center.de/roma-
in-society-reloaded/, zugegriffen am 25. Februar 2021. 

1775 Fördersumme 2020: 200.000,00 Euro, siehe: Demokratie leben!, „Empowerment für Roma“. 
1776 Zusätzlich zu Workshops finden Veranstaltungen zur Vernetzung finden statt, die Entwicklung des Projekts wird evaluiert 

und Strategien für eine antiziganismuskritische Medienarbeit identifiziert, die in ein Handbuch einfließen, das zur Verbreitung 
der Projektinhalte in den Bereich Journalismus und Medien beiträgt. Fördersumme 2020: 140.000 Euro; siehe: Demokratie 
leben!, „Modellprojekt zur Sensibilisierung von Medienschaffenden“, sowie: http://www.amaroforo.de, zugegriffen am 
25. Februar 2021. 

1777 Fördersumme 2020: 132.000 Euro; siehe: Demokratie leben!, „Remember“, sowie https://erinnerung-leben.de/, zugegriffen 
am 25. Februar 2021. Vgl. auch Kap. 15.1 dieses Berichts. 

https://erinnerung-leben.de
http://www.amaroforo.de
https://www.roma-center.de/roma


     

         
             
               

         
             
              
             

           
              

                 
          

          
   

              
               

            
          

            
                

         
            

                  
            

          
       

   
 

              
            
           
            

          
           

          
           

           
             

           
           

           
             

                
            

              

            
             

             
       

         
 

    
           

      
  

Drucksache 19/30310 – 360 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

im Rahmen von Weiterbildungsangeboten zu vorurteilsbewusstem und nichtdiskriminierendem Handeln sensi-
bilisiert und qualifiziert. Gezeigt wird hierbei, wie Barrieren erkannt und strukturelle Diskriminierung abgebaut 
werden können, um die Teilhabe von Romnja und Roma sowie Sintize und Sinti zu verbessern.“1778 

Das in Verantwortung von „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ umgesetzte Modellprojekt „Historisch-
politisches Lernen in der Post-Migrationsgesellschaft: Sensibilisierung für Rassismus gegen Sinti und Roma in 
Geschichte und Gegenwart“ klärt über Antiziganismus auf und stärkt Sinti_ze und Rom_nja bei ihrer gesell-
schaftlichen Teilhabe. Es richtet sich gezielt an Akteur_innen der postmigrantischen Gesellschaft. „Das Projekt 
richtet sich in ausgewählten strukturschwachen Sozialräumen zum einen an Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren, die etwa in Kirchengemeinden, Verwaltungen oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, 
und dort mit Romnja und Roma zu tun haben. Zum anderen sollen gezielt Frauen, die in Selbstorganisationen 
oder Community-Arbeit aktiv sind, oder Multiplikatorinnen aus Einwanderungscommunities angesprochen und 
empowert werden.“1779 Daneben werden diskriminierungskritische Fortbildungen für Fachkräfte der Verwaltung 
und Jugendarbeit entwickelt.1780 

Neben der Förderung von Modellprojekten werden in den insgesamt rund 300 lokalen Partnerschaften für De-
mokratie auch zahlreiche Einzelmaßnahmen gefördert, die sich in Teilen ebenfalls mit dem Völkermord an den 
Sinti_ze und Rom_nja befassen.1781 Hervorzuheben ist neben den durch das Bundesprogramm „Demokratie le-
ben!“ geförderten Modellprojekten das „Kompetenzzentrum Antiziganismus“ in Trägerschaft des Zentralrats 
Deutscher Sinti und Roma,1782 der mit dem Kompetenzzentrum die präventiv-pädagogische Arbeit gegen Anti-
ziganismus in den Mittelpunkt stellt und an die Arbeit des bereits in der vorangegangenen Förderperiode von 
„Demokratie leben!“ unterstützte „Bildungsforum gegen Antiziganismus“ anknüpft. Dessen bundesweit umge-
setzte Bildungsformate werden ausgebaut. Weiterer Schwerpunkt ist das Empowerment junger Sinti_ze und 
Rom_nja, die – in Zusammenarbeit mit der Jugendorganisation Amaro Drom e. V. – gestärkt und in die Arbeit 
gegen Antiziganismus einbezogen werden. Die Angebote richten sich an Multiplikator_innen der schulischen 
und außerschulischen Bildung, Rom_nja und Sinti_ze, Angehörige der Dominanzgesellschaft, sowie Akteur_in-
nen in Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe.1783 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) – Bundesprogramm „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ 

Das Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (ZdT) des BMI fördert Projekte für demokratische Teilhabe und 
gegen Extremismus in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Es verfolgt den Ansatz der Demokratieför-
derung an der gesellschaftlichen Basis. „Zusammenhalt durch Teilhabe“ will als Präventionsprogramm extremis-
tischen und verfassungsfeindlichen Strömungen entgegenwirken. Es fördert Vereine und Verbände beim Aufbau 
demokratischer Strukturen sowie bei der Auseinandersetzung mit diskriminierenden und demokratiefeindlichen 
Vorfällen im Verband. Dazu werden ehrenamtliche Demokratieberater_innen im Amateursport, den freiwilligen 
Feuerwehren, im Ehrenamtsbereich des Technischen Hilfswerks sowie in anderen zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen qualifiziert, „Konflikte mit Bezug zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu identifizieren und 
zu bearbeiten.“ (Programmbereich „Demokratische Praxis in Vereinen und Verbänden stärken“). Ein wei-
terer Bereich verfolgt den Ansatz, regionale Netzwerke zum Umgang mit antidemokratischen Vorfällen zu ent-
wickeln (Programmbereich „Gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort gestalten“). Die dritte Säule des 
Bundesprogrammes bilden Modellprojekte im Themenfeld der digitalen Stärkung und Entwicklung von Verbän-
den, hier hat die Förderung demokratischen Lernens ein besonderes Gewicht (Programmbereich „Modellpro-
jekte zur Stärkung von Teilhabe und Engagement – Schwerpunkt Digitalisierung“). Im Rahmen des Bun-
desprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ wird im Jahr 2021 der Verein Sinti und Roma Mittelweser e. V., 
Niedersachsen gefördert. Das Empowerment-Projekt zielt darauf, Sinti_ze und Rom_nja zur Partizipation zu er-
mutigen, die Chancengleichheit von Sinti_ze und Rom_nja in der Bildung, beginnend mit der frühkindlichen 

1778 Fördersumme 2020: 199.400 Euro; siehe: Demokratie leben!, „Kompetenzstelle gegen Antiziganismus“, sowie Geschichte. 
Bewusst. Sein, „Kompetenzstelle gegen Antiziganismus“. Eine ausführlichere Darstellung des bereits in der ersten Förderpe-
riode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ geförderten Projekts findet sich in Kap. 16.3 unter Gedenkstätten. 

1779 Demokratie leben!, „Historisch-politisches Lernen in der Post-Migrationsgesellschaft“. 
1780 Fördersumme 2020: 126.882 Euro, siehe ebd., sowie: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, „Bildungsprogramme zur Ver-

folgungsgeschichte“. 
1781 BT-Drs. 19/24166 v. 09.11.2020, 8. 
1782 Fördersumme 2020: 446.000 Euro; siehe: Demokratie leben!, „Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 

Roma“, sowie Demokratie leben!, „Kompetenzzentrum: Antiziganismus“. 
1783 Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
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Bildung, zu fördern sowie sie über die demokratischen Strukturen, Institutionen und Funktionsweisen zu infor-
mieren. Das Projekt soll über Diskriminierung, Rassismus, Antiziganismus und Mehrfachbenachteiligung auf-
klären sowie dazu beitragen, die Bedeutung von Eigeninitiative zu ihrer Überwindung zu erkennen. Es soll zudem 
Bildungseinrichtungen und Behörden vor Ort im Sinne eines vorurteilsfreien Umgangs miteinander beraten.1784 

Weitere vom Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ geförderte Projekte, in denen das Thema Anti-
ziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja im Mittelpunkt steht, lassen sich nicht ausmachen. Auf der 
Internetseite des Programms finden sich Hinweise auf einzelne Publikationen und Veranstaltungen der Bundes-
zentrale für politische Bildung. 

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ist eine unabhängige und überparteiliche nachgeordnete Behörde 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern mit Sitz in Bonn. Als Zentrum ihrer Arbeit beschreibt 
die bpb die Förderung des Bewusstseins für Demokratie und politische Partizipation.1785 Zu aktuellen und histo-
rischen Themen werden in Veranstaltungen, Printprodukten, audiovisuellen und Online-Angeboten Einblicke in 
historische und gesellschaftliche Zusammenhänge politischer, kultureller, sozialer sowie wirtschaftlicher Pro-
zesse vermittelt. Es werden Angebote zur Verfügung gestellt, die sich gezielt an Lehrende in Schule und Weiter-
bildung und an in der Bildungs- und Jugendarbeit Tätige richten, sowie Medienpakete und Fortbildungen für 
junge Erwachsene in der Polizei, Bundeswehr oder in Sportvereinen. Die bpb pflegt ein bundesweites Netzwerk 
aus Landeszentralen, Bildungseinrichtungen und -trägern und fördert als Institution der staatlich verfassten poli-
tischen Bildung Veranstaltungen von rund 400 ebenfalls im Bereich der politischen Bildung tätigen Einrichtun-
gen. 
Informationen zum Völkermord an den Sinti_ze und Rom_nja stehen im Mittelpunkt einiger Angebote der 
bpb.1786 Als Beispiele bereits umgesetzter Formate der bpb werden genannt das Hörbuch „Zoni Weisz, ,Ein gutes 
Leben‘. Zoni Weisz erzählt seine Biografie“ (2017)1787 sowie ein Beitrag zu Minderheitengeschichte und Sinti_ze 
und Rom_nja in der Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft „Zeitge-
schichte/n“ (2018).1788 Weitere Angebote klären über die großen Verschiedenheiten unter den Communitys und 
über die europäische Geschichte der Rom_nja und Sinti_ze auf.1789 

Über die beiden genannten Publikationen hinaus hält die bpb eine Vielzahl weiterer Informationsangebote über 
Sinti_ze und Rom_nja, den Völkermord und Antiziganismus bereit, die allerdings nicht ohne Weiteres auffindbar 
sind. So enthalten die übergeordneten Informationsebenen der Internetseite keinerlei Einträge zu den genannten 

1784 BT-Drs. 19/24166 v. 9.11.2020, 5. 
1785 „Das breit gefächerte Bildungsangebot der bpb soll Bürgerinnen und Bürger motivieren und befähigen, sich kritisch mit po-

litischen und gesellschaftlichen Fragen auseinander zu setzen und aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Aus den Erfah-
rungen mit diktatorischen Herrschaftsformen in der deutschen Geschichte erwächst für die Bundesrepublik Deutschland die 
besondere Verantwortung, Werte wie Demokratie, Pluralismus und Toleranz im Bewusstsein der Bevölkerung zu festigen“; 
Bundeszentrale für politische Bildung, „Demokratie stärken“. 

1786 „Im Bereich der politischen Bildungsarbeit wird in zahlreichen Print- und Onlineangeboten der Völkermord an Sinti und 
Roma im Nationalsozialismus teilweise explizit, zum Teil aber auch als ein Aspekt innerhalb von Projekten zu Antiziganismus 
bzw. zu tagesaktuellen Belangen von Sinti und Roma in der Gesellschaft thematisiert. Außerdem wird parallel zur argumen-
tativen Auseinandersetzung mit antiziganistischen Positionen und Vorurteilen seitens der bpb der Ansatz verfolgt, Verfolgung 
und Opfergeschichte der Sinti und Roma in Angeboten zur historisch-politischen Auseinandersetzung mit der Geschichte des 
Nationalsozialismus und des Holocaust aufzugreifen. Zugleich geht es in Online- und Print-Publikationen darum, Sinti und 
Roma als europäische Minderheit im Spannungsfeld von Geschichte, gegenwärtiger Situation in Politik und Gesellschaft 
sowie in der Zukunft Europas aufzugreifen“; BT-Drs. 19/24166 v. 09.11.2020, 8. 

1787 Weisz, Ein gutes Leben. Darin erzählt der 1937 in Den Haag geborene Weisz aus seinem Leben. Während dem damals Sie-
benjährige dank eines niederländischen Polizisten die Flucht vor der Deportation gelang, wurden alle übrigen Familienmit-
glieder von den Nationalsozialisten ermordet. Weisz engagiert sich bis heute für die Bürgerrechte der Sinti_ze und Rom_nja 
in Europa und wirkt als Zeitzeuge und Botschafter gegen Antiziganismus. 

1788 Lotto-Kusche, „Minderheitengeschichte als historische Subdisziplin“. 
1789 „Mit weiteren Formaten der BpB, wie dem Podcast RomaTopia, wird der Mehrheitsgesellschaft der kulturelle Reichtum der 

Roma, ihre Heterogenität und ihre kulturellen und kulturgeschichtlichen Verflechtungen mit Europa nähergebracht und ge-
zeigt, wie die Roma als Vorbild für Europa dienen können. Damit soll ein Beitrag gegen antiziganistische Vorurteile und zur 
Stärkung des europäischen Gedankens geleistet werden. Angesichts der steigenden Anzahl von regelmäßigen Podcast-Kon-
sumenten hat das Projekt eine potenziell breite Zielgruppe, richtet sich aber vor allem an ein jüngeres Publikum“; BT-Drs. 
19/24166 v. 09.11.2020, 5. 
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Stichworten.1790 Erst auf den nachfolgenden Informationsebenen oder wenn man die Suchfunktion nutzt, gelangt 
man zu den entsprechenden Publikations- und Medienangeboten.1791 Im Programm der bpb sind Angebote un-
terschiedlichster Formate, die explizit Antiziganismus zum Thema haben, verfügbar, beispielsweise ein „Flyer 
Antiziganismus begegnen. Praktische Hilfestellung für Demokratiearbeit vor Ort“, der als Hilfestellung für den 
Alltag beschrieben wird.1792 Zudem bewirbt die bpb ein gezielt an Auszubildende und Studierende der Polizei 
gerichtetes ein- bis zweitägiges Bildungsangebot der KZ-Gedenkstätte Neuengamme: „Der Völkermord an Sinti 
und Roma im Nationalsozialismus – Historische und gegenwärtige Formen von Antiziganismus“.1793 

Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) 

Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ (BfDT) wurde vom BMI und dem Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz gegründet. Die Geschäftsstelle des BfDT (Berlin) ist in die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung integriert. Ziel des BfDT ist es, zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und Toleranz 
sichtbar zu machen und Mitbürger_innen für den Einsatz für Demokratie zu gewinnen. Das Bündnis arbeitet 
bundesweit, ihm gehören sehr unterschiedliche Organisationen an – große Verbände und kleinste Initiativen. Das 
BfDT sammelt, bündelt und vernetzt zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und macht es in der 
Öffentlichkeit bekannt. Ausgehend von einem Best-Practice-Gedanken prüft das BfDT bei seinen Aktivitäten die
Übertragbarkeit konkreter zivilgesellschaftlicher Projekte und Lösungsansätze auf andere Regionen und Zusam-
menhänge in Deutschland. Zum Thema Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja unterstützt das 
Bündnis Partnerorganisationen bei der Durchführung von Fortbildungen, Seminaren, Fachtagungen, Filmreihen 
und Theaterstücken. Beispielhaft für Formate des BfDT selbst sei hier die Onlineveranstaltung „Antiziganismus: 
was es ist und wie wir dagegen aktiv werden können“ aus der Reihe „Jugend engagiert sich digital“ (JEDI) 
genannt.1794 Beim Jugendkongress, an dem jährlich im Mai bis zu 400 Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren 
aus ganz Deutschland teilnehmen, sind auch für 2021 erneut Angebote zum Thema Antiziganismus geplant.1795 

Unter dem Titel „Aktiv gegen Antiziganismus. Dialog fördern, Teilhabe stärken“ und mit Hinweis darauf, dass 
„seit Gründung des BfDT die Stärkung und Vernetzung von zivilgesellschaftlichem Engagement gegen Anti-
ziganismus ein zentrales Anliegen der Geschäftsstelle“ ist, wird über einen ständigen Austausch mit dem Zent-
ralrat Deutscher Sinti und Roma sowie mit dem Bildungszentrum „Mer Ketne Wir zusammen!“ (Minden) infor-
miert, der der gemeinsamen Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen dient.1796 Im Februar 2020 
führte das BfDT in Dortmund eine Kooperationsveranstaltung mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
durch, eine Weiterführung der Kooperation ist 2021 möglich, konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie aber 
noch nicht weiter geplant werden.1797 

Nationale Kontaktstelle Sinti und Roma 

Als die Europäische Kommission 2011 den „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 
2020“ verabschiedete, wurde festgehalten, dass Vorurteile, Intoleranz, Diskriminierung, soziale Ausgrenzung 
sowie sozial und wirtschaftlich prekäre Bedingungen das Leben vieler Roma in der Europäischen Union prägen. 
Der EU-Rahmen setzte gemeinsame Ziele, die bis zum Jahr 2020 zu erreichen waren. Sie betrafen die vier Kern-
bereiche Bildung, Beschäftigung, Wohnen und Gesundheit, Maßnahmen zur Verringerung von Diskriminierung 

1790 So findet sich etwa unter der Menünavigation „Politik – Extremismus“ neben Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Islamis-
mus, Radikalisierungsprävention und Linksextremismus auch Antisemitismus. Unter „Geschichte“ und „Gesellschaft“ sind 
in der ersten und zweiten Ebene der Menünavigation keine Informationen über den Völkermord an den Sinti_ze und Rom_nja 
oder über Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja verfügbar. 

1791 Über die Menünavigation „Politik – Grundfragen – Rassismus“ etwa zu Bundeszentrale für politische Bildung, „Dossier Sinti 
und Roma“, sowie zu einem „Dossier Rechtsextremismus“ von Lambreva, „Antiziganistischer Rassismus“. 

1792 Bundeszentrale für politische Bildung, „Flyer ‚Antiziganismus begegnen‘“. Darin wird erläutert, was Antiziganismus bedeu-
tet, anhand von Beispielen werden Handlungsempfehlungen gegeben sowie mögliche Entgegnungen und Reaktionen auf Vor-
urteile aufgezeigt. In der Mediathek der bpb findet sich zudem ein Erklärfilm zu Antiziganismus: Aufderhaar, „Antiziganismus 
begegnen – Infofilm“. Daneben besteht ein weiteres Kurzangebot der Mediathek, Bundeszentrale für politische Bildung, „Anti-
ziganismus, was ist das? – Kurzfilm“. Weiterhin zu nennen sind hier Bundeszentrale für politische Bildung, „Methodenheft“, 
und die Ausgabe „Sinti und Roma“, Aus Politik und Zeitgeschichte (2011), darin insbesondere der Artikel von Markus End, 
„Bilder und Sinnstruktur“. 

1793 Bundeszentrale für politische Bildung, „Bildungskonzept“. 
1794 Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt, „Antiziganismus“. 
1795 BT-Drs. 19/24166 v. 09.11.2020, 5. 
1796 Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt, „Aktiv gegen Antiziganismus“. Bisher sind hier noch 

keine Veranstaltungen, Erfahrungsberichte oder Praxistipps dokumentiert. 
1797 BT-Drs. 19/24166 v. 09.11.2020, 5. 
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und Armut sowie Empowerment und Schutz von Kindern und Frauen. Die Mitgliedstaaten waren aufgerufen, die 
Rahmenvorgaben in eigene nationale Strategien zu überführen. Der Europäische Rat konkretisierte diese Vorga-
ben im Dezember 2013 durch die „Leitlinien für wirksame Maßnahmen zur Integration der Roma in den Mit-
gliedstaaten“.1798 Um die Entwicklung und Umsetzung der nationalen Strategien sicherzustellen, sollten die Mit-
gliedstaaten Nationale Kontaktstellen einrichten. Die Nationale Kontaktstelle für Deutschland ist im Referat „Na-
tionale Minderheiten und Regionalsprachen in Deutschland; Europäische Minderheitenpolitik“ im Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat angesiedelt.1799 

Die Bundesregierung vertritt die Position, dass die Kontaktstelle keine Zuständigkeit hat, Programme zu entwer-
fen oder diese mit den Fachministerien, den Bundesländern oder Kommunalverwaltungen abzustimmen. Die 
Bundesregierung begründet ihre Position im föderalen System Deutschlands und verweist darauf, dass die Kon-
taktstelle nicht in die Politik zu Sinti_ze und Rom_nja der Länder, Städte und Gemeinden eingreifen darf. Die 
Verwaltung bearbeitet die Handlungsfelder der bisherigen EU-Strategie in unterschiedlichen Fachministerien 
nach dem Ressortprinzip.1800 

Die Nationale Roma-Kontaktstelle im BMI steht in Kontakt zum Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sowie zur 
Sinti Allianz Deutschland e. V. 

„Am 18. März 2015 fand die konstituierende Sitzung des sog. Beratenden Ausschusses für Fragen der 
deutschen Sinti und Roma in Berlin statt. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus Mitgliedern des Deutschen 
Bundestages sowie Vertreterinnen und Vertretern von Bundesressorts und aller 16 Länder zusammen. Von 
Seiten der Minderheit nehmen Mitglieder des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma sowie der Sinti Alli-
anz Deutschland e. V. an den Sitzungen teil. Der Beratende Ausschuss sichert der Minderheit den Kontakt 
mit der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag und wird von dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten geleitet. 

Auf sog. Implementierungskonferenzen wird über die Umsetzung des Rahmenübereinkommens des Eu-
roparats zum Schutz nationaler Minderheiten sowie der Europäischen Charta der Regional- oder Minder-
heitensprachen beraten. Teilnehmende sind die mit dem Minderheitenschutz und den Minderheiten- oder 
Regionalsprachen befassten Bundesministerien, die bei den Ländern federführend zuständigen Landesbe-
hörden sowie Vertreterinnen und Vertreter der Dachverbände der durch die Instrumente geschützten Min-
derheiten. Zu letzteren zählen auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sowie die Sinti Allianz 
Deutschland e. V. Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
steht in regelmäßigem Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der nationalen Minderheit der 
deutschen Sinti und Roma. Dies gilt sowohl für die Konsultationen mit dem Minderheitensekretariat, in 
dem sämtliche nationalen Minderheiten vertreten sind und das – gefördert aus Mitteln des BMI – eine 
politische Koordinierung der nationalen Minderheiten ermöglicht, als auch für bilaterale Gespräche sowie 
die Sitzungen des vorgenannten Beratenden Ausschusses.“1801 

Über Kontakte oder eine aktive Einbindung von Selbstorganisationen migrantischer Rom_nja finden sich keine 
Hinweise. In diesem Zusammenhang weist die Bundesregierung darauf hin, dass in Deutschland „regelmäßig 
zwischen der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma sowie Roma aus anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union unterschieden [wird]. Deutsche Sinti und Roma sind […] vom deutschen Gesetzgeber als 
nationale Minderheit im Sinne des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten 
anerkannt.“1802 Weiterhin wird festgestellt: „Ausländische Roma genießen – anders als die deutschen Sinti und 

1798 Empfehlung des Rates vom 9. Dezember 2013 für wirksame Maßnahmen zur Integration der Roma in den Mitgliedstaaten, 
Amtsblatt der europäischen Union (2013/C 378/01). 

1799 Das Referat war im Jahr 2014 mit einem Stellensoll von 3,5 Mitarbeiter_innen ausgestattet. Infolge der Übertragung der 
Aufgabe als Nationale Kontaktstelle hatte die Bundesregierung bis Ende des Jahres 2014 weder eine Erhöhung des Stellensolls 
noch die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel veranlasst; siehe Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 8 des Abgeordneten Tom Koenigs auf BT-Drs. 18/3104 v. 07.11.2014, 6. Vgl. Kap. 14 dieses Berichts. 

1800 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom Koenigs, Volker Beck (Köln), Omid Nouripour,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, „Arbeit der Nationalen Kontaktstelle Sinti und Roma 
im Bundesministerium des Innern“, BT-Drs. 18/4289 v. 31.03.2015, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/045/1804528.pdf. 

1801 Ebd. 
1802 Ebd. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/045/1804528.pdf
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Roma, die als nationale Minderheit eine Sonderstellung haben – keinen besonderen Status gegenüber anderen 
Ausländern. Sofern sie ein Recht zum dauernden Inlandsaufenthalt besitzen, stehen ihnen – unabhängig von ihrer 
Ethnie – dieselben Integrationsprogramme wie anderen Ausländern offen.“1803 Zudem erklärt die Bundesregie-
rung: 

„In Deutschland werden Projekte, Initiativen und Maßnahmen des Bundes, der Länder und der Kommunen 
grundsätzlich nicht exklusiv für Sinti und Roma angeboten, sondern sie richten sich an alle potenziellen 
Adressaten. Dies bedeutet zugleich, dass alle Angebote stets auch von Sinti und Roma wahrgenommen 
werden können, da die Ethnie für die Maßnahmen keine Rolle spielt.“1804 

Die Nationale Roma-Kontaktstelle informiert über entsprechende Förderprogramme.1805 Weitere konkrete Maß-
nahmen der Kontaktstelle lassen sich nicht ausmachen.1806 

Auswärtiges Amt (AA) 

Im Auswärtigen Amt (AA) wurde vor 15 Jahren das Amt eines beziehungsweise einer Sonderbeauftragten für 
Beziehungen zu jüdischen Organisationen sowie für Antisemitismus und Antiziganismus im Rang eines Bot-
schafters eingerichtet.1807 Sucht man auf der Internetseite des AA nach „Antiziganismus“, erhält man zahlreiche 
Fundstellen (45), die sich vorwiegend auf Grußworte oder Reden des Außenministers, des Staatsministers für 
Europa oder der Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jüdischen Organisationen, Antisemitismus und Anti-
ziganismus beziehen. Am 8. Oktober 2020 wurde innerhalb der Internationalen Allianz zum Holocaust-Geden-
ken (IHRA) unter deutschem Vorsitz im AA eine „Arbeitsdefinition des Begriffs Antiziganismus“ angenom-
men.1808 Das AA fördert zivilgesellschaftliche Projekte mit internationaler Ausrichtung zur Erinnerung an den 
Völkermord an den europäischen Sinti_ze und Rom_nja. Seit 2017 wurden jährlich diverse Projekte vor allem 
im Bereich Gedenkveranstaltungen, Ausstellungen und Konferenzen gefördert. Projektförderungen zur Erfor-
schung und Bewahrung von Massenerschießungsstätten aus der Zeit der Besatzung während des Zweiten Welt-
krieges in der ehemaligen Sowjetunion schließen auch Orte des Völkermords an den Sinti_ze und Rom_nja ein, 
beispielsweise das Projekt „Erinnerung bewahren“ (2015–2019)1809 und dessen Nachfolgeprojekt „Netzwerk Er-
innerung“ (seit Anfang 2020)1810 der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Seit 2020 fördert das 
AA die Erarbeitung einer umfassenden Enzyklopädie zum Völkermord an den Sinti_ze und Rom_nja, die von 
der „Forschungsstelle Antiziganismus“ der Universität Heidelberg erarbeitet wird.1811 Weiterhin unterstützt das 
AA Projekte des seit 2017 in Berlin ansässigen European Roma Institute for Arts and Culture e. V. (ERIAC), das 
zum Ziel hat, Kunst, Kultur und Geschichte der Rom_nja in Europa sichtbarer zu machen, und damit implizit 
einen Beitrag zum Abbau von antiziganistischen Vorurteilen leistet.1812 

1803 Ebd. 
1804 Ebd. 
1805 Diese regelmäßige Information über Förderprogramme und -Projekte erfolgt über einen E-Mail-Verteiler und umfasst nicht 

nur Maßnahmen der Europäischen Union, sondern auch solche von weiteren internationalen Organisationen (z. B. des Euro-
parats, der Weltbank, des European Roma Grassroots Organisations Network). Angeschrieben werden je nach Zuschnitt der 
Maßnahme die Minderheitenverbände, und/oder die Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie weitere potenziell inte-
ressierte Organisationen. Siehe Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), 
Luise Amtsberg, Dr. Franziska Brantner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, „Situation 
von Sinti und Roma in Deutschland“, BT-Drs. 18/13498 v. 05.09.2017, http://dipbt.bundes-
tag.de/doc/btd/18/134/1813498.pdf. 

1806 Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma „erwartet, dass die Bekämpfung von Antiziganismus und die Umsetzung des zu-
künftigen Aktionsplans eine Koordinationsstelle im Bundeskanzleramt oder im Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat erfordert, vergleichbar mit dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf 
gegen Antisemitismus. Eine entsprechende Stelle muss angemessen mandatiert und ausgestattet werden. Zudem bedarf die 
Umsetzung des Aktionsplans entsprechender Haushaltsmittel sowie neuer Monitoring-und Evaluationsinstrumente“; Zentral-
rat Deutscher Sinti und Roma, „Strategischer EU-Rahmen für Gleichstellung, Inklusion und Partizipation“ (2020). 

1807 International Holocaust Remembrance Alliance, „Botschafterin Michaela Küchler“. 
1808 International Holocaust Remembrance Alliance, „Nicht rechtsverbindliche Arbeitsdefinition“. 
1809 https://www.erinnerungbewahren.de/, zugegriffen am 25. Februar 2021. 
1810 Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, „Connecting Memory“. 
1811 Das Publikationsprojekt ist auf fünf Jahre angelegt, Fördersumme: 1,2 Millionen Euro. Universität Heidelberg, „Enzyklopädie 

soll NS-Völkermord an den Sinti und Roma Europas dokumentieren“. Siehe auch BT-Drs. 19/24166 v. 09.11.2020, 6–8. Hier 
findet sich eine Aufzählung einzelner Projekte für die Jahre 2017–2020. 

1812 Vgl. BT-Drs. 19/24166 v. 09.11.2020, 6, sowie: https://eriac.org/. Im Rahmen des deutschen OSZE-Vorsitzes richtete das 
Auswärtige Amt im September 2016 die Konferenz „Confronting Anti-Gypsyism“, Konferenz (2016). 

https://eriac.org
https://www.erinnerungbewahren.de
http://dipbt.bundes
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Kabinettausschuss der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus 

Die Einrichtung des Kabinettausschusses der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und 
Rassismus erfolgte auf Beschluss des Bundeskabinetts vom März 2020.1813 Der Ausschuss hat seither dreimal 
getagt. Er wurde unbefristet eingesetzt, seine Arbeit endet also spätestens mit Ende der aktuellen Legislaturperi-
ode. Im November legte der Kabinettausschuss seinen Maßnahmenkatalog vor. Auf der Basis dieses Vorschlags 
stellt die Bundesregierung in den Jahren 2021 bis 2024 insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro für die Bekämpfung 
von Rechtsextremismus und Rassismus bereit. Am Ende des ersten Quartals 2021 soll in einer vierten Sitzung 
des Kabinettausschusses ein abschließender Bericht beschlossen werden, der dem Deutschen Bundestag zugelei-
tet wird.1814 

Im November 2020 legte der Kabinettausschuss seinen Maßnahmenkatalog vor.1815 Das Maßnahmenpaket dient 
folgenden Zielen: 1) Stärkeres Bewusstsein für Rassismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen schaffen sowie 
verbesserte staatliche Strukturen im Bereich der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus etablieren; 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Justiz, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Trä-
gern sowie Verbesserung der empirischen Grundlagen; 2) Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus, 
Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Re-
gelstrukturen aller gesellschaftlichen Bereiche ausbauen und stärken, auch im Netz; Weiterentwicklung der po-
litischen Bildung und Demokratiearbeit; 3) Ausbau der Unterstützung von Betroffenen von rassistischer Diskri-
minierung und ihres sozialen Umfelds; wirksamer Opferschutz und Verbesserung von nachhaltigen Strukturen 
der Rassismusbekämpfung; 4) Anerkennung und Wertschätzung einer vielfältigen und chancengerechten Gesell-
schaft und Stärkung gleicher Teilhabechancen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.1816 

Die insgesamt 89 Maßnahmen sind zehn Ressorts zugewiesen.1817 Vier der Maßnahmen nennen explizit Anti-
ziganismus. In der Zuständigkeit des BMI liegt die Umsetzung der Maßnahme Nr. 2, die sich umfassend auf 
Antiziganismus bezieht: Aufbau einer nationalen Kontaktstelle im Rahmen der EU-Roma-Strategie 2030; unab-
hängiges Monitoring und Informationsstelle für rassistische, insbesondere antiziganistische Übergriffe; Evalua-
tion von politischen Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung von Antiziganismus im Zusammenwirken mit 
der Zivilgesellschaft. Ebenfalls im Geschäftsbereich des BMI ist die Maßnahme Nr. 20 genannt: „Neue, weitere 
Maßnahmen im Rahmen der politischen Bildung zu spezifischen Phänomenen (Antisemitismus, Muslimfeind-
lichkeit, Antiziganismus, Anti-Schwarzen-Rassismus)“. Durch das BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend) ist die Maßnahme Nr. 65 umzusetzen. Hier soll das Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ weiterentwickelt werden, im Einzelnen vorgesehen sind eine Ausweitung lokalen Engagements (weitere 
Partnerschaften für Demokratie); die Verbesserung der bestehenden Opfer- und Betroffenenberatung in den Län-
dern sowie Unterstützung des Bundesverbands; die Weiterentwicklung der bestehenden Kompetenzzentren und 

1813 Den Vorsitz des Kabinettausschusses hat die Bundeskanzlerin, Stellvertreter ist der Bundesfinanzminister. Weitere Mitglieder 
des Gremiums sind der Bundesinnenminister als so genannter Beauftragter Vorsitzender, der Außenminister, die Bundesjus-
tizministerin, die Verteidigungsministerin, die Bundesfamilienministerin, die Bundesbildungsministerin, der Chef des Bun-
deskanzleramtes, die Integrationsbeauftragte, die Kulturstaatsministerin und der Regierungssprecher. Weitere Mitglieder der 
Bundesregierung können einbezogen werden, soweit sie in ihrer Zuständigkeit betroffen sind. Der Beauftragte der Bundesre-
gierung für die neuen Bundesländer und der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den 
Kampf gegen Antisemitismus nehmen im Status ständiger Gäste an den Sitzungen teil. 

1814 Bundesregierung, „Zweite Sitzung des Kabinettausschusses“. 
1815 Bundesregierung, „Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses“. Darin heißt es in der Einleitung: „Mit der Einrichtung des 

Kabinettausschusses im März 2020 dieses Jahres hat die Bundesregierung ein klares Signal gesetzt und den Kampf gegen 
Rechtsextremismus sowie gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Muslimfeindlichkeit, Anti-Schwarzen Rassis-
mus und alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf die höchste Verantwortungsebene gehoben“. Es 
wird zudem darauf hingewiesen, dass der Maßnahmenkatalog die Stellungnahmen der Vertreterinnen und Vertreter der Zivil-
gesellschaft, insbesondere von Migrantenorganisationen, und der Wissenschaft sowie der Länder, die der Kabinettausschuss 
zur Vorbereitung seiner Maßnahmen angehört hat, berücksichtigt. 

1816 Ebd. 
1817 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Auswärtiges Amt, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium der Verteidigung, Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Beauftragter der Bundesregierung 
für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer. 
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-netzwerke, zum Beispiel zu Rassismus gegen Schwarze Menschen, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Antiziga-
nismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus – einschließlich des Ausbaus phänomenspezifischer community-
basierter Monitorings. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist für die Umsetzung der Maßnahme 
Nr. 67 verantwortlich: Stärkung der Forschung zu Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und weiteren 
Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (z. B. Antiziganismus); Verbesserung der Forschungsdaten-
infrastruktur und nachhaltige Verankerung des Forschungsfeldes an Hochschulen sowie die historische und zeit-
geschichtliche Aufarbeitung der Entstehung von Rechtsextremismus und Rassismus.1818 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 

Das Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ist dem Bundeskanz-
leramt zugeordnet. Die Integrationsbeauftragte nimmt – im Rang einer Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin 
– an den Kabinettssitzungen teil.1819 

In den Aufgabenbereich der Integrationsbeauftragten fällt unter anderem die „Gleichbehandlungsstelle EU-Ar-
beitnehmer“. In gemeinsamer Federführung mit Bundesarbeitsministerium und Bundesinnenministerium hat die 
Beauftragte die Mitglieder der „Fachkommission Integrationsfähigkeit“ in gemeinsamer Federführung vorge-
schlagen. Die Kommission tagte erstmals im Februar 2019.1820 Die Beauftragte gehört zudem dem Kabinettaus-
schuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus an. Dessen Maßnahmenkatalog sieht für den 
Geschäftsbereich der Integrationsbeauftragten keine Maßnahmen vor, die sich explizit auf Antiziganismus/Ras-
sismus gegen Sinti_ze und Rom_nja beziehen.1821 Auf der Internetseite der Beauftragten werden sechs Fundstel-
len zu „Antiziganismus“ ausgewiesen, darunter zwei Pressemitteilungen unter dem Titel „Wir wissen zu wenig 
über Sinti und Roma“ der früheren Staatsministerin Özoğuz zum Internationalen Romatag 2016 und 2017, die 
das Thema Antiziganismus explizit benennen.1822 Maßnahmen der Beauftragten der Bundesregierung für Mig-
ration, Flüchtlinge und Integration selbst zum Thema Antiziganismus lassen sich nicht ausmachen. Hinweise 
darauf, inwieweit die Bedarfe von Rom_nja und Sinti_ze in der Arbeit der Beauftragten, etwa im Rahmen der 
Tätigkeiten der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer_innen diskutiert und berücksichtigt werden, finden 
sich nicht. 

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 

Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien ist als Staatsministerin direkt der Bundeskanzlerin 
zugeordnet. Sie nimmt an den Sitzungen des Bundeskabinetts teil. 
Die BKM fördert die Aktivitäten des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma sowie des Dokumentations- und 
Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma institutionell. Zudem beziehen alle großen von der BKM geförderten 
Gedenkstätten die Geschichte des Völkermords an den Sinti_ze und Rom_nja in ihre Arbeit ein, so zum Beispiel 
in den Dauerausstellungen, im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder in Veranstaltungen und Publikationen.1823 

Im Rahmen der institutionellen Förderung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, unter deren 
Verantwortung neben dem Holocaust-Denkmal auch das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten 
Sinti und Roma Europas fällt, fördert die BKM das zentrale Denkmal der Bundesrepublik und die damit verbun-
denen Angebote der Stiftung Denkmal.1824 Projekte im Geschäftsbereich der BKM, die explizit zum Ziel haben, 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja entgegenzutreten, lassen sich nicht ausmachen. 

1818 Bundesregierung, „Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses“. 
1819 Sie „unterstützt die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung der Integrationspolitik und der Förderung des Zusammenle-

bens aller Menschen im Land – ob Deutsche und Ausländer, ob mit oder ohne Einwanderungsgeschichte. Eine ihrer Haupt-
aufgaben besteht darin, die Integration der in Deutschland lebenden Einwanderer zu fördern. Sie soll die Bedingungen für ein 
möglichst spannungsfreies Zusammenleben zwischen allen Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln, das Verständnis für-
einander fördern und Fremdenfeindlichkeit und Ungleichbehandlung entgegenwirken. Darüber hinaus hat sie den Auftrag, 
über gesetzliche Möglichkeiten der Einbürgerung zu informieren und auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte von EU-
Bürgerinnen und -Bürgern zu achten“; Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, „Amt 
und Aufgaben“. 

1820 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, „Fachkommission Integrationsfähigkeit“. 
1821 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, „Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses“. 
1822 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, „Wir wissen zu wenig über Sinti und Roma“. 
1823 BT-Drs. 19/24166 v. 09.11.2020, 9. 
1824 Bundesregierung, „Mahnmale und Einrichtungen“, sowie: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, „Denkmal 

für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas“. 
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Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) arbeitet auf Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG). Sie unterstützt und berät vor diesem rechtlichen Hintergrund Personen, die Benachteiligungen 
erfahren. Die ADS ist verwaltungsorganisatorisch und personalrechtlich dem BMFSFJ zugeordnet, in der Bera-
tung und ihrer fachlichen Arbeit aber weisungsunabhängig. Ihre Aufgaben umfassen Fehler! Hyperlink-Refe-
renz ungültig., Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig., Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. und die Vor-
lage von Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig., die in einem vierjährigen Turnus von der ADS und den in ihren 
Zuständigkeiten betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestags gemeinsam vor-
zulegen sind. Sie sollen einen Überblick über Benachteiligungen geben und Empfehlungen beinhalten, wie Dis-
kriminierungen zu vermeiden und zu beseitigen sind. Die ADS hat außerdem die Aufgabe, bei ihrer Tätigkeit 
Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler 
Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen tätig sind, in geeigneter Form einzubeziehen.1825 Auf ihrer Internetseite 
informiert die ADS über Veranstaltungen wie Buchpräsentationen oder Diskussionen zum Thema Antiziganis-
mus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja, über Aktivitäten des „Bündnisses für Solidarität mit den Sinti und 
Roma Europas“, dessen Mitglied sie ist und stellt Pressemitteilungen und Reden zum Thema bereit. Im Jahr 2014 
veröffentlichte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die von ihr in Auftrag gegebene Studie „Zwischen 
Gleichgültigkeit und Ablehnung – Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma“.1826 Zudem verweist 
die ADS auf das Gutachten „Antiziganismus – Zum Stand der Forschung und der Gegenstrategien“ von Markus 
End (2012).1827 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beabsichtigt für den Zeitraum 2021–2022 konkrete Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen einschließlich des Woh-
nungsmarktes zu fördern, die über Diskriminierungsrisiken informieren, hierfür sensibilisieren, beraten und in-
novative Lösungsansätze testen. Die Förderung konnte für präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Be-
nachteiligungen, für Maßnahmen zur Unterstützung von Betroffenen, für neue Konzepte der Beratung zur Be-
kämpfung von Diskriminierungen oder für (wissenschaftliche) Beiträge zur Klärung offener Fragen zum Beispiel 
zu Nachweis, Ausmaß oder Formen von Diskriminierung beantragt werden.1828 Ob unter den geförderten Pro-
jekten solche sind, bei denen es darum geht, Diskriminierungen beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
aufgrund von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja entgegenzutreten, ist nicht ersichtlich. 

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) 

Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) wurde im Jahr 2000 gegründet, um ehemalige 
Zwangsarbeiter_innen des NS-Regimes zu entschädigen und internationale Projekte zur Versöhnung zu för-
dern.1829 Sie organisiert und betreut vorrangig internationale Projekte in den folgenden drei Schwerpunkten: 1) 
Auseinandersetzung mit der Geschichte: Erinnerung an die NS-Zwangsarbeit innerhalb Europas, Schaffung eines 
Verständnisses für unterschiedliche Geschichtsbilder Europas; 2) Handeln für Menschenrechte: Förderung inter-
nationaler Projekte zur Menschenrechtsbildung und gegen Rechtsextremismus; 3) Engagement für Opfer des 
Nationalsozialismus: Förderung von Projekten zur Würdigung der Lebenswege von NS-Opfern.1830 Die Stiftung 
EVZ engagiert sich in Deutschland und Mittel- und Osteuropa gegen Antisemitismus und Antiziganismus sowie 
für die Anliegen von Minderheiten. Sie unterstützt den Bildungsaufbruch von Sinti_ze und Rom_nja in Deutsch-
land und fördert Stipendien für Rom_nja in Osteuropa.1831 

1825 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, „Über uns. Aufgaben“. 
1826 Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung (online). Vgl. Kap. 11 dieses Berichts. 
1827 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, „Gutachten ‚Antiziganismus“. 
1828 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, „Über uns. Zuwendungen“. 
1829 Die Stiftung EVZ wurde von der deutschen Bundesregierung und der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft mit über 

6.000 beteiligten Unternehmen je zur Hälfte mit insgesamt 10 Milliarden DM (5,2 Mrd. Euro) ausgestattet. Davon wurde ein 
Grundkapital für die dauerhafte Förderung reserviert. Aus den Erträgen fördert die Stiftung EVZ mit jährlich ca. 7,5 Mio. 
Euro internationale Projekte. Die Stiftung hat die Rechtsform einer von der Bundesrepublik Deutschland getragenen Stiftung 
des öffentlichen Rechts; siehe Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, „Geschichte der Stiftung EVZ“. 

1830 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, „Über uns“. 
1831 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, „Handeln für Menschenrechte“. 
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Sie unterhält das Förderprogramm „Facing Antisemitism and Antigypsyism“,1832 in dessen Rahmen „die Zivil-
gesellschaft in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Antiziganismus gestärkt und konkrete Praxispro-
jekte sowie eine Tagungsreihe gefördert werden“. Mit einem weiteren Förderprogramm im Handlungsfeld Men-
schenrechte, „Latscho Diwes für Überlebende des NS-Genozids an den Roma“, leistet die Stiftung EVZ seit 2016 
mithilfe von Partner_innen vor Ort direkte Hilfe für Rom_nja, die von der Verfolgungs- und – als Hinterbliebene 
– der Mordpolitik der Nationalsozialisten und deren Verbündeter betroffen waren, und bisher keine Unterstüt-
zung erfuhren und auch mit anderen humanitären Förderprogrammen der Stiftung EVZ nicht erreicht werden 
konnten. Zu diesen Hilfen gehören Aktivitäten zur Verbesserung der physischen und psychischen Gesundheit 
der Überlebenden, Unterstützung beim Zugang zu staatlichen Leistungen sowie zu Serviceleistungen, die die 
Überlebenden in ihrem täglichen Leben unterstützen, oder Möglichkeiten der sozialen Teilhabe, insbesondere 
für nicht mobile Überlebende. 
Ebenfalls im Handlungsfeld „Handeln für Menschenrechte“ entstand die Publikation „Gemeinsam für eine bes-
sere Bildung – Empfehlungen zur gleichberechtigten Bildungsteilhabe von Sinti und Roma in Deutschland“ 
(2015).1833 Der Publikation vorausgegangen war die zweijährige Arbeit des „Bundesweiten Arbeitskreises zur 
Verbesserung der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Sinti und Roma in Deutschland“, den die 
Stiftung EVZ 2013 gegründet hatte.1834 Bereits im Jahr 2011 hatte sie die „Studie zur aktuellen Bildungssituation 
deutscher Sinti und Roma – Dokumentation und Forschungsbericht“ gefördert.1835 

Im Handlungsfeld „Auseinandersetzung mit der Geschichte – Zwangsarbeit und vergessene Opfer“ förderte die 
Stiftung EVZ das Projekt mit dem Titel „Genozid an den Roma in der Ukraine“, das eine Recherchereise der 
deutschen Teilnehmer_innen in die Region beinhaltete und in dem unter Beteiligung von Zeitzeugen und Zeit-
zeuginnen, Jugendlichen und Multiplikator_innen eine Wanderausstellung und eine Webseite vorbereitet wur-
den.1836 Das Projekt war eine Kooperation mit dem Bildungswerk für Friedensarbeit e. V. (Berlin) und dem Uk-
rainian Center for Holocaust Studies (Kiew). Im Jahr 2017 ermöglichte die Stiftung in diesem Handlungsfeld 
zudem einen Internationalen Jugendkongress in Prag „Remembering the Roma Genocide“, durchgeführt vom 
European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) (Paris) in Zusammenarbeit mit der Amadeu Antonio Stiftung 
(Berlin) und dem Institut Terezínské iniciativy (Prag). 
Die Stiftung EVZ ist aktive Partnerin im Bündnis für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas und wandte 
sich als solche in einer Stellungnahme gegen gewaltsame Übergriffe gegen Rom_nja an die Regierung der Uk-
raine.1837 

15.2.1. Fazit 
Einrichtungen des Bundes fördern Maßnahmen zur Aufklärung über den Völkermord an den europäischen 
Rom_nja und Sinti_ze, zur Aufklärung über Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja, zum Ein-
treten gegen Antiziganismus und zur Unterstützung Betroffener von antiziganistischer Gewalt in vielfacher 
Weise. Hinsichtlich des Umfangs, der Ausrichtung, der Reichweite, der Dauer und der Ausstattung und auch 
hinsichtlich der Zielgruppen sind bei der Maßnahmenförderung von Seite der Bundeseinrichtungen erhebliche 
Unterschiede zu beobachten. Gleiches gilt für die Zugänglichkeit sowohl zu den Projekten und Angeboten selbst 
als auch zu den Informationen über Fördermöglichkeiten für solche Projekte. 
Zwar zeigen sich auch bei den Maßnahmen des Bundes Unterschiede hinsichtlich der expliziten Sichtbarkeit 
antiziganismusspezifischer Programme und des Benennens von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja als einem eigenständigen Phänomen. Es ist jedoch festzustellen, dass Antiziganismus in diesem Ver-
ständnis in den Maßnahmenförderungen des Bundes etwas stärkere Berücksichtigung findet als in jenen der Län-
der. Allerdings wird hier insgesamt der Schwerpunkt auf präventive Maßnahmen gerichtet. Intervenierende Maß-
nahmen, die dort ansetzen, wo Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja im Alltag stattfindet, 
finden sich bislang kaum. Präventive Maßnahmen stehen wie in den Maßnahmen und Aktivitäten der Länder 

1832 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, „Förderprogramm“ – hier finden sich auch Unterseiten zu einzelnen Pro-
jekten. 

1833 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, „Gemeinsam für eine bessere Bildung – Empfehlungen“ (online). 
1834 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, „Arbeitskreis Bildung“. Hier befassen sich die Beteiligten mit den Fragen: 

Wie kann der Bildungszugang für Sinti und Roma verbessert werden? Wie ihre gleichberechtigte Teilhabe erreicht werden? 
Welche Grundsätze sind zu beachten, damit Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg zunehmen? Und wie können dafür not-
wendige Daten erhoben und wissenschaftliche Studien durchgeführt werden? 

1835 Strauß, Studie zur aktuellen Bildungssituation (online). 
1836 Bildungswerk Friedensarbeit, „Neues Erinnerungsprojekt“. 
1837 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, „Stellungnahme“. 
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häufig im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen Rechtsextremismus. Insgesamt werden in Einrichtungen des 
Bundes Handlungsbedarfe anerkannt. Wie in den Ländern wird jedoch der Aspekt eines institutionalisierten und 
normalisierten Antiziganismus nicht ausdrücklich benannt. Wenngleich das Empowerment von Sinti_ze und 
Rom_nja – insbesondere in Modellprojekten des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ – durch Maßnahmen-
förderungen auf Bundesebene möglich ist, bleibt die Problematik der mangelnden Repräsentation und Beteili-
gung von Sinti_ze und Rom_nja in den Institutionen auch hier nahezu unberücksichtigt. 
Die Unterschiede hinsichtlich des Umfangs der von den unterschiedlichen Einrichtungen des Bundes geförderten 
oder von ihnen selbst umgesetzten Maßnahmen sind erheblich. Zudem ist kritisch festzuhalten, dass das Thema 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in einigen Bundesinstitutionen offenbar nicht wahrge-
nommen wird, obwohl diese aufgrund ihrer Geschäftsbereiche maßgeblich dabei sein könnten ihm entgegenzu-
treten – etwa bei Beauftragten des Bundes für Migration, Flüchtlinge und Integration, im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales oder im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wie auch bei den Ländern steht 
eine institutionelle Verankerung der Thematik noch aus. Das Ausblenden einer alltagsrassistischen Durchdrin-
gung mit antiziganistischen Überzeugungen auf institutioneller Ebene ist auch in den Programmen auf Bundes-
ebene festzustellen. 

15.2.2. Handlungsempfehlungen – Aktivitäten und Programme 
Intensivierung und Nachhaltigkeit 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• Förderprogramme des Bundes/der Bundesregierung sowie der Länder/der Landesregierungen auszuweiten 
und mit der Möglichkeit einer dauerhaften Förderung auszustatten. Dies gilt für Programme gegen 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja ebenso wie für die Förderung des Empowerment 
von Sinti_ze und Rom_nja. Eng gesteckte Förderzeiträume sind zu vermeiden, da sonst die Sicherung der 
Erfolge nicht gewährleistet wird. Die Überführung erfolgreicher Projekte in eine Regelförderung ist zu 
sichern. 

• die dauerhafte Etablierung bundesmittelgeförderter Projekte durch entsprechende Regelförderung. Projekte 
zu Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja, zu Empowerment und zur Geschichte der 
Sinti_ze und Rom_nja, deren Erfolg durch entsprechende Evaluation nachgewiesen ist, sind in eine 
Regelförderung zu überführen, um die Planungssicherheit der Projektträger zu gewährleisten sowie deren 
Kompetenzen und Ressourcen langfristig nutzen zu können. 

• die Entwicklung und Umsetzung gezielter Strategien gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja auf Ebene der Länder. Antiziganismus ist in den ländergeförderten Programmen als eigenständige 
Form des Rassismus zu berücksichtigen. 

• die Sichtbarmachung und Überwindung des Alltagsrassismus in den Institutionen. Bei der Einrichtung von 
Programmen auf Bundes- und Länderebene zur Bekämpfung von Antiziganismus sind alltäglich wirkende 
antiziganistische Überzeugungen auf allen institutionellen Ebenen zum Thema zu machen. Antiziganismus 
ist als eigenständiges Phänomen und als Ausdruck einer spezifischen Form von institutionellem Rassismus 
erkennbar zu machen, um diesem wirksam zu begegnen. 

• die länderübergreifende Dokumentation bestehender Projekte. Beispielsweise in Form einer 
Projektplattform, die auch ausgelaufene Projekte einschließen sollte, sind Projekte zu 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja, zu Empowerment und zur Geschichte der Sinti_ze 
und Rom_nja über die Programmkontexte des Bundes und der jeweiligen Länder hinaus zugänglich zu 
machen. Dies ermöglicht Transparenz, Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Synergienutzung. 

Einbeziehung von Organisationen der Rom_nja und Sinti_ze in die Förderprogramme des Bundes und 
der Länder 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Mitwirkung von Vertreter_innen der Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja an der 
Formulierung von Förderrichtlinien. Bei der Ausgestaltung der Programme des Bundes und der Länder, die 
für eine Förderung von Projekten gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja infrage 
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kommen, sind die Selbstorganisationen zu beteiligen, um die Bedarfsgerechtigkeit der Förderrichtlinien für 
diesen Bereich zu erhöhen. 

• die Erhöhung des Anteils der Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja unter den geförderten 
Projekten. Unter den durch Bundes- und insbesondere durch Länderprogramme geförderten 
Projektträger_innen ist der Anteil der Selbstorganisationen zu erhöhen, um deren langjährige Erfahrung bei 
der Umsetzung von Maßnahmen zu nutzen. 
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16. Ansätze der außerschulischen historisch-politischen Bildungsarbeit gegen 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja 

Antiziganismuskritische Bildungsarbeit hat die Aufgabe, über Dimensionen des Antiziganismus/Rassismus ge-
gen Sinti_ze und Rom_nja aufzuklären und sich dabei in angemessener Weise in Beziehung zu den Teilnehmen-
den zu setzen. Für eine gelingende Vermittlungsarbeit sind deren Anliegen und Perspektiven ernst zu nehmen, 
ohne sie jedoch einfach zu bestätigen. In mehrfacher Hinsicht ist jede Bildungsarbeit, die sich gegen Diskrimi-
nierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung wendet, herausgefordert, subjektorientiert vorzugehen: hinsichtlich 
der Subjekte, die an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen beziehungsweise Materialien für antiziganismus-
kritische Bildungsarbeit rezipieren, und hinsichtlich der Multiplikator_innnen, die Antiziganismuskritik vermit-
teln. 
Wer ein Angebot antiziganismuskritischer Bildungsarbeit wahrnimmt, will offensichtlich hierüber etwas wissen. 
Dies ist unbedingt anzuerkennen. Allerdings ist in diesem Kontext oft eine Verschiebung des Interesses auf die 
stigmatisierte Gruppe selbst festzustellen. Es besteht eine Art Neugier auf die Anderen, die Erwartung, über deren 
Anderssein etwas zu erfahren. Das birgt die Gefahr der Re-Ethnisierung und Re-Stigmatisierung. Im Kontext 
von Antiziganismus ist diese Neugier Ausdruck einer historischen Kontinuität, die es erlaubt, rassistisches Wis-
sen abzufragen und zu aktualisieren. Zugleich kann an der Vorstellung festgehalten werden, selbst unschuldig zu 
sein. Das Wissen über fremd gemachte Andere, die im Zuge dieses Fremdmachens abgewertet und diffamiert 
worden sind, ist immer Teil des Rassismus und kann nicht zu dessen Überwindung eingesetzt werden. Die Mul-
tiplikator_innen, die Antiziganismuskritik vermitteln, sind gefordert, derartige Wissensbedürfnisse zurückzuwei-
sen. Antiziganismuskritische Bildungsarbeit hat nicht Wissen über Sinti_ze und Rom_nja zum Gegenstand, son-
dern ordnet die bestehenden Wissensbedürfnisse in die Geschichte des Rassismus ein und informiert darüber, 
welche Folgen die damit verbundenen Sichtweisen und Praktiken hatten und haben. 

16.1. Perspektiven von Rassismuserfahrenen und geschichtsbewusstes Thematisieren des 
gegenwärtigen antiziganistischen Rassismus 

Antiziganistische Rassismuserfahrungen zur Kenntnis zu nehmen, bedeutet für diejenigen, die selbst keine Ras-
sismuserfahrungen machen, einen Perspektivenwechsel. Zugleich muss sich antiziganismuskritische Bildungs-
arbeit auf den gesellschaftlichen Kontext beziehen, in dem antiziganistischer Rassismus verankert ist und in dem 
große Teile der Gesellschaft davon profitieren. In diesen Kontext sind auch die Vermittler_innen von Antiziga-
nismuskritik involviert. Angesichts der Ergebnisse der Einstellungsforschung kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass es antiziganismusfreie Räume in der Öffentlichkeit gibt.1838 

Rassismuserfahrung wird als Kategorie verstanden, „in der gesellschaftlich vermittelte Erfahrungen und auch der 
gesellschaftlich vermittelte Umgang mit diesen Erfahrungen in den Blick kommen“.1839 In der Reflexion von 
Bildungsarbeit gegen Antisemitismus ist deutlich geworden, dass diese sich häufig unausgesprochen an nichtjü-
dische Teilnehmende wendet. Darin spiegelt sich die Dominanzstruktur einer Gesellschaft, die jüdische Präsenz 
über lange Zeit nicht vermisst hat. Ähnliches kann über die Bildungsarbeit gegen antiziganistischen Rassismus 
gesagt werden. Anders als bei der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus ist die Bildungsarbeit gegen Antiziga-
nismus mit einer weitgehenden Ausblendung der Verfolgungsgeschichte – einschließlich der erheblichen Aus-
wirkungen auf die nachfolgenden Generationen der von NS-Verfolgung und Völkermord unmittelbar getroffenen 
Rom_nja und Sinti_ze – konfrontiert. Doch für beide Felder gilt, dass sich die Bildungsarbeit meistens an die 
Dominanzgesellschaft richtet und erst in letzter Zeit deutlicher eine Beteiligung derer, die selbst Rassismus- und 
Antisemitismuserfahrungen machen, gefordert und umgesetzt wird.1840 

Dem „Schutz der Betroffenen“ ist Priorität einzuräumen,1841 wobei der Begriff der Betroffenheit hier nicht als 
ein Gefühl aufzufassen ist, denn handelt es sich um ein reales Getroffenwerden, das immer auf die Seite derer 
verweist, die treffen wollen, also auf die Seite der Täterschaft. In pädagogischen Settings kann es leicht zu pater-

1838 „Die Einstellungsforschung zeigt, dass Sinti*zze und Rrom*nja in Deutschland und auch in der Europäischen Union von mehr 
Menschen abgelehnt werden als alle anderen Bevölkerungsgruppen, denen diese Fragen in Umfragen gestellt wurden“; vgl. 
Nolden und Supik, Analyse der Forschungsbefunde zu antiziganistischen Einstellungen, 5. 

1839 Mecheril, „Was Sie schon immer über Rassismuserfahrungen wissen wollten“, 158. 
1840 Vgl. Chernivsky, „Biografisch geprägte Perspektiven“. 
1841 Bildungsstätte Anne Frank, Weltbild Antisemitismus, 15. 
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nalistischen Haltungen kommen, wenn Betroffenen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Daher ist es er-
forderlich, nicht nur „jede Form der Diskriminierung (zu) problematisieren“,1842 sondern noch einen Schritt hin-
ter die Diskriminierung zurück zu gehen und danach zu fragen, wie es zur abgrenzenden Sicht auf eine diskrimi-
nierte Gruppe gekommen ist, die dadurch erst zu einer Gruppe gemacht worden ist. 
Die von antiziganistischem Rassismus Getroffenen sind nicht auf dieses Getroffensein und die daraus folgenden 
Ausgrenzungen, Verletzungen und Beschädigungen zu reduzieren. Subjektorientierung meint hier auch, die 
Handlungsfähigkeit der Rassismuserfahrenen zu thematisieren, die Kämpfe um Gleichberechtigung und Partizi-
pation zu verdeutlichen, um die Subjekte der Rassismuserfahrungen als handelnde Akteur_innen zu repräsentie-
ren und nicht als fremde Andere.1843 

Entscheidend bleibt für die Bildungsarbeit, dass mit der Auseinandersetzung um Bezeichnungen zugleich Fragen 
dominanter Zugehörigkeitsordnungen diskutierbar werden. 

„Die Gefahr der Verharmlosung von Rassismuserfahrungen ist groß, wenn die Pädagogin sich der Reich-
weite und Bedeutung von Rassismuserfahrungen nicht bewusst ist, wenn die mit dieser Art von Erfahrun-
gen verbundenen Affekte des Gegenübers für sie nicht handhabbar sind, wenn sie sich von der rassisti-
schen Möglichkeit ebenfalls angegriffen fühlt und den damit verbundenen Ängsten aus dem Weg gehen 
möchte, wenn sich die Pädagogin als Angehörige der (Majoritäts-)Gruppe aufgrund geschilderter Rassis-
muserfahrungen angegriffen fühlt, wenn die Pädagogin als Angehörige der (Majoritäts-)Gruppe der Ver-
antwortung zur Auseinandersetzung mit dem Umstand des Rassismus und ihrer eigenen Situation der Pri-
vilegierung in dieser Realität entgehen möchte.“1844 

Fünfmal wird hier „wenn“ gesagt, und damit sind Ausgangsbedingungen bei der Thematisierung von Rassismus 
angesprochen. Oft sind sich pädagogische Fachkräfte, die selbst keine Rassismuserfahrungen machen, der Reich-
weite dieser Erfahrungen nicht bewusst. Häufig hadern sie mit den Affekten und der Möglichkeit angegriffen zu 
werden und wollen Ängsten, die damit verbunden sind, aus dem Weg gehen. Häufig wollen sie mit der Verant-
wortung, die sie aufgrund einer privilegierten Situation haben, nicht konfrontiert werden. Diese Schilderung spie-
gelt die dominanzgesellschaftliche Situation, die auch die Institutionen außerschulischer wie schulischer Bil-
dungsarbeit betrifft. Die überwiegende Mehrheit der Professionellen im Bildungsbereich verfügt nicht selbst über 
Rassismuserfahrungen. Diesem Umstand ist Aufmerksamkeit zu widmen, wenn eine rassismus- und antiziganis-
muskritische Bildungsarbeit gelingen soll. Dies gilt insbesondere für die Ausbildung eines Geschichtsbewusst-
seins in der Auseinandersetzung mit Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja. 

16.2. Fragestellungen einer explizit antiziganismuskritischen Bildungsarbeit 
In der Bildungsarbeit zur Aufarbeitung, Kritik und Bekämpfung des Antiziganismus kommt es immer wieder 
vor, dass Teilnehmende von Begegnungen mit Rom_nja in Osteuropa im Rahmen von Reiseerfahrungen berich-
ten, und zwar aus ihrer Perspektive von Personen aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft ohne eigene Rassis-
muserfahrungen. Die Reflexion der eigenen Verortung bleibt dabei in aller Regel aus. Diese Zufallsbegebenhei-
ten werden häufig verallgemeinert und als gesichertes Wissen ausgegeben, wobei antiziganistische Stereotype 
reproduziert und als Tatsachen behauptet werden. Mit solchen quasi volkskundlichen Erzählungen kann man im 
Themenfeld von Antiziganismus fast sicher rechnen. Beispiele hierfür aufzuzählen, ist immer fragwürdig, weil 
darin die Stereotype reproduziert werden, die eine Bestätigung vorhandener Bilder im Kopf zur Folge haben. 
Entgegen diesem verbreiteten Sprechen über die Eigenarten von Anderen widmet sich eine als kritisch-politische 
Bildung1845 konzipierte antiziganismuskritische Bildungsarbeit der Geschichte und Wirkung einer systemati-
schen Stigmatisierung und Ausgrenzung, deren wissenschaftliche Gestalt die „Zigeunerforschung“ gewesen ist. 
Antiziganismuskritische Bildung vermittelt ein Bewusstsein für die gegenwärtige gesellschaftliche Bedeutung 
dieser Form der Diskriminierung und erprobt reflexive Methoden, die zum Abbau derselben beitragen.1846 

1842 Ebd., 14. 
1843 Vgl. dazu Randjelović et al., Studie zu Rassismuserfahrungen von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland. 
1844 Mecheril, „Was Sie schon immer über Rassismuserfahrungen wissen wollten“, 154 f., kursiv im Original. 
1845 Vgl. Lösch und Thimmel, Kritische Politische Bildung. 
1846 Vgl. Messerschmidt, „Antiziganismuskritik“. 
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Sie unterscheidet sich von einer Bildungsarbeit, die sich als Bekämpfung von Vorurteilen (engl. bias) versteht. 
Das Dilemma jeder „Anti-Vorurteils-Pädagogik“ besteht darin, die Vorurteile „zur Sprache zu bringen oder aber 
überhaupt das Wissen über Vorurteile zugänglich machen zu müssen“.1847 Sie ist dadurch involviert in den „Tra-
dierungsprozess des Stereotyps“.1848 Sich das bewusst zu machen, ist unverzichtbar. Zugleich greift der Ansatz 
des Anti-Bias zu kurz, wenn er sich als Aufklärung über das Falsche der Vorurteile versteht.1849 Die rassismus-
kritische Bildungsarbeit bezieht sich auf die Rekonstruktion und kritische Bearbeitung einer Ideologie mit langer 
Geschichte. Darin sind bestimmte Andere markiert, fremd gemacht, abgewertet, als bedrohlich dargestellt und 
ausgegrenzt worden. Wie die Ideologie des Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in der Gegenwart (nach)wirkt 
und unter den gegebenen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen aktualisiert wird, ist Gegenstand der 
politischen Bildungsarbeit gegen Antiziganismus. Sie bezieht sich nicht nur auf „biologisch-rassistische Argu-
mente“,1850 sondern fasst den Rassismus weiter. Dieser hat sich schon in Kolonialzeiten auch auf kulturelle Über-
und Unterlegenheitsvorstellungen bezogen. In der gegenwärtigen globalisierten Welt zeigt er sich ganz wesent-
lich als Kulturrassismus und ist keineswegs auf eine biologisch begründete „Rasse“ angewiesen. Dem läge oh-
nehin das Missverständnis zugrunde, „Rasse“ sei die Voraussetzung von Rassismus. Bei der ideologischen Ka-
tegorie „Rasse“ handelt es sich um das Ergebnis des Rassismus, nicht um dessen empirischen Ausgangspunkt. 
Eine auf der Grundlage von Rassismuskritik entwickelte antiziganismuskritische Bildungsarbeit muss nicht in 
die Falle laufen, „ein gruppistisches Gesellschafts- und Menschenbild“ zu reproduzieren.1851 Sie geht nicht davon 
aus, „dass die Zugehörigkeit zum ethnisch gefassten Kollektiv von primärer Bedeutung ist“.1852 Rassismuskri-
tisch gestaltete antiziganismuskritische Bildung befasst sich mit der Wirkung der Rassismus-Ideologie. Sie re-
flektiert Zugehörigkeitsordnungen und deren diskriminierende Strukturen. Deshalb muss sie nicht zwangsläufig 
„die Vorstellung einer grundlegenden Differenz und einer ethnischen Determination […] verfestigen“.1853 Doch 
um dies zu vermeiden, ist die Aufmerksamkeit auf die ideologischen Muster des spezifischen Rassismus gegen 
Rom_nja und Sinti_ze zu richten und die diesem zugrunde liegende Ausgrenzung einer Gruppe, die – in rassis-
tischer Perspektive – nicht zu den europäischen Nationen gehören soll(te). Es geht nicht um das Widerlegen von 
Vorurteilen, sondern um gleiche Rechte, Partizipation und um die Anerkennung eines Gewaltverhältnisses. 
Eine daran orientierte antiziganismuskritische Bildungsarbeit beruht auf dem Bewusstsein, dass die Ursachen des 
Antiziganismus „viel mit jenen zu tun haben, die ihn betreiben und unterschwellig kommunizieren und nichts 
mit jenen, die von ihm betroffen sind“.1854 Die Entstehungsbedingungen dieser Ausprägung von Rassismus lie-
gen in der „dominanzkulturell geprägten Gesellschaft“.1855 In der Pädagogik ist diese Einsicht Ende der 1990er 
Jahre in Texten zum Umgang mit Antisemitismus und Antiziganismus formuliert worden.1856 Auch das eigene 
Involviertsein der pädagogischen Fachkräfte in die erlernten Denkmuster wird seitdem immer wieder angespro-
chen. Doch Reflexion lässt sich nicht verordnen, ihre Voraussetzungen sind selbst von den gesellschaftlichen 
Verhältnissen bedingt. 
Pädagogische Arbeit, die sich explizit gegen Antiziganismus richtet, muss sich der Gefahr bewusst sein, „Sinti_ze 
und Rom_nja implizit eine Sonderstellung zuzuschreiben und damit eine mehrheitsgesellschaftliche Fremdwahr-
nehmung zu reproduzieren“.1857 Insbesondere in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen können mit dem Auf-
rufen von tradierten Wissensbeständen diese ungewollt aktualisiert werden.1858 

1847 Scherr, „Als Kollektiv definiert“, 28 f. 
1848 Ebd., 29. 
1849 Scherr wendet sich selbst gegen eine Anti-Vorurteils-Pädagogik, wenn er feststellt: „Die einzige Gemeinsamkeit derjenigen, 

die als ‚Sinti und Roma‘ bezeichnet werden, liegt darin, dass sie als Kollektiv definiert und diskriminiert wurden und werden. 
Die Gegenperspektive hierzu besteht nicht in dem Nachweis, dass ‚die Sinti und Roma‘ den vorurteilshaften Zuschreibungen 
nicht entsprechen“; ebd. 

1850 Ebd., 29. 
1851 Ebd. 
1852 Ebd. 
1853 Ebd., 30. 
1854 End, „Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen“, 86. 
1855 Ebd. 
1856 Franz Hamburger spricht von einer „Struktur des Denkens“ im Unterschied zu einem isolierten Vorurteil. Diese Struktur ist in die 

Sozialisationsprozesse hinein als eine „Mentalität“ vermittelt worden; vgl. Hamburger, „Pädagogische Überlegungen“, 16. 
1857 End, „Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen“, 90. 
1858 Vgl. Barz, Gut gemeint, 7. 
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Daraus den Schluss zu ziehen, es solle keine explizit antiziganismuskritische Bildungsarbeit geben, würde aller-
dings die Chance verpassen, bestehendes „gesellschaftliches Wissen“1859 systematisch zu hinterfragen und Ar-
gumentationsfähigkeiten gegen deren Reproduktion zu vermitteln. „Die Thematisierung innerhalb des pädagogi-
schen Kontextes gewährt dabei den Vorteil, diesen Austausch didaktisch und argumentativ begleiten und einord-
nen zu können, und ist deshalb einer Nichtthematisierung vorzuziehen.“1860 Den Teilnehmenden kann „durch 
Perspektivwechsel, Historisierung, Rekontextualisierung und die Offenlegung verdeckter Vorannahmen eine Re-
flexion des Konstruktionscharakters und der Funktionalität antiziganistischer Stereotype und Bilder“ ermöglicht 
werden.1861 Dabei sind immer auch die Grenzen von Bildungsarbeit mit zu beachten. Bildung ist keine Umerzie-
hung. Verfestigte Überzeugungen werden sich kaum durch pädagogische Maßnahmen verändern lassen. Auch 
die antiziganismuskritische Bildungsarbeit ist auf die Bereitschaft ihrer Zielgruppen angewiesen, sich auf ein 
kritisches Denken einzulassen. 
In der außerschulischen Bildungsarbeit bieten sich hier viele Möglichkeiten. Da ihre Bildungsformate von Leis-
tungsbewertungen der Teilnehmenden entlastet sind, zeigt sich, dass ihre Bildungsorte und -veranstaltungen sehr 
viel besser geeignet sind, moralisch besetzte Themen wie Schuld und Verantwortung für Massenverbrechen und 
deren Folgen zu bearbeiten. Dies gilt in besonderer Weise für alle Themenfelder, die mit den NS-Verbrechen in 
Verbindung stehen. Hinsichtlich des Genozids an den Rom_nja und Sinti_ze Europas ist die Bildungsarbeit damit 
konfrontiert, dessen Nicht-Verankerung im gesellschaftlichen Gedächtnis aufzuarbeiten und über die Kontinui-
täten der rassifizierenden Stigmatisierung zu informieren. Denn diese Kontinuitäten fügen Rom_nja und Sinti_ze 
bis heute schweren Schaden zu. „Eine Auseinandersetzung mit diesem negativen Erbe ist eine notwendige Vo-
raussetzung dafür, die nach wie vor bestehenden Ressentiments und Vorurteile gegenüber Sinti und Roma abzu-
bauen.“1862 Ihre Verfolgung wurde bagatellisiert, die Opfer erneut stigmatisiert, indem ihnen unveränderliche 
negative Eigenschaften zugeschrieben wurden, mit denen ihre Verfolgung legitimiert wurde, so als seien die 
Opfer aufgrund ihrer Eigenschaften eben selbst schuld daran. Die Konsensfähigkeit dieser Sichtweisen zeigt sich 
bis heute. Denn obwohl die nationalsozialistische Verfolgung und Ermordung von Sinti_ze und Rom_nja 1982 
als rassistischer Völkermord anerkannt wurde, ist es bisher nicht zu dessen Verankerung im kollektiven Ge-
schichtsbewusstsein der deutschen Gesellschaft gekommen. Hier hat die Bildungsarbeit die Aufgabe, dies zu 
befördern und dabei zugleich die Zugehörigkeit der Rom_nja und Sinti_ze zu eben dieser Gesellschaft zu ver-
mitteln.1863 

Gerade weil die Thematik vielen bisher nicht vertraut und nur wenig in schulische Geschichtsvermittlung einge-
bunden ist, hat die außerschulische Bildungsarbeit eine Chance, auf eine Bereitschaft zum Zuhören zu stoßen, 
hierfür Interesse zu wecken und auf Kontinuitäten rassistischer Muster aufmerksam zu machen. Die Unabge-
schlossenheit der Denkmuster des NS wird im antiziganistischen Rassismus besonders deutlich. Diese Unabge-
schlossenheit interessiert viele Bildungsteilnehmende einer dritten und vierten Generation nach 1945, die in der 
Schule die Thematisierung der NS-Verbrechen häufig in der Beschränkung auf die Jahre 1933–1945 vermittelt 
bekamen, so als sei von einer abgeschlossenen Geschichte ohne Nachwirkungen auszugehen. Die schulischen 
Erfahrungen bei der Vermittlung der NS-Geschichte wirken auch in die außerschulische Bildungsarbeit hinein. 
Diese bietet zugleich die Chance, die Erfahrungen im pädagogischen Umgang mit dem Komplex des Holocaust 
selbst zum Thema zu machen und so eine Reflexion zu ermöglichen. 

16.3. Gedenkstätten – Orte antiziganismuskritischer Bildungsarbeit? 
Neben den Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja und freien Trägern der Jugend- und Erwachsenenbil-
dung können die zumeist unter Trägerschaft von Bund und/oder Ländern, selten auch der Kommunen, bestehen-
den Gedenkstätten Orte antiziganismuskritischer Bildungsarbeit sein. Sie sind hierzu in mehrfacher Hinsicht prä-
destiniert. Als Einrichtungen, deren vorrangiger Auftrag in der Information über und Erinnerung an die NS-
Verbrechen und in der Würdigung der von dieser Gewalt Getroffenen besteht, bieten Gedenkstätten einen geeig-
neten Rahmen für antiziganismuskritische Zugänge. 

1859 Hamburger, „Pädagogische Überlegungen“, 16. 
1860 End, „Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen“, 95 f. 
1861 Ebd., 97. 
1862 Fings, „Schuldabwehr durch Schuldumkehr“, 146. 
1863 Die weitreichende Auslassung des Genozids an den Sint_ze und Rom_nja im Schulunterricht wird auch in der Studie zu 

Rassismuserfahrungen festgestellt. Vgl. Randjelović et al., Studie zu Rassismuserfahrungen von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland, 
137. 
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Aneignungen der Gedenkstätten als Orte der Selbstbehauptung 

Gedenkstätten1864 – vornehmlich KZ-Gedenkstätten – sind zudem nicht nur ehemalige Orte der Ausbeutung, 
Verfolgung und des Mords an Sinti_ze und Rom_nja während der NS-Herrschaft. Einige wurden später zu Orten 
des Protests. Sinti_ze und Rom_nja wählten gerade diese Schauplätze, um sich gegen die Nichtanerkennung des 
Völkermords an den europäischen Rom_nja und Sinti_ze sowie gegen fortdauernde behördliche Stigmatisie-
rungs- und Verfolgungspraktiken zu wenden. Die ehemaligen Konzentrationslager waren für die jungen Bürger-
rechtsbewegungen der Rom_nja und Sinti_ze Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre als Erinnerungsorte 
von zentraler Bedeutung. Hier konnte öffentliche Aufmerksamkeit für den nach 1945 andauernden Antiziganis-
mus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja erreicht werden. Die Protestierenden eigneten sich die Orte, an 
denen für die Besucher_innen damals so gut wie keine Informationen über die Verfolgung von Sinti_ze und 
Rom_nja vorhanden waren und an denen ebenso wenig ein öffentliches Gedenken der Dominanzgesellschaft an 
die Ermordeten stattfand, zumindest vorübergehend an.1865 Sie vollzogen damit Akte der Selbstvergewisserung 
und des Empowerment, die eine nach außen bisher nicht dagewesene Wirkung zeigten. Der wohl wirkungsvollste 
dieser Proteste war ein einwöchiger Hungerstreik einer Gruppe von Aktivist_innen und Überlebenden des Völ-
kermords in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte in Dachau über Ostern 
1980. Der Verband deutscher Sinti forderte „eine öffentliche Rehabilitierung und moralische Wiedergutmachung 
an uns Sinti, um die heute noch im Bundesgebiet existierenden Akten und Aktenauskünfte ihrer folgenschweren 
Wirkung zu entziehen und die bis heute von Polizei und anderen Behörden praktizierten und vom Bayer. LKA 
ausgegebenen Richtlinien zur menschenunwürdigen Behandlung der Sinti zu beenden.“1866 Presse und TV im 
In- und Ausland berichteten. Der Hungerstreik endete mit einem Kompromiss, der darin bestand, dass alle im 
Bayerischen Landtag vertretenen Fraktionen feststellten, Sinti_ze und Rom_nja würden durch die geltende 
„Landfahrerordnung“ diskriminiert.1867 Es folgten weitere Aktionen, mit denen auf vergangene und gegenwärtige 
Verfolgungspraktiken gegen Sinti_ze und Rom_nja aufmerksam gemacht werden sollte. In Hamburg wählten 
Mitglieder der dortigen Rom und Cinti Union das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme als Ort für Pro-
teste. 1983 initiierte die Gruppe einen Hungerstreik auf dem Gelände der Gedenkstätte, um Einsicht in die „Land-
fahrerakten“ im Hamburger Staatsarchiv zu erreichen, und hatte damit schließlich Erfolg.1868 

Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre gingen die Forderungen der an Gedenkstätten stattfindenden Pro-
teste von Rom_nja und Sinti_ze bereits über die Behebung von Missständen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem NS standen, hinaus. Zunehmend rückten Appelle an die aus der NS-Verfolgung gegen Rom_nja 
und Sinti_ze resultierende historische Verantwortung ins Zentrum politischer Interventionen: Die Akteur_innen 
setzten sich nun vor allem dafür ein, auf die Asyl- und Abschiebepraxis gegenüber nach Deutschland geflüchteten 
Rom_nja aufmerksam zu machen.1869 Orte dieser hinsichtlich der Forderungen neu gelagerten Demonstrationen, 
Besetzungen und Hungerstreiks waren weiterhin Neuengamme und 1993 erneut Dachau, als Rom_nja aus Ma-
zedonien, Kroatien, Serbien, Rumänien und Bulgarien mit einer Besetzung der Gedenkstätte auf ihr unsicheres 
Bleiberecht aufmerksam zu machen versuchten und um Kirchenasyl baten. Da alle regulären rechtlichen und 
behördlichen Möglichkeiten ausgeschöpft schienen, bestand die Hoffnung, eine öffentlichkeitswirksame Aktion 
könne noch etwas bewirken. Den Aktivist_innen war der symbolträchtige Charakter des Ortes bewusst. Hier 
konnte die öffentliche Wahrnehmung der NS-Verfolgung von Rom_nja und Sinti_ze gesteigert und auf die vor 
deren Hintergrund kaum haltbare gegenwärtige restriktive Asylpolitik hingewiesen werden. Politiker_innen und 

1864 Vgl. dazu Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 4. 
1865 Die erste dieser Aktionen war die internationale Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die von den Nationalsozialisten er-

mordeten Sinti_ze und Rom_nja auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte in Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979, organisiert 
von Sinti_ze und Rom_nja aus verschiedenen Staaten Europas und der Gesellschaft für bedrohte Völker. Hier gelang es erst-
mals, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Deutlich wurde die Kontinuität vom historischen Völkermord zu antiziganis-
tischer Verfolgung der Gegenwart benannt. „In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt“, so eine der Aussagen, die mindestens 
ab der Kundgebung in Bergen-Belsen auch andernorts wortgleich oder in Variationen auf Plakaten zu lesen war. Vgl. ebd. 

1866 Verband Deutscher Sinti e. V. „Presseerklärung, 27. März 1980“. 
1867 Vgl. Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 5. 
1868 Herold und Robel, „Roma und Sinti im Konzentrationslager Neuengamme“, 113. 
1869 In einem ersten so gerichteten Protest traten im Februar 1989 einige Mitglieder der Hamburger Rom und Cinti Union im 

Neuengammer Dokumentenhaus in einen zweiwöchigen Hungerstreik, um ein Bleiberecht für nach Deutschland geflüchtete Rom_nja 
zu erreichen. Sie bewirkten, dass innerhalb der folgenden sechs Monate weitere Abschiebungen ausgesetzt wurden und weitere 
Schritte in der Sache geprüft werden sollten. Nach Ende der sechs Monate errichteten mehrere Hundert Rom_nja ein Protestcamp 
auf dem ehemaligen KZ-Gelände, auch um die Abschiebung von 1000 ost- und südosteuropäischen Rom_nja zu verhindern. Die 
Polizei räumte das Camp schließlich. 
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Medien jedoch delegitimierten die Aktionen, indem sie befanden, die Gedenkstätten würden für politische Zwe-
cke instrumentalisiert. Der Sprecher der Besetzer_innen entgegnete auf einen derartigen Vorwurf: „Im KZ 
Dachau sind viele Roma umgebracht worden. Für uns ist es ein Symbol. Jetzt bietet es uns Schutz. Die hier 
Umgebrachten werden uns Schutz senden.“1870 

Doch der Schutz währte zumeist nicht lange: Die meisten der politischen Interventionen von Rom_nja und 
Sinti_ze sowie deren Unterstützer_innen wurden durch polizeiliche Räumungen oder durch deren Androhung 
beendet. Die jüngste vergleichbare politische Intervention an einem Gedenkort, die sich gegen Abschiebungen 
von Rom_nja wandte, fand im Mai 2016 in Berlin statt. 1871 Diesmal war der Schauplatz des Protests keine KZ-
Gedenkstätte, sondern das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Es 
befindet sich als zentraler Ort der Erinnerung der Bundesrepublik an diesen Völkermord nicht an einem authen-
tischen Ort nationalsozialistischer Verbrechen, sondern an symbolisch bedeutender Stelle in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Reichstagsgebäude. Am 22. Mai 2016 hoffte eine Gruppe von Rom_nja, darunter bereits seit Lan-
gem in Deutschland lebende Erwachsene und hier geborene Kinder, mit der Besetzung des Denkmals einen si-
cheren Aufenthaltsstatus erreichen zu können. Nach mehrstündigen Verhandlungen zwischen Politiker_innen, 
Repräsentant_innen des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma sowie der für das Denkmal verantwortlichen Stif-
tung auf der einen und den Sprecher_innen der Protestierenden auf der anderen Seite, räumte die Polizei gegen 
Mitternacht auch hier das Gelände.1872 In Übereinstimmung mit der Haltung der Leitung der für das Denkmal 
verantwortlichen Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und deren Kuratoriumsvorsitzendem, dem 
damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert,1873 lehnte auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
die Nutzung des Denkmals als Ort des Protests ab. Man zeige zwar „Verständnis und Unterstützung für die ver-
zweifelte Lage der betroffenen Menschen“, aber: „Das Mahnmal ist ein Ort des würdigen Gedenkens an die über 
500.000 ermordeten Sinti und Roma im NS-besetzten Europa. Dieser Ort soll und darf nicht für politische Pro-
testaktionen missbraucht werden“, so der Zentralratsvorsitzende Romani Rose.1874 In der Gesamtbetrachtung er-
zielten jene Kundgebungen, die sich gegen die Abschiebung nach Deutschland geflüchteter Rom_nja richteten, 
deutlich weniger Erfolge und ein noch geringeres Umdenken seitens der politisch Verantwortlichen als die frühe-
ren Proteste für die Anerkennung des Völkermords und gegen die fortgesetzte Kriminalisierung und Stigmatisie-
rung von Sinti_ze und Rom_nja durch deutsche Behörden. Die Tatsache allerdings, dass Selbstorganisationen 
der Sinti_ze und Rom_nja – allen voran der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sowie dessen Landesverbände 
– heute in den Gremien vieler Gedenkstätten vertreten sind, ist zu großen Teilen als Erfolg jener Aktivist_innen 
zu werten, die sich damals laut Gehör und klar Sichtbarkeit verschafft haben, indem sie sich die historischen Orte 
der Verfolgung und Vernichtung zunächst symbolisch angeeignet und auf diese Weise indirekt auch ein Mitbe-
stimmungsrecht eingefordert haben. 

1870 Jasar Demirov, so zitiert in: Dachauer Neuste Nachrichten/Süddeutsche Zeitung, Die Toten geben uns Schutz, 19. Juni 1993, 
DaA 45.879/A 6593. Auch die letzte Aufforderung zur Räumung der Versöhnungskirche durch die Kirchen und das Kultus-
ministerium am 5. Juli 1993 bediente sich dieser Argumentation: „Die Würde der KZ-Gedenkstätte Dachau, die an das uner-
messliche Leid zahlloser Menschen erinnert, verbietet es, diesen Ort als politisches Druckmittel zur Lösung von schwierigen 
Problemen des Asylrechts zu benutzen“; „An die Roma in der KZ Gedenkstätte Dachau (und alle, die sich zu ihrer Unterstüt-
zung dort aufhalten)“, 05. Juli 1993, DaA 45.879/A 6593. 

1871 Siehe: Polizei räumt besetztes Denkmal“, Tagesspiegel (2016). 
1872 Um diesen Gedenkort, seinen Stellenwert als Ort der Erinnerung an den Genozid an den Sinti_ze und Rom_nja und seine 

Bedeutung als „nationales Denkmal“ im Sinne eines symbolischen Bekenntnisses seitens der Bundesrepublik zur Verantwor-
tung auch für diese von den rassistischen NS-Verbrechen Getroffenen gab es jüngst Irritationen. Im Laufe des Jahres 2020 
wurde bekannt, dass die favorisierte Streckenführung der vom Berliner Senat für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz verant-
worteten Planungen zum Bau einer neuen S-Bahn-Linie (S21) das Denkmal in größerem Umfange beschädigen und dessen 
Nutzung als würdigen Ort des Gedenkens mindestens während der Bauphase, möglicherweise auch bleibend verunmöglichen 
könnte. Eine einvernehmliche Lösung aller Beteiligten – der Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der Deutschen 
Bahn AG, der Baukommission des Deutschen Bundestags, des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und weiterer Selbstor-
ganisationen deutscher Sinti_ze und Rom_nja, der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Dani Karavan, 
der das Denkmal künstlerisch gestaltet hat – wurde bislang (Stand Januar 2021) nicht gefunden. Siehe: Stiftung Denkmal für 
die ermordeten Juden Europas, „Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas – Trassenver-
lauf der S21“, sowie Dernbach, „Sinti und Roma sehen Gedenkort bedroht“, Tagesspiegel (2020). Etliche Selbstorganisatio-
nen der Sinti_ze und Rom_nja reagierten auf die mögliche Gefährdung des Denkmals mit mehreren öffentlichen Petitionen 
für dessen Schutz und einer Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmer_innen. 

1873 Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europa, „Besetzung des Denkmals“. 
1874 Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, „Zentralrat lehnt politische Protestaktionen ab“ (2016). 
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Bei Interventionen an den Gedenkstätten ging es um mehr als die erhobenen Forderungen, etwa nach Aktenher-
ausgabe oder Aussetzung von Abschiebungen. Die kurzzeitigen Aneignungen der Gedenkstätten als Orte des 
Protests warfen symbolisch und praktisch die Frage auf, welchen Stellenwert der Völkermord an den Sinti_ze 
und Rom_nja für die Arbeit der Gedenkstätten hatte und welche Konsequenzen sich darüber hinaus ergaben.1875 

Verhandelt wurde und wird die Frage, wie Deutschland vor dem historischen Hintergrund des Genozids dem 
fortgesetzten Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja und der prekären Situation vieler Rom_nja 
in Europa begegnet. Praktisch gehen diese Fragen über den Einflussbereich der Gedenkstätten weit hinaus: Ent-
scheidungen über das Asylrecht, den Umgang mit Archivmaterial oder die Anerkennung auf höchster politischer 
Ebene sind Gegenstände der Landes- oder Bundespolitik. Dieser Umstand muss die Professionellen in den Ge-
denkstätten jedoch nicht daran hindern, das symbolische Gewicht ihrer Einrichtungen zu nutzen und sich in me-
dialen und politischen Auseinandersetzungen zu positionieren. 
Gerade die Geschichte der Gedenkstätten als Orte des Widerspruchs und teils auch des zivilen Ungehorsams 
gegenüber rassistischer Diskriminierung und Verfolgung von Sinti_ze und Rom_nja lässt sie für eine antiziga-
nistische Bildungsarbeit mit eigenen ortsbezogenen inhaltlichen Konzepten als überaus geeignet erscheinen. Hier 
bestehen große Potenziale, ein Verständnis für die Folgen des Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja nach 1945 bis heute aus der Perspektive der Rassismuserfahrenen zu fördern. Gleichzeitig können Ver-
antwortlichkeiten und fortbestehende rassistische Machtgefüge reflektiert und nicht zuletzt auch die Bedingun-
gen von Selbstbehauptung und Widerstand gegen fortgesetzte Praktiken der Kriminalisierung und Stigmatisie-
rung von Sinti_ze und Rom_nja thematisiert werden. In diesem Setting scheint es vielversprechend, insbesondere 
die Interventionen von Rom_nja und Sinti_ze an den Gedenkstätten explizit zum Gegenstand gedenkstättenpä-
dagogischer Angebote zu machen: Was waren und sind die Lebenswirklichkeiten, gegen die die Protestierenden 
sich wandten? Welche Rolle spielten Gadje als Unterstützer_innen der Proteste? Wie reagierten Gedenkstätten-
leitungen, Behörden und politisch Verantwortliche? Zu welchen Formen der Gewaltanwendung kam es bei der 
(Auf-)Lösung der Proteste? Und schließlich: Was konnte erreicht werden? Eine Gedenkstättenpädagogik, die 
jenseits der Vermittlung der Geschichte der Verfolgung und des Völkermords an den Sinti_ze und Rom_nja auch 
diesen Teil der Geschichte ihrer Institution in den Mittelpunkt stellt, wäre auch im Kontext antiziganismuskriti-
scher Arbeit eine Neuerung. 

Gedenkstättenarbeit zu Verfolgungsgeschichte und Völkermord an den Sinti_ze und Rom_nja Europas 

Ein Blick auf die vorhandenen Ausstellungen und Angebote zeigt, dass es erforderlich ist, neue Wege zu be-
schreiten, wenngleich sich in den Ausstellungsangeboten der Gedenkorte seit Mitte der 2010er Jahre positive 
Entwicklungen beobachten lassen. In den frühen Gedenkstättenausstellungen waren Sinti_ze und Rom_nja als 
von der von NS-Deutschland ausgehenden Verfolgung und Ermordung Getroffene so gut wie nicht sichtbar, von 
Darstellungen der zweiten Verfolgung nach 1945 ganz zu schweigen. Erst seit Ende der 1990er Jahre, als die 
KZ-Gedenkstätten deutlich erweitert und erneuert wurden, änderte sich dies allmählich. Teils fanden Sinti_ze 
und Rom_nja in den chronologischen Darstellungen oder im Rahmen der Informationen über unterschiedliche 
Häftlingsgruppen breitere Berücksichtigung und es wurden vermehrt Wege der Vermittlung über biografische 
Zugänge gewählt, wobei diese zumeist nicht auf Aussagen der Betroffenen zurückgriffen.1876 Zugleich wurde 
dem Blick der Täter_innen weiterhin ungleich viel Platz eingeräumt. Damit laufen die Ausstellungsmacher_innen 
Gefahr, bei einer deutlicheren Darstellung des Genozids zugleich vorhandene antiziganistische Stereotype zu 
festigen. In den neuesten ständigen Ausstellungen erfährt die Völkermordgeschichte der europäischen Rom_nja 
und Sinti_ze eine neue, stärkere Gewichtung.1877 Es wurden breitere Zugänge gewählt, in denen teilweise auch 
die Nachgeschichte der Orte und der dort Inhaftierten, die lange ausgebliebene Entschädigung für Sinti_ze und 
Rom_nja und die deutsche Bürgerrechtsbewegung der 1980er Jahre erwähnt werden.1878 

1875 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 10. 
1876 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 16. 
1877 Hier sind die Ausstellung des NS-Dokumentationszentrums München (2015), die neue Dauerausstellung in Buchenwald 

(2016) und auch die etwas ältere Dauerausstellung in Flossenbürg zu erwähnen. 
1878 In der „Chronologie“ am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas – 2012 der Öffent-

lichkeit übergeben – wurde auf die Perspektive der Betroffenen gänzlich verzichtet. Hier wurde die Darstellung einer täter-
zentrierten Verfolgungsgeschichte von 1933 bis 1945 gewählt. Eine ergänzende Freiluftausstellung, die Biografien, wo mög-
lich mit Zitaten der Porträtierten, und Kapitel zu Widerstand, Bürgerrechtsbewegung und dem langen Weg zur Anerkennung 
sowie zu den zahlreichen vergessenen Orten des Völkermords an den europäischen Sinti_ze und und Rom_nja beinhaltet, soll 
2022 neben dem Denkmal fertiggestellt werden. 
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Der Umgang mit den antiziganistischen Fotografien, Darstellungen, Dokumenten und Texten der Täter_innen 
und der Dominanzgesellschaft ist oftmals kritikwürdig. Gerade das Material der „Rassenhygienischen For-
schungsstelle“ wird – vor allem, aber nicht nur, in älteren Ausstellungen – insgesamt zu wenig angemessen quel-
lenkritisch eingeordnet. Neuere Erkenntnisse hierzu sollten in zukünftige Ausstellungen erheblich stärker ein-
fließen,1879 ebenso wie die Erfahrungen postkolonialer Ausstellungspraxis Eingang finden sollten.1880 Einen wei-
teren Maßstab sollte die kuratorische Umsetzung des Online-Projekts RomArchive sein, das aufzeigt, wie ein 
reflektierter Umgang mit Quellen aussehen kann und dass es möglich ist, anstelle der bisher genutzten Täterquel-
len die Selbstzeugnisse von Sinti_ze und Rom_nja und damit deren Perspektiven in den Mittelpunkt zu stel-
len.1881 Die für eine antiziganismuskritische Ausstellungspraxis unabdingbare Kooperation mit Selbstorganisati-
onen der Rom_nja und Sinti_ze und einzelnen Akteur_innen aus den Communitys muss zu einem frühen Zeit-
punkt in der Konzeption von Ausstellungen und darüber hinaus in der Konzeption und Durchführung gedenk-
stättenpädagogischer Angebote erfolgen. Die Gründe für die häufig nur fragmentarische Darstellung von Sinti_ze 
und Rom_nja als Häftlingsgruppe, die unter anderem auf das jahrzehntelange mangelnde Interesse seitens For-
schung und Öffentlichkeit am Thema und die damit einhergehenden Leerstellen zurückzuführen ist, könnten 
thematisiert werden.1882 Dies erfordert allerdings einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Ausstellungs-
praxis und im Selbstverständnis der Gedenkstätten und die Bereitschaft, die „Unabgeschlossenheit und Prozess-
haftigkeit“ dieser Orte für Besucher_innen transparent zu machen oder sie sogar „aktiv an dieser historischen 
Suchbewegung“ teilhaben zu lassen.1883 Auch die Bildungsarbeit an den Gedenkstätten ist herausgefordert, viel 
stärker als bisher subjektorientierte Ansätze zu wählen: hinsichtlich der Subjekte, die die Ausstellungen rezipie-
ren und/oder an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen und hinsichtlich der Ausstellungsmacher_innen und 
Vermittler_innen, die hier tätig sind. 
Steffen Jost stellt in seiner von der Unabhängigen Kommission Antiziganismus beauftragen Expertise „Antiziga-
nismus und Gedenkstätten“ auf Grundlage zweier Erhebungen (20151884 und 20201885) heraus, wie sich die Bil-
dungsarbeit zur Verfolgung von Sinti und Roma und Antiziganismus in Gedenkstätten gegenwärtig darstellt. In 
den angefragten Einrichtungen war das Thema durchgängig präsent. Neben Angeboten, die sich ausdrücklich mit 
der NS-Verfolgung von Sinti_ze und Rom_nja beschäftigen, findet das Thema zum Beispiel mittels Biografien 
auch in andere Angebote Eingang. Gegenwärtiger Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja wird 
nur in Ausnahmefällen in eigenständigen Angeboten behandelt. Deutlich stärker werden in den befragten Ein-
richtungen die Kontinuitäten der „zweiten Verfolgung“ über 1945 hinaus thematisiert. Elf der 13 befragten Ein-
richtungen stellen in ihren Angeboten Entschädigung, Verfolgungskontinuitäten in den Sicherheitsbehörden, Ge-
denkkultur, Bürgerrechtsbewegung und anhaltende Diskriminierung der Überlebenden dar. 

1879 Hier ist insbesondere die Forschungsarbeit Frank Reuters zur Problematik der fotografischen Überlieferung über Sinti_ze und 
Rom_nja zu beachten. Reuter, Der Bann des Fremden. 

1880 Beispielhaft seien hier der sensibel-kritische Umgang mit rassistischen Darstellungen in der Ausstellung „DECOLONIZE 
MÜNCHEN“ genannt: Bahl et al., Decolonize München; außerdem die diverse Inszenierung von Rassismus und Gewaltge-
schichte im National Civil Rights Museum in Memphis. 

1881 „RomArchive, das digitale Archiv der Sinti und Roma, macht Künste und Kulturen der Sinti und Roma sichtbar und veranschaulicht 
ihren Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte. Durch von Roma und Sinti selbst erzählten Gegengeschichten schafft RomArchive 
eine im Internet international zugängliche, verlässliche Wissensquelle, die Stereotypen und Vorurteilen mit Fakten begegnet“; 
RomArchive, „Projektgeschichte“. Siehe exemplarisch für den NS-Völkermord das Projekt „Voices of the Victims“; Fings, „Voices 
of the Victims“. 

1882 Vgl. Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 18. 
1883 Ebd., sowie Siebeck, „Rezension zu: Buchenwald“. 
1884 Auf Grundlage von Antworten aus folgenden Einrichtungen: Stiftung Topografie des Terrors; Dokumentations- und Kultur-

zentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg; Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen; Stiftung Denkmal für die ermor-
deten Juden Europas; Geschichtsort Villa ten Hompel; KZ-Gedenkstätte Flossenbürg; Haus der Wannsee-Konferenz; Doku-
mentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“; Arolsen Archives; Verband deutscher Sinti und Roma, Landesver-
band Hessen; Max Mannheimer Studienzentrum Dachau; NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln; KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme. 

1885 Auf Grundlage von Rückmeldungen folgender Einrichtungen: Stiftung Topografie des Terrors; Gedenkstätte und Museum 
Sachsenhausen; Geschichtsort Villa ten Hompel; KZ-Gedenkstätte Flossenbürg; Haus der Wannsee Konferenz; Dokumenta-
tionsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“; Arolsen Archives; Max Mannheimer Studienzentrum Dachau; KZ-Ge-
denkstätte Dachau; KZ-Gedenkstätte Neuengamme; NS-Dokumentationszentrum München; Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück; Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Haus der Geschichte 
Baden Württembergs – „Hotel Silber“. Des Weiteren wurden Webseiten und Publikationen der Stiftung Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas, der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, des NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, der KZ-
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie der Gedenkstätte Bonn ausgewertet. 
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„Das zeigt deutlich, dass die Nachkriegsgeschichte aktuell als ein integraler Bestandteil der Bildungsarbeit 
verstanden wird, um die Fortsetzung der Verfolgung zu beleuchten. Für Institutionen, die sich in der Regel 
mehr als historische denn als politische Bildungseinrichtungen verstehen, bietet sich hier eine gute Mög-
lichkeit, die Nach- und Auswirkungen des Nationalsozialismus zu vermitteln und dabei auch Themen wie 
Rassismus bzw. Antiziganismus zu behandeln.“1886 

Zwar wird in fast allen Angeboten, die sich explizit der Geschichte von Sinti_ze und Rom_nja widmen, die Zeit 
nach 1945 behandelt; Formate, die sich gezielt mit Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja be-
schäftigen, sind jedoch die Ausnahme. Als positive Beispiele sind hier die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme, die ein bemerkenswertes Angebot für eine berufsgruppenspezifische Bildung bereitstellt, und ein Pro-
gramm der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten hervorzuheben.1887 Dort existiert seit Sommer 2015 das 
durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderte Modellprojekt „Kompetent gegen Antiziganismus 
– in Geschichte und Gegenwart“ (KogA), dessen Kern das elftägige Bildungsprogramm „Kompetent gegen Dis-
kriminierung von Sinti_ze und Rom_nja“ bildet. Es richtet sich an berufliche Multiplikator_innen aus den fol-
genden Bereichen: soziale Arbeit, Jugendarbeit, schulische und außerschulische Bildung, öffentliche Einrichtun-
gen, Behörden, Verwaltungen, Polizei, Justiz und Justizvollzug, Presse, Medien sowie Öffentlichkeitsarbeit und 
wurde zwischen 2016 und 2019 viermal mit insgesamt 80 Teilnehmenden umgesetzt. Die Seminarbausteine wer-
den mittlerweile in einem Tandem, bestehend aus je einem_einer Referent_in aus der Community und einem_ei-
ner Vermittler_in aus dem KogA-Team. KogA hat sich als regionales Weiterbildungsangebot etabliert.1888 

Während im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg seit 1997 entspre-
chende Führungen und Seminare zur Verfolgung und zum Völkermord an den europäischen Rom_nja und 
Sinti_ze genutzt werden können, bestehen solche Angebote in den Gedenkstätten und anderen Dokumentations-
zentren erst seit 2011.1889 Alle Einrichtungen, die explizite Angebote zur Verfolgung von Sinti_ze und Rom_nja 
und/oder Antiziganismus anbieten – mit Ausnahme des Dokumentations- und Kulturzentrums in Heidelberg – 
beobachten eine mangelnde Nachfrage seitens der Adressierten. Die Seminarangebote werden durchgängig we-
niger als zehn Mal im Jahr gebucht. Angebote von kürzerer Dauer wie Rundgänge werden besser angenommen, 
insgesamt jedoch ebenfalls vergleichsweise selten gebucht.1890 Die Buchung der Programme erfolgt vorwiegend 
durch Lehrende. Sie sind als einflussreiche Vermittler_innen beim Bildungsmarketing der Gedenkstätten für An-
gebote zum Völkermord an den Rom_nja und Sinti_ze und zu Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja stärker und gezielter als Zielgruppe anzusprechen und auf entsprechende Programme aufmerksam zu 
machen. Gegenläufig zu der geringen Buchungsresonanz auf bestehende Angebote legen die Erfahrungen aus 
den Einrichtungen nahe, dass Jugendliche häufig eine hohe Bereitschaft zeigen, sich mit dem Völkermord an 
Sinti_ze und Rom_nja auseinanderzusetzen. Zwar besteht aufgrund der mangelnden Verankerung in den Lehr-
plänen und Schulbüchern oft nur geringes oder gar kein Vorwissen, gerade der Neuigkeitscharakter kann sich 
jedoch günstig auf die Motivation der Teilnehmenden auswirken, hier etwas zu erfahren. 
Die Rückmeldungen zeigen, dass massive antiziganistische Zwischenfälle eher selten beobachtet werden. Die 
Vermittler_innen – in der Regel Gadje – werden von jugendlichen Teilnehmenden allerdings mit der unbedarften 
Verwendung der Bezeichnung Zigeuner1891 und allgemein verbreiteten Vorurteilsstrukturen konfrontiert. Als 
problematischer werden Äußerungen von Lehrkräften wahrgenommen, bei denen antiziganistisches Wissen of-
fenbar sehr viel stärker verfestigt ist als bei den Lernenden. Es kann angenommen werden, dass die geringe Zahl 

1886 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 31 f. 
1887 Das bedeutet, dass Bildungsarbeit zu Antiziganismus fast ausschließlich von Selbstorganisationen geleistet wird. Hier sind 

neben dem Kultur- und Dokumentationszentrum in Heidelberg und dem zugehörigen Bildungsforum gegen Antiziganismus in 
Berlin noch Jugendorganisationen wie Amaro Drom oder selbstständige Teamer_innen aktiv. Daneben scheint das „Demo-
kratie Leben!“-Modellprojekt „Antiziganismus erkennen, benennen, entgegenwirken“ der Jugendbildungsstätte Kaubstraße 
das einzige weitere Angebot zu sein; Jugendbildungsstätte Kaubstraße, „Modellprojekt“. 

1888 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 34. 
1889 Max Mannheimer Studienzentrum; Topografie des Terrors; Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Denkmal 

für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas) bzw. 2014/2015: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, KZ-
Gedenkstätte Neuengamme, NS-Dokumentationszentrum Köln – EL-DE-Haus. 

1890 Dies deckt sich auch mit den Erfahrungen des hessischen Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma, der die von ihm ent-
wickelten „Medienboxen“ in großer Zahl an Schulen in Hessen verschickt hat, wo sie allerdings kaum zum Einsatz kommen; 
vgl. Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 32. 

1891 „Schüler haben gerade beim Sprechen über Sinti und Roma große Schwierigkeiten, eine adäquate Sprache zu finden“; ebd. 
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der Vorfälle auch mit dem gleichbleibend geringen Interesse an den Angeboten zusammenhängt. Unter den be-
fragten Institutionen besteht Konsens, entsprechende Äußerungen nicht stehenzulassen, sondern sich im Dialog 
mit den Teilnehmenden damit auseinanderzusetzen. Alle Einrichtungen sehen sich im Übrigen gut aufgestellt,
mit derartigen Vorfällen umzugehen, und betrachten die Thematisierung antiziganistischer Äußerungen ohnehin 
als Teil ihres Vermittlungsauftrags. „In einigen Rückmeldungen wird allerdings auch der Bedarf an weiteren 
Reflektionsmöglichkeiten und inhaltlichen Weiterbildungen für die eigenen Vermittler*innen artikuliert.“1892 In 
diesem Zusammenhang wird die hervorragende Anwendbarkeit des „Methodenhandbuchs zum Thema Antiziga-
nismus“ deutlich.1893 Es ist das einzige extern erarbeitete Material, das in mehreren Gedenkstätten oder Doku-
mentationszentren genutzt wird. Mit seiner praxisnahen Ausrichtung trifft es augenscheinlich die Bedarfe der 
Bildungsvermittler_innen in hohem Maße.1894 

In der Zeit nach den fünf Jahren, die zwischen der ersten und zweiten Erhebung von Steffen Jost stehen, werden 
von jenen Einrichtungen, die bereits Angebote bereitstellten, diese auch weiterhin durchgeführt. Nur in Ausnah-
mefällen kamen jedoch neue hinzu.1895 Deutlich wird, dass die Verfolgungsgeschichte von Rom_nja und Sinti_ze 
in neueren Einrichtungen von Beginn an weitaus stärkere Berücksichtigung findet. 

„So bieten sowohl das NS-Dokumentationszentrum München als auch das Museum Hotel Silber in Stutt-
gart seit ihrer Eröffnung 2015 bzw. 2018 Seminare zur Geschichte der Verfolgung von Sinti und Roma 
an. In beiden Fällen wird die breiter gefasste Verfolgungsgeschichte eng mit der Lokalgeschichte verbun-
den.“1896 

Fazit 

Der Rückblick auf die Arbeit von fünf Jahren gibt Hinweise auf die Schwierigkeiten, mit denen sich Gedenkstät-
ten und Dokumentationszentren konfrontiert sehen, wenn sie Angebote zu Antiziganismus/Rassismus gegen 
Sinti_ze und Rom_nja in die eigene Arbeit aufnehmen wollen. Kurzzeitpädagogische Angebote sind, gerade für 
Erwachsene, kaum zielführend und stattdessen „[…] sind – bei aller Problematik in Bezug auf Zeitkapazitäten 
der jeweiligen Ziel- und Berufsgruppen – langzeitpädagogische Ansätze sinnvoll, um das (berufsbedingte) All-
tagsbewusstsein und Handeln kritisch zu reflektieren“.1897 Auch die Überlegungen für zukünftige Angebote zei-
gen, dass Gedenkstätten und Dokumentationszentren grundlegend umdenken müssen, wenn gegenwärtiger An-
tiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja stärker ins Zentrum der Auseinandersetzung gerückt wer-
den soll. Der bisherige chronologische Zugang von KogA steht in der Tradition historisch-politischer Bildung an 
diesen Orten. 

„[N]ach fast fünf Jahren Erfahrung stellen wir uns jedoch die grundlegende Frage, ob die Vermittlung der 
historischen Verbrechen ‚en bloc‘ nicht die Gefahr birgt, das Unrecht im heutigen Rechtsstaat aus den 
Augen zu verlieren. Um einer Abwehr zeitgenössischer Formen des Rassismus von vornherein zu begeg-
nen, kann es daher sinnvoll sein, einen Ansatz zu wählen, der von der Gegenwart ausgeht, und durch 
gezielte und punktuelle Bezugnahmen auf die Geschichte die Gewordenheit und Prozesshaftigkeit der 
Gegenwart und ihrer antiziganistischen Machtverhältnisse begreifbar macht“.1898 

1892 Ebd., 33. 
1893 Alte Feuerwache und Jugendbildungsstätte Kaubstraße, Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus 2014 (online). Vgl. 

Kap. 16.4 dieses Berichts. 
1894 Mindestens drei Einrichtungen haben zudem bereits Fortbildungen mit dem Team des Methodenhandbuchs für eigene 

Vermittler_innen oder externe Multiplikator_innen durchgeführt, vgl. Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 32. 
1895 Als lohnender neuer Ansatz sind hier etwa zwei animierte Kurzfilme zu nennen, Koproduktionen des Vereins RomaTrial und 

der Stiftung Denkmal, die stark verdichtet – in fünf bzw. sechs Minuten – die Biografien der Überlebenden des Völkermords 
an den Sinti_ze und Rom_nja Zilli Schmidt und Zoni Weisz erzählen. Beide sprechen ihre Geschichte selbst und thematisieren 
über die Verfolgungserfahrung hinaus auch die Bedingungen ihres Weiterlebens und ihren Einsatz gegen den gegenwärtigen 
Antiziganismus. Die Illustratoren der Geschichten sind Künstler aus den Communitys. Die Filme bieten Ansatzpunkte anti-
ziganismuskritischer Arbeit, sie sind online frei verfügbar, eine Einordnung für die Nutzung in entsprechenden Bildungsan-
geboten steht bisher jedoch aus; Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und RomaTrial, „Die bringen nur die 
Verbrecher weg“, YouTube (2019), sowie Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und RomaTrial, „Memory 
Boxes“, YouTube (2019). 

1896 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 33. 
1897 Grafe-Ulke et al., „Fünf Jahre Projekt KogA“. 
1898 Ebd. 
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Zusammenfassend lassen sich drei Verbesserungserfordernisse benennen: Erstens die Steigerung der Resonanz 
seitens der Lehrenden, die es in der Regel sind, die die Entscheidung für die Teilnahme an einem bestimmten 
Angebot treffen. Die mangelnde Nachfrage könnte unter anderem mit unzureichender Information über beste-
hende Angebote zusammenhängen. Zweitens die Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten seitens der in den 
Gedenkstätten für die Materialienentwicklung oder die Durchführung verantwortlichen Professionellen, um sie 
für eine antiziganismuskritische Bildungsarbeit zu sensibilisieren. Drittens der Ausbau von Kooperationen mit 
Selbstorganisationen der Rom_nja und Sinti_ze. 
Positiv ist festzuhalten, dass inzwischen eine gewisse Selbstverständlichkeit bei der Integration der Verfolgungs-
und Genozidgeschichte von Sinti_ze und Rom_nja in Ausstellungen oder Veranstaltungsprogramme eingesetzt 
hat, nachdem eine signifikante Darstellung dieser Geschichte erst in den 1990er Jahren erfolgte. 

„Dass die Bildungsarbeit dabei erst weitere 15 Jahre später begann, auf das Thema aufmerksam zu werden, 
ist nicht verwunderlich, deckt sich diese Verzögerung doch mit der generell späten Anerkennung von 
gedenkstättenpädagogischer Arbeit, die an vielen Orten erst in den 2000er-Jahren institutionalisiert 
wurde.“1899 

Es ist jedoch festzuhalten, dass es in erheblichem Maße die Interventionen von Sinti_ze und Rom_nja selbst 
waren, die diese Entwicklungen angeschoben haben. Viele der an den Gedenkstätten tätigen Professionellen ka-
men im Zuge dieser Interventionen erstmals in Kontakt mit Sinti_ze und Rom_nja und nahmen – im besten Fall 
– deren Antiziganismuserfahrungen wahr. Der fortdauernde Einsatz von Selbstorganisationen und einzelnen Ak-
teur_innen bis in die Gegenwart ist in der Arbeit der Gedenkstätten stärker zu honorieren und sollte gleichzeitig 
Anstoß für eine selbstkritische Betrachtung eigener Gewichtungen in Forschung und Vermittlung sein, denn diese 
Zusammenarbeit ist weiterhin stark ausbaufähig. „Die Etablierung einer Beteiligung bei zentralen Gedenkfeiern 
oder in Gremien wie Stiftungsräten ist zwar gelungen, doch darüber hinaus finden noch zu wenige gemeinsame 
Projekte statt.“1900 Sinti_ze und Rom_nja sollten jenseits der Mitarbeit als externe Honorarkräfte auch im Rah-
men regulärer Beschäftigungsverhältnisse vermehrt Zugang zu den Gedenkstätten erhalten. Erst aus solchen ge-
sicherten Positionen heraus könnten sie auch nachhaltig an der dortigen Arbeit partizipieren. Die Gedenkstätten 
sind aufgerufen, eigene, auf den Ort zugeschnittene Angebote antiziganismuskritischer Arbeit zu entwickeln. Die 
in den Bildungsabteilungen der Gedenkstätten tätigen Professionellen wie auch die in der schulischen Bildung 
Tätigen verfügen zum allergrößten Teil nicht selbst über Rassismuserfahrungen und können diese Arbeit deshalb 
nicht ohne Weiteres leisten. Daher ist es unerlässlich, mit Akteur_innen aus den Selbstorganisationen der Sinti_ze 
und Rom_nja zusammenzuarbeiten, die solche Konzepte in ihrer Arbeit erprobt haben und bereits seit Jahren 
anwenden. 

16.4. Exemplarische Analyse ausgewählter Materialien antiziganismuskritischer Bildungs-
arbeit 

Für eine „institutionelle Etablierung der Pädagogik gegen den Antiziganismus“1901 ist es erforderlich, Materialien 
in Kooperation mit Selbstorganisationen zu entwickeln und nicht von einer „Bildungshoheit der Mehrheitsge-
sellschaft“1902 auszugehen. Dafür bietet der Kriterienkatalog1903 „für Analyse und Erstellung didaktischen Mate-
rials zu Rassismus gegen Rom*nja“1904 eine gute Grundlage. 
Die Wichtigkeit der Kooperation wird auch für die Einstellungsforschung betont: 

„Die gesellschaftliche Wirkungsmacht von Rassismus, Antiziganismus und Mehrfachdiskriminierung 
lässt sich nicht mindern, wenn Nicht-Betroffene weiterhin unter sich über andere forschen und das Bild 
‚über sie‘ auch durch diese Forschung überhaupt erst erschaffen.“1905 

1899 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 36. 
1900 Ebd. 
1901 Luttmer, „Wie die Schule den Antiziganismus ins Stolpern bringen kann“, 323. 
1902 Ebd., 322. 
1903 Vgl. Barz, Gut gemeint. 
1904 Vgl. Barz, „Bildung zweiter Klasse“, 43. 
1905 Nolden und Supik, Analyse der Forschungsbefunde zu antiziganistischen Einstellungen, 42. 
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Ähnliches lässt sich für die Bildungsarbeit sagen, bei der es leicht zu einem „Sprechen über Andere“ kommen 
kann, wenn nicht explizit darauf geachtet wird, dieses Sprechen durch die Perspektiven derer, über die gespro-
chen wird, zu unterbrechen. 
Die Materialien antiziganismuskritischer Bildungsarbeit unterscheiden sich hinsichtlich ihres Verständnisses von 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja, das im Gebrauch der Begriffe erkennbar wird. Alle 
nehmen in unterschiedlicher Ausführung eine historische Einordnung vor und gehen auf aktuelle Strukturen und 
Phänomene der antiziganistischen Diskriminierung ein. Für die Vermittlung dieser Informationen werden me-
thodische Bausteine vorgestellt. Ausgewählt sind im Folgenden besonders selbstreflexiv angelegte Materialien. 

Beispiel 1: 

Methodenhandbuch: Alte Feuerwache e. V. und Jugendbildungsstätte Kaubstraße, Hg. Methodenhandbuch zum 
Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Münster: Unrast, 2014. Zugegrif-
fen am 27. Juli 2020. http://methodenhandbuch-antiziganismus.de/Start. 

Begriffsgebrauch 

Die Verfasser_innen1906 des Bildungsmaterials arbeiten mit dem Begriff Antiziganismus, problematisieren die-
sen jedoch gleichzeitig. Bereits im Vorwort von Hamze Bytyci wird angemerkt, dass der Begriff „Zigeunerfeind-
lichkeit aus dem Blickwinkel der Mehrheitsgesellschaft“ formuliert ist,1907 dass man ihn aber auch nicht einfach 
weglassen könne. Die Einleitung macht auf die lange Geschichte der antiziganistischen Diskriminierung auf-
merksam und benennt Gewalttaten gegen Rom_nja und Sinti_ze bis 2011 in Deutschland. 

Historische Einordnung 

Ein einführender Text von Patricia Pientka zur „Geschichte der Sinti und Roma im deutschsprachigen Raum“ 
skizziert die Einwanderung nach Westeuropa seit dem 15. Jahrhundert.1908 Dabei wird neben den Ausgrenzungs-
phänomenen und Vertreibungen auch auf Formen eines friedlichen Zusammenlebens hingewiesen. Im Kontext 
des Deutschen Kaiserreichs wird auf die rassistischen Elemente in der Gesetzgebung aufmerksam gemacht, die 
in den 1920er Jahren in Sondergesetzen wiederzufinden sind, insbesondere in Bayern. Dem Porajmos, der den 
nationalsozialistischen Völkermord an Rom_nja und Sinti_ze bezeichnet, ist ein ausführlicherer Abschnitt ge-
widmet, der die Stationen der Radikalisierung von der Erfassung, Deportation und Ermordung beschreibt. Sehr 
wichtig ist die darauffolgende Beschreibung der Nachkriegszeit, die in schulischen Materialien häufig fehlt. Hier 
wird die Kontinuität der antiziganistischen Praktiken, insbesondere in kriminalpolizeilichen Maßnahmen deut-
lich. Beschrieben wird auch, wie sich Selbstorganisationen gegen diese Kontinuitäten gewehrt haben und was sie 
durchsetzen konnten. 

Strukturen und Phänomene der antiziganistischen Diskriminierung 

Eine Überblicksdarstellung zur „antiziganistischen Vorurteilsstruktur“ von Markus End geht auf Ebenen und 
Inhalte des Antiziganismus ein und beschreibt dessen Rahmenbedingungen und Sinnstrukturen.1909 Die Kontras-
tierung einer jeweils homogenen Wir- und Fremdgruppe, die daraus abgeleitete Zuschreibung von Eigenschaften 
und die Bewertung derselben wird als Grundmechanismus beschrieben, ebenso die Effekte der Ausgrenzungs-
praktiken, die Stereotype zu bestätigen scheinen. Erläutert wird die Bedeutung projektiver Bilder als „Wahrneh-
mungsstruktur“.1910 Das Ebenen-Modell wird vorgestellt, das zwischen sozialen Interaktionen und Praktiken, 
historischen und politischen Rahmenbedingungen, Vorurteilen und Stereotypen, der Sinnstruktur des Antiziga-
nismus sowie den zugrunde liegenden sozialen Normen unterscheidet. Danach werden drei zentrale Inhalte des 
Antiziganismus vorgestellt, wobei die Zuschreibung einer „Nicht-Identität“ als „zentraler Sinngehalt“1911 ge-

1906 Kerem Atasever, Elisa Schmidt, Markus End, Patricia Pientka, Roland Wylezol. 
1907 Bytyci, „Vorwort“, 10. 
1908 Pientka, „Einführung“. 
1909 End, „Die Wirkungsweise“, 28. 
1910 Ebd., 31. 
1911 Ebd., 33. 

http://methodenhandbuch-antiziganismus.de/Start
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kennzeichnet wird, von dem sich die feste nationale Identität der dominanten Wir-Gruppe abhebt. Daneben wer-
den die Zuschreibungen einer Lebensform auf Kosten anderer und das damit eng verbundene Stereotyp der 
„Sorg- und Disziplinlosigkeit“ als Inhalte des Antiziganismus beschrieben.1912 

Mit den auf Geschichte und Systematik des Antiziganismus bezogenen Texten liegt den Anwendenden des Me-
thodenhandbuchs gut lesbares Grundlagenmaterial vor. 

Die Methoden und ihre Anwendung 

Das methodische Konzept zeichnet sich durch Alltagsnähe und flexible Anwendungsmöglichkeiten aus und ver-
zichtet auf Lernziele und Leistungserwartungen. Die Methoden sind sowohl für Projekttage im schulischen Rah-
men wie für Seminare in der außerschulischen Jugendarbeit anwendbar. In der Einleitung zur Vorstellung der 
einzelnen Methoden, die den Hauptteil des Handbuchs ausmachen, wird deutlich, dass die Verfasser_innen von 
einer Heterogenität der Teilnehmenden ausgehen und sowohl auf die Perspektiven derer eingehen, die antiziga-
nistischen Rassismus selbst erleben, wie auch mit Teilnehmenden rechnen, die diesen ausüben oder strukturell 
daran beteiligt sind, was auf die Mehrheit der Teilnehmenden zutreffen dürfte. Die Übungen ermöglichen einen 
persönlichen Zugang und zeichnen sich durch die Anregung zur Selbstreflexion aus. Sie zielen auf die Vermitt-
lung von Kenntnissen wichtiger Begrifflichkeiten der Antiziganismuskritik wie Diskriminierung, Stigmatisie-
rung, Rassismus und von historischen Einordnungen. Sie regen alltagsnah und auf den jeweils eigenen sozialen 
und lokalen Kontext bezogene Reflexionen an. 
Die Übungen gliedern sich wie folgt: 1) thematischer Einstieg, 2) Wissen und historischer Hintergrund, 3) Sen-
sibilisierung, 4) Dekonstruktion. Außerdem werden Übungen zur Seminarauswertung, zum Kennenlernen, zur 
Gruppeneinteilung und für Warming-ups angeboten. Die Übungen eignen sich für die Jugendarbeit wie für Fort-
bildungskontexte und bieten gute Anregungen zur Wissens- und Bewusstseinsbildung wie zur Selbstreflexion. 

Beispiel 2: 

Praxishandbuch: Éva Ádám, Anita Burchardt und Anna Friedrich, Hg. „Dikhen amen! Seht uns!“ Praxishand-
buch zum Empowerment und zur Sensibilisierung für Rassismus aus der Sicht junger Rom*nja und Sinti*ze. 
Berlin: Amaro Drom e. V., 2019. Zugegriffen am 27. Februar 2021. https://amarodrom.de/sites/default/files/fi-
les/dikhenamen_handbuch_WEB-min.pdf. 

Konzept und Begriffsgebrauch 

Das von Mitgliedern der Selbstorganisation „Amaro Drom“ – jungen Rom_nja und Sinti_ze – verfasste Praxis-
handbuch wendet sich an Jugendliche und Jugendbildungsarbeiter_innen aller Zugehörigkeiten. Es vereinigt Hin-
tergrundwissen zu Geschichte und Gegenwart von Rom_nja und Sinti_ze und Methoden für die politische Bil-
dungsarbeit, die einerseits das Empowerment junger Rom_nja und Sinti_ze stärken und andererseits zur rassis-
muskritischen Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft beitragen sollen. Die Sichtweisen junger Rom_nja und 
Sinti_ze und das Sichtbarmachen ihrer Erfahrungen und Perspektiven machen das Profil des Praxishandbuchs 
aus. Neben der Aufklärung über die Wirkungen von antiziganistischem Rassismus geht es um die „Förderung 
des Selbstbewusstseins und das Erkennen der Stärken der Communities“.1913 Zugrunde liegt den einführenden 
Texten und Methodenbeschreibungen das Verständnis eines „spezifischen Rassismus gegen Rom_nja und 
Sinti_zze als gesellschaftliches Unterdrückungsverhältnis.“1914 Verwendet wird daneben auch der Begriff „An-
tiziganismus“, der die „Denk- und Handlungsweisen der Dominanzgesellschaft in den Mittelpunkt rückt“,1915 

sowie „Gadje-Rassismus“. Im Glossar am Ende des Praxishandbuchs werden alle komplexen Begriffe noch ein-
mal erklärt. Die Ausführungen in den erläuternden Texten und zu den Methoden sind oft intersektional angelegt, 
das heißt, es werden rassistische und sexistische Unterscheidungsmuster beachtet, wobei es den Verfasser_innen 
wichtig ist, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zum Ausdruck kommen zu lassen und so auf vielfältige Zuge-
hörigkeiten und Erfahrungen aufmerksam zu machen. Das gesamte Material ist sehr ansprechend gestaltet, mit 

1912 Ebd., 34. 
1913 Ádám, Burchardt und Friedrich, „Dikhen amen! Seht uns!“ Praxishandbuch, 37. 
1914 Ebd., 43. 
1915 Ebd., 50. 

https://amarodrom.de/sites/default/files/fi
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vielen Fotos von den Beteiligten, die zugleich den Anspruch des Titels einlösen, gesehen zu werden und sich 
zeigen zu können. 

Historische Einordnung 

Ein einführender Text geht auf die Geschichte der Rom_nja in Europa ein und beschreibt Ausgrenzungs- und 
Verfolgungspraktiken zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern. Als „schmerzhafteste und tödlichste 
Episode für Rom*nja“ wird der Genozid im Kontext des Nationalsozialismus eingeordnet und der Weg dorthin 
beschrieben.1916 Vor diesem Hintergrund wird die aktuelle Situation charakterisiert, wobei in allen Abschnitten 
über widerständiges Handeln der Rom_nja selbst informiert wird. 

Strukturen und Phänomene der antiziganistischen Diskriminierung 

Darauf liegt der Schwerpunkt des Praxishandbuchs. Facetten von strukturellem Rassismus und dessen Auswir-
kungen im Alltag werden erläutert. Dabei kommt sehr gut zum Ausdruck, wie schwierig und riskant es für 
Rom_nja und Sinti_ze immer noch ist, sich als Zugehörige zu dieser Gruppe sichtbar zu machen. Dieses Sicht-
barsein weniger riskant und einfach normal werden zu lassen, ist ein Ziel der Verfasser_innen. Dokumentiert 
wird das eindrucksvoll mit den Porträts der Projektbeteiligten, die darin über ihre persönliche Geschichte und ihr 
Engagement erzählen und sehr lebendige Einblicke in erlebten Alltagsrassismus und die Auswirkungen von Ver-
folgung und Genozid über Generationen hinweg geben. 

Die Methoden und ihre Anwendung 

Die vorgestellten Methoden stehen in enger Beziehung zu den von den Verfasser_innen selbst beschriebenen 
Erfahrungen. Sie zielen auf Sensibilisierung und Empowerment und regen dazu an, sich mit Strukturen und Aus-
wirkungen von Rassismus gegen Rom_nja und Sinti_ze intensiv auseinanderzusetzen und dessen Vielschichtig-
keit zu erkennen. Erläutert werden jeweils das Ziel der Methode, der gesellschaftliche Hintergrund der darin 
angesprochenen Problematik, der Ablauf beim Einsatz der Methode sowie mögliche Varianten und Hürden, die 
sich ergeben könnten und die eine besondere Vorbereitung oder Qualifikation der Teamer_innen erfordern. Ei-
nige der Methoden sind mit „Opre Rom*nja“ gekennzeichnet und „sind besonders wirksam, wenn Rom*nja und 
Sinti*ze deutlich als Teilnehmende einer Gruppe überwiegen“,1917 beispielsweise beim „Planspiel Asyl“ oder bei 
„Deutschland sucht den Rom*nja-Star“ und „Utopie Romanistan“. Die beiden letztgenannten zeigen den Em-
powerment-Ansatz der Methoden, kombiniert mit einer Portion Humor und Selbstironie. 

Beispiel 3: 

Georg-Eckert-Institut, Hg. „Antiziganismus. Rassistischen Klischees von Sinti und Roma begegnen. Unterrichts-
modul für die Sekundarstufen I + II“. zwischentöne. Materialien für Vielfalt im Klassenzimmer. Georg-Eckert-
Institut. 2019. Zugegriffen am 21. Dezember 2020. http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtsein-
heit/praesentation/ue/antiziganismus.html. 
Das Unterrichtsmaterial ist für die Klassenstufen 10–12 in den Fächern Politische Bildung und Ethik am Gym-
nasium konzipiert. 

Konzept und Begriffsgebrauch 

Die Einleitung führt den Begriff Antiziganismus als „nicht unumstritten“ ein und stellt ihn als Fachbegriff vor, 
der „den Rassismus gegenüber Sinti, Roma“ und anderen als Zigeuner stigmatisierten Gruppen beschreibt. In 
einer Fußnote wird auf die Zigeuner-Bezeichnung und ihre Geschichte verwiesen. Der Begriff des Rassismus 
wird nicht genauer eingeführt. In den einzelnen Beschreibungen wird immer wieder die Bezeichnung „Vorurteil“ 
verwendet. 
Im Mittelpunkt steht die kritische Auseinandersetzung mit medialen Darstellungsformen anhand ausgewählter 
Beispiele, wobei der „Fall Maria“ das zentrale Element bildet, an dem die aktuellen Wirkungen von Antiziganis-
mus verdeutlicht werden. Die Zielsetzungen sind deutlich auf „Medienkompetenz“ ausgerichtet. Die Arbeit mit 
Zeitungsartikeln, Facebook-Posts und Videos soll eine kritische Auseinandersetzung anregen. Ergänzt wird dies 
um ein Rollenspiel. 

1916 Fernandez, „Die Geschichte der Rom*nja“, 59. 
1917 Ádám, Burchardt und Friedrich, „Dikhen amen! Seht uns!“ Praxishandbuch, 20. 

http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtsein
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Die Titelgrafik mit einer Geige, an der ein Stück Stacheldraht hängt, ist mehr als fragwürdig und reaktiviert 
vorhandene Klischeevorstellungen. Die Bildebene verfehlt hier komplett das aufklärende Ziel. 

Historische Einordnung 

In der Sachinformation wird auf die lange Geschichte antiziganistischer Stereotype in Europa hingewiesen, deren 
Gewaltdimension und deren Kontinuitäten bis in die Gegenwart. Die Bedeutung der Vorstellung einer homoge-
nen Gruppe, die äußerlich erkennbar sei, wird an dem „Fall Maria“ aufgezeigt, an dem der Prozess der Essenzi-
alisierung als wesentliches Element eines Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja herausgearbeitet werden soll. 
„Der ‚Fall Maria‘ steht exemplarisch für diese fortbestehenden Wahrnehmungsmuster. Die stereotype Unterstel-
lung, dass Zigeuner Kinder stehlen würden, ist Jahrhunderte alt und hat dennoch bis in die Gegenwart nichts von 
ihrer Gefährlichkeit verloren.“1918 

Die Methoden und ihre Anwendung 

Hervorzuheben ist, dass zum „Fall Maria“ die Reaktionen des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma dokumen-
tiert werden, beispielsweise durch einen Videobeitrag über eine Pressekonferenz. Dadurch wird die Kritik aus 
dem Kontext einer Selbstorganisation in den Blickpunkt gerückt. Erweitert wird die fallbezogene Auseinander-
setzung durch Materialien zu Falschmeldungen wie Berichte zu einem angeblichen „Kinderraub“, was die Vor-
urteilsstruktur des „Falles Maria“ in einen größeren Zusammenhang stellt. Neben weiterführenden Materialien 
werden Ablaufpläne für vier mögliche Unterrichtsstunden angeboten. Für die Schüler_innen gibt es in den Un-
terrichtsabläufen viele Gelegenheiten, sich eigenständig mit der Berichterstattung und mit den kritischen Reak-
tionen darauf auseinanderzusetzen. Elemente diskriminierender Medienberichterstattung werden vorgestellt, so-
dass Lehrkräfte und Schüler_innen ein Schema vorfinden, das die Beurteilung der Materialien erleichtert. Am 
Vorurteil der Kindesentführung sollen grundlegende Elemente andauernder Denkmuster und ihrer Wirkungen 
verdeutlicht werden. Vertiefend können mit ergänzenden Materialien Rassifizierungs- sowie Ein- und Aus-
schlussprozesse analysiert und in der Klasse diskutiert werden. An dem exemplarischen Fall soll deutlich werden, 
dass historisch im kulturellen Gedächtnis verankerte Stigmatisierungen in der Mitte der Gesellschaft vorhanden 
sind und auch von seriösen Medien bedient werden. Die Arbeitsblätter mit Arbeitsaufträgen enthalten Hinweise 
zu weiterführenden Materialien sowie weitere Fallbeschreibungen antiziganistischer Diskriminierungen aus 
Deutschland und Europa. 
Die Fokussierung eines konkreten Fallbeispiels und dessen Einordnung in einen größeren Zusammenhang der 
Geschichte und Gegenwart des Antiziganismus macht die Besonderheit dieses Unterrichtsmaterials aus. Die Ak-
tualität von Antiziganismus wird daran sehr deutlich. Von den Lehrkräften ist eine intensive Auseinandersetzung 
gefordert. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese die nötige Sensibilität bereits mitbringen. Doch 
ermöglichen die Materialien, diese zu entwickeln. 

Beispiel 4: 

Handreichung: Hajdi Barz. Mimans Geschichte. Handreichung zum Thema Gadjé-Rassismus. Pädagogisches 
Begleitmaterial zu vier Video-Modulen aus dem Dokumentarfilm „With Wings and Roots“. Berlin: Initiative 
Wings & Roots, 2016. Zugegriffen am 10. März 2021. https://withwingsandroots.org/media/Mimans_Ge-
schichte_Handreichung_Download.pdf. 
Die Handreichung enthält pädagogisches Material, das begleitend zu vier Videomodulen aus dem Dokumentar-
film „With Wings and Roots“ funktioniert. Die Videos porträtieren den Sozialarbeiter Miman, einen deutschen 
Rom, der in Berlin mit geflüchteten Rom_nja-Familien arbeitet. Sie liefert Hintergrundinformationen für Bil-
dungsarbeiter_innen, bietet Diskussionsfragen zu den Videos an und stellt vertiefende Übungen bereit. 
Das umfangreiche Material ist in vier thematische Kapitel aufgeteilt: „Staatsbürgerschaft und Zugehörigkeit“, 
„Romani Realitäten in Deutschland und Zuschreibungen“, „Geschichte und Kontinuitäten der Diskriminierung“ 
und „Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit“. Bereits an dieser inhaltlichen Struktur lässt sich das hohe Reflexionsni-
veau der Handreichung ablesen. Das Material richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und hat die Person Miman 
zum Ausgangspunkt, an dem sich sowohl Diskriminierungserfahrungen wie auch die Auseinandersetzung mit 

1918 Georg-Eckert-Institut, „Antiziganismus“, 4. 

https://withwingsandroots.org/media/Mimans_Ge
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ihnen und die Vermittlung an die Dominanzgesellschaft zeigen lassen. Erfahrungen und Wirkungen von Rassis-
mus wie auch deren kritische Bearbeitung durch einen davon Betroffenen selbst machen die Besonderheit dieses 
Materials aus und machen es sehr gut zugänglich für Jugendliche und junge Erwachsene. 

Konzept und Begriffsgebrauch 

Wie der Titel des Materials schon zeigt, wird hier mit dem Begriff des „Gadjé-Rassismus“ (Gadjé = Nicht-
Rom_nja/Sinti_ze) gearbeitet, womit der strukturelle und interpersonelle Rassismus gegenüber Rom_nja und 
Sinti_ze seitens der Mehrheitsgesellschaft gemeint ist. 
Der Begriff wird folgendermaßen eingeführt: 

„Wir verwenden den Begriff Gadjé-Rassismus, wie ihn Elsa Fernandez (2014) benutzt, um anders als im 
Begriff Antiziganismus, mit dem eine imaginierte Gruppe diskriminiert wird, die Täter*innen zu beschrei-
ben und nicht die Opfer dieser Ausformung des Rassismus. Gadjé sind auf Romanes die Nicht-Rom*nja, 
welche strukturell in der Position sind, rassistisch gegen Rom*nja und Sinti*zza zu sein.“1919 

Ziel der Handreichung ist es, für die Geschichte und aktuelle Situation von Rom_nja und Sinti_ze in Deutschland 
zu sensibilisieren und zur kritischen Reflexion eigener rassistischer Denkmuster anzuregen. Ausgangspunkt ist 
die persönliche Geschichte von Miman Jašarovski aus dem Dokumentarfilm „With Wings and Roots“ von Chris-
tina Antonakos-Wallace. 
Als Familienhelfer arbeitet Miman in Berlin mit jugendlichen Rom_nja aus Geflüchtetenfamilien, die Schwie-
rigkeiten in der Schule und in ihrem Alltag haben. Der Film erzählt die Geschichte von Miman, der sich als 
einziger in seiner Familie öffentlich als Rom bekennt. 

„Aus Angst vor Diskriminierung hat er seine Identität jahrelang verleugnet, auch zu Beginn seiner Schul-
zeit. Mittlerweile glaubt er, dass mehr Rom*nja und Sinti*zza sich ‚outen‘ sollten, um die weitverbreitete 
Missrepräsentation von Rom*nja in der deutschen Öffentlichkeit zu verändern.“1920 

Durch diese biografische Konstellation werden die im Material aufgegriffenen Themenfelder der Zugehörigkeit, 
der Diskriminierungserfahrungen und der (Un-)Sichtbarkeit angesprochen. 
Zu jedem der vier genannten Themenfelder/Module gibt es begleitende Materialien und Vertiefungsmöglichkei-
ten. Die einzelnen Kapitel können auch als abgeschlossene Themenfelder bearbeitet werden. 

Historische Einordnungen 

Jedes der Kapitel enthält historische Einordnungen der jeweiligen Thematik. Es wird sowohl über die weit zu-
rückreichende Geschichte rassistischer Stereotype gegen Sinti_ze und Rom_nja informiert als auch über die Ver-
folgung und den Genozid im 20. Jahrhundert. 

Die Methoden und ihre Anwendung 

Methodisch ist das gesamte Arbeitsmaterial rassismuskritisch und subjektorientiert angelegt. Die Teilnehmenden 
werden immer wieder zur Selbstreflexion aufgefordert. Interessant sind hier auch die Anregungen für „eine an-
dere Welt“, die auf konkrete Möglichkeiten der Veränderung aufmerksam machen und damit auch verdeutlichen, 
dass der Status quo nicht zwangsläufig ist und nicht unumkehrbar weiterbestehen muss. 
Das erste Themenfeld der Staatsbürgerschaft und Zugehörigkeit gibt Einblicke in komplizierte Einbürgerungs-
verfahren, die viele durchleben müssen, und macht die existenzielle Dimension des Rechtes auf Staatsbürger-
schaft deutlich. Es bietet viele methodische Anregungen, sich mit Aufenthaltsbestimmungen und (Un-)Zugehö-
rigkeitserfahrungen auseinanderzusetzen. Es bietet grundlegende Informationen über Rechte und Voraussetzun-
gen der Einbürgerung. Das zweite Themenfeld beschäftigt sich mit verschiedenen romani Realitäten, wie etwa 
denen von „Gastarbeiter_innen“ oder geflüchteten Familien, und speziell mit der rassistischen Fremdbezeich-
nung und verschiedenen Formen der Diskriminierung. Unterschiede zwischen verschiedenen Rom_nja und 
Sinti_ze werden angesprochen und deren intersektionale Verknüpfungen mit anderen Differenzmarkierungen 

1919 Barz, Mimans Geschichte, 5. Zum Begriff Gadjé-Rassimus vgl. Fernandez, „Kontinuitäten der Auslassungen“. 
1920 Barz, Mimans Geschichte, 6. 
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vermittelt. Die Fallbeispiele sind nah an der Lebenswelt von Jugendlichen. Zudem werden Lehrkräfte explizit 
dazu aufgefordert, rassistisches Sprechen und Handeln in der Schule nicht zu dulden und es kritisch zu themati-
sieren. 
Das dritte Themenfeld hat die Geschichte der Rom_nja und Sinti_ze in Europa zum Gegenstand, insbesondere 
die Verfolgungsgeschichte und den Genozid im Kontext des Holocaust. Auf einer Zeitachse wird die lange Vor-
geschichte des Genozids aufgezeigt, wobei die anhaltende Wirkung rassistischer Praktiken des Fremdmachens 
und der Stereotypisierung deutlich wird. Ausführliche Informationen werden über den Genozid im Nationalso-
zialismus gegeben, der hier durchgängig als „Porajmos“ (auch „Pharajmos“) bezeichnet wird. Ein Materialordner 
zu Phänomenen aktueller Verfolgung in Europa beschließt dieses Kapitel, bevor verschiedene Selbstorganisati-
onen vorgestellt werden. 
Um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit geht es im vierten Teil der Handreichung. Das Spannungsfeld zwischen der 
historisch begründeten Angst, als Rom_nja und Sinti_ze sichtbar zu werden, und dem Wunsch, sichtbar zu sein 
und diesen Teil der eigenen Identität nicht verleugnen und verdecken zu müssen, wird alltagsnah vermittelt und 
an Mimans Erfahrungen gut deutlich. Für beide Strategien – sich sichtbar oder unsichtbar zu machen – gibt es 
Gründe. Die Stärke des vorliegenden Materials liegt gerade darin, hier keine eindeutige Position einzunehmen, 
sondern unterschiedliche Situationen anzubieten, die unterschiedliche Strategien erfordern. An die vier Kapitel 
schließt sich ein Glossar von Assimilation bis Zigeuner an. 

16.5. Handlungsempfehlungen – Außerschulische Bildung 
Antiziganismuskritische Bildungsarbeit 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die dauerhaft angelegte finanzielle Förderung freier Bildungsträger_innen. Die Materialerstellung, 
Programmentwicklung und Durchführung von Angeboten zu antiziganismuskritischer Bildung durch freie 
Bildungsträger_innen ist durch die Länder und Kommunen dauerhaft finanziell zu fördern, um eine 
Intensivierung und höhere Nachhaltigkeit antiziganismuskritischer Bildungsarbeit zu erreichen. In der 
Trägerlandschaft der außerschulischen historisch-politischen Bildung sind Selbstorganisationen der 
Sinti_ze und Rom_nja verstärkt zu berücksichtigen. 

• die Erweiterung der Angebote, die verstärkte Qualifizierung von Multiplikator_innen und den Ausbau der 
Personalressourcen. Angebote zu Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja sind in der 
außerschulischen politischen Bildung ebenso wie innerhalb der Erwachsenenbildung zu intensivieren. Dazu 
sind die Personalressourcen bei den Anbietern historisch-politischer Bildung in außerschulischen Feldern 
auszubauen. Um dies zu erreichen, ist die Qualifizierung von Multiplikator_innen für die Jugend- und 
Erwachsenenbildung durch Fortbildungen in antiziganismuskritischer Vermittlungsarbeit zu stärken. 

Bildungsarbeit in Gedenkstätten und Dokumentationszentren 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die vermehrte Entwicklung und Durchführung von Angeboten der Gedenkstätten, die explizit gegenwärtigen 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja bearbeiten. Dies ist etwa mittels der 
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Gedenkstätten als Orten des Protests von Sinti_ze und Rom_nja 
möglich. 

• die deutlich verstärkte Mitwirkung von Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja und einzelnen 
Akteur_innen. Mit ihrer langjährigen Praxiserfahrung im Bereich antiziganismuskritischer Bildungsarbeit 
sind die Selbstorganisationen an Konzeption und Durchführung entsprechender Angebote in den 
Gedenkstätten und Dokumentationszentren maßgeblich zu beteiligen. 

• den vermehrten Zugang von Sinti_ze und Rom_nja zur Mitarbeit in Gedenkstätten. Im Rahmen regulärer 
Beschäftigungsverhältnisse sind eine nachhaltige Partizipation an der dortigen Arbeit sowie die 
Repräsentation der Perspektiven von Personen mit Antiziganismuserfahrungen in der Vermittlungsarbeit der 
Gedenkstätten sicherzustellen. 

• den Ausbau und die Intensivierung des Erfahrungsaustauschs der Gedenkstättenpädagog_innen. Hier ist ein 
Schwerpunkt auf antiziganismuskritischer Bildungsarbeit in den Einrichtungen zu legen. 
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• die Teilnahme der Gedenkstättenpädagog_innen und Vermittler_innen an Fortbildungsangeboten im Bereich 
antiziganismuskritischer Bildungsarbeit. Dabei ist darauf zu achten, dass Fortbildungsangebote genutzt 
werden, die längerfristig angelegt sind. 

• eine Verbesserung des Bildungsmarketings seitens der Gedenkstätten und Dokumentationszentren. 
Angebote zu Verfolgung und zum Genozid an den europäischen Sinti_ze und Rom_nja sowie zu aktuellem 
Antiziganismus sind intensiver und adressat_innengerechter zu bewerben, um die Reichweiten bestehender 
Angebote zu verbessern. 

• die Veröffentlichung einer Handreichung zu den Bild- und Quellenbeständen der „Rassenhygienischen 
Forschungsstelle“. Es besteht ein hoher Bedarf einer quellenkritischen Zusammenfassung des 
(foto-)historischen Forschungsstands für Ausstellungsmacher_innen, Autor_innen und Vermittler_innen. 
Ergänzend sind Handlungsempfehlungen und Methoden zum Umgang mit den fotografischen Quellen 
anzubieten. 

• die Einrichtung eines Förderprogramms für Forschungs-, Begegnungs-, und Vermittlungsprojekte. Hierbei 
sind die Kooperation von Gedenkstätten und Dokumentationszentren mit Selbstorganisationen der Sinti_ze 
und Rom_nja sowie ein selbstreflexiver Umgang mit Antiziganismus zur Förderbedingung zu machen. 
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17. ErMächtigungsStrategien (Empowerment) von Organisationen der Rom:nja und 
Sinti:ze (ORS/OSR)1921 

17.1. Trilogie: Rassismen – Wissen und Macht – ErMächtigungsStrategien (Empowerment) 
Dass es bisher keine Forschungsarbeiten zu ErMächtigungsStrategien (Empowerment) von Rom:nja und Sinti:ze 
gibt, ist kein Zufall, sondern Teil von Rassismus als Ordnungssystem und der inhärenten Ausschlussmechanis-
men. Hall beschreibt Rassismus als eine „diskursive Praxis“,1922 einen dynamischen und mehrdimensionalen 
Prozess der Produktion von rassistischem Wissen und Macht. Allochthone wie autochthone Rom:nja und Sinti:ze 
werden innerhalb dieser Differenzierungspraxis an unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen platziert und 
Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen werden darüber reguliert. Dieses ‚Klassifikationssystem‘ bedingt so-
ziale, politische und ökonomische Praxen, die Rom:nja und Sinti:ze vom Zugang zu materiellen und symboli-
schen Ressourcen ausschließen. Begründungen für diese Klassifikations- und Ausschlusssysteme finden sich 
insbesondere in akademischen Räumen, in denen Rom:nja und Sinti:ze stimm- und machtlos gemacht wurden, 
indem weiße1923 Wissenschaftler:innen theoretische Diskurse konstruierten, in denen Rom:nja und Sinti:ze als 
unterlegene „Andere“ und als minderwertige „Rasse“ erfunden wurden. Pointiert und kritisch zugleich bezeich-
net bell hooks den universitären Raum als Ort für „truthtelling“.1924 In der Produktion von ‚wissenswertem Wis-
sen‘ wirken diese Ausschlusspraxen tiefgreifend und nachhaltig. Unterschieden wird hier zwischen wertvollem 
‚Wissen‘, das als ‚objektiv‘ und ‚universell‘ gesetzt wird, einerseits. Kollektive wie individuelle Erfahrungen 
von Rom:nja und Sinti:ze gelten andererseits als zu ‚befangen‘, zu ‚politisch‘ oder zu ‚gefühlsbetont‘ und werden 
als ‚nicht wissenschaftlich genug‘ degradiert: 

„Solch ein eingeschränktes Verständnis von Theorie als abstraktem Gebilde schließt diejenigen aus, die 
nicht die Sprache der Elite sprechen, und verstärkt Ausschließungspraxen. So kommt es zu einer Trennung 
und Hierarchisierung von Theorie und Praxis und zur Reproduktion eines dualistischen Verständnis-
ses“.1925 

Es handelt sich hierbei um machtvolle Herrschaftsverhältnisse und um Fragen, wie zum Beispiel, „wer sprechen 
darf“ und wem „Wissen und Wahrheit“ zugesprochen wird. Demnach sind Wissensproduktionen und Wissen-
schaftlichkeit stets eingebunden in Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Das heißt, dass jedes Wissen, jedes Spre-
chen und jedes Handeln an selbstbestimmte Interessen geknüpft ist. Jedes Wissen, jedes Sprechen und jedes 
Handeln wird von einem bestimmten gesellschaftlichen Ort und aus einer spezifischen politischen Position her-
aus bezogen. 
Vor allem feministische Rom:nja und Sinti:ze1926 Aktivist:innen kritisieren weiße Eliten in ihrer Vormachtstel-
lung und plädieren für einen Perspektivwechsel sowie dafür, eine „Gegengeschichte zu verfassen, die den Fokus 
auf andere Antagonisten lenkt und die Kampfschauplätze pluralisiert.“1927 Diese Gegengennarrative sind eine 
wirksame ErMächtigungsStrategie (Empowerment) von Rom:nja und Sinti:ze, geht es doch hierbei um Prozesse 

1921 Organisationen von Rom:nja und Sinti:ze (ORS) bzw. von Sinti:ze und Rom:nja (OSR) 
1922 Hall, „Rassismus als ideologischer Diskurs“ (2000). 
1923 Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, 190: „Beschreibung einer Existenz und Position, die durch 

ein von Rassismus geschaffenes Privileg gekennzeichnet sind. Durch strukturelle und individuelle Diskriminierung werden 
Menschen, die weiß sind, völlig unbemerkt bevorzugt und haben die Möglichkeit, rassistische Diskriminierung auszuüben. 
Weiß ist damit nicht eine Beschreibung von biologischen Merkmalen, sondern die Beschreibung einer privilegierten gesell-
schaftlichen Positionierung. Weiße Menschen profitieren – ob sie wollen oder nicht – von Rassismus. Weiß wird kursiv ge-
schrieben, um sichtbar zu machen, dass weiß-Sein ‚normalerweise‘ nicht markiert wird. Der Begriff des Kritischen Weiß-
Seins entstand im US-amerikanischen Kontext der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung und beschreibt den Prozess der kriti-
schen Reflektion von Weiß-Sein. Menschen, die sich gegen Rassismus engagieren, können diese Struktur nun analysieren und 
bekämpfen. Sie stehen unreflektiertem Weiß-Sein kritisch gegenüber.“ 

1924 hooks, Teaching Community, 29. 
1925 Vgl. Mohseni, Empowerment-Workshops, 60. 
1926 Randjelović und Emini, „Wir wollen ein anderes Roma-Image installieren“. 
1927 Castro Varela und Dhawan, Postkoloniale Theorie, 70. 
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wie die Überwindung von Ohnmacht und Unterdrückung und um (Rück-)Gewinnung von Kraftquellen, die Ent-
wicklung von Widerstandsstrategien über das Erinnern und Erzählen sowie um verdrängte und verschwiegene 
Widerstandsgeschichten1928, wie sie auch bell hooks beschreibt: 

„Ich kam zur Theorie, weil ich verstehen wollte, was um mich herum passierte. Am wichtigsten war es 
mir, den Schmerz dadurch zu verstehen. Ich sah in Theorie einen Ort der Heilung und Versöhnung. Immer 
wenn ich als Kind versuchte, durch meine Fragen, die anderen um mich herum dazu zu bringen, die Welt 
anders zu sehen, indem ich Theorie als Intervention einsetzte, als eine Möglichkeit, durch meine Fragen 
den Status quo zu hinterfragen, wurde ich bestraft.“1929 

Der Begriff „Empowerment“ steht vor allem in der Tradition von antirassistischen Befreiungsbewegungen in den 
USA.1930 Er fand in Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft der Bundesrepublik Deutschland Anfang der 1990er 
Jahre Eingang.1931 Seine Kontextualisierung bezog aber keine Macht- und Herrschaftsanalysen ein, was wiede-
rum dazu führte, den Status quo aufrechtzuerhalten und Machtungleichheiten zu stabilisieren.1932 Der Begriff 
Empowerment scheint sich, gerade in roma- beziehungsweise sintibezogenen Projekten, zu einem Modewort 
entwickelt zu haben, das in unterschiedlichen Bereichen mit entleerten Bedeutungen genutzt wird und nichts mit 
den beschriebenen ErMächtigungsBewegungen zu tun hat1933: Kochen und Basteln für unterprivilegierte Frauen 
aus Familien der Rom:nja und Sinti:ze; Fußball für unterprivilegierte Männer aus Rom:nja- und Sinti:ze-Familien 
oder Tanzen für unterprivilegierte Kinder- und Jugendliche aus Familien der Rom:nja und Sinti:ze. So viel Freude 
diese Aktivitäten auch bereiten mögen, missachten sie insgesamt die heutige Geschichte von Empowerment, die 
unbedingt in einem spezifischen historischen Kontext in Theorie und Praxis gedacht werden muss. Das Konzept 
von ErMächtigung (Empowerment) beruht auf der Organisierung von Widerständen gegen rassistische Gesell-
schaftsstrukturen, in denen allochthone wie autochthone Rom:nja und Sinti:ze, die gesellschaftliche Ausgrenzung 
erfahren, sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden und aus ihren ohnmächtigen Positionen heraustreten.1934 Der 
ressourcenorientierte und machtkritische Ansatz des Empowerment-Konzepts bricht mit defizitorientierten, hie-
rarchisierenden und entwertenden Ansätzen und Politiken.1935 

17.2. Rückblicke und Etappen der Machtaneignung (Empowerment) in Geschichte und 
Gegenwart von Organisationen der Rom:nja und Sinti:ze 

Im April 1971 versammelten sich Delegierte aus 14 Staaten zu einem „Internationalen Roma Weltkongress“ in 
der Nähe von London. Die zentrale Zielsetzung des Kongresses war, eine schlagkräftige internationale Bewegung 
gegen den jahrhundertealten Rassismus in Europa und für eine gesellschaftspolitische Partizipation zu bilden. In 
den folgenden Jahren entstanden kontinuierlich weitere politische Rom:nja-Gruppierungen in verschiedenen Tei-
len der Erde. Insbesondere in den USA (u. a. New York, Boston, Chicago) hatten sich Fraktionen konstituiert, 
die mit Erfolg die Anerkennung von mehr als einer halben Million in den Vereinigten Staaten lebender Rom:nja 
als Minorität erzielten. Im April 1978 nahmen an dem 2. Weltkongress in Genf bereits 50 Rom:nja-Selbstorga-
nisationen aus allen Teilen Europas, den USA, Indien und Pakistan teil, den 3. Weltkongress in Göttingen im 
Jahr 1981 gestalteten 300 Delegierte von 80 Organisationen aus 28 Staaten.1936 

1928 Gutiérrez Rodríguez und Hito, Spricht die Subalterne deutsch?; Eggers, Kilomba und Arndt, Mythen, Masken und Subjekte 
(2009); Arndt und Ofuatey-Alazard, Wie Rassismus aus Wörtern spricht. 

1929 bell hooks zit. n. Kalpaka, „Stolpersteine und Edelsteine“, 77. 
1930 Fanon, Schwarze Haut; Freire, Pädagogik; Solomon, Black Empowerment. Malcolm X und Martin Luther King waren prä-

gende Figuren im Schwarzen Freiheitskampf. 
1931 Herriger, Empowerment in der Sozialen Arbeit; Stark, Empowerment; Keupp, Ermutigung. 
1932 Barbara Solomon, die den Begriff des Empowerments zum ersten Mal in Bezug auf die Soziale Arbeit genutzt hat, bindet 

Macht- und Herrschaftskritiken von antirassistischen sozialen Bewegungen an. Vgl. Solomon, Black Empowerment. 
1933 Vgl. dazu auch Randjelović, „Rechte statt Fürsorge“. 
1934 Vgl. Can, „Empowerment“; Demir, „Rom_nja Empowerment“; Barz und Novaković, „Empowerment-Prozesse“. 
1935 Torres und Can, „Empowerment und Powersharing“. 
1936 Kenrick und Puxon, Sinti und Roma, 153–155; „Welt-Roma-Kongreß 1981“, Sonderausgabe 3, pogrom. Vgl. Kap. 4 dieses 

Berichts. 
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Die Bürger:innenrechtsbewegung deutscher Sinti:ze und Rom:nja 

Erste Versuche von deutschen Sinti:ze und Rom:nja, bundesweit agierende Organisationen zu gründen und ihre 
Bürgerrechte einzufordern, begannen in den 1950er Jahren. 1958 gründeten Oskar und Vinzenz Rose den Ver-
band und Interessengemeinschaft rassisch Verfolgter nicht-jüdischen Glaubens deutscher Staatsbürger, 1974 
umbenannt in Verband deutscher Sinti.1937 Sein Anliegen waren die Skandalisierung der fortgesetzten polizeili-
chen Sondererfassung, die öffentliche Thematisierung des Genozids sowie die Entschädigung der Überlebenden. 
Im Jahr 1973 ließ Oskar Rose aus privaten Mitteln ein Mahnmal in Auschwitz-Birkenau errichten. Ebenso im 
Jahr 1973 fand die erste Demonstration von Sinti:ze gegen die fortgesetzte Diskriminierung statt. Anlass war die 
Erschießung des Sinto Anton Lehmann durch die Polizei. Dies war der Startpunkt einer auch in der bundrepub-
likanischen Öffentlichkeit wahrnehmbaren Politisierung und Bewegung. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft 
für bedrohte Völker und der International Romani Union erzielten deutsche Sinti:ze und Rom:nja mit ihren po-
litischen Anliegen Ende der 1970er Jahre einen Durchbruch in der Öffentlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit 
erhielt der Hungerstreik von elf Sinti in der KZ-Gedenkstätte Dachau im Frühjahr 1980.1938 Im Jahr 1981 fand 
der dritte Weltkongress der Roma und Sinti, von Romani Rose organisiert,1939 in Göttingen statt. Schließlich 
gründete sich 1982 in Heidelberg der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als Dachverband. Kurze Zeit später 
wurde durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland der 
Völkermord an Sinti:ze und Rom:nja offiziell anerkannt.1940 

Dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma gehören heute Landesverbände in fast allen Bundesländern Deutsch-
lands an. Er wurde ein bedeutsamer Akteur für die Anerkennung des Völkermords seitens der Politik und Mehr-
heitsgesellschaft, für die Frage der Entschädigungen von NS-Überlebenden und die Durchsetzung von Men-
schen- und Minderheitenrechten. Seine politisch und öffentlichkeitswirksame Arbeit und Erfolge ermutigten 
viele weitere Organisationen und Initiativen dazu, ihre Stimmen zu erheben. 
Die seit Anfang der 1970er Jahre sich verstärkende internationale und insbesondere europäische Politisierung 
und Organisierung der politischen Bewegungen von Rom:nja und Sinti:ze setzte auch immer wieder Impulse für 
den deutschen Kontext und umgekehrt.1941 Dies zeigt sich insbesondere in der Pluralisierung und Diversifizie-
rung in der Landschaft der Selbstorganisierung von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland ab den 1970er Jahren. 
So sind seit dieser Zeit bundesweit zahlreiche weitere selbstorganisierte Verbände, Organisationen und Vereine 
von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland entstanden. Seit Mitte der 1970er Jahre organisieren sich verstärkt die 
Organisationen von migrantischen Rom:nja und in den 1990er Jahren entstehen erste feministische Bewegungen. 

Romnja-Feminismus 

Nach ersten frühen, auch international ausgerichteten Aktivitäten von Sintize wie Theresia Seible und Melanie 
Spitta Ende der 1980er Jahre1942 fand in Deutschland im März 1996 in Köln die „1. Internationale Tagung von 
Romnja und Sintize“ statt. Das Ziel der Tagung war die Sammlung und Dokumentation von Geschichte(n) und 
die Stärkung eines gemeinsamen historischen und politischen Bewusstseins. Entstanden sind dabei zwei Sonder-
nummern der Kölner Zeitschrift „Jekh Chib“ („Mit einer Zunge reden“), in denen Romnja, Sintize und Gadje-
Frauen über Verfolgung, Widerstand und Überlebensstrategien sowie über Politik, Alltag und Kunst schrie-
ben.1943 Parallel wurde die Ausstellung „Roma-Frauen: Klischees und Realitäten“ konzipiert und erstellt sowie 
mit bundesweiten Vorträgen begleitet. Es brauchte noch einmal anderthalb Jahrzehnte, bis sich feministische 
Selbstorganisationen von Romnja und Sintize in Deutschland konstituierten: 2009 die Initiative „IniRrom-
nja“1944, 2010 das Netzwerk „Romane Romnja“1945 und 2015 das feministische Romnja-Archiv „Roma-
niPhen“1946. Die zentralen Forderungen und Inhalte der Arbeit der Frauenorganisationen sind die Bekämpfung 

1937 Vgl. Gress, „Geburtshelfer einer Bewegung?“, 271–275. 
1938 Vgl. ebd. 
1939 Vgl. Acton, „Anfänge und Entwicklung transnationaler Roma-Bewegungen“. 
1940 Vgl. Gress, „Geburtshelfer einer Bewegung?“, 282–297. 
1941 Vgl. Acton, „Anfänge und Entwicklung transnationaler Roma-Bewegungen“. 
1942 Diese gründeten laut der Bildunterschrift einer publizierten Fotografie die „Internationale Frauenorganisation der Sinti“; vgl. 

Seible, „Sintezza und Zigeunerin“, Foto 313. 
1943 Vgl. „Das Vergangene ist nicht vergangen“, und „Roma-Frauen in Bewegung“. 
1944 https://inirromnja.com/. 
1945 Herold, „Romane Romnja“. 
1946 Vgl. https://www.romnja-power.de/ 

https://www.romnja-power.de
https://inirromnja.com
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von Rassismus, Sexismus und Diskriminierung von Sintize und Romnja und die Durchsetzung von Frauen- und 
Partizipationsrechten sowie einer wertschätzenden Sichtbarkeit der widerständigen Biografien und politischen 
Kämpfe von Rom:nja und Sinti:ze.1947 

Zentral bei allen skizzierten Empowerment-Strategien sind der Kampf um die Durchsetzung politischer Ziele, 
die Thematisierung von Fragen der Macht,- Herrschafts- und Chancengleichheit, das Bestehen auf einen Zugang 
zu materiellen, ideellen und symbolischen Ressourcen und das Engagement für die Gewährung von Menschen-, 
Minderheiten- und Frauenrechten. 
Bisher gibt es kaum beziehungsweise nur sehr verstreut Informationen und Materialien zur Geschichte und Ge-
genwart von Empowerment-Strategien von Rom:nja und Sinti:ze in Deutschland. Insbesondere die politischen 
Empowerment-Strategien im Bereich der Selbstorganisierung von Widerstand sind wenig präsent. Dabei kann 
vor allem die Bürger:innenrechtsbewegung deutscher Sinti:ze und Rom:nja auf maßgebliche Erfolge zurückbli-
cken: Sie erreichte unter anderem die Anerkennung von Sinti:ze und Rom:nja als autochthone Minderheit und 
gemeinsam mit weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen die Errichtung des Denkmals für die im Natio-
nalsozialismus ermordeten Roma und Sinti Europas. Auch die Widerstandsbewegungen allochthoner Rom:nja, 
wie zum Beispiel die Besetzungen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 1989 und 1993 und des Kölner Doms mit 
dem anschließenden „Bettelmarsch für Bleiberecht“ von 1990,1948 waren politische Zäsuren und konnten sich in 
der Selbstorganisierung verstetigen. 
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nunmehr eine vielfältige und vielgestaltige Landschaft von Selbstor-
ganisationen der Rom:nja und Sinti:ze. Diese sind aus der politischen Kultur Deutschlands nicht mehr wegzu-
denken und doch in Öffentlichkeit, Wissenschaft und Politik zu wenig beachtet und kaum als gleichberechtigte 
Partner:innen anerkannt. 
Um diese Leerstelle zu füllen, hat die Unabhängige Kommission Antiziganismus eine Studie in Auftrag gegeben, 
die die vielfältige Arbeit und das Engagement der zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereine und Initiativen 
von Rom:nja und Sinti:ze ins Zentrum stellt. Diese wurde unter der Leitung von Asiye Kaya mit der Koordination 
von Hajdi Barz sowie der Mitarbeit von Gilda Horvath, Dotschy Reinhardt, Hristo Kyuchukov, Riham Abed Ali 
und Tường Vi Nguyễn an der Hochschule Mittweida durchgeführt.1949 Ziel dieser Beauftragung war zum einen, 
die zivilgesellschaftlich bedeutsame Arbeit der Selbstorganisation sichtbar zu machen und damit auch zu würdi-
gen, und zum anderen die Rahmenbedingungen dafür zu eruieren. Zu diesem Zweck wurden alle in Deutschland 
aktiven Selbstorganisationen von Rom:nja und Sinti:ze befragt. Damit wurde die erste umfassende Studie zur 
Arbeit und Situation von Selbstorganisationen der Rom:nja und Sinti:ze in Deutschland erstellt. Sie wird im 
Folgenden ausführlich vorgestellt. 

17.3. Studie zum Empowerment für Rom*nja und Sinti*ze in Deutschland 

Aus dem Vorwort der Studie: 

„Das wissenschaftliche Team dieser Studie möchte die Rahmenbedingungen der Arbeit von Rom*nja und 
Sinti*ze in Deutschland sichtbar machen und herausstellen, wie Sinti*ze und Rom*nja die neue Generation jen-
seits der Opferrolle in einer selbst bestimmenden Art und Weise, frei von paternalistischen Unterdrückungsme-
chanismen für die Zukunft stark machen und eine gleichberechtigte Zukunft ermöglichen wollen. […] Zum ersten 
Mal wird sich die Bundesregierung mit der vorhandenen Arbeit von Organisationen der Rom*nja und Sinti*ze 
(ORS/OSR) auseinandersetzen. Diese Empowermentarbeit wurde und wird bisher wenig gewürdigt, weder durch 
finanzielle Mittel noch durch nachhaltige Förderung.“1950 

In Anschluss an die bisher skizzierten Verflechtungen von Rassismus, Wissen, Macht und Empowerment-Stra-
tegien beschreibt die „Studie zum Empowerment für Sinti*ze und Rom*nja“1951 „Empowerment“ folgenderma-
ßen: „ein eigeninitiativer, selbstgesteuerter, communityorientierter Ansatz, der zur Aktivierung und Förderung 
materieller, finanzieller, kultureller, sozialer und ideeller Ressourcen beiträgt.“1952 Als Akteur*innen des Em-

1947 Vgl. Jonuz und Weiß, (Un-)Sichtbare Erfolge, 28 f., sowie Randjelović, „Show me your archive“. 
1948 Rom und Cinti Union, Bleiberecht; Gress, „Hungern, Marschieren und Blockieren“. 
1949 Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja. 
1950 Ebd., 13. 
1951 Ebd. 
1952 Ebd., 16. 
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powerments identifiziert die Studie in Deutschland die Selbstorganisationen, politischen Vertretungen, Initiati-
ven und Netzwerke der Sinti*ze und Rom*nja, welche in den Arbeitsfeldern Gedenkarbeit, Beratungstätigkeit, 
Antidiskriminierungsarbeit, Menschenrechtsarbeit, Sozialpädagogik, der Berichterstattung unter anderen mit Ge-
flüchteten/Migrant*innen, Frauen*, Mädchen*, Kindern und Jugendlichen sowie weiteren Gruppen für Gleich-
berechtigung und gegen Diskriminierung in verschiedenen Formen agieren.1953 Als Selbstorganisationen, also 
Organisationen der Rom*nja und Sinti*ze beziehungsweise Sinti*ze und Rom*nja, versteht die Studie Vereine 
und Initiativen, in denen Rom*nja und/oder Sinti*ze Mitglieder sind, im Vorstand und/oder in der Geschäftsfüh-
rung über 50 Prozent Sinti*ze und/oder Rom*nja vertreten sind und die Arbeit der Organisation maßgeblich von 
Sinti*ze und/oder Rom*nja bestimmt ist (Sinti und Romani Leadership). Sie fungieren als Interessenvertretung 
und sind als Bürgerrechts- und Selbsthilfebewegungen tätig. Es handelt sich um Eigeninitiativen, die vorhandene 
Ressourcen, Zugänge und Erfahrungen nutzen, um selbstformulierte Ziele zu erreichen.1954 Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass die angestrebte Partizipation ihrer Zielgruppen nicht erst am Ende von Maßnahmen steht, son-
dern bereits im Prozess der Konzipierung, Organisierung und Transformation grundlegend wirksam ist. Diese 
ORS arbeiten für ihre Community.1955 

Zielsetzung, Aufbau und Vorgehen 

Die Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja fragte nach dem Verständnis von Empowerment sowie 
nach Erfahrungen mit guten und nachhaltig wirkenden Aktivitäten, nach Faktoren und Indikatoren des Gelingens 
sowie nach (selbst konzipierten) Methoden und nicht zuletzt auch nach Hindernissen, Herausforderungen und 
politischen Forderungen von Organisationen der Rom*nja und Sinti*ze.1956 

Konkret verfolgte das Studienteam folgende Ziel- und Fragestellungen:1957 

• Was ist der Stand der Forschung und Konzepte zum Empowerment der Sinti- und Romani-Organisationen 
und -Initiativen? 

• Arbeiten die einzelnen Organisationen mit dem Empowerment-Begriff und wie definieren sie ihn konkret 
hinsichtlich der eigenen Arbeit? 

• Welche Selbstverortungen gibt es und was sind die selbstdefinierten Standards? 
• Welche communityinternen und -externen Netzwerke, Möglichkeiten der Kooperation und Solidarität 

bestehen? 
• Welche Empowerment-Strategien werden angewendet? 
• Welche Aufgaben, Herausforderungen, Hindernisse und strukturellen Probleme finden sich in der 

tagtäglichen Arbeit von ORS? 
• Wie sind die Bedarfe und über welche Ressourcen verfügen die OSR in Ihrer Empowerment-Arbeit? 
• Welche politischen Forderungen können daraus abgeleitet werden? 
• Wie kann Politik diese Arbeit unterstützen und bereits vorhandene Kompetenzen in der Community stärken? 

1953 Vgl. ebd. Im Folgenden werden Textteile der Studie mit nur leichten textlichen Abänderungen wiedergegeben und zusam-
mengestellt. Die jeweiligen Seitenzahlen und/oder Kapitel werden in den Anmerkungen nachgewiesen. 

1954 Randjelović, „Rechte statt Fürsorge“. 
1955 Ebd. „Nach Kaya (2020) entstehen Communities in territorialen, nationalen, gesellschaftlichen und/oder transnationalen Zu-

sammenhängen, sind vielfach verwoben mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen und werden nach min-
destens drei Prinzipen gebildet: 
• in Verbindung mit Raum (communities of space, z. B. Nachbarschaft, Quartier, Stadt, aber auch Norden und/oder Süden 

in Verbindung mit globalen Ungleichheitsverhältnissen u. ä.), 
• in Verbindung mit gemeinsamen Interessen und Belangen (communities of interest, z. B. BIPoC in weißdominierten Kon-

texten, Menschen mit Behinderungen, LGBTQI, Menschen auf der Flucht) und/oder 
• in Verbindung mit Existenz- und Anerkennungsansprüchen (communities of identity, z. B. LGBTQI, kurdische Nation). 
All diese Communityformen können, so Kaya, fließend in Verbindung miteinander stehen bzw. die gleiche Community kann 
sich auf ‚Identity‘ oder auf ‚Interest‘ aber auch auf ‚Space‘ beziehen. Wie es in unterschiedlichen Kapiteln der vorliegenden 
Studie zum Ausdruck kommt, werden all diese Communityformen ebenfalls für Rom*nja und Sinti*ze in unterschiedlichen 
Momenten relevant“; Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, 16 f. 

1956 Ebd., 155. 
1957 Ebd., 15. 
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• Was muss gewährleistet sein, damit Empowerment und Powersharing in Communitys, Institutionen und 
Politik möglich werden? 

Um diesen Fragen nachzugehen, erfolgte die schriftliche Befragung aller in Deutschland tätigen Selbstorganisa-
tionen von Sinti:zze und Rom:nja. Ergänzt und erweitert wurde diese Befragung um fünf teilstrukturierte, narra-
tive Interviews mit unterschiedlichen Rom*nja oder Sinti*ze aus Selbstorganisationen mit sehr verschiedenen 
(konzeptionellen) Perspektiven. Insgesamt konnten Daten mit 62,5 Prozent aller OSR erhoben werden. 

17.3.1. Die Landschaft der Organisationen von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland1958 

Selbstbeschreibungen 

Insgesamt kann in den Selbstbeschreibungen eine hohe Diversität der Selbstverortungen festgestellt werden. Ein 
exemplarischer Ausschnitt dieser Eigenbezeichnungen belegt diese Vielfalt: Die Selbstorganisationen bezeich-
neten sich selbst unter anderem als Dachorganisation, Dachverband, Interessensverband, Jugendbewegung, Mig-
rantInnenselbstjugendorganisation, Selbstorganisation, Anarcho-Hip-Hop-Band, LBGTIQ Roma, Projektorches-
ter, Bürgerrechtsbewegung oder als Initiative. 

Rechtlicher Status 

Der rechtliche Status einer Organisation bestimmt ihren Handlungsrahmen. Bei den befragten ORS zeichnet sich 
ein sehr differenziertes Bild ab. Als benannte Organisationsformen konnte die Studie eingetragene Vereine, ge-
meinnützige Vereine, Dachverbände, Initiativen, Musikgruppen und eine Stiftung verorten. Knapp über 26 Pro-
zent der Befragten beschreiben sich als Initiative oder ihre Arbeit als initiierend. Fast 16 Prozent aller identifi-
zierten Organisationen wurden nie zur Rechtsperson, haben also nie einen Verein gegründet. Sie haben gemein-
sam, dass sie mehrheitlich von Rom*nja geleitet werden. Anknüpfend daran ist auffällig, dass rund 71 Prozent 
aller Selbstorganisationen geflüchteter Rom*nja keine Vereine sind, sondern auf der Ebene von Initiativen ver-
bleiben. 

Adressat*innen der OSR 

Als Adressat*innen der Arbeit der ORS konnte die Studie an vielen Punkten die Dominanzgesellschaft identifi-
zieren. Es gibt auch einige Organisationen, die ausschließlich diese Gruppe ansprechen möchten. Die eigene 
Community wird vor allem durch Jugendarbeit angesprochen. Circa 43,5 Prozent der Organisationen benannten 
dies. Nur 4,3 Prozent der befragten Organisationen benannten Senior*innen als Adressat*innen. 10,9 Prozent der 
befragten OSR nannten Mädchenarbeit oder Arbeit mit jungen Frauen als Tätigkeitsfeld. 
Die Heterogenität von Rom*nja und Sinti*ze spiegelt sich auch in ihren intersektionalen Selbstorganisierungen 
entlang verschiedener Machtachsen wider. Während die meisten OSR sich auf Deutschland beziehen, nennen 
nur zwei Organisationen in ihren Selbstbeschreibungen die Gruppe der Rom*nja aus weiteren EU-Staaten als 
Adressat*innen. Zuletzt bildeten sich in den letzten 20 Jahren vermehrt inhaltlich spezifische Gruppen, wie 
Frauen*gruppen, eine queere Organisation oder ORS von Rom*nja mit unsicherem Aufenthaltsstatus. 
In Bezug zu den verschiedenen Adressat*innengruppen setzten sich die Aktivist*innen mit Rollenbeschreibun-
gen wie Initiator*innen, Künstler*innen, Geldgeber*innen, Helfer*innen, Vermittler*innen und Berater*innen. 

Werte, Ziele und Schwerpunkte 

Die Organisationen vertreten diverse Werteverständnisse. Dementsprechend vielfältig sind ihre Aussagen zu ih-
ren Zielen und Schwerpunkten. Das Spektrum der Positionen reichte von „antifaschistisch“ über „christlich“ bis 
„humanistisch“. 

Vertretungsansprüche 

Die meisten Organisationen verorteten sich geografisch innerhalb Deutschlands, zum Beispiel in Bayern, Nord-
niedersachsen oder Berlin. Nur eine der Organisationen beschrieb sich als transnationale Organisation. Damit 
zusammenhängend sind die diversen Vertretungsansprüche der Organisationen relevant. Hierbei soll auf die 

1958 Die folgenden Textabschnitte sind dem Kap. 6.1 „Selbstverortungen der Organisationen“ (55–59) von Barz et al., Studie zum 
Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, entnommen. Organisationen von Rom*nja und Sinti*ze (ORS) bzw. von Sinti*ze 
und Rom*nja (OSR). 
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mehrschichtige Bedeutung von Repräsentation hingewiesen werden. ORS werden oftmals als repräsentativ für 
alle wahrgenommen, obwohl sie sich nicht zwingend selbst so sehen. Während das Verb vertreten nur von rund 
26 Prozent der Organisationen explizit genannt wird, steht bei genauerer Analyse weniger der Aspekt des Dar-
stellens aller Rom*nja und/oder Sinti*ze im Vordergrund. Eher handelt es sich um die Vertretung von Interessen, 
welche das Darstellen ebenjener beinhaltet, wie zum Beispiel die von einer OSR genannte „Politische Vertretung 
hinsichtlich Minderheitenschutzes, Rassismus und Diskriminierung“. Hinsichtlich gesellschaftlicher und politi-
scher Interessen begreifen sich die Organisationen als Interessenvertretung, Vermittler*innen, Unterstützer*in-
nen, als basisdemokratische Strukturen oder als Teil einer Bewegung. 

17.3.2. Die Ressourcen der Organisationen und ihrer Akteur:innen1959 

Internet und soziale Medien 

Zwei Organisationen nannten das Internet und die sozialen Medien als relevante Ressourcen, ohne die ihre Or-
ganisationen nicht bestehen könnten. Eine internetbasierte Gruppe, welche Mitgliederzahlen im dreistelligen Be-
reich verzeichnen kann, stellt sich deutschlandweit gegen rechte Hasskommentare und rassistische Berichterstat-
tung. 
Das Internet bietet hier netzwerk- beziehungsweise communitybildend einen neuen (transnationalen bzw. trans-
lokalen) Raum. Es wird zum Vehikel von (Selbst-)Empowerment. Menschen in unterschiedlichen geografischen 
Räumlichkeiten bilden eine Community beziehungsweise (neue) Zugehörigkeitsformen. 
Das Internet kann außerdem bestehende Fehlrepräsentation ausgleichen und bietet eine Plattform für die Darbie-
tung eigener Produktionen. Es ist eine niedrigschwellige Möglichkeit, teils auch anonym, mit Menschen, die 
gleiche Erfahrungen teilen, zusammenzukommen. Insbesondere diejenigen Rom*nja und Sinti*ze, die aufgrund 
der Markierung als ‚Flüchtling‘ oder aufgrund von Homophobie einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind, Opfer 
von Gewalttaten zu werden, profitieren davon. 

Solidarische und strategische Netzwerke als Ressource 

Sowohl für Organisationen deutscher Sinti*ze und Rom*nja als auch für Organisationen von Rom*nja mit Bezug 
zu anderen Staaten sind solidarische Netzwerke, aber auch strategische Netzwerke wichtige Ressourcen. Dabei 
sprechen sieben ORS spezifisch von der Vernetzung mit Organisationen von anderen Menschen mit Rassis-
muserfahrungen. Auf die Frage nach Kooperationen mit weißen Organisationen antworten zwei ORS explizit, 
dass das Teilen von Ressourcen mit ihnen ein zentraler Bestandteil der Vernetzung sei. 

„Mehrheitlich vernetzen wir uns mit ‚weißen‘ Organisationen. Je nach Kooperation und Thema hat dies ganz 
unterschiedliche Effekte. Gefördert werden in solchen Kooperationen Angehörige der Minderheit bspw. durch 
finanzielle Verdienstmöglichkeit, durch das Sammeln von Erfahrungen und z. T. durch Anerkennung“ 
(Avan1960). 

Im Bereich der strategischen Zusammenarbeit finden wir insbesondere bei Organisationen der in Deutschland 
anerkannten nationalen Minderheit Hinweise auf institutionelle Netzwerke zu Politiker*innen, Parteien oder grö-
ßeren Institutionen. 

Gesetzliche Ressourcen 

Eine einzige der befragten ORS profitiert nachhaltig vom Minderheitenrecht, welches 1996 von Deutschland 
ratifiziert wurde. Diese ORS sieht dies als eine nachhaltige Ressource. 

1959 Die folgenden Textabschnitte sind dem Kap. 6.2 „Ressourcen“ (60–76) von Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze 
und Rom*nja, entnommen. 

1960 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Die Community als Ressource 

Eine ORS beschreibt, wie die gemeinsame Arbeit zu einem Selbstbewusstsein führen kann, welches wiederum 
die Sichtbarkeit von Rom*nja und Sinti*ze und ihre Teilhabemöglichkeiten erhöht. 

„Die Menschen innerhalb unserer Organisation sind so empowert, dass sie offensiv mit ihrer Identität in der 
Öffentlichkeit umgehen und damit gegebenenfalls andere Rom*nja und Sin*tize stärken und motivieren ebenfalls 
damit offensiv umzugehen, denn es ist schön Teil einer solidarischen Gesellschaft zu sein und sich nicht verste-
cken zu müssen“ (Pist1961). 

Auch ein Dachverband, eine lokal agierende OSR, ein Künstler*innenkollektiv, eine klassische Nichtregierungs-
organisation und eine im Internet aktive Community sprechen explizit von dem Mehrwert, den sie durch andere 
aktive Rom*nja und Sinti*ze erleben. 
Im Kontrast dazu werden staatliche Institutionen nur einmal konkret als Ressource benannt. Obwohl einige OSR 
Anbindungen an Institutionen haben, benennen sie die verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen ORS nicht 
als Ressource. Vielmehr sind es Einzelpersonen, Unterstützer*innen und informelle Bündnisse, die OSR unter-
stützen. 

Eigene Finanzen 

Der Mangel an struktureller Nachhaltigkeit spiegelt sich quantitativ in den erhobenen Daten: nur circa 6,5 Prozent 
der befragten ORS sprechen davon, dass ihre Handlungsfähigkeit von einer gesicherten Förderung ermöglicht 
wird. So finanzieren sich 60,5 Prozent der befragten OSR mit privaten Mitteln und durch ehrenamtliches Enga-
gement. Bei den restlichen 33 Prozent liegen keine Daten zur Finanzierung vor. Die nicht institutionalisierte OSR 
Pamp1962 beschreibt beispielsweise ihren Handlungsrahmen folgendermaßen: 

„Wir bekommen keine öffentlichen Gelder, sondern Frauen, die dabei sind, investieren ihre Gelder oder wir 
bekommen kleine Anträge für Kampagnen, Veranstaltungen oder Aktionen. Wir zahlen viel private Zeit und 
privates Geld“ (Pamp1963). 

Aber auch ORS mit struktureller Teilförderung nennen die privaten Ressourcen der Mitarbeiter*innen, wenn es 
heißt, dass „sich viele Mitarbeiter*innen und Mitglieder des Vereins weit über ihr bezahltes Stundenkontingent 
hinaus [engagieren].“ 

Wissen von Aktivist*innen 

Die spezifische Verquickung von lebensweltlicher Erfahrung als Rom*ni oder Sint*iza und professioneller Er-
fahrung wird an einigen Stellen als Ressource benannt. Die ORS Spin1964, die drittgrößte aller befragten OSR, 
spricht von einem kulturellen Bewusstsein, welches wiederum eine Kernkompetenz sei, die Nicht-Rom*nja und 
Nicht-Sinti*ze sich erst erarbeiten müssten. Die ORS Voge1965 nennt „die persönliche Betroffenheit“ der im Ver-
ein Aktiven als eine Ressource. Viele ORS können von einem Vertrauen sprechen, welches sie unter Kooperati-
onspartner*innen und bei Rom*nja und Sinti*ze genießen würden. Mitgliedszahlen von bis zu 7000 Mitgliedern 
zeigen ebenso das Potenzial des Community-Einflusses, den die OSR durch ihre Basisarbeit haben. Auch die 
Sozialisation in intersektionalen Communitys muss als eine besondere Kompetenz angesehen werden. 

Mehrsprachigkeit 

Gelebte Diversität und Heterogenität führt auch zu Mehrsprachigkeit, welche die meisten Rom*nja und Sinti*ze 
als transnationale Identität mitbringen, wenn sie neben Romanes noch mindestens die Sprache ihres Herkunfts-
landes und/oder der Transitländer ihrer Migration sprechen.1966 Anders als in diversen Fachpublikationen zum 

1961 Anonymisierter Name der Organisation. 
1962 Anonymisierter Name der Organisation. 
1963 Anonymisierter Name der Organisation. 
1964 Anonymisierter Name der Organisation. 
1965 Anonymisierter Name der Organisation. 
1966 Wie auch Hristo Kyuchukov mehrfach deutlich machte, ist Mehrsprachigkeit bei Rom*nja eher die Regel als die Ausnahme 

(vgl. u. a. Kyuchukov und Samuilov, „Language use and identity“). 
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Romanes oder zur Mehrsprachigkeit besprochen, ist diese Mehrsprachigkeit nicht nur ein Zugang zu den diversen 
Communitys von Rom*nja in der Welt, es ermöglicht auch inter- und transnationale Netzwerke zu unterhalten. 

Widerstandsgeschichten 

Eine erfahrene Bürgerrechtlerin bringt Community-Vernetzung und das Wissen der Aktivist*innen im kol-
lektiven Bewusstsein zusammen, wenn sie sagt: 

„Das Bewusstsein über die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung in Deutschland, was wir schon geschafft 
haben und dass wir zum Beispiel aus diesem harten Kampf um Wiedergutmachung stärker hervorgekommen 
sind. Wir wissen um die Geschichte und was wir und unsere Menschen damals durchmachen mussten und daraus 
entstandenen Erfahrungswerte und über das Wissen der an unserer Minderheit begangene Verbrechen, durch 
diesen Kampf entstandenes Zusammengehörigkeitsgefühl ziehen wir unsere Kraft und können richtig argumen-
tieren. Wir bauen uns selbst immer wieder untereinander auf und wissen wie wir mit Diskriminierung/Rassismus 
umgehen müssen“ (Oreg1967). 

Dieser positive Bezug zur Geschichte des Widerstandes von Rom*nja und Sinti*ze in der Vergangenheit konnte 
auch in den Einzelinterviews wiedergefunden werden. Auch das „Roma Nation Movement“, welches auf die 
Konferenz am 8. April 1971 zurückgeht, findet sich in den familiären Vorbildern. Guav1968 beschreibt im Frage-
bogen, dass seine „Vorfahren, [ihm] beigebracht und gezeigt haben, wie stolz man auf seine Nation als Rom sein 
soll“ (Guav1969). 

„Wir möchten nicht nur als Opfer der Geschichte in der Bevölkerung wahrgenommen werden, denn nur daraus 
besteht unsere Geschichte nicht, sie beinhaltet auch wertvolle und wunderschöne Seiten, die wir Sinti sofern es 
uns ermöglicht wird, auch zeigen möchten und ohne die wir die dunklen Seiten der Geschichte gar nicht über-
standen hätten“ (Selbstpräsentation Nekt1970). 

Notwendigkeit, Dringlichkeit 

Eine historisch gewachsene Dringlichkeit konnte die Studie bei vielen ORS finden. Ein Unrechtsbewusstsein 
wird von 60,5 Prozent der befragten ORS als aktivierende Quelle beziehungsweise Ressource genannt. Nicht nur 
die historische Verfolgung, sondern auch persönliche negative Erfahrungen zum Beispiel von verhindertem Asyl 
oder die „alltägliche Diskriminierung im eigenen Lebensumfeld“ (Papa1971) schaffen einen starken Antrieb, sich 
gegen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zu engagieren. Für eine Beratungsstelle für romani Neuzuwande-
rer*innen sind es die Erzählungen „[der] Menschen, die sich an uns wenden“ (Pfir1972). Die onlinebasierte OSR 
Spinbb1973 formierte sich nach den Brandanschlägen gegen Rom*nja in Ungarn 2007. Auch zwei weitere Initia-
tiven hatten zu diesem Zeitpunkt ihre ersten öffentlichen Aktionen. So ist die transnationale Solidarität in der 
Community, insbesondere aus dem postnationalsozialistischen Deutschland mit den Rom*nja im 2007 immer 
faschistischer werdenden Ungarn eine Konsequenz aus der historischen Verfolgung. 

1967 Anonymisierter Name der Organisation. 
1968 Anonymisierter Name der Organisation. 
1969 Anonymisierter Name der Organisation. 
1970 Anonymisierter Name der Organisation. 
1971 Anonymisierter Name der Organisation. 
1972 Anonymisierter Name der Organisation. 
1973 Anonymisierter Name der Organisation. 
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17.3.3. Hindernisse der Organisationen1974 

Struktureller Rassismus 

Über 90 Prozent der befragten OSR thematisierten den ungleichen gesellschaftlichen Zugang zu Bildung, Woh-
nen, Arbeit und gesundheitlicher Versorgung sowie Ungleichbehandlung durch staatliche Institutionen und Justiz 
als relevante Hindernisse in ihrer Arbeit. 
Ebenfalls über 90 Prozent aller befragten ORS benennen Rassismen als Hindernisse für ihre Aktivitäten. Die am 
häufigsten genannten Kategorien sind: Diskriminierung durch staatliche Behörden und Institutionen; Marginali-
sierung/Homogenisierung; Kriminalisierung; „Rechtsterrorismus“, oft in Verbindung mit Täter-Opfer-Umkehr 
(Blaming the Victim); mangelnder Schutz von OSR und deren Akteur*innen. 

Diskriminierung durch staatliche Behörden und Institutionen 

Über 70 Prozent der befragten ORS haben gewaltvolle Erfahrungen mit Marginalisierung, Homogenisierung und 
Täter-Opfer-Umkehr (Blaming the Victim) (vgl. Ryan 1976, 6–11) gemacht. Sie fühlen sich daher nicht ausrei-
chend vor struktureller Diskriminierung geschützt. 

„In einem Projektverlauf zur Sensibilisierung gegen Diskriminierung von Rom*nja, erlebten wir massive Diskri-
minierung in einer Schulklasse sowohl ausgehend von den Schüler*innen als auch von der Lehrerin. Die Direk-
torin der Schule unterstellte uns, durch unser Projekt, Diskriminierung und Rassismus in die Schule gebracht zu 
haben. Vorher wäre dies kein Thema an der Schule gewesen und nicht vorhanden“ (Papa1975). 

Diskriminierung durch staatliche Behörden und Institutionen äußerte sich in einigen Fällen sogar durch die Ver-
weigerung, mit den OSR zu kooperieren, oder durch bürokratische Hürden. 

„Oder mit der Schule, […] da gab es massives rassistisches Mobbing. Die haben ein Mädchen in die Mülltonne 
geworfen und gesagt, dass sie stinkt, die sagen da alle, dass Zigeuner stinken, die Lehrerin hat angerufen und 
gesagt, das Mädchen sei dumm und uns erzählt, was wir uns erlauben würden, sie zu kritisieren, weil sie nichts 
macht und das Kind beleidigt. Dann hat sie das Mädchen vorgeführt und allen Kindern gesagt, so jetzt schauen 
wir mal, ob wir hier Läuse finden, hat sie vor die Klasse gestellt und ist an ihren Kopf rangegangen“ (Pfla1976). 

Kriminalisierung und Diskriminierung durch Polizei und Justiz 

„Noch schlimmer war es eigentlich, dass unsere Mitglieder immer kriminalisiert wurden. Die haben sich immer 
einzelne rausgepickt und kriminalisiert, obwohl wir nichts Kriminelles gemacht haben, wir waren halt wie gesagt 
unterwegs für Menschenrechte“ (Nilp1977). 

Manchmal bleibt es nicht bei der quasi theoretischen „Kriminalisierung“ von Personen aus den Communitys in 
Form von vorschnellen Vor- beziehungsweise Werturteilen, sondern es kommt zu rassistischen Praktiken wie 
beispielsweise Racial profiling durch die Polizei. Besonders bei jenen ORS, die im Kontext der Arbeit mit Ge-
flüchteten agieren, zeigt sich die Gefahr, selbst zum Opfer gesetzlicher Regelungen in Form von Abschiebungen 
zu werden, mitverursacht durch den sichtbaren Aktivismus: 

„Er war sehr engagiert […], seitdem er klein war in Deutschland. Sie haben ihn kurz nach einer 
Bundesjugendkonferenz abgeschoben, viele Menschen haben sich solidarisiert. Er ist nach wie vor im 
Kosovo trotz unserer Skandalisierung. […] Es war niederschmetternd für viele Jugendliche, das zu lesen, 
es gab Angst, dass Aktivismus die Abschiebung verstärkt“ (Memo in: Grana1978). 

1974 Die folgenden Textabschnitte sind dem Kap. 6.3 „Hindernisse der OSR“ (77–90) von Barz et al., Studie zum Empowerment 
von Sinti*ze und Rom*nja, entnommen. 

1975 Anonymisierter Name der Organisation. 
1976 Anonymisierter Name der Organisation. 
1977 Anonymisierter Name der Organisation. 
1978 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Tatsächlich stellen Abschiebungen von aktiven Akteur*innen der ORS ein konkretes Hindernis dar. Immerhin 
10 Prozent aller befragten OSR geben an, entweder selbst von Abschiebungen betroffen zu sein, oder zumindest 
eine ORS zu kennen, deren Arbeit durch Abschiebungen beeinflusst oder sogar vollkommen beendet wurde. 
Noch deutlicher ausgedrückt: Einige OSR die während dieser Studie befragt wurden, existieren heute nicht mehr 
– aufgrund von Abschiebungen ihrer aktiven Akteur*innen. 

Arbeiten zwischen Rechtsterrorismus, politischer Hetze und Gewalt 

Die OSR fühlen sich nicht sicher in Deutschland. Mehr als 90 Prozent aller OSR nennen konkret den mangelnden 
Schutz von Akteur*innen der OSR und den mangelnden gesetzlichen Schutz vor Diskriminierung als Hinder-
nisse. Körperliche, verbale und digitale Gewalt gegen Personen aus Rom*nja- und Sinti*ze-Communitys und 
gegen Akteur*innen von OSR ist Realität. 

„So wurde unser Vorsitzender im September 2018 vor seiner Haustür von Neonazis überfallen und man schlug 
mit Totschlägern auf ihn ein“ (Ster1979). 

Fehlendes Wissen in der Gesellschaft und im Bildungssystem 

Über 90 Prozent aller OSR benennen das „mangelnde Wissen in der Mehrheitsgesellschaft“ sowie die „man-
gelnde Thematisierung der Romani und Sinti Communities im Schulsystem“ als Hindernisse. Dieses fehlende 
Wissen führt dazu, dass die Möglichkeit Verständnis und Empathie für die Erfahrungshorizonte und Diversität 
der Rom*nja- und Sinti*ze-Communitys zu entwickeln beschränkt ist. 

„Generell herrscht in weiten Teilen der Gesellschaft eine große Unwissenheit über den Antiziganismus. Wir 
erleben häufig und auf verschiedenen Ebenen von Seiten der Mehrheitsbevölkerung Unkenntnis und mangelnde 
Sensibilität für die Problemlagen und Bedürfnisse unserer Menschen, die von Antiziganismus betroffen sind. Der 
Titel der Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu den Einstellungen der Bevölkerung trifft es gut: 
‚Zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung‘“ (Avoc1980). 

Mangelnde Inklusion im Bildungssystem 

Über 90 Prozent der OSR sehen es als Hindernis, dass Rom*nja und Sinti*ze und deren (Verfolgungs-)Ge-
schichte kaum in Schulen beziehungsweise im Unterricht thematisiert werden. 
Auch die Historien der Rom*nja- und Sinti*ze- Communitys als integraler Bestandteil europäischer und deut-
scher Geschichte werden innerhalb dieses wichtigen gesellschaftlichen Kanons ausgespart – sowohl hinsichtlich 
ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus als auch bezüglichen ihrer Beiträge zu Kunst und (Hoch-)Kultur. 

„Die Geschichte der Sinti und Roma muss Eingang in den Unterricht finden, Sinti und Roma als Role-Models in 
Lehrveranstaltungen vorkommen, um das Narrativ zu wandeln und ein Bewusstsein für Sinti und Roma, ihrer 
Kultur und Geschichte als wertvollen und selbstverständlichen Teil der deutschen und globalen Gesellschaft zu 
etablieren und zu verfestigen“ (Basi1981). 

Erinnerungskultur, Gedenkorte und Traumabewältigung 

Für die OSR herrscht grundsätzlich ein Mangel an Orten und Möglichkeiten des Gedenkens. Gedenkorte sind 
über ihre Funktion hinaus sichtbare Zeichen der politischen Haltung gegen die rassistische Verfolgung der Ro-
mani- und Sinti-Communitys. Über 90 Prozent der befragten OSR fordern, dass bereits bestehende Orte des Ge-
denkens und der Erinnerung geschützt und erhalten werden müssen. 

1979 Anonymisierter Name der Organisation. 
1980 Anonymisierter Name der Organisation. 
1981 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Medien: Verzerrung, Stereotypen und Emotionalisierung 

Über 50 Prozent aller ORS berichtet von negativen Erfahrungen mit Medien, medialer Berichterstattung oder 
Medienvertreter*innen. Eine einseitige Auswahl von Themen, die selektive Auswahl von Personen sowie die 
fragwürdige Verwendung von Fotos werden hier als konkrete Beispiele erwähnt. Der Kontext der Berichterstat-
tung sei fast ausschließlich negativ. Hinzu kommt, dass Medienvertreter*innen laut Aussagen der ORS selten 
mit Konsequenzen für journalistisches Fehlverhalten rechnen müssen. 

„Die Berichterstattung ist eine Katastrophe in Bezug auf unsere Minderheit. Es wird mit Stereotypen gearbeitet 
und es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich um Sinti und Roma handelt. Selbst der ‚Spiegel‘ ist 
nicht in der Lage sachlich darüber zu berichten“ (Zwet1982). 

Abseits der Medienberichte selbst vermissen die Akteur*innen der OSR die Stimme politischer Entscheidungs-
träger*innen in Medien und öffentlichem Diskurs. Stimmen von Politiker*innen könnten helfen, verzerrte Bilder 
etwas geradezurücken und die emotional aufgeheizten Diskurse zu versachlichen. 

Inklusion von OSR in die Erstellung von Förderpolitiken 

Förderpolitiken haben direkten Einfluss auf die Arbeit der OSR. Die Entstehung und Konzeptionierung von po-
litischen Leitlinien, (Förder-)Programmen und Gesetzen sind wichtige demokratische Prozesse, in die die ORS 
inkludiert werden möchten. Nahezu alle befragten OSR kritisieren, dass die Förderpolitiken an den Bedarfen und 
Realitäten der ORS vorbeigehen. Neben weiteren Faktoren sei dies ein Ergebnis der mangelnden Inklusion ihrer 
Expertise in der Konzeption von Förderpolitiken. 

„Leider hat die Vergangenheit Fälle gezeigt, dass Projekte zu Roma und Sinti gemacht werden und die Selbstor-
ganisationen nicht miteinbezogen werden oder gar nicht gefragt werden, obwohl es um unsere Community geht. 
Sowas geht nicht und das verurteilen wir. Ebenfalls unterstützen wir keine Kooperationen mit weißen Organisa-
tionen, wenn wir nicht von Anfang an dabei sind und von Anfang an der Prozess der Projektstellung nicht gleich-
berechtigt und transparent war“ (Quit1983). 

Generalisierung und Ethnisierung sozialer Herausforderungen 

Soziale Probleme, die einige, jedoch nicht alle Romani- und Sinti-Communitys betreffen, werden ethnisiert und 
generalisiert – sowohl vonseiten der Politik als auch medial. Dies führt zu falschen Prämissen in der Erstellung 
von Förderpolitiken. Die OSR haben diese Schwäche in der Konzeption von Förderpolitiken erkannt und kriti-
sieren die Ethnisierung sozialer Probleme. 

„Wohnen, Gesundheit, Arbeit und Bildung sind keine Rom*nja-spezifischen Herausforderungen. Die EU-Rah-
menstrategie ist eine Ethnisierung sozialer Fragestellungen. Vielmehr brauchen wir eine EU-Sozial-Strategie für 
alle Europäer*innen und darüber hinaus eine Antidiskriminierungsstrategie“ (Pist1984). 

Mehr als ein Viertel aller OSR kritisiert die Verteilung der Fördermittel. Besonders oft werden in diesem Zusam-
menhang Paternalismus und tokenism1985 als Hindernisse benannt. Auch die Instrumentalisierung durch staatliche 
Stellen findet kritische Erwähnung sowie die Förderung von Strukturen und Projekten ohne Beteiligung von 
Rom*nja und Sinti*ze. 

„Wenn was gemacht wird, zum Thema Roma, müssen auch Roma miteinbezogen werden. Sie müssen als Orga-
nisationen einbezogen werden, nicht als einzelne Person, nicht als eine Art Alibi für die Arbeit eines Trägers, 
sondern wirklich auch als Selbstorganisation der Roma“ (Mang1986). 

1982 Anonymisierter Name der Organisation. 
1983 Anonymisierter Name der Organisation. 
1984 Anonymisierter Name der Organisation. 
1985 „Tokenism bezeichnet hier die selektive Bevorzugung einer Einzelperson oder auch Organisation, die als Repräsentantin für 

die gesamte Gruppe instrumentalisiert wird. Dabei handelt es sich um einen Akt, der Partizipation signalisieren soll, aber diese 
nicht umsetzt“; Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, 88. 

1986 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Strukturschwäche der ORS 

Der Mangel an Ressourcen wird von 85 Prozent aller OSR als Hindernis benannt und ist komplexer, als man auf 
den ersten Blick vermuten würde. Dieser Mangel ist (mit) verursacht durch verfehlte Förderpolitiken, die an den 
Bedarfen und Realitäten der ORS vorbeigehen. Alle befragten OSR nennen logisch daraus resultierend auch den 
Mangel an finanziellen Mitteln als Hindernis. Der mangelnde Zugang zu Ressourcen hat starke negative Effekte 
auf die Strukturen und Arbeit der ORS. Der Mangel an finanziellen Mitteln und zugänglichen Förderungen führt 
zur dauerhaften Instabilität vieler ORS und verhindert ein nachhaltiges inhaltsgeleitetes Handeln. Sie befinden 
sich in einem Kreislauf der Instabilität, bedingt durch Förderzyklen und Richtlinien verschiedenster Förderpoli-
tiken auf Ebene des Bundes, der Länder und der Kommunen. Die OSR passen ihre gesamte Planung, ihre Pro-
gramme und ihre Inhalte an die Vorgaben aus Fördergegebenheiten an – sofern sie überhaupt Zugang zu diesen 
Förderinstrumenten haben. Die meisten Ausschreibungen durch den Staat oder eine Stiftung sind sehr klar um-
rissen und lassen meist nur wenig Spielraum für die tatsächlichen Bedarfe der OSR. Sofern der Zugang zu För-
derungen gegeben ist, bedrohen der zusätzliche und unverhältnismäßige bürokratische und administrative Auf-
wand besonders strukturschwache ORS in ihrer Existenz anstatt diese zu stärken. 

17.3.4. Empowerment-Verständnisse, -Strukturen und -Strategien1987 

Nothing about us, without us 

Rom*nja und Sinti*ze sind im Alltag wie im Aktivismus oft mit Fremdbestimmung und Paternalismus konfron-
tiert. Keine Möglichkeit zur Beteiligung zu bekommen, oder nur als token eingeladen zu werden, bestimmt die 
Politik für Sinti*ze und Rom*nja. 

Sinti und Romani Leadership und Umkehrung der Definitionsmacht 

Eine ORS beschreibt das Prinzip der Sinti und Romani Leadership explizit: 

„We are built on the principle of Roma Leadership. Everywhere we work pressure on and highlight that there 
needs to be a Roma Voice that contains more power than a ‚consulter‘. When we do exhibitions we make sure 
that there is a Roma Curator so we have control and input by the Romani Voice“ (Rosi1988). 

In dieser Beschreibung geht es darum, dass Rom*nja und Sinti*ze Leitungspositionen erhalten und über die 
Beratungsfunktion, eine Vorstufe der Partizipation, hinaus Einfluss nehmen können. Sinti*ze und Rom*nja wer-
den hier nicht nur als auszustellende Künstler*innen, sondern bewusst als Kurator*innen, also diejenigen, die 
eine Ausstellung strukturieren und formen, gedacht. Damit werden Sinti*ze oder Rom*nja und ihre „Voice“, also 
ihre spezifische Erfahrung und ihr Wissen zentriert. 
Die Umsetzung von Definitionsmacht beginnt mit dem Setzen eigener Perspektiven. Wenn eine ORS zum Bei-
spiel Förderpreise vergibt, dann sind sie diejenigen, die definieren, was förderungswürdig ist. Auch die eigene 
Konzeption von Veranstaltungen, Projekten oder Ausstellungen schafft den Raum, um selbst zu definieren. Eine 
ORS fasst dies treffend zusammen: „We want to be the driver of a new discourse in context of romani identity“ 
(Rosi1989). 

1987 Die folgenden Textabschnitte sind dem Kap. 6.4 „Empowerment-Verständnisse, -Strukturen und -Strategien“ (91–129) von 
Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, entnommen. 

1988 Anonymisierter Name der Organisation. 
1989 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Selbstempowerment im Kollektiv 

Im Verständnis verschiedener OSR wird Self-Empowerment explizit in der Community verortet. 

„Selbstermächtigung ist für mich das Wechselspiel zwischen meinen eigenen, bereits vorhandenen Fähigkeiten 
und den positiven Entwicklungen, die andere starke Mitglieder der Gemeinschaft nach Außen tragen, die mich 
motivieren und mir aufzeigen, dass meine eigene Entwicklung auch noch nicht abgeschlossen und die Möglich-
keiten noch nicht ausgeschöpft sind“ (Spin1990). 

So kann Selbstempowerment nur im Kontext eines Kollektivs verstanden werden, in dem es nicht nur um indi-
viduellen Erfolg geht, sondern darum, Stärke, Zugänge und Macht im gemeinsamen Bezug auf eine Romani-
und/oder Sinti-Identität zu finden. 
Das Wissen Anderer, die ähnliche oder die gleichen Gewalterfahrungen hinter sich haben, aber vielleicht auch 
andere Erfahrungen machten, kann bestärkend wirken. Es lenkt den Blick auf die Möglichkeiten. Die ORS 
Pfla1991 spricht im Interview von Familien mit historisch gewachsener Bildungsdistanz und erkennt, dass es 
gleichzeitig Familien gibt, die Bildungserfolge nachweisen können. In Jugendclubs nur für Sinti*ze werden diese 
Menschen zusammengebracht. Hier verschränken sich Selbstempowerment mit Vorbildarbeit und Biografiear-
beit. Für andere geht Self-Empowerment allerdings über das Erreichen anerkannter Abschlüsse hinaus. Sie wol-
len außerdem motivieren „to fight for their educational human rights“ (Rene1992). Damit geht es also wiederum 
um ein kollektives Ziel für die gesamte Community. 

Geschützte(re) Räume 

Eine weitere Grundlage von Empowerment-Arbeit sind geschützte(re) Räume.1993 Der von den ORS genannte 
„Schutzraum“, „safe space“, „selfspace“ oder „safer space“, wird für den Austausch zu verschiedenen commu-
nityinhärenten Themen und Aktivitäten genutzt. Genannt werden Rassismuskritik, der Austausch über Strategien 
gegen Rassismus, Freizeitangebote und Medienprojekte, aber auch Partys und Reflexionsrunden werden von den 
ORS als geschützte Räume betrachtet. Dabei sind diese Räume zumeist für Rom*nja, Sinti*ze oder Rom*nja und 
Sinti*ze, einzelne ORS sprechen auch von geteilten Räumen mit BIPoC oder Räumen nur für Mädchen. Das 
Konzept der geschützteren Räume wird somit intersektional gedacht und umgesetzt. 

Biografiearbeit und Vorbildarbeit 

Die Arbeit mit der eigenen Biografie und Vorbildern stellt einen weiteren wichtigen Anteil der Arbeit der ORS 
dar. Angesichts der in der Sinti- und Romani-Community weit verbreiteten Strategie, im Umgang mit Rassismus
die eigene Identität in der Öffentlichkeit zu verbergen,1994 sowie der mangelnden positiven Identifizierungsmög-
lichkeiten für Rom*nja und Sinti*ze mit anderen Rom*nja und Sinti*ze in der Öffentlichkeit und des daraus 
folgenden Mangels von Rom*nja oder Sinti*ze, die sich öffentlich als solche bekennen, ist Vorbildarbeit eine 
wichtige Säule von Romani- und Sinti-Empowerment-Strategien. Die Vorbildarbeit umfasst verschiedene As-
pekte. Dazu zählen zum Beispiel das Aufzeigen und Sichtbarmachen von Vorbildern durch die romanibasierte 
Theatergruppe Tama. Andere ORS betonen akademische Erfolge oder Bildungsabschlüsse als vorbildliche Er-
rungenschaften, die es für andere Rom*nja und Sinti*ze zu erreichen gilt. In der Vorbildarbeit geht es auch 
darum, Selbstbestimmung vorzuleben. Weiterhin findet sich ein historisierender Ansatz der Vorbildarbeit. In 
Erzählcafés oder durch Zeitzeug*innenarbeit, die mit Bürgerrechtler*innen und Überlebenden des Genozides in 

1990 Anonymisierter Name der Organisation. 
1991 Anonymisierter Name der Organisation. 
1992 Anonymisierter Name der Organisation. 
1993 Als geschütztere Räume verstehen wir Räume, die folgende von Bollwinkel-Keele (2020) benannten Elemente von Empower-

ment umfassen: „Menschen, die von demselben gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnis und Unrecht betroffen sind, schlie-
ßen sich selbstbestimmt zusammen- ohne Anwesenheit und/oder Kontrolle durch die Träger*innen der Macht und ihrer Pri-
vilegien. […] In ihrem Zusammenschluss und der gemeinsamen Aktivität stellen sie Selbstbestimmung und Selbstwirksam-
keit wieder her, erfahren sie eine Restaurierung ihrer Menschenwürde aus sich selber heraus-autonom, also nicht von außen 
gesteuert. Die selbstbestimmte Wiederherstellung der eigenen Menschenwürde ist ein politischer Akt. Diese Selbstwirksam-
keit wird hergestellt durch ein sehr pragmatisches Erkunden von Gestaltungsspielräumen, das (Wieder-)Entdecken eigener 
Ressourcen und Potentiale, das (Wieder-)Herstellen eines eigenen sinnstiftenden Narrativs gegen alle Fremdzuweisungen 
und: durch Wirklichkeit veränderndes politisches Handeln“; Bollwinkel-Keele, „Widerständig! Feiern! Zur (Re-)Politisierung 
von Empowerment“, 208. 

1994 Vgl. Demir, „Digital Roma“, sowie Jonuz, Stigma Ethnizität. 
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erster oder zweiter Generation, aber auch mit Abgeschobenen und Wiederkehrenden stattfinden, werden unter-
schiedliche Biografien von Rom*nja und Sinti*ze sichtbar gemacht. Teilweise geschieht dies bewusst in ge-
schützteren Räumen nur unter Sinti*ze und Rom*nja. Außerdem werden Rom*nja und Sinti*ze ermutigt, ihre 
eigenen Lebensgeschichten und damit ihre eigenen Resilienzen zu reflektieren. 

Vor- und Rahmenbedingungen von Empowerment in Verbindung mit Sozialer Arbeit 

Orientiert an Demirs Verständnis von Empowerment, dem zufolge Soziale Arbeit nicht Empowerment ist, son-
dern eine Vorbedingung von Empowerment schaffen kann,1995 werden Praxen Sozialer Arbeit in dieser Studie 
nicht als Empowerment kategorisiert. Das Datenmaterial belegt aber, dass 67,4 Prozent der befragten OSR Tä-
tigkeitsfelder der Sozialen Arbeit wahrnehmen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass trotz bestehender finan-
zierter Sozialsysteme ORS einen beträchtlichen Anteil ihrer Arbeit mit sozialarbeiterischer Tätigkeit verbringen. 
Die Regelsysteme erreichen Rom*nja oder Sinti*ze kaum oder sind gar verantwortlich für weitere Diskriminie-
rungen, sodass diese Menschen sich an ORS wenden. Von aufsuchender Sozialer Arbeit bis zur Advocacy-Arbeit 
mit rechtlicher Unterstützung gibt es in diesem Bereich ein breites Angebot der OSR. Diese beinhaltet die Arbeit 
mit Institutionen und Individuen, die rassistisch handeln; die rechtliche Beratung oder Vermittlung zu Ärz-
ten*Ärztinnen, Anwälten*Anwältinnen oder spezialisierten Beratungsstellen, die Dokumentation der Fälle oder 
auch die Begleitung und Unterstützung bei Behördengängen. 
Hinsichtlich der Wiedergutmachung nach dem Genozid sind altansässige Organisationen deutscher Sinti*ze und 
Rom*nja bis heute noch mit sogenannter Entschädigungsarbeit beschäftigt, in der es darum geht, die Ansprüche 
von im Genozid ermordeten und verfolgten Opfern und deren Angehörigen durchzusetzen. Darunter fallen auch 
Angelegenheiten der Grabpflege. Eine ORS begleitet noch im Jahr 2020 NS-Verfahren. Es geht aber auch um 
die psychologische Beratung von Überlebenden des Nationalsozialismus, darunter auch ehemalige Zwangsarbei-
ter*innen und ihre Nachfahren. Soziale Arbeit deckt die Entschädigungsarbeit nicht ab, es handelt sich also um 
ein Feld, das über das der klassischen Sozialen Arbeit hinaus geht. 
Im Bereich Bildung gibt es Nachhilfeangebote auf Romanes, Kurse zu Deutsch als Fremdsprache für Kinder und 
Jugendliche, Mentoring und Familienberatung, Schulsozialarbeit sowie Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
Horten, Kinderläden, Schüler- und Jugendläden, Außerdem werden Haus- und Schulbesuche organisiert und 
Mediation mit Schulen angeboten. 
Im Bereich Arbeit wird mit Arbeitssuchenden gearbeitet, Jugendliche werden unterstützt in der Berufs- und Bil-
dungsorientierung oder erhalten Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche. Im Bereich Aufenthalt werden Rom*nja 
und Sinti*ze zu aufenthaltsrechtlichen Fragen beraten oder weitervermittelt, sie werden zur Ausländerbehörde 
begleitet. Klassische Ansätze der Sozialen Arbeit finden wir in Eingliederungsarbeit, Hilfe in den Sozialsyste-
men, Familienbegleitung, allgemeine Sozialberatung, Arbeit mit Frauen in der Rolle als Mutter oder aufsuchen-
der Arbeit. 
Im Bereich Wohnen werden Wohnungsvermittlungen angeboten. Einige ORS setzen sich mit rassistischem Miet-
wucher gegen Rom*nja auseinander oder setzen sich für die Belange von obdachlosen Menschen ein, indem sie 
diese zum Beispiel in Notunterkünfte vermitteln. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass keine der befragten OSR Maßnahmen wie Mediation, Su-
pervision oder für die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden relevante Qualitätsstandards genannt hat. 

Positive Identitätsbildung stärken 

Empowermentorientierte Arbeit mit Selbst- und Fremdbildern wird mit unterschiedlichen Herangehensweisen 
umgesetzt, macht Rom*nja und Sinti*ze sichtbar und bietet damit Identifikationsmöglichkeiten an. Eine OSR 
vergibt Förderpreise für Minderheitenangehörige, mindestens drei ORS organisieren lokale oder bundesweite 
Themenwochen zur Geschichte, den Kämpfen oder der Kunst von Sinti*ze und Rom*nja, eine hat dabei einen 
feministischen Fokus. Mit Wanderausstellungen, Konzerten, biografischen Lesungen, im Filmschauspiel und mit 
weiteren Veranstaltungen wird Sichtbarkeit hergestellt. Beim Theaterspielen, im Jugendaustausch oder in Ju-
gendclubs werden Rom*nja und Sinti*ze eingeladen, miteinander in den Austausch zu kommen. 

1995 Vgl. Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, Kap. 3 „Forschungsstand“. 
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Conscientização 

Fast 70 Prozent der ORS nennen Elemente von Conscientização nach Freire (1970). In ihrer Arbeit versuchen 
sie mit verschiedenen Ansätzen nicht nur die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch Rom*nja und Sinti*ze in die-
sem Prozess zu begleiten. Einige ORS sprechen von feministischer, rassismuskritischer Bewegungsgeschichte, 
während Bewusstseinsbildung wiederum bei anderen nach politischer Bildungsarbeit und Demokratiebildung 
klingt. 

„Die Arbeit des Verbands trägt insbesondere dazu bei, dass sich die Kinder und Jugendlichen zu kritikfähigen, 
verantwortungsbewussten, Verantwortung übernehmenden und bewusst handelnden Mitbürger*innen unserer 
Gesellschaft entwickeln können“ (Pfir1996). 

Eine weitere ORS orientiert sich an geschichtlicher Bildung und will dabei auch relevante Informationen über 
die deutsche Gesellschaft weitergeben: 

„One of our projects is about the Roma history and culture. Through this project we explain to Roma their history 
and culture as well the history and culture of Germany. In this way Roma will be proud of their history and 
culture and knowing about the history and culture of Germans […]“ (Kiwi1997). 

Andere OSR nennen Sensibilisierungsveranstaltungen, Workshops, künstlerische Arbeit oder das Verfassen und 
Teilen von Texten als Hip-Hopper als Orte und Medien des Austausches. 

Gegenbilder schaffen und history work 

In der Forschungsarbeit gibt es unterschiedliche Ansätze. So geht es um das tiefere Verständnis von Rassismus 
gegen Sinti*ze und Rom*nja, wie es mindestens zwei ORS mit Projekten zur (Er-)Forschung des Antiziganismus 
versuchen. Diese und andere OSR legen Wert auf die Veröffentlichung von Fachbeiträgen, andere produzieren 
Ausstellungen, Podcasts und Bildungsmaterialien, präsentieren Erfolgserlebnisse und -biografien der Commu-
nity. Mehrere OSR betreiben selbst Recherchen zur lokalen Geschichte der Verfolgung. Dies geschieht auch in 
partizipativen Workshops gemeinsam mit Schüler*innen. Eine ORS beschreibt, dass viele ihrer 

„Frauen* […] wissenschaftlich daran [arbeiten], Rassismus gegen Romnja* und Sintize* öffentlich zu bespre-
chen und die Debatten zu vertiefen. Sie nehmen strategische Rollen ein, um gesamtgesellschaftlich die Schiefla-
gen von sexistischem, ableistischen Rassismus zu benennen und sichtbar zu machen. Sie produzieren damit auch 
Wissen, welches vorher schwerer greifbar war“ (Gira1998). 

Jahrestage, wie dem Internationalen Tag der Roma oder dem Auschwitz-Gedenken am 2. August werden von 
vielen OSR inhaltlich sowohl mit verschiedenen Veranstaltungen wie Gedenkfahrten oder Bildungsaktivitäten, 
als auch mit selbstgeschaffenen Gedenkwochen, wie einer Roma history week oder einem Rom*nja Power 
Month, gedacht. Die Thematisierung der nationalsozialistischen Verfolgung nimmt hierbei den überwiegenden 
Teil der Aktivitäten ein. In der Selbstpräsentation einer ORS konnten wir die Erläuterung finden, dass es 

„73 Jahre nach dem Holocaust, nicht um Schuldzuweisungen gehen kann, sondern vielmehr darum, Auschwitz 
niemals zu vergessen. Im Erinnern soll die Chance begriffen werden, heute gegen alle Formen der Diskriminie-
rung vorzugehen. Dabei ist es unverzichtbar die Grundwerte wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde 
stets gegen die Gefahren, die aus Rassismus und Antiziganismus erwachsen, zu verteidigen“ (Selbstpräsentation 
Feig1999). 

Diese verschiedenen Formen aktiven Gedenkens bezwecken zumeist Menschenrechtsbildung und Demokratie-
erziehung oder auch nur das bloße Erinnern an vergessene Geschichte(n). 

1996 Anonymisierter Name der Organisation. 
1997 Anonymisierter Name der Organisation. 
1998 Anonymisierter Name der Organisation. 
1999 Anonymisierter Name der Organisation. 



        
 
 

 

                 
             

                
        

             
          

             
 
                

        

 

                
             
          

            
           

              
               

                  
     

 

             
               

              
             

              
                

                
                

            
                

              
              

  
             

                 
            

                
          

             
                
             

               

                                                        
      
      
      
      
      

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 405 – Drucksache 19/30310 

Eine OSR beschreibt als Ziel „das musikalische Erbe der Roma und Sinti zu bewahren und fortzuführen und 
aufzuzeigen, wie mannigfaltig die klassische Musik von Roma- und Sinti-Elementen geprägt ist“ (Pfer2000). Ins-
besondere hier wird deutlich, dass history work auch die Sichtbarmachung von Rom*nja und Sinti*ze und ihrer 
Arbeit in allen gesamtgesellschaftlichen Feldern mit sich bringt. 
Ganz im Sinne der Bürgerrechtsarbeit ist die Verbreitung und Veröffentlichung der erschaffenen Gegenbilder 
zentral. Mit Interviews, Dossiers, Podcasts, Pressemitteilungen, öffentlichen Veranstaltungen und Dialogforen 
nutzen die ORS die ihnen nach dem Minderheitenrecht zustehenden Kanäle zur Beeinflussung öffentlicher Dis-
kurse. 
Nicht zuletzt geht es auch um die Weitergabe von Geschichte(n). Dies geschieht sowohl in den genannten öf-
fentlich zugänglichen Formaten als auch in safer spaces. 

Existenzieller Widerstand 

Diese Art des Widerstandes findet vor allem im prekären Bereich der Arbeit mit Geflüchteten statt. Dabei über-
nehmen die ORS oftmals die Rolle von Unterstützer*innen, damit diese marginalisierten Menschen überleben 
können. Zum Widerstand als existenzieller Widerstand können Entschädigungsarbeit, genauso wie Menschen-
rechtsbildung, Aufklärung über die Rechte als EU-Bürger*innen, das Einschreiten bei Machtmissbrauch durch 
Arbeitgeber*innen sowie „Widerstand gegen Diskriminierung und Diffamierung“ (Kumq2001) zählen. Doch auch 
Erfahrungen mit rechter Gewalt und das Einschreiten bei oder die Prävention ebensolcher Attacken werden be-
arbeitet. Eine OSR in einer besonders von Rechtsextremismus bedrohten Stadt versteht ihre Arbeit in dem Kon-
text so: „We also bring awareness about the existing neo-Nazi groups and how to prevent themselves from attacks 
from neo Nazi groups“ (Kiwi2002). 

Kulturbegriff und Kultureller Widerstand 

Von Anarcho-Hip-Hop bis zu Traditionsbewusstsein sind in der Arbeit der ORS unterschiedliche Kulturbegriffe 
anzutreffen. Kultur wird hier teilweise identitätspolitisch genutzt. Das Festhalten an einer Kultur, deren Erbe und 
Menschen vernichtet werden sollten und teilweise auch wurden, muss in Bezug auf die jahrhundertelang andau-
ernde gewaltvolle Geschichte der Assimilation, welche Rom*nja und Sinti*ze besonders traf, verstanden werden. 
Ein wichtiges Element dieser breit gefassten Kulturverständnisse ist die gemeinsame und dennoch sehr vielfältige 
Sprache des Romanes. Unter anderem, weil Romanes in erster Linie keine Schriftsprache ist und nur über münd-
liche Überlieferung von einer Generation zur nächsten weiter bestehen kann, ist sie eine vom Aussterben bedrohte 
Sprache. Das ist für Rom*nja und Sinti*ze spürbar, indem sie wahrnehmen, wie durch erzwungene oder gewählte 
Assimilation Menschen ihre Sprache verlieren. Mit der Sprache wird eine Identifikationsmöglichkeit genannt, 
die für eine kollektive Verständigung essenziell ist. So schreibt eine OSR: „Denn stirbt unsere Sprache, stirbt 
auch unsere Jahrtausende alte Kultur!“ (Ster2003). Dunajeva und Tidrick beschreiben, dass Romanes nach dem 
Verständnis vieler Engagierter als „social glue“, als sozialer Kleber funktionieren solle (Dunajeva und Tidrick 
2015, 11). 
Ein auf geteilten Sprachen basierendes Identitätsbewusstsein wird ebenso als Voraussetzung für ein empowertes 
Leben betrachtet. Dies erklärt, warum es mehrere ORS gibt, die das Erlernen von Romanes in safer spaces an-
bieten, also ohne die Anwesenheit von Nicht-Rom*nja/Sinti*ze. Auch das „Herausgegeben von Romani Litera-
tur“ (Gira2004) kann zur Aufgabe des Spracherhalts gezählt werden. Im Bereich der Hip-Hop-Kultur geht es um 
Konzerte und Hip-Hop-Projekte, die transnational verortete Künstler*innen zusammenbringen. Aber auch Rap-
Workshops werden hier gegeben. Elvis Filipović arbeitet als Stand-up-Comedian und versucht mit sarkastischem 
Humor rassistische Bilder zu Rom*nja und Sinti*ze zu brechen. In Kulturwochen, in denen die Kultur der 
Sinti*ze und Rom*nja dargestellt werden soll, werden Puppenspiel, Sinti-Jazz oder Lesungen angeboten. Auch 
die Archivierung, also die „Förderung und Erhaltung des kulturellen Erbes der ethnischen Minderheit der Sinti“ 

2000 Anonymisierter Name der Organisation. 
2001 Anonymisierter Name der Organisation. 
2002 Anonymisierter Name der Organisation. 
2003 Anonymisierter Name der Organisation. 
2004 Anonymisierter Name der Organisation. 
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(Ster2005) ist ein Tätigkeitsfeld. Selbstbestimmte Kunst erlaubt eine inhaltliche Tiefe, wie sie in fremdbestimmten 
oder Kulturproduktionen von Nicht-Rom*nja/Sinti*ze nicht anzutreffen ist. 

Räume einnehmen 

Weil Marginalisierung bedeutet, aus den Zentren der Macht ausgeschlossen zu bleiben, ist eine Strategie gegen 
eben diese Art der Unsichtbarmachung das (Wieder-)Einnehmen von Räumen. Noch sind Orte wie Universitäten, 
Medien, Schulen und Theater Orte, die weiß dominiert sind, trotz einer heterogenen Gesellschaft. Es ist keine 
Selbstverständlichkeit, Lehrkräfte, Schauspieler*innen oder Dozierende of Color dort vorzufinden.2006 OSR ma-
chen deshalb bewusst Workshops mit Jugendlichen an Hochschulen oder planen und setzen Theaterstücke mit 
großen Theatern um. Diese OSR kombinieren hierbei lobbyistische Strategien, Netzwerken und die bewusste 
Einnahme prestigeträchtiger Räume. 

Solidarität 

Insbesondere unter Rom*nja und Sinti*ze führt die geteilte Erfahrung von Verfolgung, anhaltender Diskriminie-
rung und Menschenrechtsverstößen dazu sich aktiv miteinander zu solidarisieren. Der Porajmos fungiert hierbei 
in verschiedenen und dennoch gemeinsamen Erfahrungen als verbindendes Trauma. Sowohl aus den Einzelin-
terviews als auch aus einigen Fragebögen ging hervor, dass die Vernetzung mit anderen von Rassismus betroffe-
nen Gruppen eine Ebene der Solidarisierung eröffnet. Sinti*ze und Rom*nja und ihre ORS engagieren sich in 
deutschlandweiten Bündnissen gegen Rassismus; sie kooperieren mit Organisationen anderer Gruppen, die 
ebenso Genozide erleben mussten; sie wählen bewusst PoC2007-Organisationen aus, um mit ihnen gemeinsam zu 
agieren. Sie organisieren sich in den vier Dachverbänden der OSR und intensivieren so den gemeinsamen Aus-
tausch. 

Autonomie 

Einige OSR erleben und praktizieren autonomes Handeln als eine empowernde Strategie. Autonomie bedeutet 
hierbei, unabhängig von äußeren Einflüssen selbstbestimmt agieren zu können. Formen der Umsetzung sind das 
Kreieren von Narrationsräumen, Antidiskriminierungsarbeit in die Communitys hinein und die Abgrenzung von 
Rassismus. 

Rückbezug auf Befreiungsbewegungen und politischer Protest 

Partisan*innen, aber auch Persönlichkeiten aus dekolonialen Bewegungen fungieren bis heute als Vorbilder in 
den sich als antifaschistisch verstehenden romani Organisationen und Familien. Dies ist verbunden mit einer 
spezifischen Art der Selbstorganisierung. Der international solidarische politische Protest kann als eine zentrale 
Empowerment-Strategie verstanden werden, die sich auch aus dem Wissen über diese Vorbilder speist. Auch das 
Organisieren von Demonstrationen zum 8. April, Kampagnen für Bleiberecht, das Engagement gegen rechte 
Hetze im Internet, oder das Einmischen in exklusive politische Entscheidungsprozesse sind Formen politischen 
Protests. Somit ist auch die Mobilisierung von Romani- und Sinti-Akteur*innen ein wichtiges Handlungsfeld 
von OSR. 

„Empowerment heißt für mich, mit einem starken Statement und einer starken Gemeinschaft andere, nicht so 
starke zu ermächtigen, sich ebenfalls in die Gesellschaft einzubringen und somit wiederum andere zu empowern“ 
(Spin2008). 

2005 Anonymisierter Name der Organisation. 
2006 Vgl. Barz et al., Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, Kap. 6.3.1 „Struktureller Rassismus“. 
2007 People of Color: „Ein Begriff der Solidarisierung über die eigene rassifizierte Community hinaus. Es umfasst ein Identitäts-

angebot für verschiedene Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Indem sie sich miteinander solidarisch zeigen, kämp-
fen sie gegen Hierarchisierungen und (De-)Privilegierungen einzelner Communities gegenüber anderen“ (Barz et al., Studie 
zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, 187). 

2008 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Angesichts des fehlenden politischen Interesses und der medialen Missrepräsentationen geht es auch um die 
Sichtbarmachung von Ungerechtigkeiten. Während mindestens drei Beratungsstellen bewusst Diskriminierungs-
berichte schreiben, gibt es eine ORS, die rassistische Medien regelmäßig online anprangert. Aber auch die aktive 
Skandalisierung von Diskriminierungen schafft Öffentlichkeit. 

„Wenn das aber nicht hilft, gehen wir andere Wege, nutzen jedes Mittel der Rechtsstaatlichkeit (machen Anzei-
gen, geben Pressemitteilungen raus, machen Missstände öffentlich, ziehen Zuständige zur Verantwortung und 
nutzen unsere guten Kontakte zur Presse)“ (Heid2009). 

Diese Organisationen fungieren als watchdogs, machen Diskriminierungen sichtbar und tragen damit zur trans-
kulturellen Kompetenzbildung bei. 

Institutionelles Empowerment 

Can wertet bereits die Existenz von Selbstorganisationen als institutionelles Empowerment.2010 Darüber hinaus 
etablieren OSR Strukturen, die nachhaltig erreichbar sein sollen, und schaffen damit Institutionen für die Com-
munity und/oder die Dominanzgesellschaft. So gibt es zum Beispiel Archive, Online-Netzwerkplattformen, wie-
derkehrende Jugendveranstaltungen, internationale Fahrten nach Auschwitz, den Aufbau eigener Förderstruktu-
ren, sowohl ideelle als auch finanzielle, sowie die Etablierung laufender Angebote wie soziale, psychologische 
oder rechtliche Beratung. 

Powersharing2011 

Ungefähr 43 Prozent der ORS benennen zumindest eine Form der Lobbyarbeit und schaffen damit aktiv Vorbe-
dingungen für Powersharing. Hierbei fällt auf, dass Organisationen der deutschen Minderheit eher lobbyistische 
Netzwerke vorweisen können, weil sie in Ministerien eingeladen werden, Politiker*innen auf ihren Veranstal-
tungen haben oder enge Netzwerke zu Entscheidungsträger*innen pflegen. In Form von Strategieerwägungen, 
Einfluss auf die Curricula, Studien, direkte Ansprache von Entscheidungsträger*innen, Fundraising, Pressearbeit, 
Fachrunden und Gremien bringen sich diese OSR gezielt ein. Außerdem engagieren sich fast 50 Prozent aller 
befragten ORS in der Professionalisierung weiß dominierter Organisationen, indem sie diversitätsorientierte Or-
ganisationsentwicklung betreiben, Informationsveranstaltungen, Antidiskriminierungsarbeit mit rassistischen In-
stitutionen, Kritik und konstruktive strukturelle Veränderungen einbringen. Auch das bewusste Einflussnehmen 
auf Diskurse durch Fachveranstaltungen und Kongresse wird hier angeführt. 
Als Formen dieses institutionellen Powersharing, welches von Romani- und Sinti-Selbstorganisationen ausge-
hend innerhalb der Community betrieben wird, finden sich Formen der Finanzierung, der Professionalisierung 
der eigenen Strukturen sowie die Organisationsberatung nach innen. Darüber hinaus bemächtigen sich ORS ge-
genseitig in Form von Fortbildungen, Unterstützung bei Antragstellungen oder Vereinsgründungen. 

17.3.5. Politische Forderungen der Organisationen2012 

Aufbau von politischer Partizipation und Teilhabe 

Ein gleichberechtigter und anerkannter Teil dieser Gesellschaft sein – das ist die Forderung, die in vielen Formen 
und im Kontext mehrerer Themenbereiche geäußert wird. Die Forderung „Nichts ohne uns über uns!“ ist ein Ruf 
nach Partizipation und Selbstbestimmung. Ob in der Politik, in öffentlichen Funktionen, im gesellschaftlichen 

2009 Anonymisierter Name der Organisation. 
2010 Can, „Habe Mut zu handeln“. 
2011 Powersharing ist ein u. a. von Halil Can geprägter Begriff. Er versteht unter Powersharing im Allgemeinen, „dass Privilegierte 

bzw. Machtstarke einerseits ihre Macht bzw. ihre Kapitalien dafür nutzen, um Deprivilegierte bzw. Machtschwache in einer 
nicht-paternalistischen Weise, im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen und andererseits aktiv und bewusst (Umver-) 
Teilung von Macht bzw. Kapitalien von oben nach unten zu praktizieren“ (Can, „Empowerment und Powersharing“, 54). 

2012 Die folgenden Textabschnitte sind dem Kap. 6.6 „Politische Forderungen“ (130–150) von Barz et al., Studie zum Empower-
ment von Sinti*ze und Rom*nja, entnommen. 
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Diskurs, im politischen Dialog oder im Bildungssystem – die OSR fordern im weitesten Sinne die gleichberech-
tigte Teilnahme und Teilhabe an jenen Dingen dieser Gesellschaft, die theoretisch Bürger*innenrechte sind, zu 
denen ihnen aber in der Praxis der Zugang verwehrt bleibt. 

„Wir wünschen uns, dass Sinti und Roma eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe genießen, ohne, dass 
sie beim Staat doppelt und dreifach darum kämpfen müssen. Es muss für den Staat und all seinen Institutionen 
unmissverständlich klar sein, dass Sinti und Roma ein Teil dieser Gesellschaft sind und aufgrund der historisch 
bedingten Nachteile durch den Staat und das Bildungssystem dringend ein Nachteilsausgleich stattfinden muss, 
damit Sinti und Roma gleiche Chancen haben“ (Spin2013). 

85 Prozent der OSR fordern eine klare Haltung von Politiker*innen, klare Regelungen und die konsequente 
Gleichbehandlung von ORS in der Praxis – durch Behörden, Institutionen und den Vertreter*innen dieses Staates. 

Sichtbarer politischer Wille 

An den Aussagen der OSR lässt sich erkennen, dass ein Bewusstsein dafür besteht, dass zur Herbeiführung der 
geforderten Teilhabe und Partizipation langfristige gesellschaftliche (Bildungs-)Prozesse angestoßen werden 
müssen und solche ein nachhaltiges, politisches Engagement erfordern. 
Die Forderung nach sichtbarem politischem Willen betrifft alle politischen Ebenen, vom Bund über die Land-
kreise bis hin in die Regionalverwaltungen. 90 Prozent aller befragten ORS sehen den sichtbaren politischen 
Willen für die Umsetzung nicht – oder nur in einem geringen Ausmaß. Hier wird politisches Rückgrat gefordert, 
das über finanzielle Mittel hinausgeht. 

„Die Politik sollte uns wirklich, ehrlich unterstützen und anerkennen, und zwar von den Stadtverwaltungen bis 
hin zur Bundesregierung!“ (Ster2014). 

Diese Forderung gilt auch für internationale Belange: Die Solidarität mit Romani- und Sinti-Communitys in der 
transnationalen Politik war für mehr als ein Drittel der befragten OSR eine relevante politische Forderung. Die 
deutsche Politik, so die Forderung, solle gegen die Ungleichbehandlungen von Romani- und Sinti-Communitys 
auftreten, auch wenn diese abseits der deutschen Grenzen geschehen: 

„Der Staat sollte sich verpflichten, in der außenpolitischen Strategie dementsprechenden Druck auf andere Län-
der auszuüben, falls diese Sinti und Roma als nicht-gleichgestellte Bürger*innen behandeln, wie zuletzt gesche-
hen in Italien“ (Basi2015). 

Hinzu kommt der Diskurs rund um sogenannte ‚sichere Herkunftsländer‘ zugewanderter Rom*nja und Sinti*ze. 
Hier wird ebenfalls von mehr als einem Drittel der ORS gefordert, die Politik solle die kumulative Verfolgung 
von Sinti*ze und Rom*nja als Asylgrund anerkennen. 

„Weiter sollte es ganz klar sein, dass Länder, in denen Roma am Ende der Nahrungskette ohne jegliche Infra-
struktur, ohne hygienische Zustände, Bildung und ärztliche Versorgung in Slums leben, weil deren Staaten nicht 
finden, dass diese Menschen selbstverständlichen Zugang zu einem menschenwürdigen Leben haben, eben nicht 
‚in sicheren Herkunftsstaaten‘ leben und eine Flucht aus diesen Ländern eben keine Absicht des Sozialschmarot-
zens dahinter steckt, sondern einfach nur der Wunsch, so zu leben, wie alle anderen Menschen auch“ (Spin2016). 

Bedenkliche Defizite sehen die OSR auch im Bereich der Mitbestimmung und der politischen Partizipation. 
85 Prozent aller befragten OSR fordern übereinstimmend, an jenen Prozessen beteiligt zu werden, die direkt auf 
die Arbeit der ORS wirken beziehungsweise direkt mit den Romani- und Sinti-Communitys verwoben sind, be-
ziehungsweise von „denen man betroffen ist“. Doch sofern OSR einbezogen werden, verläuft dies nicht immer 

2013 Anonymisierter Name der Organisation. 
2014 Anonymisierter Name der Organisation. 
2015 Anonymisierter Name der Organisation. 
2016 Anonymisierter Name der Organisation. 
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konstruktiv. Mehr als zwei Drittel aller Aussagen fordern als Basis für Dialog und Kooperation die notwendige 
Augenhöhe im Dialog und Wissenstransfer mit Politik und staatlichen Institutionen und Behörden. 
Von mehr als der Hälfte der befragten OSR wurde auch thematisiert, dass im Besonderen kleinere Vereine schwe-
rer Zugang zu Mitbestimmung an Entscheidungsprozessen finden. 
Jede zweite befragte OSR fordert Definitionsmacht und Deutungshoheit, wenn es um die Definition gesellschaft-
licher Werte und Narrative geht, die Romani- und Sinti-Communitys betreffen. Die ORS fühlen sich aufgrund 
der oben genannten Gründe (Mangel von Menschen aus Romani- und Sinti-Communitys in öffentlichen Positi-
onen, mangelnde Inklusion in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs) besonders dann ausgeschlossen, 
wenn es um die Definition des inhaltlichen Rahmens geht, in dem die Zukunft und Verortung der Rom*nja und 
Sinti*ze in der deutschen Gesellschaft verhandelt werden: 

„Die Deutungshoheit über das, was als Diskriminierung gegenüber Sinti und Roma gilt, muss bei der Gruppe 
selbst liegen und nicht bei Institutionen oder Entscheidungsträger*innen der Mehrheitsgesellschaft“ (Basi2017). 

Im Rahmen gesamtgesellschaftlicher Diskurse sollen über die inhaltliche Inklusion im Bildungssystem via zum 
Beispiel Curricula hinaus, auch historische, kulturelle und künstlerische Leistungen der Romani- und Sinti-Com-
munitys als europäische Errungenschaften der Kunst und (Hoch-)Kultur stärkere Anerkennung finden. Dies 
wurde von immerhin einem Drittel der befragten OSR als konkrete Forderung formuliert. 

Inklusion im Bildungssystem 

Über 90 Prozent aller befragten OSR fordern eine stärkere Inklusion von Rom*nja und Sinti*ze in das Bildungs-
system beziehungsweise den gleichberechtigten Zugang dazu, beispielsweise durch Gelder für Bildung und Aus-
bildung in Form von Stipendien oder Bildungsfonds. 

„Es sollte umfangreiche Förderprogramme in den Bereichen Bildung, Beruf und Wohnen geben, die sich nicht 
nur exklusiv an Sinti und Roma richten und von denen alle sozial ausgegrenzten Menschen profitieren können“ 
(Avoc2018). 

Mehr als zwei Drittel aller befragten OSR forderten zusätzlich die Präsenz der Rom*nja und Sinti*ze in den 
Curricula des Landes, sie sollen im Kontext deutscher und europäischer Geschichte in die Lehrpläne von Schulen 
und Universitäten aufgenommen werden. Die sei dringend notwendig, weil es oftmals kein Bewusstsein dafür 
gebe, dass Romani- und Sinti-Communitys zu den am stärksten betroffenen Opfergruppen des Holocaust gehör-
ten. 

Aufarbeitung und Erinnerungsorte 

Orte der Erinnerung müssen geschützt und erhalten werden. In unserer Befragung werden darüber hinaus weitere 
und insgesamt mehr Orte der Erinnerung gefordert. Sie sind laut OSR auf mehreren Ebenen symbolträchtig und 
wichtig für die Identität der Sinti- und Romani-Communitys. Orte der Erinnerung sind mehr als Orte des Geden-
kens an die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und Ermordung – es sind auch Orte, an denen sich die 
politische Verantwortung in der Gegenwart spiegelt. 

Historische Aufarbeitung und Gesundheit 

Das aus der Verfolgung und systematischen Ermordung von Romani- und Sinti-Communitys im Nationalsozia-
lismus resultierende Trauma wirkt bis heute nach und ist nicht aufgearbeitet. ORS fordern Unterstützung bei der 
Aufarbeitung des kollektiven Traumas der Sinti- und Romani-Community in Deutschland – sowohl finanziell als 
auch durch Unterstützung in den Bereichen physischer und psychischer Gesundheit. Auch soll medizinisches 
Personal zur Aufarbeitung dieses Traumas speziell geschult werden. 

2017 Anonymisierter Name der Organisation. 
2018 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Maßnahmen gegen strukturelle Rassismen in Behörden und Justiz 

„Alle Mitarbeiter*innen der öffentlichen Verwaltung, von Behörden und Ministerien usw. sollten für Antiziga-
nismus und seine Wirkungen sensibilisiert werden. Auch hier muss der Staat sehr viel größere Anstrengungen 
unternehmen und mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, insbesondere aus der Bürgerrechtsbewegung der 
Minderheit, zusammenarbeiten“ (Avoc2019). 

Aus der Befragung wird auch ersichtlich, dass Maßnahmen hinsichtlich strukturellen Rassismus höchste politi-
sche Priorität erfordern. 78 Prozent aller befragten OSR thematisieren strukturellen Rassismus durch Behörden, 
in der Justiz oder im Bildungssystem. Mehr als 50 Prozent aller befragten ORS thematisieren gesamtgesellschaft-
lich verwurzelten Rassismus und fordern auch mehr Unterstützung bei dessen Bekämpfung. Wichtige Adres-
sat*innen von Projekten und Schulungen gegen Rassismus sind Mitarbeiter*innen von öffentlichen Verwaltun-
gen und Behörden. Die OSR fordern einheitlich, dass die Bekämpfung von strukturellem Rassismus von höchster 
politischer Stelle ausgeht, unabhängig von aktuellen Meinungsumfragen und politischer Stimmungsmache durch 
demokratiefeindliche gesellschaftliche Akteur*innen. Darüber hinaus wird gefordert, dass staatliche Institutionen 
proaktiv daran mitwirken, Bewusstsein für strukturellen Rassismus zu schaffen, und Sensibilisierungsarbeit un-
terstützen – zum Beispiel in Form von Studien, Informationsveranstaltungen und obligatorischen Schulungen für 
Staatsbedienstete oder in Form der Schaffung eigener Beauftragter zum Beispiel eines „Antiziganismus Beauf-
tragten“ (Heid2020). 

Abbau von strukturellem Rassismus in der Justiz 

12 Prozent der OSR beziehungsweise ihrer Klient*nnen haben Erfahrungen mit Diskriminierung durch Gerichte 
und/oder der Polizei gemacht. In den meisten Fällen wird von einer Kriminalisierung – also einer Vorverurteilung 
– aufgrund der Herkunft berichtet. Mehr als ein Drittel der befragten ORS sehen darüber hinaus auch starke 
Defizite auf Ebene der Einhaltung und Durchsetzung bestehender Gesetze – dies betrifft vor allem das vorhan-
dene Minderheitenrecht. Zudem nennen einige OSR Forderungen zu konkreten staatlich gestützten Rahmenüber-
einkommen und Verträgen, die zusätzlich geschaffen werden sollten. Diese zielen allesamt auf den stärkeren 
Schutz vor Diskriminierung ab. 
Nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Gegenwart fühlen sich Sinti- und Romani-Communitys laut 
Aussagen der ORS nicht immer von der Justiz beschützt beziehungsweise teilweise sogar von derselben verfolgt 
beziehungsweise diskriminiert. Dieser Umstand spiegelt sich wörtlich in den Forderungen zum Schutz vor Dis-
kriminierung durch die Polizei und den staatlichen Ermittlungsapparat. 

Bleiberecht und Aufenthalt 

„In Verhandlungen über Bleiberecht zum Beispiel zwischen der deutschen Regierung und Drittländern sind 
Rroma nicht vertreten, dementsprechend hat keine Selbstermächtigung stattgefunden“ (Guav2021). 

Bisher wird politisch ignoriert, dass Romani-Communitys international Betroffene von multipler beziehungs-
weise kumulativer Verfolgung und Diskriminierung sind. Die OSR setzen sich dafür ein, dass diese Verfolgung 
als Asylgrund anerkannt wird. Die Abschiebung von Rom*nja hat auch Auswirkungen auf einige der OSR. 
71,4 Prozent der befragten ORS, die im Kontext Bleiberecht aktiv waren, wurden mittlerweile geschlossen be-
ziehungsweise mussten ihre Aktivitäten einstellen – aufgrund der Abschiebung der in der Organisation aktiven 
Personen beziehungsweise deren Vertreter*innen. 

Gesetze gegen Diskriminierung 

Die Vertreter*innen der OSR in Deutschland fühlen sich nicht sicher. Sie fordern mehr Schutz durch den Staat 
vor Diskriminierung auf multiplen Ebenen. Dieser Schutz soll gesetzlich verankert sein. 

2019 Anonymisierter Name der Organisation. 
2020 Anonymisierter Name der Organisation. 
2021 Anonymisierter Name der Organisation. 
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Medien 

Auch in Bezug auf die Medien wird vor allem Schutz gefordert. Schutz vor Diskriminierung, Schutz vor verzerr-
ter Darstellung, Schutz vor skandalisierendem Journalismus, der Kriminalität ethnisiert. Immer wieder wird auch 
die Verwendung der rassistischen Fremdbezeichnung in diesem Kontext kritisiert. 

„Formate, die Stereotype und rassistische Ressentiments gegenüber Sinti und Roma fördern, sollten weder pro-
duziert noch veröffentlicht werden und unter den Straftatbestand der Volksverhetzung fallen“ (Basi2022). 

Vor diesem Hintergrund etablieren ORS trotz marginaler Ressourcen eigene mediale Plattformen. Logische Kon-
sequenz daraus ist eine Forderung, die bereits aktives europäisches Minderheitenrecht ist: Öffentlich-rechtliche 
Medienanbieter sollen die Rahmenbedingungen und den notwendigen Platz in den Programmen schaffen. Sofern 
sie dies nicht tun, soll der Staat die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die es braucht, um eigene Medien 
zu betreiben beziehungsweise zu finanzieren. 

Maßnahmen gegen politische Hetze und Rechtsterrorismus 

Eine klare Mehrheit der ORS fordert von der Politik, den Dialog mit rechtsextremen Organisationen und Perso-
nen zu beenden. Mehr als die Hälfte der OSR spricht sich deutlich für ein gesetzliches Verbot rechtsextremer 
Organisationen auch als Parteien aus. 

„Parteien, die die Segregation und Diskriminierung von Sinti und Roma befördern, müssen als undemokratisch 
und nicht mit den Werten unserer Verfassung vereinbar eingestuft werden“ (Basi2023). 

Stabile Rahmenbedingungen und Ressourcen für ORS 

Rund 85 Prozent der befragten OSR fordern „stabile Rahmenbedingungen“ beziehungsweise „nachhaltige Struk-
turförderung“ und meinen damit nicht ‚nur‘ die finanzielle Sicherheit ihre Arbeit umzusetzen, sondern auch die 
Möglichkeit ihre Inhalte strategisch zu planen, anstatt Förderschemata bedienen zu müssen. Ein Drittel der be-
fragten Vereine fordert grundsätzlich den Zugang zu Fördergeldern beziehungsweise Fördermöglichkeiten, die 
ihnen bisher nicht gewährt wurden. Eine einheitliche Forderung aller OSR ist, dass Förderprogramme bezie-
hungsweise Calls sich an den tatsächlichen Bedarfen der OSR orientieren sollten. Um dies zu ermöglichen, wird 
weiterhin gefordert, dass OSR bereits bei der Entwicklung solcher Förderprogramme miteinbezogen werden. 
Von fast einem Drittel der ORS wird darüber hinaus die Umverteilung von Ressourcen beziehungsweise die 
dezentrale Verwaltung und Verteilung von Fördermitteln gefordert. Mehr als die Hälfte aller OSR thematisiert 
den Mangel an Personal für ihre Arbeit, der aus finanziellem Mangel und Planungsunsicherheiten entsteht. 

Safer Spaces 

Mehr als ein Drittel der befragten OSR fordern „eigene Orte“ für die Durchführung ihrer Arbeit, jede zweite OSR 
thematisiert in diesem Zusammenhang explizit die Forderung nach „geschützten Orten“. Diese „geschützten 
Orte“ beziehungsweise „Safe Spaces“ werden in den Aussagen der OSR als Orte freier Meinungsäußerung und 
frei gelebter Identität – frei von Angst – definiert. Eine weitere, wichtige Forderung ist die „Stärkung von Struk-
turen selbstorganisierter Teams“. In diesem Themenbereich wurde die organisationsinterne Professionalisierung 
thematisiert. Diese ist oftmals aufgrund von Ressourcenmangel beziehungsweise dem Mangel an finanziellen 
Mitteln stark erschwert. 

„Aber auch Argumentationstraining, um in die Kontroverse gehen zu können. Das hat oft mit Bildung und Wert-
schätzung zu tun, um selbstbewusst auftreten zu können, braucht man Selbstwertgefühl“ (Heid2024). 

2022 Anonymisierter Name der Organisation. 
2023 Anonymisierter Name der Organisation. 
2024 nonymisierter Name der Organisation. 
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Aus den mangelnden Ressourcen, die sich in den politischen Forderungen nach mehr Stabilität und nachhaltiger 
Finanzierung spiegeln, ergibt sich für über ein Drittel der OSR ein weiteres Feld mit Optimierungsbedarf: stärkere 
Vernetzung und breiterer Dialog – innerhalb der Romani- und Sinti-Communitys als auch zwischen verschiede-
nen Communities of Interest in Deutschland. 

Zentrale Ergebnisse der Studie zum Empowerment für Sinti*ze und Rom*nja2025 

• OSR sind divers aufgestellt 

Die Selbstverortung von ORS, deren Initiativen und ihren Aktivist*innen zeigt eine hohe Diversität auf. Es gibt 
sehr unterschiedliche Organisationsformen und Schwerpunkte, wie die Organisationen der in Deutschland aner-
kannten nationalen Minderheit von Sinti, Deutscher Sinti und Roma, Sinti*ze und Rom*nja, Organisationen von 
Geflüchteten oder aus arbeitsmigrationsrelevanten Generationen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die OSR sind 
in Form von Vereinen, Initiativen, Dachverbänden, Musikgruppen und als Stiftung organisiert. Auch organisie-
ren sich ORS nach inhaltlichen Schwerpunkten, wie Feminismus oder LGBTIQ. Darüber hinaus haben die ORS 
diverse Vertretungsansprüche. Während einige OSR nur lokal vertreten möchten oder nur ihre Mitglieder, wollen 
andere für generellere Gruppen sprechen. 

• Nicht die ganze Diversität der Communitys wird von den OSR repräsentiert 

Die Communitys der Rom*nja und Sinti*ze in Deutschland sind divers, transnational und transkulturell zu ver-
stehen. Diese Diversität wird mit den ORS nicht abschließend abgedeckt. Griechisch-, italienisch- und türkisch-
sprachige Rom*nja sind trotz der Arbeitsmigration nach Deutschland nur als Einzelpersonen in OSR, wir konnten 
keine Interessenvertretungen von ihnen finden. Des Weiteren sind nicht in jedem Bundesland Rom*nja und 
Sinti*ze selbstorganisiert: Es gibt keine lokalen ORS in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. 

• Nicht alle ORS sind Rechtspersonen – am wenigsten die Organisationen der Rom*nja 

15 Prozent aller ORS sind keine Gesellschaften bürgerlichen Rechts und gelten damit nicht als Rechtspersonen. 
Sie haben gemeinsam, dass sie ausschließlich von Rom*nja geleitet werden. Bei ORS von geflüchteten Rom*nja 
liegt die Zahl sogar höher. 71,4 Prozent von ihnen sind keine Vereine, sondern Initiativen. Der Missstand der 
Illegalisierung von geflüchteten Rom*nja führt dazu, dass Aktivist*innen dieser Gruppe wenig Anerkennung 
beziehungsweise keinen Zugang zu Förderprogrammen haben. 

• ORS sind kompetent und ressourcenreich 

Die Ressourcen der OSR zeigen sich im Sinne von sozialem Kapital als Vernetzung mit solidarischen Akteur*in-
nen und für einige Gruppen sind soziale Medien wichtige Aktionsräume. Communitys von Rom*nja und/oder 
Sinti*ze wenden sich vertrauensvoll an die ORS. Vor allem konnten Ressourcen auf der Ebene der Akteur*innen 
selbst gefunden werden. Die spezifischen Kompetenzen von Sinti*ze und Rom*nja aufgrund der Verflechtung 
von biografischer und professioneller Erfahrung macht die ORS zu vertrauten Ansprechpartner*innen für Men-
schen in den Communitys der Rom*nja und Sinti*ze und führt zu Zusammenhalt in der Community. Sie profi-
tieren außerdem von ihrer Diversität, zum Beispiel durch Mehrsprachigkeit und kontextbezogene Widerstands-
narrative, und zeigen sich damit als transkulturell kompetent. 

• ORS haben nur wenige materiellen Ressourcen 

Die fehlende strukturelle Unterstützung von OSR spiegelt sich darin, dass 60,5 Prozent der befragten ORS durch 
private Mittel und ehrenamtliches Engagement überleben müssen oder solidarische Hilfe von eigenen, wie nicht-
Romani-/nicht-Sinti-Communitys und -Individuen brauchen. Mehr als ein Viertel aller OSR kritisiert die Vertei-
lung der Fördermittel. Besonders oft wird in diesem Zusammenhang Paternalismus und tokenism kritisiert. Über 
90 Prozent der befragten ORS nennen daraus resultierend auch den „Mangel an finanziellen Mitteln“ als Hinder-
nis. 

2025 Die folgenden Textabschnitte sind dem Kap. 7 „Zusammenfassung in 12 zentralen Ergebnissen“ (151–156) von Barz et al., 
Studie zum Empowerment von Sinti*ze und Rom*nja, entnommen. 
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• Widerständige Narrative wirken in die ORS hinein 

Die Widerstandsgeschichte(n) von Partisan*innen oder Bürgerrechtler*innen und die aktuelle Dringlichkeit, mit 
welcher Rassismus gegen Sinti*ze und Rom*nja begegnet werden muss, finden sich in widerständigen Famili-
engeschichten und wirken als stabilisierende Faktoren für das Engagement der Akteur*innen, die eine hohe Resi-
lienz aufweisen. 

• OSR kämpfen nicht nur gegen Rassismus, sondern auch damit 
Weit über zwei Drittel der Befragten nennen Rassismus als Hindernis ihrer Arbeit. Dabei erfahren sie Diskrimi-
nierung durch staatliche Behörden und Institutionen, Marginalisierung/Homogenisierung, Kriminalisierung und 
werden Opfer von Rechtsterrorismus. Sie kritisieren die Täter-Opfer-Umkehr, wenn sie Diskriminierung benen-
nen, und den mangelnden Schutz von OSR und deren Akteur*innen. 
Als Ursachen dafür benennen über 90 Prozent der ORS fehlendes Wissen und Bewusstsein in der Gesellschaft 
zu den Realitäten von Sinti*ze und Rom*nja, sowie die negative Verstärkung von Stereotypen, Verzerrung und 
Emotionalisierung in und durch die Medien. Über 50 Prozent aller ORS berichten von negativen Erfahrungen 
mit medialer Berichterstattung beziehungsweise Medienvertreter*innen. Eine Ursache sehen viele OSR in der 
mangelnden Thematisierung der Romani- und Sinti-Communitys und ihrer Geschichte im Schulsystem. 

• ORS wollen Sinti und Romani Leadership 
Ein wichtiges Prinzip des Empowerments der OSR ist „Nothing about us, without us“. Die ORS fordern von 
Nicht-Rom*nja beziehungsweise Nicht-Sinti*ze und ihren Organisationen, als gleichberechtigt anerkannte Ge-
sprächspartner*innen eingeladen zu werden, statt auf die Rolle als Objekt des Gespräches reduziert zu werden. 
Damit verbunden ist das Prinzip, dass Schlüsselpositionen zu Romani- und Sinti-Themen auch mit Rom*nja und 
Sinti*ze besetzt werden, sodass die Definitionsmacht und Deutungshoheit über die eigene Kultur und Lebensre-
alität in Romani- und Sinti-Hand liegen kann. 

• ORS ergänzen die Sozialsysteme mit ihren Tätigkeiten, ohne dafür anerkannt zu werden 
Circa 67,4 Prozent der befragten OSR sind in Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit aktiv beziehungsweise bieten 
Dienste an, ohne dafür adäquate staatliche Anerkennung und Unterstützung zu erhalten. Damit füllen sie vor 
allem für diejenigen Rom*nja und Sinti*ze eine Leerstelle, die eine Unterstützung mit Vertrauen und ohne Stig-
matisierung und (Re-) Traumatisierung in Anspruch nehmen wollen und sollen. Diese ‚ergänzende Tätigkeit‘ der 
Sozialsysteme geschieht oft ehrenamtlich und trotz des großen Bedarfs werden diese ORS nicht ausreichend mit 
finanziellen und materiellen Mitteln ausgestattet. 

• ORS bilden Community 
Viele OSR handeln empowernd in die Community hinein, ohne hierfür den Begriff Empowerment zu benutzen. 
Prinzipien ihrer Empowermentprozesse sind Sinti und Romani Leadership und der Anspruch sich selbst im Kol-
lektiv zu empowern. Nach dem Motto „Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung“ schaffen und suchen sie ge-
schützte(re) Räume, arbeiten bewusst mit Biografien und mit Vorbildern. Sie schaffen so Selbstempowerment 
im Kollektiv, weil sich alle auf geteilte Aspekte von Romani- und Sinti-Identitäten beziehen können und ihr 
Wissen darüber vertiefen. 

• ORS handeln strategisch für Empowerment 
Identitätsbildung und Stärkung alternativer Meinungskonzepte dienen als zentrale Strategien zur Ermöglichung 
von Empowerment. OSR engagieren sich darin, authentische und verlässliche Bilder über die Lebensrealitäten 
von Sinti*ze und Rom*nja zu schaffen. Dies tun sie zum Beispiel durch history work, aber auch durch die Erfor-
schung und Weitergabe von Wissen. 

• ORS haben Forderungen an die Politik und die Öffentlichkeit 
OSR haben klare Forderungen an die Politik und die Öffentlichkeit: Der Forderungskatalog umfasst die Bereiche 
gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation, Bildung, sichtbarer politischer Wille bezüglich Partizipation, Inklu-
sion und Gleichbehandlung, Erinnerung, Maßnahmen gegen strukturelle Rassismen und Diskriminierungen in 
staatlichen Behörden, Abbau von strukturellem Rassismus in der Justiz, Bleiberecht und Aufenthalt, Medien, 
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Maßnahmen gegen politische Hetze und Rechtsterrorismus, Schutz von Rom*nja und Sinti*ze und ihren Orga-
nisationen, Maßnahmen zur Stärkung der ORS und ihrer Tätigkeiten, Kunst und Kultur. 

17.4. Fazit und Handlungsempfehlungen 
Die Strategien, Ressourcen sowie Herausforderungen und Hindernisse der Selbstermächtigung (Empowerment) 
der verschiedenen Communitys der Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland im Bereich der zivilgesellschaftliche 
Arbeit geben Auskunft darüber, unter welchen Bedingungen diese Arbeit erfolgt. Entgegen der öffentlichen 
Wahrnehmung gibt es in Deutschland eine vielfältige Landschaft der Selbstorganisationen von Rom:nja und 
Sinti:ze, die wiederum mit unterschiedlichen Strategien und Arbeitsweisen im Bereich des Empowerment von 
Sinti:ze und Rom:nja tätig sind. Sie erfüllen damit eine wichtige Funktion für die Communitys: einerseits, indem 
sie Rechte erkämpfen und durchsetzen, andererseits, indem sie die Angehörigen der verschiedenen Communitys 
in vielen essenziellen und auch existenziellen Bereichen konkret unterstützen und individuell ermächtigen, mit 
den tagtäglichen Herausforderungen eines strukturellen Rassismus umzugehen. Im Weiteren spielen die Organi-
sationen eine tragende Rolle hinsichtlich eines gesellschaftlichen Perspektivwechsels in Hinblick auf die Wahr-
nehmung von und den Umgang mit Rom:nja und Sinti:ze. Damit leisten sie unersetzbare zivilgesellschaftliche 
Arbeit. All diese genannten Punkte werden jedoch, wie es auch Dotschy Reinhardt im Vorwort zur „Studie zum 
Empowerment für Sinti*ze und Rom*nja in Deutschland“ deutlich benennt, bisher kaum gesamtgesellschaftlich 
gewürdigt. Die Organisationen arbeiten unter Bedingungen unsicherer Strukturen. Sie fordern eine verstetigte 
und angemessene finanzielle Förderung. In ihrer Arbeit fühlen sie sich nicht ausreichend vor rassistischen An-
griffen und Übergriffen geschützt. Im Weiteren übernehmen die Organisationen vielfach Aufgaben von Sozialer 
Arbeit, ohne adäquat dafür ausgestattet zu sein. Sie finden in der Förderlandschaft nach wie vor paternalistische 
und/oder für ihre Arbeit unpassende Konzepte vor. Sie fordern von Politik und Öffentlichkeit die sichtbare An-
erkennung und Unterstützung ihrer Arbeit. 

17.5. Handlungsempfehlungen – Empowerment 
Stabile Rahmenbedingungen und Ressourcen für ORS 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der einzurichtenden Bund-Länder-Kommission (→ zentrale Forderungen), auf die Stärkung der 
zivilgesellschaftlichen Arbeit der Organisationen von Sinti:ze und Rom:nja entschieden und nachhaltig 
hinzuwirken. Dazu bedarf es der institutionellen Förderung bzw. dauerhaften Finanzierung der 
Selbstorganisationen auf der Grundlage gesetzlich verankerter, transparenter Strukturen. 

• die zügige Umsetzung von Partizipationsmodellen wie länderspezifischen Staatsverträgen und/oder 
Partizipationsräten und/oder ähnlichen Maßnahmen in allen Bundesländern. Dies muss in enger 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Selbstorganisationen erfolgen und gesetzlich verankert werden. 

• ein Vertretungs- und Stimmrecht für Organisationen der Sinti_ze und Rom_nja in allen staatlichen Gremien, 
in denen es um die Angelegenheiten der Communitys der Sinti_ze und Rom_nja geht bzw. in denen 
Antiziganismus entgegengewirkt werden muss. 

Beendigung von Paternalismus in Kommunikation und Förderung von OSR 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• dass Förderprogramme sich an den Bedarfen der Selbstorganisationen orientieren und in Zusammenarbeit 
mit den Organisationen konzipiert werden. Die Entwicklungen der Communitys sind dabei zu beachten. Die 
spezifischen Bedürfnisse der Organisationen könnten zum Beispiel durch lokale Konsultationsprozesse 
nach dem Vorbild ‚Sichtbarmachung der Diskriminierung und sozialen Resilienz von Menschen 
afrikanischer Herkunft‘ im Rahmen der Internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft 2015-
2024 der UN in Berlin erfolgen. 

• die Vergabe von Projekten und Geldern unter der Auflage, dass Rom:nja und Sinti:ze maßgeblich in Leitung 
und Durchführung beteiligt sind. 

• die Heterogenität der Communitys und Organisationen der Rom:nja und Sinti:ze bei allen Partizipations-
und materiellen Fördermaßnahmen zu berücksichtigen und abzubilden. 
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• die Förderung communitybasierter, partizipativer Forschung in Bezug auf Geschichte, Strukturen und 
Entwicklungsperspektiven der Organisationen der Sinti:ze und Rom:nja. 

Schutz von Rom:nja und Sinti:ze und ihren Organisationen 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• den Sicherheits- und Polizeibehörden, umfassende Maßnahmen gegen rassistische/antiziganistische Hetze 
und Rechtsterrorismus zu ergreifen. Dies schließt ein: 

• eine konsequente Strafverfolgung und Ahndung rassistischer/antiziganistischer Straftaten. Als Grundlage 
für die praktische Arbeit ist ein Kriterienkatalog für die Beurteilung rassistischer/antiziganistischer 
Straftaten zu schaffen. 

• eine strenge Ahndung und rechtliche Verfolgung bei rassistischer/antiziganistischer Hetze durch 
Staatsbedienstete. 

• einen umfassenden und wirksamen Schutz der Selbstorganisationen der Rom:nja und Sinti:ze; dazu gehört 
auch die konsequente Verfolgung von Drohungen/Bedrohungen, die der Polizei durch die 
Selbstorganisationen gemeldet werden. 

• die konsequente rechtliche Verfolgung des Tatbestandes der Volksverhetzung (§ 130 StGB) und der 
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (§ 189 i. V. m. § 194 Abs. 2 Satz 1 StGB) auch in Fällen, in 
denen Sinti_ze und Rom_nja sowie der an Sinti_ze und Rom_nja begangene Völkermord betroffen sind. 

• die Förderung von rassismuskritischen Kampagnen mit Bezug auf Rom:nja und Sinti:ze. 
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Handlungsempfehlungen: Zusammenstellung aus allen Kapiteln 

Die im Bericht aufgeführten Handlungsempfehlungen wurden von der Kommission aus den jeweiligen Kapiteln 
des Berichtes, den vorliegenden Expertisen und ihren Handlungsempfehlungen beziehungsweise aus der Befra-
gung der Organisationen von Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland im Rahmen der Empowerment-Studie sowie 
aus den Konsultationsgesprächen mit den Dachverbänden und den Ergebnissen des Hearings entwickelt. Das 
gelegentliche mehrfache Auftreten von identischen oder ähnlichen Empfehlungen in verschiedenen Berichtstei-
len verweist darauf, dass sich einige Themen strukturell immer wieder finden. Das trifft zum einen auf den Be-
reich der Partizipation und Mitbestimmung zu. Das für diskriminierte Minderheiten immer noch sich etablierende 
Diktum „Nothing about us without us“ zieht sich als Grundempfehlung durch alle Bereiche der Prävention und 
Bekämpfung von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja. Ohne eine Beteiligung von Sinti:ze 
und Rom:nja auf Augenhöhe, so die fundierte Überzeugung der Kommission, kann kein Perspektiv- und Struk-
turwechsel erfolgen. Hieran schließt das Gebiet der Forschung und Wissenschaft direkt an. Auch dazu finden 
sich in einigen Berichtsteilen Empfehlungen, da hier dringender Bedarf besteht. Sie sind jedoch an klare Bedin-
gungen geknüpft: Beteiligung von qualifizierten Wissenschaftler:innen aus den Communitys, Einhaltung for-
schungsethischer Standards und das Betreiben einer rassismuskritischen Wissenschaft, die den Menschen dient 
und ihnen nicht schadet. Ein weiteres Querschnittsthema ist jenes der Interventionsoptionen für von rassistischer 
Diskriminierung betroffene Menschen: Die Einrichtung unabhängiger und mit Befugnissen ausgestatteter Be-
schwerdestellen für alle Behörden, insbesondere auch im Bildungsbereich, und im Allgemeinen der Ausbau und 
die Umsetzung eines umfassenden Diskriminierungsschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. 

Kapitel 2: Die lange Geschichte des Antiziganismus 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die systematische und kontinuierliche Vermittlung des Wissens über die Entstehung und Verbreitung der 
unterschiedlichen Erscheinungsformen des Antiziganismus in Hochschule, Schule, Bildungseinrichtungen 
und an Akteur_innen in der Politik und in den Medien. Konkrete, adressatenbezogene Empfehlungen finden 
sich in den Kapiteln 5, 6, 8.1, 8.2, 12 und 16. 

• die Förderung der Forschung zur Geschichte des Antiziganismus. Grundlegend hierfür sind die 
Ausführungen und Empfehlungen aus Kapitel 12. 

• die wissenschaftliche Institutionalisierung der Forschung zur Geschichte der Sinti_ze und Rom_nja in 
Deutschland unter Einhaltung communitybasierter Forschungsstandards. 

• die Sammlung und museale Präsentation der vielfältigen Kunst- und Kulturproduktion der Sinti_ze und 
Rom_nja in Deutschland in Zusammenarbeit mit den Communitys. 

Kapitel 3: Hinterlassenschaften des NS-Völkermords 

Forschung und Sicherung der Überlieferung 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Forschung über den NS-Völkermord und die Zweite Verfolgung in ihrer gesamten Breite an 
Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen dauerhaft zu etablieren. Darüber hinaus sind 
übergreifende, das Deutsche Reich und die europäische Dimension untersuchende Studien ebenso gezielt 
zu fördern wie lokale und regionale Studien. 

• Stiftungen und Forschungsinstitutionen, Untersuchungen über den Antiziganismus nach 1945 in allen 
Bereichen staatlichen Handelns und dessen Auswirkungen auf Sinti_ze und Rom_nja zu fördern. 

• die systematische Sammlung und dauerhafte Sicherung der Selbstzeugnisse der Opfer zu fördern, um den 
von Täter_innen nach 1945 etablierten Diskurs zu überwinden. 

• den Bundesministerien, die Sicherung, Erschließung und Zugänglichmachung der relevanten 
Aktenbestände zu fördern. Dies gilt insbesondere für Quellen aus der NS-Zeit, aber auch aus dem Bereich 
der Wiedergutmachung, der juristischen Aufarbeitung sowie Personalakten der vormaligen Täter_innen. 
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• dem Bundesgerichtshof die Beauftragung einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie zur Spruchpraxis 
des BGH im Rahmen der Wiedergutmachungsverfahren von Sinti_ze und Rom_nja. 

Neuausrichtung behördlicher Praktiken 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• den Polizeibehörden in Bund, Ländern und Gemeinden, sich mit den problematischen Traditionen des 
eigenen Behördenapparates kritisch auseinanderzusetzen. Die führende Rolle der Kriminalpolizei beim NS-
Völkermord sollte integraler Bestandteil der Ausbildung von Polizeibediensteten sein, ebenso die 
personellen und ideologischen Kontinuitäten nach 1945. 

• dem Bund und den nachgeordneten Behörden, die im NS-Staat erfolgten und nach 1945 fortgesetzten 
Ausbürgerungen von deutschen Sinti_ze und Rom_nja als Unrecht anzuerkennen. Das Ausmaß von 
grundgesetzwidrigen Aberkennungen oder Verweigerungen der deutschen Staatsangehörigkeit ist zu 
untersuchen. Eine erleichterte Rückgabe beziehungsweise Anerkennung der deutschen Staatsangehörigkeit
ist für Überlebende und deren Nachkommen umzusetzen. 

• dem Bund und den nachgeordneten Behörden, die kommunale Praxis der segregierten Unterbringung nach 
1945 als rassistische Diskriminierung anzuerkennen. Kommunen und öffentliche Wohnungsgesellschaften 
sollen im Einvernehmen mit Betroffenen eine selbstbestimmte und angemessene Wohnraumversorgung 
sicherstellen. 

Anerkennung und Entschädigung 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der Bundesregierung, die bisherige Schlechterstellung von Sinti_ze und Rom_nja auf der Gesetzes- und der 
Umsetzungsebene in der ‚Wiedergutmachung‘ umfassend auszugleichen (→ zentrale Forderungen). Den 
noch lebenden Opfern muss ein Leben in Würde ermöglicht werden. Überlebende und deren Angehörige 
sollen ein Recht auf Überprüfung der Verfahren erhalten. Für eine Neubewertung der Ansprüche ist es 
notwendig, juristisch die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu ermöglichen; dabei darf den Opfern 
grundsätzlich nicht die Beweislast aufgebürdet werden. Im Hinblick auf die wenigen Überlebenden müssen 
kurzfristig die aktuell bestehenden Defizite – wie etwa die fehlende Berücksichtigung der „Festsetzung“ bei 
laufenden Beihilfen – behoben und Härten gegenüber Witwen und Witwern durch großzügigere 
(Übergangs-)Regelungen aufgefangen werden. 

• dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die explizite Anerkennung einer 
Kollektivverfolgung von Sinti_ze und Rom_nja für den Zeitraum vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945. 
Die im Bund und den Ländern zuständigen Behörden sind ausdrücklich auf die Gültigkeit dieses 
Grundsatzes hinzuweisen. Dies hat nicht zuletzt einen hohen symbolischen Wert, mit dem das Täternarrativ, 
das nach 1945 fortwirkte, überwunden wird. 

• dem Bundesministerium der Finanzen die Einrichtung eines Sonderfonds für nicht in Deutschland lebende 
Überlebende des NS-Völkermordes an Sinti_ze und Rom_nja für diejenigen, die nach den gesetzlichen 
Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland bisher keine oder nur geringfügige Entschädigungen erhalten 
haben. Eine niedrigschwellige, einmalige Anerkennungsleistung ist für alle Rom_nja und Sinti_ze 
vorzusehen, die vor der Befreiung ihres damaligen Heimat- oder Emigrationslandes von der NS-Besatzung 
oder von mit dem NS-Regime kollaborierenden Regierungen geboren wurden. Diejenigen, die die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, sollen laufende Leistungen erhalten. In den Botschaften und 
Konsulaten sind Ansprechpartner_innen zu benennen, die die Antragsteller_innen beraten und unterstützen. 

• die Zahlung einmaliger Pauschalen zur selbstbestimmten Verwendung nach dem Vorbild der „Stiftung 
Anerkennung und Hilfe“ an die bis 1965 in Deutschland geborenen Angehörigen der Zweiten Generation 
der nationalsozialistisch verfolgten Sinti_ze und Rom_nja. Damit soll der Schaden, der den Kindern der 
Überlebenden durch die massive Benachteiligung in der Wiedergutmachungspraxis und den fortgesetzten 
Antiziganismus nach 1945 entstanden ist, ausgeglichen werden. 
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• der intergenerationellen Weitergabe von Traumata, die durch den NS-Völkermord an Sinti_ze und Rom_nja 
verursacht wurden, größere Beachtung zu schenken. In Zusammenarbeit mit den Communitys sind 
geeignete Beratungs-, Gesprächs- und Therapieangebote zu entwickeln und zu fördern. 

• der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft die Fortführung des Projekts „Latscho Diwes“ mit 
erhöhtem Budget mindestens für die nächsten fünf Jahre bei mindestens dreijähriger Laufzeit der 
Einzelprojekte. 

Kapitel 4: Bürgerrechtsbewegungen nach 1945 – Akte der (Selbst-) Befreiung 
Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• Bund, Ländern und Gemeinden die Anerkennung, Unterstützung und Förderung der Selbstorganisationen 
von Sinti_ze und Rom_nja in ihrer Vielfalt. Diese sind ein wesentlicher Faktor zum Schutz vor und zur 
Überwindung von Antiziganismus und ein unverzichtbarer Teil demokratischer Kultur. Dabei sind Formate 
der Zusammenarbeit auf jeweils höchster repräsentativer Ebene zu etablieren. Darüber hinaus ist ein 
Vertretungs- und Stimmrecht für Organisationen der Sinti_ze und Rom_nja in allen staatlichen Gremien, in 
denen es um die Angelegenheiten der Communitys der Sinti_ze und Rom_nja geht bzw. in denen 
Antiziganismus entgegengewirkt werden muss, sicherzustellen. 

• dem Bund, die laufenden Verhandlungen zu einem Staatsvertrag mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und 
Roma zügig abzuschließen. 

• dem Bund, das „Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas“ als zentralen 
Erinnerungsort an den NS-Völkermord rechtlich unter maximalen Schutz zu stellen. 

Kapitel 5: Erscheinungsformen und mediale Tradierungen von Antiziganismus/Rassismus 
gegen Sinti:ze und Rom:nja 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehanstalten 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja an den Verwaltungs- und Aufsichtsgremien und an der 
Programmgestaltung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten zu beteiligen. Eine 
besondere Verantwortung für die Bekämpfung des Antiziganismus fällt den Auswahlgremien für die 
Vergabe von Preisen und Fördergeldern zu. Insbesondere müssen überzeugende künstlerische und 
journalistische Arbeiten zur Dekonstruktion antiziganistischer Wahrnehmungs- und Denkmuster stärker 
gewürdigt werden. Dringend erforderlich ist zudem die Etablierung und Verstetigung eines kritischen 
Austausches mit den Selbstorganisationen. Als Minimalforderung für die Beteiligung bei der 
Programmgestaltung gilt ein regelmäßig erscheinendes Zeitfenster in den öffentlich-rechtlichen 
Programmen mit einer Berichterstattung über ihre Situation und ihre Anliegen sowie über ihre kulturellen 
Aktivitäten. Wenn es Bestrebungen von Selbstorganisationen gibt, eigene Formate wie Presseagenturen, 
Sender oder Publikationen zu etablieren, sind diese finanziell und ideell zu fördern. 

Redaktionen/Verantwortliche in Medienunternehmen/Medienschaffende 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• Institutionen und Organisationen wie Presserat, Deutscher Journalisten-Verband, Deutsche Journalistinnen-
und Journalisten-Union sowie Medienunternehmen und Redaktionen in einem Prozess kritischer 
Selbstvergewisserung, der die Ergebnisse antiziganismuskritischer Forschung einbezieht, ethische 
Richtlinien zur Bearbeitung dieses Themenfeldes und Beispiele für ‚good practice‘ zu erarbeiten. Sie sollten 
dazu in einen regelmäßigen Austauschprozess mit den Selbstorganisationen treten. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür bildet die Aufnahme des Themas in die Lehr- und Ausbildungspläne der Studiengänge 
für Journalismus und für Medien und Kommunikation an den Universitäten und Hochschulen und an den 
Schulen und Hochschulen für Journalismus. Es sollte aber auch ein regelmäßiger Bestandteil der 
Fortbildungsprogramme für Journalist_innen sein. 
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• die Richtlinie 12.1 des deutschen Pressekodex zur Benennung der Herkunft von Straftätern zu präzisieren. 
Sie ist in ihrer aktuellen Form wirkungslos. Die Nennung von Minderheitenzugehörigkeit bei der 
Berichterstattung über Straftaten darf nur erfolgen, wenn ein „zwingender Sachbezug“ besteht. Auch die 
Praxis-Leitsätze, die in ihrer derzeitigen Form sogar eine ethnisierende Berichterstattung nahelegen, sollten 
dringend überarbeitet werden. Darüber hinaus sollte die Richtlinie ergänzt werden, um kollektive Vorwürfe 
von Straftaten grundsätzlich auszuschließen. 

Verlagswesen 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• grundsätzlich bei Neuauflagen von historischen Werken der Literatur – insbesondere der Kinder- und 
Jugendliteratur –, die antiziganistische Motive tradieren oder antiziganistische Figuren präsentieren, den 
Leser_innen geeignete Mittel zur Dekonstruktion und Aufklärung an die Hand zu geben. Dies kann, 
abhängig vom jeweiligen einzelnen Werk, auf unterschiedliche Weise geschehen. Unverzichtbar sind eine 
kritische historische Kontextualisierung und der Hinweis auf eine berechtigte Änderung des 
Sprachgebrauchs in der Gegenwart. Eine geeignete Textform ist zum Beispiel ein Vor- bzw. Nachwort. 

Bildagenturen und -archive 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• kommerziellen wie öffentlichen Bildagenturen und -archiven, eine Selbstverpflichtung einzugehen, ihre 
Bestände zu überarbeiten und bei jeder Genehmigung zur Wiedergabe Bilder kritisch zu prüfen. Hierbei ist 
insbesondere ein mögliches fehlendes Einverständnis der Gezeigten von Relevanz. Ein Perspektivwechsel 
in der medialen Repräsentation von Sinti_ze und Rom_nja bedarf eines grundsätzlichen Bruchs mit den 
eingeübten stereotypisierenden, rassistische Einstellungen bedienenden Sehweisen. Dies gilt insbesondere 
für die Verwendung von Bildmaterial, auf das in der journalistischen und künstlerischen Arbeit 
zurückgegriffen, aber auch für das, was jeweils neu produziert wird. 

• den Aufbau alternativer Foto-Pools in Zusammenarbeit von Fotograf_innen mit Selbstorganisationen der 
Minderheit. Dies kann Journalist_innen bei ihrer Arbeit dahingehend unterstützen, diskriminierendes 
Bildmaterial nicht zu reproduzieren. Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja sollten beim Aufbau 
solcher Foto-Pools – die auch Hintergrundinformationen anbieten oder Interviewpartner_innen zu 
spezifischen Themen vermitteln können – mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden. 

Partizipation und Nachwuchsförderung 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• umgehend wirksame Maßnahmen zur stärkeren Selbstrepräsentation von Sinti_ze und Rom_nja im 
Medienbereich zu ergreifen. Das kann durch spezielle Förderprogramme und Stipendien für die 
einschlägigen Studiengänge für Journalismus und für Medien und Kommunikation, durch Schaffung von 
Praktika-Plätzen in den öffentlich-rechtlichen Medien sowie durch Ausschreibungen für bestimmte Themen 
oder Formate umgesetzt werden. 

• journalistische, literarische oder künstlerische Arbeiten von Sinti_ze und Rom_nja systematisch zu fördern. 
Trotz der Existenz einer Fülle einschlägiger Stiftungen und Stipendien fehlt bisher eine systematische 
Förderung journalistischer, literarischer oder künstlerischer Arbeiten von Sinti_ze und Rom_nja vollständig. 
Dazu zählen auch die Drucklegung und Publikation von Texten (sowohl in deutscher Sprache als auch 
zweisprachig [Deutsch-Romanes]), die Ausstellung oder Förderung von Werken. 
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Kapitel 6: Beispiele für Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in der 
Alltagskultur 

Kapitel 6.1.: Antiziganismus und Social Media 

Forschung 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• Universitäten, Forschungseinrichtungen und Stiftungen, die in den Anfängen befindliche Forschung zu 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja in Sozialen Netzwerken deutlich zu intensivieren. 
Es besteht großer Bedarf an empirisch gesättigten qualitativen wie quantitativen Studien unter anderem zu 
Stereotypreproduktionen, sprachlichen und bildlichen Mustern, Anlässen, Umschlagpunkten und 
Verbreitungswegen von Kommunikation, zu Akteur:innen sowie zu Auswirkungen auf Bystander:innen und 
Betroffene. Hierzu bedarf es einer engeren Kooperation der Forschung zu Sozialen Medien und der 
Antiziganismusforschung sowie zivilgesellschaftlicher Akteur:innen und der Förderung entsprechender 
Forschungsprojekte durch Stiftungen, öffentliche Förderinstanzen und Wissenschaftsorganisationen. 
Gleichzeitig müssen solche Forschungsansätze von Anfang an die Erfahrungen von Selbstorganisationen 
und die Expertisen von Aktivist:innen gleichberechtigt und auf Augenhöhe einbinden. Ein besonderes 
Augenmerk muss der technischen Umsetzung gewidmet werden. Hierbei steht insbesondere die 
Entwicklung elaborierter Tools zum Auffinden, Dokumentieren und Auswerten antiziganistischer 
Kommunikation (in Wort und Bild) im Vordergrund. 

Netzwerke und Plattformen 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der Gesetzgebung, große Netzwerk- und Plattformanbietende in gesetzlicher und datenschutzkonformer 
Weise zu verpflichten, nach einem standardisierten Verfahren einen auf geistes-, kultur- und 
sozialwissenschaftliche Forschung ausgerichteten Zugang zu öffentlich verfügbaren Daten zu gewähren. 

• staatlichen, zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteur:innen, in einen transparenten 
gesellschaftlichen Diskussionsprozess bezüglich der Frage, wie ein Schutz von Nutzer:innen vor 
Diskriminierung im Rahmen demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen gewährleistet werden kann, 
einzutreten. Die Frage, wie und in welcher Form die Gesetzgebung auf Netzwerkanbietende einwirken soll, 
ist gesellschaftlich umstritten und demokratietheoretisch komplex. Zentral ist jedoch, dass Nutzer:innen 
bestmöglich vor rassistischen Angriffen geschützt werden müssen. Selbstorganisationen sind in die 
Novellierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und andere relevante Gesetzesvorhaben einzubeziehen, 
ihre Forderungen sind angemessen zu berücksichtigen. 

• Behörden und staatlichen Einrichtungen, auf allen Ebenen ihre Kompetenzen zum Umgang mit neuen 
Formen von Hassrede im Allgemeinen und Antiziganismus im Besonderen ausbauen. Dies gilt insbesondere 
für Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Jugendämter, Schulbehörden, Antidiskriminierungs-
einrichtungen und Einrichtungen des Jugendschutzes. Bezüglich Sozialer Medien müssen dabei 
insbesondere folgende Kompetenzen gestärkt werden: das Erkennen von Antiziganismus, die eigenständige 
Erfassung antiziganistischer Trends, die Sensibilisierung Dritter für Formen von Antiziganismus, die 
Erleichterung der Anzeige entsprechender Delikte, die konsequente und antiziganismussensible 
Strafverfolgung und die Beratung und der Schutz von Betroffenen. 

• den Netzwerk- und Plattformanbietenden dringend, ausreichende Ressourcen dafür aufzuwenden, in einem 
kontinuierlichen Prozess zu evaluieren, welchen Beitrag ihre Plattformen zur Verbreitung von rassistischen
Äußerungen online leisten und wie diesbezüglich Abhilfe geschaffen werden kann. 

• Moderator:innen für die spezifischen Formen von Antiziganismus/Rassismus gegen Rom:nja und Sinti:ze 
zu sensibilisieren und Richtlinien entsprechend anzupassen. Hierzu ist insbesondere eine enge Kooperation 
mit Selbstorganisationen und anderen relevanten zivilgesellschaftlichen Akteur:innen anzustreben. 
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Initiativen gegen hate speech und Rassismus in Social Media 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der öffentlichen Hand, Stiftungen und Bundesprogrammen, bestehende Initiativen von Sinti:ze und Rom:nja 
in Social Media materiell und ideell zu fördern und zu stärken. Programme, Projekte und Initiativen, die 
Arbeit gegen Rassismus und hate speech in Social Media fördern, sollten diese Initiativen bei der Vergabe 
von Preisen, Stipendien und Projektzuschlägen stärker beachten. 

• bestehenden Initiativen gegen hate speech und Rassismus in Social Media, sich verstärkt auch dem 
Themenfeld Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja widmen. Dies bedeutet insbesondere, 
die eigenen Mitglieder für Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja zu sensibilisieren und 
gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja innerhalb der eigenen Strukturen vorzugehen. 
Dabei sollten insbesondere folgende Kompetenzen gestärkt werden: das Erkennen von Antiziganismus, die 
eigenständige Erfassung antiziganistischer Trends, die Sensibilisierung Dritter für Formen von 
Antiziganismus und die Beratung und der Schutz von Betroffenen. 

• schulischen wie außerschulischen Bildungseinrichtungen und -institutionen, sich verstärkt der 
medienpädagogischen Bildung in Bezug auf das Web 2.0 zu widmen. Entsprechende Inhalte sollten zentral 
Eingang in die Ausbildung von Pädagog:innen finden. Gleichzeitig sollten sie in schulische Lehrpläne 
integriert werden. Dazu gehört in diesem speziellen Fall die Thematisierung des Umgangs mit hate speech 
im Allgemeinen und Antiziganismus/Rassismus gegen Rom:nja und Sinti:ze im Besonderen. 

• Institutionen Sozialer Arbeit in Sozialen Medien zu stärken und auszuweiten. Die aufsuchenden Formen 
Sozialer Arbeit sind verstärkt auch auf die Sozialen Medien anzuwenden. 

Kapitel 6.2.: Antiziganismus im Fußball 
Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• den Vereinen, zivilcouragierte Fangruppen stärker und deutlicher zu unterstützen, zum Beispiel durch 
Ermöglichung von Fanaktionen im Stadion oder durch Sichtbarkeit ihrer Aktionen in Vereinsmedien wie 
dem Stadionmagazin. 

• den Vereinen, ein Leitbild zu verfassen, einen Antidiskriminierungsparagrafen in die Stadionordnung zu 
schreiben sowie ihre Mitarbeiter_innen in Schulungen gegen Diskriminierung zu sensibilisieren. Darüber 
hinaus sollten Vereine Kooperationen mit Selbstorganisationen von Sinti_ze und Rom_nja initiieren, 
Aktionsspieltage gegen Antiziganismus ausrichten und sich öffentlich gegen Antiziganismus positionieren. 

• dass Vereine Workshops für Spieler_innen und Vereinsmitarbeitende zu sozialer Verantwortung und 
Diskriminierung etablieren. 

• den Vereinen, in Kooperation mit den Ordnungsdiensten sicherzustellen, dass diese im Rahmen von 
Schulungen zu Rassismus und Diskriminierung auch für Antiziganismus sensibilisiert werden. 

• den Bundesländern und Kommunen, einen größeren finanziellen Beitrag zu leisten, damit Fanprojekte das 
Thema Antiziganismus dauerhaft etablieren und bearbeiten können, zum Beispiel durch das Knüpfen von 
Netzwerken mit lokalen Selbstorganisationen von Sinti_ze und Rom_nja und durch die Organisation von 
Veranstaltungen. 

• dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB), seine Regional- und Landesverbände eine kritische 
Auseinandersetzung mit Antiziganismus als festen Bestandteil von Trainerlehrgängen sowie in Schulungen 
etabliert, zum Beispiel von Schiedsrichter_innen und Sportgerichten. 

• eine breit angelegte Tagung zu „Antiziganismus im Fußball“ durch den DFB, in Kooperation mit 
Fanprojekten und Selbstorganisationen. Im Rahmen einer solchen Tagung können sich verschiedene 
Akteur_innen mit ihren spezifischen Erfahrungen, Kontexten sowie Kompetenzen einbringen und sich 
darüber austauschen, 1.) wie Antiziganismus erkennbar bzw. besser zu erkennen ist, 2.) welche 
Möglichkeiten es gibt, das Problem zu thematisieren, und 3.) welche Strategien sich – individuell und 
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gemeinsam – entwickeln lassen, um Antiziganismus explizit in bestehende Maßnahmen und Programme 
gegen Diskriminierung im Fußball einzubinden und neue Formate zu entwickeln. 

• dass der DFB eine bundesweite Antidiskriminierungsstelle für Fußball und Fankulturen einrichtet. Eine 
solche Antidiskriminierungsstelle böte die Chance, verstreutes Wissen aus unterschiedlichen Bereichen zu 
bündeln und als institutionalisiertes Wissen verfügbar zu machen. Dabei ließe sich das Engagement gegen 
Antiziganismus mit dem Engagement gegen andere Diskriminierungsformen im Fußball verbinden, da es 
Überschneidungen zwischen verschiedenen Rassismen gibt. Zentrale Aufgaben der bundesweiten 
Antidiskriminierungsstelle wären Kampagnen und Initiativen gegen Rassismus, überdies auch 
Dokumentation, Vernetzung, Beratung und Aufklärung. Die Stelle sollte die Akteur_innen in ihren 
Anstrengungen vor Ort unterstützen und Ansprechpartner für Verbände, Vereine, Politik, Initiativen, 
Medien, Fanprojekte, Einzelpersonen und andere Akteur_innen sein. Sie sollte präventiv tätig sein und 
zudem als „mobile Beratungsstelle“ agieren, um bei Konflikten oder Problemen zu moderieren und zu 
unterstützen. Eine solche feste Einrichtung könnte wesentlich dazu beitragen, das Bewusstsein (nicht nur) 
für antiziganistische Praktiken im Fußball und dessen Umfeld zu schärfen sowie spezifische 
Präventionsstrategien zu entwickeln. Zugleich darf sie nicht in Konkurrenz (zum Beispiel um Fördermittel) 
zu bestehenden, erfolgreich arbeitenden Fanprojekten und anderen Akteur_innen treten und sollte mit 
Selbstorganisationen kooperieren sowie auf allen Arbeitsebenen Mitarbeiter_innen mit 
Diskriminierungserfahrungen beschäftigen. 

• dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, qualitative und quantitative Studien zu Antiziganismus 
im Fußball zu fördern, in denen auch präzise Handlungsempfehlungen und Gegenmaßnahmen erarbeitet 
werden. 

Kapitel 7: Rassismuserfahrungen 
Die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie weisen auf die strukturelle und alltägliche Realität von 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja in Deutschland. Entsprechend lang und umfassend ist die 
Liste der Handlungsempfehlungen. Viele der Empfehlungen werden in weiteren Kapiteln des Berichts (zum 
Beispiel zum Bildungssystem, zur Polizei und Justiz, zu kommunalen Behörden, den Medien, zu Asyl und 
Bleiberecht, zum Völkermord und der fortgesetzten Verfolgung nach 1945) aufgegriffen. Für eine nachhaltige 
Bekämpfung von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom:nja werden im Folgenden fünf Punkte 
hervorgehoben: 

Aufbau und Ausbau von Gleichstellung und Diskriminierungsschutz 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der einzurichtenden Bund-Länder-Kommission (→ zentrale Forderungen), sich für Maßnahmen zur 
Gleichstellung und zum Diskriminierungsschutz für Sinti:ze und Rom:nja entschieden und nachhaltig 
einzusetzen. Dies schließt ein: 

• die dauerhafte finanzielle Förderung von Antidiskriminierungsbüros bei Selbstorganisationen von Rom:nja 
und Sinti:ze, inklusive Monitoringstellen zur Dokumentation rassistischer Vorfälle gegen Sinti:ze und 
Rom:nja. 

• die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen für Landes- und kommunale Behörden und privatrechtlich 
organisierte Unternehmen, an denen das jeweilige Land die Mehrheit hält (Kindertagesstätten, Schulen, 
Hochschulen, Polizei, Justiz, Jobcenter, Landesjugendämter, Wohnungsbaugesellschaften, öffentliche 
Verkehrsbetriebe, Stadtwerke, Museen etc.). Die Beschwerdestellen müssen auf gesetzlicher Grundlage 
über Entscheidungsgewalt sowie Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten verfügen. Die Evaluation der 
Beschwerdestellen sollte unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft erfolgen. 

• die Einrichtung von unabhängigen Anlauf- und Fachstellen für Diskriminierungsschutz an Schulen. Dazu 
gehört auch die Erarbeitung von Qualitätsstandards und Prozessen zur Bearbeitung von 
rassistischen/diskriminierenden Vorfällen an Schulen. 

• die Einführung eines Verbandsklagerechts gegen Diskriminierung im Rahmen noch zu beschließender 
Landesantidiskriminierungsgesetze und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. 
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• eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), die den Sachverhalt der institutionellen 
Diskriminierung umfassend berücksichtigt. Hierunter fallen auch die Diskriminierungstatbestände im 
Kontakt zu Justiz, Polizei, Jobcentern, Ordnungs-, Sozial- und Schulbehörden, Jugend- und 
Stadtplanungsämtern und beim Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem. 

Abbau von institutioneller und struktureller Diskriminierung 

Komplementär zum Aufbau von Gleichstellung und Diskriminierungsschutz empfiehlt die Unabhängige 
Kommission Antiziganismus den Abbau institutioneller und struktureller Diskriminierung, das heißt 
insbesondere… 

• einen grundlegenden Perspektivwechsel in den behördlichen Handlungsroutinen im Umgang mit Rom:nja 
und Sinti:ze – weg von Abwehr und Segregation hin zu Fairness und Gerechtigkeit – zu vollziehen. Dazu 
gehört im Weiteren eine rassismuskritische, intersektionale und diversitätsorientierte sowie regelmäßig 
evaluierte Organisationsentwicklung für alle Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in 
unmittelbarer Verantwortung der Leitungsebenen. 

• rassismuskritische Bildungsarbeit und Antidiskriminierungstrainings für Staatsbedienstete verpflichtend 
einzuführen. Hier sind besonders die spezifischen Formen des Rassismus, die sich gegen Sinti:ze und 
Rom:nja richten, zu berücksichtigen. 

• ein rassismuskritisches Monitoring behördlicher Praktiken. Zu empfehlen ist die regelmäßige Überprüfung 
der Verfahrenswege in der Bewilligungsprüfung durch eine unabhängig agierende Stabsstelle für 
organisationsinterne Prüfungen und einschlägige Beratertätigkeit. 

• die Förderung communitybasierter, partizipativer Forschung zu Rassismus gegen Rom:nja und Sinti:ze in 
staatlichen Behörden (insbesondere Jugendamt, Polizei und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und 
allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem aber Gesundheit, Arbeit, Wohnen, Soziale Arbeit und Bildung. 

Aufbau und Ausbau von Partizipationsstrukturen 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der einzurichtenden Bund-Länder-Kommission (→ zentrale Forderungen), auf die Stärkung der 
zivilgesellschaftlichen Arbeit der Organisationen von Sinti:ze und Rom:nja entschieden und nachhaltig 
hinzuwirken. Dazu bedarf es der institutionellen Förderung beziehungsweise dauerhaften Finanzierung der 
Selbstorganisationen auf der Grundlage gesetzlich verankerter, transparenter Strukturen. 

• die zügige Umsetzung von Partizipationsmodellen wie länderspezifischen Staatsverträgen und/oder 
Partizipationsräten und/oder ähnlichen Maßnahmen in allen Bundesländern. Dies muss in enger 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Selbstorganisationen erfolgen und gesetzlich verankert werden. 

• die Heterogenität der Communitys und Organisationen der Rom:nja und Sinti:ze bei allen Partizipations-
und materiellen Fördermaßnahmen zu berücksichtigen 

• ein Vertretungs- und Stimmrecht für Organisationen der Sinti_ze und Rom_nja in allen staatlichen Gremien, 
in denen es um die Angelegenheiten der Communitys der Sinti_ze und Rom_nja geht bzw. in denen 
Antiziganismus entgegengewirkt werden muss. 

• die Sicherstellung der Repräsentation von Sinti:ze und Rom:nja in allen staatlichen Einrichtungen 
(z. B. durch Quotenregelungen). 

• Behörden und anderen staatlichen Stellen, das Wissen, die Erfahrungen und damit auch die Deutungshoheit 
und Definitionsmacht der Communitys der Rom:nja und Sinti:ze in allen Fragen der Partizipation und 
Gleichstellung anzuerkennen und zu respektieren. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für einen 
„Dialog auf Augenhöhe“. 

Bleiberecht 

Angesichts der historischen Verantwortung Deutschlands dürfen die Sicherheit und der Schutz von Sint:ze und 
Rom:nja nicht verhandelbar sein (→ zentrale Forderungen). Die Unabhängige Kommission Antiziganismus 
empfiehlt deshalb… 
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• den Bundes- und den Länderregierungen respektive den zuständigen Ministerien, alle Rom:nja, die nach 
Deutschland kommen, um Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung zu entgehen, bestmöglich zu 
schützen und ihnen einen dauerhaften Aufenthalt zu ermöglichen. Dies beinhaltet: 

• allen in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Rom:nja die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Jeder 
Mensch hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit, den Zustand der Staatenlosigkeit gilt es abzuschaffen. 

• die Ablehnung des Asyls von Rom:nja über das politisch-juristische Instrument der angeblich „Sicheren 
Herkunftsstaaten“ sofort zu beenden. 

• kumulative Verfolgungsgründe im Asylrecht anzuerkennen. 
• die bestmögliche Gesundheitsvorsorge und -versorgung für alle Menschen, unabhängig vom 

Aufenthaltsstatus. Dies schließt die Ermöglichung eines zügigen Zugangs zur regulären 
Gesundheitsvorsorge für neu Einwandernde, inklusive der Einführung einer elektronischen 
Gesundheitskarte und des anonymen Krankenscheins in allen Bundesländern, ein. 

Schutz von Rom:nja und Sinti:ze und ihren Organisationen 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt… 

• den Sicherheits- und Polizeibehörden, umfassende Maßnahmen gegen rassistische/antiziganistische Hetze 
und Rechtsterrorismus zu ergreifen. Dies schließt ein: 

• eine konsequente Strafverfolgung und Ahndung rassistischer/antiziganistischer Straftaten. Als Grundlage 
für die praktische Arbeit ist ein Kriterienkatalog für die Beurteilung rassistischer/antiziganistischer 
Straftaten zu schaffen. 

• eine strenge Ahndung und rechtliche Verfolgung bei rassistischer/antiziganistischer Hetze durch 
Staatsbedienstete. 

• einen umfassenden und wirksamen Schutz der Selbstorganisationen der Rom:nja und Sinti:ze; dazu gehört 
auch die konsequente Verfolgung von Drohungen/Bedrohungen, die der Polizei durch die 
Selbstorganisationen gemeldet werden. 

• die konsequente rechtliche Verfolgung des Tatbestandes der Volksverhetzung (§ 130 StGB) und der 
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (§ 189 i. V. m. § 194 Abs. 2 Satz 1 StGB) auch in Fällen, in 
denen Sinti_ze und Rom_nja sowie der an Sinti_ze und Rom_nja begangene Völkermord betroffen sind. 

• die Förderung von rassismuskritischen Kampagnen mit Bezug auf Rom:nja und Sinti:ze. 

Kapitel 8: Institutioneller Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja 

Kapitel 8.1.: Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja im Bildungssystem 

Abbau von rassistischen Zugangsbarrieren im Bildungssystem 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Einrichtung von unabhängigen Beschwerdestellen für alle Schulformen und in Ausbildungsbetrieben. 
Dies ist voranzutreiben, um Alltagsrassismus sichtbar zu machen und dagegen vorzugehen. Hierbei ist die 
regelmäßige und nachhaltige Dokumentation der Vorfälle von Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja im 
Bildungssystem sicherzustellen. 

• den Abbau von Defizitorientierungen im pädagogischen Handeln. Segregierende Formen der Beschulung 
in Willkommens- und Förderklassen sind zu beenden. Eltern sind aktiv einzubeziehen und deren 
Bildungsambitionen für ihre Kinder anzuerkennen. 

• die Einrichtung von Stipendienprogrammen für Schüler_innen, Auszubildende und Studierende. Diese 
Programme sollen Zugangsbarrieren für Sinti_ze und Rom_nja im gesamten Bildungsbereich gezielt 
abbauen und die historisch bedingte Benachteiligung ausgleichen. 
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Perspektivwechsel in Forschung und Lehrer_innenbildung 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Verankerung von rassismuskritischen Inhalten in allen Lehramtsstudiengängen. Antiziganismus ist 
explizit aufzugreifen und für dessen Auswirkungen zu sensibilisieren. Lehrer_innen sind im Rahmen ihrer 
Ausbildung kontinuierlich über antiziganistischen Rassismus zu informieren, um über den Unterricht hinaus 
rassistisches und diskriminierendes Handeln in Kollegien und unter Schüler_innen zu identifizieren und in 
der Lage zu sein, angemessen zu intervenieren. 

• die Thematisierung der Geschichte und Wirkung des Genozids an den Rom_nja und Sinti_ze Europas. Diese 
Inhalte sind in pädagogischen Studiengängen, insbesondere für angehende Lehrer_innen aller Fächer, 
ausdrücklich zum Thema zu machen. 

• die Reflexion des eigenen professionellen Handelns von Lehrer_innen und Ausbilder_innen in 
Ausbildungsberufen, ebenso von Erzieher_innen in der frühkindlichen Bildung. Das Bewusstwerden 
eigener Stereotype ist durch regelmäßige Fortbildungen zu begleiten und anzuleiten, an denen 
Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja zu beteiligen sind. Wissen und Bewusstsein für die Struktur 
und Wirkung von antiziganistischem Rassismus ist in entsprechenden Fortbildungen zu verankern. 

• Didaktik mit Bewusstsein für antiziganistische Rassismuserfahrungen. Bei der Wissensvermittlung zu 
Antiziganismus/Rassismus gegen Rom_nja und Sinti_ze ist die didaktische Herangehensweise derart zu 
gestalten, dass auch Schüler_innen mit Antiziganismuserfahrungen einen sicheren Lernort erleben, der eine 
separierende Wir-Die-Gegenüberstellung vermeidet. 

Repräsentation von Sinti_ze und Rom_nja im Bildungssystem 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• Diversität bei der Zusammensetzung des Lehrpersonals. Hierbei sind explizit Zugänge zum Lehrer_innen-
und Erzieher_innenberuf für Rom_nja und Sinti_ze zu schaffen. Hierauf ist bei den entsprechenden 
Stipendien-Programmen verstärkt zu achten. 

• Repräsentation und Partizipation von Rom_nja und Sinti_ze in der Bildungspolitik und in 
Schulleitungspositionen. Um dies zu erreichen, sind auch Quotenregelungen einzuführen. 

• die Beteiligung von Selbstorganisationen der Rom_nja und Sinti_ze bei der Entwicklung von Studien- und 
Fortbildungsprogrammen. Bei der Konzeption von bildungsbezogenen Studieninhalten und 
Fortbildungsprogrammen sind Vertreter_innen der Selbstorganisationen zu beteiligen. 

• die erziehungs- und sozialwissenschaftliche Forschung über antiziganistischen Rassismus im Bildungs- und 
Ausbildungssektor zu fördern, insbesondere europäisch-vergleichende Forschungsprojekte. In Lehre und 
Forschung ist darauf zu achten, dass Positionen an Hochschulen und Universitäten bevorzugt mit Personen 
mit eigenen Antiziganismuserfahrungen besetzt werden. 

Kapitel 8.2.: Antiziganismus im Kontext der Repräsentationen von Sinti_ze und Rom_nja in 
Lehrplänen und Schulbüchern 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die explizite Thematisierung von Alltagsrassismus und Antiziganismus. Erscheinungsformen und 
Wirkungsweisen von Alltagsrassismus und dessen antiziganistische Ausprägungen in den gegenwärtigen 
Institutionen sind explizit zu thematisieren und in den Schulunterricht einzubinden. 

• die Aufklärung über die Geschichte und Wirkung des Völkermords an den europäischen Rom_nja und 
Sinti_ze. In den Schulbüchern sind differenzierte Informationen über die rassistische Ausgrenzung, 
Stigmatisierung und systematische Ermordung der Sinti_ze und Rom_nja im Nationalsozialismus 
bereitzustellen. Das Thema ist in den Lehrplänen zu verankern. 

• die Thematisierung der fortgesetzten Stigmatisierung nach 1945. Neben der Information über die 
Verfolgung im Nationalsozialismus und den Völkermord sind in Schulbüchern die Denk- und 
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Handlungsmuster zu thematisieren, die zu den Kontinuitäten der Stigmatisierung und Ausgrenzung nach 
1945 geführt haben. 

• Informationen über Selbstbehauptung, Überlebensstrategien und Widerstand. Die widerständigen 
Handlungen von Sinti_ze und Rom_nja im Kontext ihrer Entrechtung, Verfolgung und Ermordung während 
des Nationalsozialismus sind in Schulbüchern sichtbar und die Stimmen der Überlebenden stärker hörbar 
zu machen. 

• das Benennen von Täterschaft. Täterschaften der Verfolgung sind in Schulbüchern explizit anzusprechen 
und die Motive der Täter_innen sind darzustellen, insbesondere ist auf die Kontinuitäten der rassistischen 
„Zigeunerforschung“ und deren Folgen für die davon Getroffenen einzugehen. 

• die Vermeidung der Reproduktion von Stereotypen. Bei der Verwendung von Bild- und Textquellen im 
Unterricht ist stärker darauf zu achten, Stereotypisierungen nicht zu reproduzieren. 

• das Sichtbarmachen des Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in der Gegenwart. Gegenwärtige 
Auswirkungen von antiziganistischem Rassismus sind expliziter aufzuzeigen, insbesondere deren 
institutionalisierte Formen im Bildungsbereich, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie hinsichtlich 
der Sicherheitsbehörden. Alltägliche Diskriminierungen von Rom_nja und Sinti_ze sind im Unterricht aller 
Schulformen als Ausdruck von Alltagsrassismus einzuordnen. 

• die Darstellung von Zugehörigkeiten. Die Zugehörigkeit von Sinti_ze und Rom_nja zur deutschen 
Gesellschaft wie zu den europäischen Gesellschaften ist in den Schulbüchern deutlicher darzustellen. 
Ausgrenzende und fremdmachende Formulierungen sind zu vermeiden. 

• die Darstellung der Handlungsfähigkeit der Betroffenen von Antiziganismus. Die Aktivitäten von Rom_nja 
und Sinti_ze selbst in der Bekämpfung des Antiziganismus sind stärker aufzuzeigen. Über 
Selbstorganisationen als relevante Interessenvertreter_innen ist in den Schulbüchern zu informieren, ebenso 
wie über die Geschichte der Bürger_innenrechtsbewegung in Deutschland und Europa. 

• die Mitwirkung von Vertreter_innen aus Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja an Bildungsplänen 
und Schulbüchern. An der Gestaltung von Bildungsplänen und Schulbüchern sind Vertreter_innen aus 
Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja zu beteiligen. 

• Rezeptionsforschung. Die Forschung zur Rezeption von Schulbuchinhalten hinsichtlich 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja ist zu fördern. 

• Migration als Normalfall zu thematisieren. Eine stärker inklusive Erzählung von Migration als 
Weltgeschichte, die alle angeht und nicht spezifisch für Sinti_ze und Rom_nja gilt, ist in den Curricula und 
Schulbüchern umzusetzen. 

• Bildungsempfehlungen gegen Antiziganismus durch die Kultusministerkonferenz (KMK). Seitens der 
KMK sind Bildungsempfehlungen zur Geschichte und gegenwärtigen Situation von Sinti_ze und Rom_nja 
in Deutschland und Europa auszusprechen und die Verankerung der Thematik des antiziganistischen 
Rassismus in Bildungsplänen und Schulbüchern ist sicherzustellen. 

Kapitel 8.3.: Institutioneller Antiziganismus in kommunalen Verwaltungen 
Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der Bundesregierung, den von den Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja und den 
Menschenrechtsgremien der UN und der EU seit langem als besonders besorgniserregend identifizierten 
Sachverhalt des institutionellen Rassismus/Antiziganismus anzuerkennen und entschieden für seine 
Überwindung einzutreten. 

• den politisch Verantwortlichen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, einen grundlegenden 
Perspektivwechsel in den Handlungskonzepten zum Umgang mit der EU-Binnenmigration weg von Abwehr 
und Segregation hin zu Fairness und Gerechtigkeit zu vollziehen. Dazu gehört auch die partizipative 
Einbeziehung der Menschen, um die es geht, und die Hinzunahme rassismuskritischer Expertise bei der 
Entwicklung kommunaler Handlungskonzepte der Integration. Migration ist als Normalfall zu verstehen 
und den in der gesellschaftlichen Hierarchie am untersten Ende stehenden Menschen ist der größtmögliche 
Ausgleich von Nachteilen zu gewährleisten. 
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• Bildungsarbeit gegen Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja sowie 
Antidiskriminierungstrainings und Schulungen zum europäischen Recht in staatlichen und kommunalen 
Verwaltungen wie Sozial-, Jugend-, Gesundheits- und Stadtplanungsämtern und Schul- und 
Kulturverwaltungen. 

• eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), die den Sachverhalt der institutionellen 
Diskriminierung umfassend berücksichtigt und ein Verbandsklagerecht einführt. Der Sachverhalt der 
institutionellen Diskriminierung wird im AGG bislang nur unzureichend berücksichtigt. Hierunter fallen 
auch die Diskriminierungstatbestände im Kontakt zu Leistungs-, Ordnungs- und Sozialbehörden, Jugend-
und Stadtplanungsämtern und beim Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem. Zudem erschwert das 
Fehlen eines Verbandsklagerechts Interventionen, wenn die von Diskriminierung Betroffenen selbst keine 
rechtlichen Schritte einleiten. 

• ein rassismuskritisches Monitoring behördlicher Praktiken. Zu empfehlen ist die regelmäßige Überprüfung 
der Verfahrenswege in der Bewilligungsprüfung durch eine unabhängig agierende Stabsstelle für 
organisationsinterne Prüfungen und einschlägige Beratungstätigkeit. 

• umfassende Beratung und Unterstützung bei der Wohnungssuche, mit dem Ziel der Förderung des 
Übergangs von der Notunterkunft zur eigenen Wohnung; Bereitstellung von menschenwürdigen 
Wohnungen für wohnungslose Menschen, insbesondere auch solche, die für Familien geeignet und 
zugänglich für Menschen ohne SGB II- oder SGB XII-Bezug sind. 

• Sicherstellung des Zugangs zur gesetzlichen Krankenversicherung. Dies schließt die Aufhebung von 
Einschränkungen der Gesundheitsversorgung ein, die in einer Reihe von Richtlinien, Gesetzen und 
Grundsätzen verankert sind und von denen insbesondere Rom_nja aus Bulgarien und Rumänien und dem 
Westbalkan überdurchschnittlich betroffen sind. 

• hochwertige Informationen über Arbeitnehmer_innen-Rechte. Gewerkschaften sollten für 
Arbeitnehmer_innen im Niedriglohnbereich flächendeckende Aufklärungskampagnen über Arbeitsrechte 
durchführen; generell sollten den Betroffenen bessere Informationen über ihre Rechte zur Verfügung 
gestellt werden. 

• die hochwertige Förderung praktischer Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung sowie die 
Institutionalisierung arbeitsrechtlicher Beratungsstellen. 

• eine segregierende Beschulung von Kindern und Jugendlichen in sogenannten „Willkommensklassen“, 
„Auffangklassen“, „Sprachlernklassen“ etc. zu vermeiden. 

• den Sachverhalt des institutionellen Rassismus/Antiziganismus in der Forschungsförderung als 
Schwerpunkt zu berücksichtigen. Dazu gehören Recherche- und Forschungsprojekte zu institutionellem 
Rassismus in staatlichen Bereichen, zum Beispiel den Leistungs-, Ordnungs- und Sozialbehörden, der 
Polizei, der Sozialen Arbeit, der medizinischen Versorgung und dem Bildungssystem; dazu gehören auch 
ein regelmäßiges Equality-Data-Monitoring und empirische Analysen zu institutionellen und strukturellen 
Diskriminierungsmechanismen. 

Kapitel 8.4.: Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja/Antiziganismus in Polizei- und 
Ermittlungsbehörden 

Innen- und Justizministerien von Bund und Ländern sowie nachgeordnete Polizei- und 
Strafverfolgungsbehörden 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt ... 

• den Innenministerien, Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften, Antiziganismus als bedeutendes 
strukturelles Problem innerhalb deutscher Polizeibehörden anerkennen. Aus dieser Anerkennung sollten als 
erster Schritt systematische und unabhängige Erhebungen zu Ausmaß und Ausformung dieses Problems 
und als zweiter Schritt – insoweit sich die hier geschilderten stichprobenartigen Ergebnisse ganz oder 
teilweise bestätigen – ein tiefgreifender Strukturwandel innerhalb der Polizeibehörden hervorgehen. Beide 
Schritte müssen von unabhängigen wissenschaftlichen Überprüfungen begleitet und in Kooperation mit 
Verbänden von Sinti:ze und Rom:nja transparent durchgeführt werden. 
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• bestehende kriminalistische Ansätze, Deliktkonzeptionen, Zuschnitte von Ermittlungsgruppen und anderen 
polizeilichen Strukturen auf mögliche diskriminierende Auswirkungen gegenüber Sinti:ze oder Rom:nja zu 
untersuchen – mit dem Ziel, diese zu beenden und in Zukunft zu unterbinden. 

• bestehende Gesetze und Verwaltungsvorschriften und zukünftige Gesetzesvorhaben daraufhin zu 
überprüfen, ob und inwiefern sie eine Praxis des Racial Profilings ermöglichen oder nahelegen. Gesetze 
und Vorschriften, die eine Praxis des Racial Profilings ermöglichen oder nahelegen, sollten umgehend 
überarbeitet oder aufgehoben werden. 

• bestehende polizeiliche Datenbanken, Kategorien und andere Datensammlungen daraufhin zu untersuchen, 
ob sie eine direkte, indirekte oder tendenzielle Erhebung einer Zugehörigkeit zu einer Community der 
Sinti:ze und Rom:nja ermöglichen. Ziel muss sein, eine solche Erhebung zu beenden und in Zukunft zu 
unterbinden. 

• bevölkerungsgenetische Daten von Rom:nja in forensischen Datenbanken einer kritischen Überprüfung mit 
Blick auf die Rechtmäßigkeit ihrer Erhebung zu unterziehen und auf eine mögliche 
Diskriminierungswirkung hin zu untersuchen. Insbesondere dürfen Ermittlungsbehörden keine 
bevölkerungsgenetischen Daten von Rom:nja erheben oder solche Daten verwenden, die von 
Ermittlungsbehörden anderer Staaten erhoben wurden. 

• den internationalen Datenaustausch daraufhin zu untersuchen, ob und inwiefern Datensätze anderer Staaten 
sowie von Agenturen und Gremien der europäischen Polizeikooperation auf einer diskriminierenden 
Erhebungspraxis basieren. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass dies aus den Datensätzen selbst nicht 
notwendigerweise ersichtlich wird. Das Ziel ist, diskriminierende Auswirkungen auf Rom:nja oder Sinti:ze 
zu unterbinden. 

• die Verbreitung und Ausformung antiziganistischer Vorurteile und Einstellungen unter Polizist:innen und 
weiteren Mitarbeiter:innen von Ermittlungsbehörden mittels unabhängiger qualitativer und quantitativer 
Untersuchungen zu erheben. 

• die Verbreitung, Ausformung und Häufigkeit der Anwendung antiziganistischer Praktiken durch 
Polizist:innen (wie Racial Profiling, im Vergleich zu anderen Ermittlungen unverhältnismäßiger 
Ressourcenaufwand oder illegale Polizeigewalt) durch geeignete unabhängige qualitative und quantitative 
Untersuchungen zu erheben. 

• polizeiliche Aus- und Fortbildungen zu überarbeiten und zu ergänzen mit dem Ziel, der Entstehung 
antiziganistischer Vorurteile und Einstellungen zu begegnen, für diskriminierende polizeiliche Strukturen 
und Tätigkeiten zu sensibilisieren und antiziganistische Praktiken zu unterbinden. 

• polizeiliche Abläufe und Arbeitsroutinen auf allen Ebenen zu überarbeiten mit dem Ziel, diskriminierende 
polizeiliche Strukturen und Tätigkeiten und antiziganistische Praktiken zu unterbinden. 

• unabhängige, finanziell und personell ausreichend abgesicherte sowie mit Ermittlungs- und 
Weisungsbefugnissen ausgestattete Beschwerdestellen für Betroffene diskriminierender polizeilicher 
Strukturen und Tätigkeiten und antiziganistischer polizeilicher Praktiken und Handlungen einzurichten. 
Diese Aufgabe kann – je nach Kontext – auch von allgemeineren Beschwerdestellen übernommen werden, 
wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt und eine entsprechende rassismuskritische Fachkompetenz 
gegeben ist. 

• eine unabhängige Untersuchung zu veranlassen mit dem Ziel, etwaig noch lebende nationalsozialistische 
Täter:innen zu ermitteln und anzuklagen sowie etwaige Ehrungen, ehrenhafte Entlassungen und staatliche 
Rentenansprüche nationalsozialistischer Täter:innen zu entziehen. 

• eine unabhängige Untersuchung aller Einsätze von Schusswaffen oder anderer massiver Gewalt gegenüber 
Sinti:ze und Rom:nja in der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik zu veranlassen. Das Ziel sollte sein, mögliche Fehlurteile zu revidieren, mögliche noch zu 
ahndende Straftaten anzuzeigen und mögliche Opfer antiziganistischer Polizeigewalt anzuerkennen und zu 
entschädigen. 
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Datenschutz 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt ... 

• den Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern polizeiliche Datenbanken, Kategorien und andere 
Datensammlungen regelmäßig daraufhin untersuchen, ob sie eine direkte, indirekte oder tendenzielle 
Erhebung einer Zugehörigkeit zu einer Community der Sinti:ze und Rom:nja ermöglichen. Die Ergebnisse 
sollten der Öffentlichkeit vollumfänglich zugänglich gemacht werden. Ziel muss sein, eine solche Erhebung 
zu beenden und in Zukunft zu unterbinden. 

Polizeiliche Praxis 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• den Polizeigewerkschaften und -verbänden, sich im Sinne ihrer Mitglieder dafür einsetzen, dass diesen eine 
grundgesetz- und menschenrechtskonforme Ausübung ihrer Tätigkeit durch ihre Arbeitgeber ermöglicht 
wird. Das Ziel sollte sein, dass eingeschliffene Strukturen, Abläufe und Praktiken, die Polizist:innen und 
anderen Mitarbeiter:innen von Ermittlungsbehörden eine grundgesetz- und menschenrechtskonforme 
Ausübung ihrer Tätigkeit erschweren oder verunmöglichen, benannt und abgebaut werden. 

• den Redaktionen von Polizeifachzeitschriften auf die Publikation von Artikeln mit ethnisierenden oder 
rassistischen Inhalten zu verzichten. In Streitfällen sollten Redaktionen Beiträge kontextualisieren und eine 
kontroverse Debatte mit unterschiedlichen Positionen ermöglichen. 

Forschung 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• kriminologische Untersuchungen, deren Quellen primär aus Aussagen von Polizist:innen und anderen 
Mitarbeiter:innen von Ermittlungsbehörden oder aus polizeilichen Ermittlungsakten bestehen, gemäß 
gängiger wissenschaftlicher Standards einer quellenkritischen Überprüfung und Kontextualisierung zu 
unterziehen. 

• Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen Stiftungen, Wissenschaftsvereinigungen und 
Wissenschaftler:innen, die Forschung zu polizeilicher Diskriminierung von Sinti:ze und Rom:nja in 
Geschichte und Gegenwart deutlich zu intensivieren, zu rezipieren und institutionell und finanziell zu 
fördern. 

Kapitel 8.5.: Sozialarbeiterischer Antiziganismus 
Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Anerkennung und Aufarbeitung des Unrechts, das Sinti_ze und Rom_nja durch Fachkräfte und 
Organisationen der Sozialen Arbeit angetan wurde (→ zentrale Forderungen: Wahrheitskommission). 
Insbesondere die Berufsverbände der Sozialen Arbeit sind aufgefordert, die Geschichte der 
„Zigeunerfürsorge“ sowie ihrer Fortsetzungen unter anderem Namen bis in die Gegenwart umfassend und 
kritisch aufzuarbeiten und damit einhergehend einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Sozialen 
Arbeit hin zu partizipativen und rassismuskritischen Organisations- und Handlungsstrukturen einzuleiten. 

• die Einrichtung bzw. den Ausbau einer Regelfinanzierung/strukturellen Grundförderung der von den 
Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja geleisteten Sozialen Arbeit auf Länder- und kommunaler 
Ebene. 

• eine nachhaltige und dauerhafte Förderung communitybasierter Empowermentprojekte auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene, zum Beispiel im Rahmen eines Demokratiefördergesetzes. 

• die Einrichtung regelmäßiger, unabhängiger sowie partizipativer Evaluationen von Sozialhilfeprojekten für 
„besonders benachteiligte Gruppen“ (zum Beispiel EHAP-Projekten). 

• die Einrichtung von Zugängen zum Studium der Sozialen Arbeit für Sinti_ze und Rom_nja ohne formale 
Hochschulzugangsberechtigung. 
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• das Thema Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja, insbesondere die Geschichte und 
Gegenwart der spezifischen Form des sozialarbeiterischen Antiziganismus, ins Kerncurriculum der 
Studiengänge der Sozialen Arbeit aufzunehmen. 

Kapitel 9: Antiziganismus im Kontext von Asyl und Bleiberecht 
Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• der Bundesregierung, die Voraussetzungen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Geduldete zu er-
leichtern und mit Blick auf die praktische Anwendung der Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes klarzu-
stellen, dass die in Deutschland lebenden Rom_nja als eine aus historischen und humanitären Gründen be-
sonders schutzwürdige Gruppe anzuerkennen sind. 

• den Landesregierungen, durch Erlasse sicherzustellen, dass Ausländerbehörden die bestehenden Handlungs-
und Ermessenspielräume nutzen, um die Praxis von „Kettenduldungen“ zu beenden und die unterschiedli-
chen Möglichkeiten zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nutzen. 

• den Ausländerbehörden, die bestehenden Handlungs- und Ermessenspielräume zu nutzen, um die Praxis 
von „Kettenduldungen“ zu beenden und die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis zu nutzen, unabhängig davon, ob die jeweilige Landesregierung hierzu einen entsprechenden 
Erlass verabschiedet. 

• den Landesregierungen und Ausländerbehörden, die Abschiebung von Rom_nja sofort zu beenden. 

• der Bundesregierung und dem Gesetzgeber des Bundes die Rücknahme der Einstufung von Serbien, Nord-
mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Montenegro und dem Kosovo als „Sichere Herkunftsstaa-
ten“. 

• dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine bessere Qualifizierung seiner Mitarbeiter_innen und die
Überprüfung seiner Entscheidungspraxis mit Blick auf die tatsächliche Situation der Rom_nja in diesen 
Staaten und kumulative Verfolgungsgründe, unabhängig davon, ob die Rücknahme der Einstufung der Staa-
ten als „Sichere Herkunftsstaaten“ erfolgt. 

• den zuständigen Verwaltungsgerichten die Überprüfung ihrer Entscheidungspraxis mit Blick auf die tat-
sächliche Situation von Rom_nja in diesen Staaten und kumulative Verfolgungsgründe, unabhängig davon, 
ob die Rücknahme der Einstufung der Staaten als „Sichere Herkunftsstaaten“ erfolgt. 

• den Landesregierungen und Ausländerbehörden, die Wiedereinreise von Rom_nja zu ermöglichen, die trotz 
ihres langjährigen Aufenthaltes in Deutschland, trotz ihrer Geburt in Deutschland, trotz Schulbesuchs, Be-
rufsausbildung oder Berufsausübung, trotz gesundheitlicher Hinderungsgründe und trotz familiärer Verwur-
zelung in Deutschland abgeschoben wurden. 

• einen gesicherten Aufenthalt für Rom_nja, die in Deutschland Opfer von antiziganistischer/rassistischer 
Gewalt geworden sind. 

• die Staatenlosigkeit von in Deutschland lebenden Rom_nja zu beenden. 

• die Entwicklung von rassismuskritischen Bildungskonzepten für die Personalentwicklung in Ausländerbe-
hörden. 

• die Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen, damit sie Menschen in ungesicherten Verhältnissen be-
gleiten können, als Voraussetzung für die Schaffung von Lebensperspektiven. 

Kapitel 10: Defizite bei der polizeilichen und justiziellen Bearbeitung antiziganistischer 
Straftaten 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Aus- und Fortbildung für Polizist_innen speziell zum Erkennen antiziganistischer Straftaten sowie des 
antiziganistischen Gehalts von Aussagen. 

• die Einrichtung und nachhaltige Finanzierung von Beratungsangeboten speziell für Menschen, die Opfer 
von antiziganistischen Straftaten wurden. Solche Angebote müssen flächendeckend und mit jeweils 
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ausreichenden Kapazitäten gewährleistet sein. Bei der Umsetzung bestehen – je nach Infrastruktur und 
bereits existierenden Angeboten – Handlungsspielräume; sie sollten vor allem bei Selbstorganisationen 
angesiedelt werden. Wesentlich ist hierbei eine niedrigschwellige Ausgestaltung der Angebote, um einen 
einfachen Zugang zu ermöglichen. 

• die Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und zivilgesellschaftlichen 
(Selbst-)Organisationen, mit dem Ziel, antiziganistische Straftaten effektiver zu verfolgen. In diesem 
Rahmen soll auch darauf geachtet werden, dass die Polizei Opfer und Zeugen_Zeuginnen solcher Straftaten 
jeweils auf entsprechende Beratungseinrichtungen und -angebote hinweist, die Unterstützung bieten 
können. Die Zusammenarbeit muss auf Seiten der zivilgesellschaftlichen (Selbst-)Organisationen mit 
entsprechenden Mitteln (für die erforderlichen Kapazitäten) hinterlegt sein. 

• dass Informationen zum Opferschutzrecht und -hilfemöglichkeiten in unterschiedlichen Sprachen übersetzt 
vorliegen und eine möglichst unbürokratische Antragstellung ermöglicht wird. Auch müssen die Anträge 
schneller bearbeitet werden. 

• dass die Behandlungskosten, auch für therapeutische Unterstützung, für Betroffene rassistischer Übergriffe 
zügig übernommen werden, unabhängig von der Staatsangehörigkeit bzw. dem Aufenthaltsstatus. 

• eine Untersuchung zum Dunkelfeld antiziganistisch motivierter Kriminalität. Hierzu könnte eine 
wissenschaftliche Studie durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und 
ausgeschrieben werden. 

• die unabhängige Evaluierung des PMK-Erfassungssystems inkl. einer Überprüfung der theoretischen 
Grundlagen. Wissenschaftlich und unabhängig soll geprüft werden, wie das Erfassungssystem mit Blick auf 
antiziganistische Straftaten in der Ermittlungspraxis angewendet wird. 

• keine Verwendung der Begriffe „Fremdenfeindlichkeit“ und „Ausländerfeindlichkeit“ in Anklageschriften 
und Urteilen. Als scheinbarer Ersatz für den Begriff „Rassismus“ relativieren sie die gesellschaftliche 
Dimension von Rassismus und verwischen historische Kontinuitäten. 

• sicherzustellen, dass Anklageschriften und Urteile bei Bedarf für die Geschädigten übersetzt werden. 
• den Einsatz von qualifizierten Dolmetscher_innen in Strafverfahren. 
• dass Urteile, in denen Rassismus klar benannt wird, in Datenbanken zugänglich gemacht werden. Wenn in 

Urteilen Rassismus klar benannt wird, kann das einen positiven Effekt haben. Die Justizministerien der 
Länder und des Bundes sollen dafür eine eigene Datenbank zur Verfügung stellen und die Gerichte 
anweisen, Urteile zu veröffentlichen, in denen es um Fälle von Rassismus geht. 

• die Fortbildung für Staatsanwälte_Staatsanwältinnen und für Richter_innen speziell zum Erkennen 
antiziganistischer Straftaten sowie des antiziganistischen Gehalts von Aussagen. 

• die qualifizierte Aufnahme des Themenfelds Rassismus und damit auch des Antiziganismus in die 
Fortbildung des weiteren, bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten tätigen Personals. 

• die qualifizierte Aufnahme des Themenfelds Rassismus und damit auch des Antiziganismus in die 
allgemeine juristische Ausbildung. 

Kapitel 11: Antiziganistische Einstellungen in der Bevölkerung Deutschlands – 
Forschungsbefunde und -perspektiven 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• ein vom Bund finanziertes, regelmäßiges, bundesweites und länderspezifisches Monitoring der 
Diskriminierungsrealität von Sinti_ze und Rom_nja. Dieses soll die quantitative und qualitative 
Dokumentation von Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen von Sinti_ze und Rom_nja, die 
Erfassung antiziganistischer Vorfälle und Straftaten, die intersektionale Erhebung von 
Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen sowie 
eigenständige, regelmäßige (zweijährliche), bundesweite und länderspezifische Wiederholungssurveys zu 
antiziganistischen Einstellungen in der Bevölkerung umfassen. 
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• die Perspektiven von Sinti_ze und Rom_nja in der Forschung dauerhaft zu stärken. Um die bislang 
einseitige und begrenzte Datenlage zur Diskriminierungsrealität von Sinti_ze und Rom_nja zu über-
winden, ist es unverzichtbar, die Partizipation von Sinti_ze und Rom_nja in der Forschung strukturell 
zu stärken sowie die communitybasierte Forschung zu Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen 
von Sinti_ze und Rom_nja in den Mittelpunkt zu stellen. Darüber hinaus ist auch die Förderung von 
Forschung zu Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten in relevanten gesellschaftlichen Berei-
chen zu empfehlen, sofern und nur sofern sie die hohen datenschutzrechtlichen und ethischen Stan-
dards, die an jede, aber insbesondere diese Art von Forschung zu stellen sind, erfüllt. Empfehlenswert 
wäre unter dieser Voraussetzung ein Diskriminierungssurvey, „in dem Angehörige der Communities 
[der Sinti_ze und Rom_nja] anonym und differenziert zu ihren unterschiedlichen Lebenssituationen, 
Bildung, Arbeit und Gesundheit befragt werden und dazu, inwiefern sie Antiziganismus oder andere 
Formen der Benachteiligung und des Ausschlusses erleben“ (Nolden/Supik). 

• auf rassistische Personenkategorisierungen in jeder Form und insbesondere auf die Instrumentalisierung von 
Stereotypen in den Surveyitems zu verzichten. Die quantitative Surveyforschung sollte in eine partizipative 
und rassismuskritische Forschungspraxis integriert werden, anknüpfend an die langjährigen Erfahrungen in 
Großbritannien und den USA sollten Befragtenbeiräte an den surveybetreuenden Instituten eingerichtet 
werden. 

Kapitel 12: Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti:ze und Rom:nja in der Wissenschaft 
Aufarbeitung und Perspektivwechsel in der Wissenschaft 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine gezielte und umfassende Förderung von 
Sinti:ze und Rom:nja in Studium und Wissenschaftsbetrieb, damit ihre Perspektiven im Rahmen eines 
kritischen Diskurses innerhalb der Wissenschaft eingebracht werden können. Dies ist notwendig, um 
antiziganistische/rassistische Deutungsmuster in der Wissenschaft zu überwinden. Neben 
Stipendienprogrammen ist dafür die aktive Öffnung der und Unterstützung durch die scientific community 
notwendig. Wissenschaftliche Studien, an denen qualifizierte Rom:nja und Sinti:ze in verantwortlichen 
Positionen beteiligt sind, sind verstärkt zu fördern. 

• den Universitäten, Hochschulen, Instituten und sonstigen Forschungseinrichtungen eine wirksame und 
öffentliche Aufarbeitung des Wirkens von NS-Täter:innen sowie Wissenschaftler:innen, die in der 
Bundesrepublik an die NS-Rassenforschung an Sinti:ze und Rom:nja anknüpften. Die Beteiligung von 
Wissenschaftler:innen an NS-Verbrechen an Sinti:ze und Rom:nja, die in der Bundesrepublik Deutschland 
ihre Karrieren fortsetzten, muss nicht nur untersucht werden, sondern auch Konsequenzen im Hinblick auf 
akademische Grade und akademisches Ansehen haben. 

• der Humboldt-Universität Berlin und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg die Überprüfung der 
akademischen Titel von Eva Justin und Sophie Ehrhardt in formalrechtlicher, wissenschaftlicher und 
wissenschaftsethischer Hinsicht und gegebenenfalls deren Aberkennung. Aufgrund des hohen Grades der 
Beteiligung am NS-Völkermord sowie ihres langjährigen Fortwirkens in der Bundesrepublik wären dies 
erste beispielhafte Schritte. Daher wird empfohlen, Kommissionen einzusetzen, die sich diesen Fragen 
widmen. 

• eine umfassende Aufklärung über das langjährige Wirken des ‚Zigeunerforschers‘ Hermann Arnold in 
seinen institutionellen Bezügen und mit seinen negativen Folgen für Sinti:ze und Rom:nja. Zu prüfen ist 
insbesondere, a) die Habilitation Arnolds unter formalrechtlichen, wissenschaftlichen und 
wissenschaftsethischen Gesichtspunkten; b) inwiefern Hermann Arnold seinen Status als Leiter des 
Staatlichen Gesundheitsamtes in Landau und dessen Ressourcen für seine privaten Forschungen 
missbräuchlich einsetzte; c) welche Auswirkungen das Wirken Hermann Arnolds als Berater für 
Bundesministerien hatte; d) welche Auswirkungen die Tätigkeit der „Arbeitsgruppe Landfahrer“ im 
Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge für Sinti:ze und Rom:nja hatte. Der Deutsche Verein 
für öffentliche und private Fürsorge sollte sich an einer Aufarbeitung beteiligen und sein Archiv zugänglich 
machen. 

• dem Bundesministerium für Justiz die umfassende Aufklärung des Ausmaßes der Gutachtentätigkeit 
vormaliger NS-Täter:innen und derjenigen, die an die rassistischen Paradigmen anknüpften. Dies betrifft 
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Kapitel 13: Antiziganismus in Parteien sowie in politischen Bewegungen und 
Organisationen 

Parteien 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• allen demokratischen Parteien, Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja als eigenständiges 
Phänomen anzuerkennen, den besonderen Schutz und die Förderung der Communitys in ihre politischen 
Programme aufzunehmen und sich dafür einzusetzen. 

• die Bildung einer Parlamentarier_innengruppe im Deutschen Bundestag zur fraktionsübergreifenden 
Zusammenarbeit zu Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja. Hierzu sind Vertreter_innen 
der unterschiedlichen Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja anzuhören. In regelmäßigen 
Abständen ist ein Bericht über die Arbeit der Parlamentarier_innengruppe zu veröffentlichen. 

• die Intensivierung des Austauschs mit Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja. Es ist darauf zu 
achten, dass die Selbstorganisationen der Sinti_ze und Rom_nja in größerer Breite angehört werden. Es ist 
ein verstärkter Austausch mit Organisationen migrantischer Rom_nja aufzunehmen. 

• die Erweiterung der Bildungs-, Veranstaltungs- und Publikationsangebote politischer Stiftungen. Über die 
Thematisierung von Antiziganismus im Zusammenhang mit dem Völkermord an den europäischen Sinti_ze 
und Rom_nja hinaus ist auch über gegenwärtige Formen und aktuelle antiziganistische Entwicklungen in 
der Bundesrepublik sowie in der EU zu informieren. 

• die parteieninterne Verständigung über eine Arbeitsdefinition zum Begriff Antiziganismus/Rassismus 
gegen Sinti_ze und Rom_nja als verbindlich geltende Grundlage. Äußerungen, Debatten und 
Entscheidungen sind entsprechend der gewählten Definition auf antiziganistische Gehalte zu prüfen. 

• die Einführung eines parteiinternen Evaluationsformats. Parteiforderungen, Äußerungen von Abgeordneten 
etc. sind auszuwerten und antiziganismuskritisch einzuordnen, insbesondere sind hier migrations- und 
asylpolitische Debatten zu evaluieren. 

• öffentliche Stellungnahmen der Parteien zu antiziganistischen/rassistischen Vorfällen. 
Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja ist als solcher zu benennen. 

Politische Bewegungen und Organisationen 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus empfiehlt … 

• die Aufnahme von Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja in die 
Verfassungsschutzberichte. Antiziganismus als eigenständige Form des Rassismus in Organisationen und 
Bewegungen ist durch die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder zu beobachten und zu 
beschreiben. 

• die Vorlage eines Berichts über Antiziganismus im Rechtsextremismus durch das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat/das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Erscheinungsformen des 
Antiziganismus im gegenwärtigen Rechtsextremismus sind darzustellen. Als Vorbild kann hier die 
Publikation „Antisemitismus im Rechtsextremismus“ gelten. 

• den Schutz von Sinti_ze und Rom_nja und ihren Organisationen vor rechtsextremer Gewalt. Seitens der 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder sind umfassende Maßnahmen zum Schutz von 
Einrichtungen von Sinti_ze und Rom_nja vor Rechtsterrorismus umzusetzen. Dazu sind unter anderem 
Bedrohungen, die der Polizei durch die Selbstorganisationen gemeldet werden, konsequent zu 
dokumentieren und zu verfolgen. 

• die konsequente Strafverfolgung rassistischer Delikte gegen Sinti_ze und Rom_nja. Als Grundlage ist ein 
Kriterienkatalog für die Einordnung rassistischer/antiziganistischer Kontexte zu schaffen. 

• die konsequente rechtliche Verfolgung des Tatbestandes der Volksverhetzung (§ 130 StGB) und der 
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (§ 189 i. V. m. § 194 Abs. 2 Satz 1 StGB) auch in Fällen, in 
denen Sinti_ze und Rom_nja sowie der an Sinti_ze und Rom_nja begangene Völkermord betroffen sind. 

• die Entwicklung expliziter Angebote zur Aufklärung, Prävention und Überwindung des Antiziganismus. 
Diese sind im Rahmen der Programme zur Extremismusprävention des Bundes und der Länder zu fördern 
und umzusetzen. 
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